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VORWORT

Eine zusammenfassende Bearbeitung der neusumerischen Gerichtsurkunden ist von 
Assyriologen und Rechtshistorikern seit mehreren Jahrzehnten gefordert worden. Daß 
sie so lange auf sich hat warten lassen, obwohl die Mehrzahl der Texte schon seit dem 
Jahre 1912 mit H. de Genouillacs Inventaire des tablettes de Tello III2 zugänglich war, 
mag zunächst merkwürdig erscheinen. Doch haben die ersten Interpretationsversuche, die 
zu Anfang regelmäßig die Textveröffentlichungen begleiteten, deutlich gezeigt, welche 
sprachlichen Schwierigkeiten der Auswertung dieses Materials entgegenstanden. Noch 
schwerer wogen die Hemmnisse, die sich aus der überknappen Formulierung der meisten 
Gerichtsprotokolle herleiten. Sie lassen sich in gewissem Maße durch die Berücksichtigung 
des gesamten Textbestandes beseitigen, sie bleiben aber auch heute noch bei vielen Ur­
kunden bestehen, vor allem bei denjenigen, die formal oder inhaltlich isoliert stehen. So 
kann auch die hier vorgelegte Bearbeitung in vielem nur ein Deutungsversuch sein.

Meine früheste Beschäftigung mit dem Stoff liegt schon weit zurück. Sie bezog sich 
begreiflicherweise zunächst auf sprachliche, vor allem grammatische Probleme. Noch vor 
dem Krieg habe ich in gemeinsamen Übungen mit P. Koschaker, der selbst den leider 
nicht verwirklichten Plan einer zusammen mit B. Landsberger zu schaffenden Bearbei­
tung gefaßt hatte, die Materie daher wie kein anderer kannte, an der Universität Berlin 
neusumerische Gerichtsurkunden zu interpretieren versucht und mit dem Sammeln des 
Materials begonnen. Nach dem Krieg führten mich die Arbeiten an der Grammatik der 
Sprache Gudeas von Lagas, der eng mit der Sprache unserer Urkunden verbundenen 
Entwicklungsstufe des Sumerischen, wieder darauf zurück. Den eigentlichen Anstoß er­
hielt ich aber erst, als M. San Nicolö 1951 mir die Dringlichkeit der Aufgabe vor Augen 
stellte und zusagte, die Veröffentlichung trotz des vorauszusehenden großen Umfangs in 
die von ihm betreuten „Veröffentlichungen der Kommission zur Erschließung von Keil­
schrifttexten“ bei der Philosophisch-historischen Klasse der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften aufnehmen zu wollen. Die Bewältigung des Materials hat dann doch 
länger gedauert, als ich ursprünglich annehmen konnte. Dabei habe ich mir bewußt 
eine Beschränkung insofern auferlegt, als ich meine Aufgabe nur darin sah, eine mög­
lichst sichere Textgrundlage zu schaffen und dem Benützer die Handhaben zu liefern, 
die ihm eine selbständige Überprüfung ermöglichen. Eine auch nur einigermaßen er­
schöpfende rechtsgeschichtliche Auswertung des Materials, für die ich zudem nicht kom­
petent bin, konnte nicht meine Absicht sein.

Während der Vorbereitung dieser Arbeit habe ich so vielfältige Hilfe gefunden, daß 
dies mir zu einer beglückenden Erfahrung geworden ist. Meiner Bitte, die Original­
urkunden in den verschiedenen Sammlungen kollationieren zu dürfen, wurde von allen 
Seiten entsprochen. Ich habe dafür herzlichst zu danken der Direktion der Istanbuler 
Antiken-Museen, besonders ihrem damaligen Leiter, Prof. Aziz Ogan, und den beiden 
Hüterinnen der Tontafelschätze im Eski Sark Müzesi, Bayan Hatice Kizilyay und Bayan 
Muazzez die mir während eines einmonatigen Aufenthalts in Istanbul jegliche Unter-
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Stützung zuteil werden ließen und spätere Rückfragen und Bitten um erneute Kollationen 
bereitwillig beantworteten. Prof. C. J. Gadd und Prof. J. Nougayrol bin ich dafür zu großem 
Dank verpflichtet, daß sie mich die einschlägigen Urkunden des British Museum und des 
Musee du Louvre einsehen ließen. Für Kollationen an Tafeln der Vorderasiatischen Ab­
teilung der Staatlichen Museen zu Berlin danke ich aufrichtig F. Köcher, für weitere 
Nachprüfungen E. Sollberger und J. van Dijk. Besonders verpflichtet bin ich A. Goetze, 
der mich auf unveröffentlichte Texte in amerikanischen Sammlungen aufmerksam machte 
und mir davon Umschriften und Photographien zur Verfügung stellte, bevor diese Ur­
kunden im Journal of Cuneiform S tu dies veröffentlicht wurden. Nicht unerwähnt darf ich 
lassen die vielfältigen Anregungen, die ich bei gemeinsamen Übungen im Orientalischen 
Seminar der Universität Heidelberg durch Senatspräsident Prof. Dr. E. Pritsch erhielt. 
Dank zu sagen habe ich auch Dr. Η. H. Petschow, mit dem ich Teile des Manuskripts 
durchsprechen konnte. Wertvolle Hilfe bei der Korrektur leistete mir Frau G. Bielitz.

Für die Anregung zu dieser Arbeit, Rat und Hilfe bei der Vorbereitung M. San Nicolo 
aufrichtigst zu danken, ist mir ein Bedürfnis. Wegen Überlastung mit anderen Arbeiten 
wollte er die genaue Durchsicht meines Manuskripts erst während der Korrekturen vor­
nehmen. Sein völlig unerwartetes Ableben am 15. Mai des vergangenen Jahres hat diese 
Absicht leider nicht Wirklichkeit werden lassen. Niemand kann das mehr bedauern als ich.

Am Gelingen der Arbeit ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft wesentlich beteiligt, 
die es mir ermöglicht hat, während eines Monats die Urkunden im Eski Sark Müzesi in 
Istanbul zu kollationieren, ferner die Bayerische Akademie der Wissenschaften, die mir 
Zuschüsse zu den sonstigen Reisen gewährte und vor allem diese Veröffentlichung in die 
Reihe ihrer Abhandlungen aufnahm. Beiden Institutionen gilt mein aufrichtiger Dank.

Heidelberg, den 23. April 1956
Adam Falkenstein
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I. DER TEXTBESTAND

1. Die Texte

Die erste neusumerische Prozeßurkunde mit der Kennzeichnung di-til-la gab V. Scheil 
1900 in RT XXII 153 f. in Umschrift und Übersetzung bekannt1. 1903 hat dann Ch.Virol- 
leaud in RS XI 180-186 11 Texte des Istanbuler Antikenmuseums in Umschrift ver­
öffentlicht. Die Kopien dieser Urkunden sind, noch um eine vermehrt, in Bab III Tf.
11—VIII wiedergegeben. Im selben Jahr hat dann F. Thureau-Dangin in RTC 288-295 
8 teils dem Musee du Louvre, teils dem Istanbuler Antikenmuseum gehörende ditilla- 
Texte geboten. Eine Bearbeitung von 20 Urkunden brachte Ch. Virolleaud in dem schma­
len Band ,,Di-tilla, textes juridiques de la Seconde Dynastie d’Our“ (Poitiers, 1903, 32 S.) 
und im selben Jahr verwertete F. Pelagaud, Bab III 81-132 ,,Sa-tilla, textes juridiques de 
la Seconde Dynastie d’Our“ 22 Texte. Unbeachtet blieben dabei die zwei schon 1901 von 
G. Reisner, TU 125 und 16414 veröffentlichten Urkunden der Berliner Vorderasiatischen 
Abteilung. Die Hauptmasse der ditilla-Texte wurde aber erst mit dem Erscheinen der 
Bände des Inventaire des tablettes de Tello conservees au Musee Imperial Ottoman zu­
gänglich: ITT II1 (1910) enthält 37, II1 2 (1911) 1, III3 (1912) 101 und V (1921) 36 Texte, 
die Fragmente eingerechnet. Sämtliche Urkunden sind von H. de Genouillac in Kopien 
gegeben worden2. In diesen Bänden sind übrigens die schon von Ch. Virolleaud kopierten 
und bearbeiteten Stücke mit Ausnahme von 2 Tafeln3, zum Teil in vollständigerer Form, 
erneut veröffentlicht.

Eine weitere Tafel, deren Inhalt allerdings vom Herausgeber verkannt wurde, brachte 
G. A. Barton in HLC III (1914) 143 (381). Waren alle bisher genannten Texte aus Tello 
gekommen, so fügten sich seither einige, allerdings verschwindend wenige Stücke hinzu, 
die nicht dorther stammen. Aus Umma kommt ein Text, den H. de Genouillac in TCL V 
(1922) 6170 veröffentlicht hat, und wahrscheinlich auch zwei Urkunden des British Museum, 
die T. Fish in AnOr XII 101-104 als Nr. 4 und 8 in Umschrift und Übersetzung be­
kanntgegeben hat4.

An bisher unveröffentlichten ditilla-Texten aus Tello, die im Istanbuler Antiken­
museum aufbewahrt werden, kann ich hier noch vier Tafeln verwerten (L 235; 958;

1 Über den Verbleib dieser Tafel konnte ich nichts ermitteln. Nach F. Pelagaud, Bab III 8ia befindet sich 
ein Abguß der Tafel im Musee de la Faculte des Lettres de Lyon. Siehe Anm. 1 zu Nr. 14.

2 Nur der pisan- dub-ba-Text ITT V 9530 ist ausschließlich in Paraphrase in ITT V S. 42 mitgeteilt.
3 Bab III Tf. VIII Nr. 17; VII Nr. 19.
4 T. Fish bezeichnet diese Texte als Lagas-Tafeln, was aber für die derselben Gruppe zugehörende Ur­

kunde Nr. 7 (= 122) nicht zutreffen kann, da sie den in Umma befindlichen Sara-Tempel nennt. Die Monats­
namen lassen die Wahl zwischen Tello und Umma als Herkunftsort.



11002; 11003). Eine weitere Urkunde (UM 26) des University of Michigan Museums in 
Ann Arbor hat mir freundlicherweise A. Goetze in Abschrift bekannt gemacht1.

Die Gesamtzahl der Urkunden verringert sich aber um 11 Nummern, da in ebensoviel 
Fällen zwei Bruchstücke zu einer Tafel zusammengefügt werden konnten.

Schließlich sind in diese Textsammlung 9 Etiketten für Tontafelbehälter (pisan- 
dub-ba), in denen ditilla-Urkunden aufbewahrt waren (s. S. 1 7f.), aufgenommen worden 
und weiter 30 Texte, die zwar keine ditilla-Urkunden sind, die aber sachlich so ver­
wandt sind, daß sie in einer zusammenfassenden Bearbeitung der neusumerischen Ge­
richtsurkunden nicht fehlen sollten. Es sind dies ITT V 6707; Or XLVII-IL 145; YBT 
IV 31; 208; TCL V 6047; 6048; 6058; 6059; 6163; 6164; 6165; 6167; 6168; 6169; AnOr 
VII 321; 322; 326; AnOr XII 101-104 Nr. 1; 2; 3; 5; 7; TMHC NF I—11 259; 271; 
В. M. 105393 = Iraq V 168; B.M. 105346 = Iraq VI 185; UET III 43; 45; UIOM 
9381 2; MLC 109 = Probleme des Habiru 7.

2. Die Herkunft der Texte

Wie schon erwähnt, stammt die überwiegende Menge der ditilla-Urkunden aus Tello. 
Insgesamt 183 Texten aus Tello - die 9 pisandubba-Etiketten ungerechnet - stehen nur 
3 aus Umma8 gegenüber, keine aus Nippur, Drehern, Adab und Ur, das heißt aus allen 
übrigen Städten, die uns Urkunden aus der Zeit der III. Dynastie von Ur geliefert haben.

In den Texten aus Tello finden sich Urkunden über Gerichtsverhandlungen in der 
Nachbarstadt Nina4 und wahrscheinlich auch Gu’abba5. Da die Verhandlungen vor den­
selben Richtern geführt wurden, die auch in Tello tätig waren, erscheint es selbstver­
ständlich, daß die Urkunden im zentralen Archiv von Tello aufbewahrt wurden. Das­
selbe galt ja auch für die staatlichen Wirtschaftsurkunden, die für alle Siedlungen der 
‘Provinz3 Lagas in Tello deponiert waren.

Schwer zu erklären ist dagegen der Fall einer in Tello gefundenen diti 11a-Urkunde 
(117), die in Z. 20-22 die Unterschrift aufweist: , ,d i t i 11 а - Entscheidung der sieben (oder 
aller) Königsrichter. In Nibru (sä-nibruki)“. Daß man zur neusumerischen Zeit6 in 
Nippur, obwohl die bisher vorliegende Überlieferung darüber nichts aussagt, bestimmte 
richterliche Entscheidungen und die darauf bezüglichen Niederschriften di-til-la ge­
nannt hat, wird man nicht zu bezweifeln haben; daß das aber ausschließlich durch eine in 
Tello gefundene Tafel bezeugt ist, ist ein merkwürdiger Zufall.

1 Jetzt in einer Kopie von V. A. Crawford in JCS VIII 46 veröffentlicht.
2 Mir von A. Goetze freundlicherweise vor der Veröffentlichung mitgeteilt.
3 Siehe S. 1 mit Anm. 4.
4 An dem Vermerk $ä-ninaki „in Nina“ kenntlich: 42, 33; 50, 19; 93, 24; 106, 25.
6 In 83, 19 ist wohl [s]ä-g[u-ab-baki] zu ergänzen. Zu diesem Ort, der Kultstätte der Göttin Ninmara 

(s. N. Schneider, AnOr XIX 59 ff.; unten S. 66 mit Anm. 1), s. SL 106, 96; A. Salonen, StOr XI1 45 f., wo 
versucht ist, die Lage auf Grund der Angaben über die Dauer der Schiffsreisen von Gu’abba nach Girsu zu 
bestimmen. Nach ITT II1 695, 6 und 10 wurde gu-ab-baki und gü-ab-bakl-gu-la „Groß-Gu’abba“ un­
terschieden.

6 Für die altbahylonische Zeit s. S. 10 mit Anm. 3.



Von den hier aufgenommenen Gerichtsurkunden, die nicht als di tili a bezeichnet 
sind, stammt je eine aus Tello (123), Girsu (209), Drehern (203) und Nippur (124), zwei 
aus Ur (39; 114) und 24, darunter allerdings einige Stücke, bei denen die Herkunft frag­
lich ist, aus Umma (40; 49; 51; 6o?; 62; 6g?; 110; 111; 120a; 120b; 121; 122; 125''; 
127; 130; 132’; 137; 138’; 189; 201; 202;212;214;215).

3. Das Datum der Texte

Fast alle bisher bekannten ditilla-Urkunden stammen aus der Zeit der III. Dynastie 
von Ur1 (etwa 2060-1955 v. Chr.)1 2. Innerhalb dieses Jahrhunderts sind sie aber ebenso­
wenig wie die Wirtschaftstexte gleichmäßig verteilt. Für die Wirtschaftstexte dieser 
Epoche gilt folgendes: Texte aus der Zeit des Dynastiegründers Urnammu und aus den 
ersten 21 Jahren seines Sohnes und Nachfolgers Sulgi sind sehr selten. Danach nehmen 
sie rasch zu. Gegen Ende der Regierung Sulgis wird der uns erhaltene Textbestand kaum 
noch übersehbar. Von da ab, während der Regierung von Amarsu’ena3 4, Süsin und der 
ersten drei Jahre Ibbisins fließt der Strom der Überlieferung unvermindert weiter, bricht 
aber mit Ib bisin 4 zum mindesten für die Orte außerhalb der Reichshauptstadt Ur fast 
schlagartig ab. Dieser Verteilung der Wirtschaftsurkunden fügen sich die Gerichtsurkun­
den im ganzen durchaus ein, nur daß bei ihnen infolge ihrer beschränkten Zahl Zufällig­
keiten der Erhaltung eine größere Rolle spielen müssen. Die hier behandelten Texte er­
strecken sich von Sulgi 32 bis Ibbisin 14й, somit über einen Zeitraum von etwa 49 Jahren. 
Die eigentlichen ditilla-Urkunden beschränken sich auf 37 (oder 38)5 6 Jahre.

Die Verteilung der datierten Texte ist aus folgender Liste zu ersehen:

Sulgi 32 12
37 208
39 4
40 [113]; 216
42 212
44 148е; 200
45 7 ?
46 217
47 22; 142; 184
48 20

1 Siehe aber S. 10 mit Anm. 1.
2 So nach der Chronologie von W. F. Albright.
3 Zur Lesung des Königsnamens s. Th. Jacobsen, JNES VII 363; E. Sollberger, JCS VIII 135-
4 Der Ansatz der Jahresdaten für Sulgi folgt Th. Jacobsen, AS XI 122321; G. G. Hackman, BIN VS.4; 

E. Sollberger, АЮ XVII 14 ff.; JCS VIII 135, wonach Sulgi 48 Jahre regiert hat. Gegenüber der Liste bei 
N. Schneider, AnOr XIII 12 ff. sind die Daten um jeweils zwei Jahre höher. Zu den Jahresdaten Ibbisins 
s. zuletzt E. Sollberger, AfO XVII 38 ff.

5 Wenn 148 ins Jahr IS 3 gehört.
6 Oder Ibbisin 3.



4 I. Der Textbestand

Amarsu’ena 1 43; US! 166; 177; 207
2 48; 49; 132; 182
3 130; 144; 195; 218
4 54; 95; 136; 140
5 33; 35; 5U 7U но; 133; 137
6 120a; 120b
7 127; 145; 149?; 194; 203; 211; 219
8 121; 220
9 123

Süsin 1 11; 68; 117; 170; 179; i8o?; 197; 221
2 17; 21; 23; 38; 146; 171; 174; 175; 178; 1
3 18; 46; 55; 75; 80; 119; 124
4 14; 42; 45; 50; 62; 79; 87; 88; 89; 96; 98;
5 6; 34; io5?; 143; 169; 189; 204; 209; 222
6 1; 32; 64; 65; 115; 126; 131; 138; 190
7 3; 74; 82; io6?; 134
8 2; 223
9 27; 76

Ibblsin 1 25; 67; 92; 103
2 118; 224
3 1481

i4? 114

Bei den folgenden Texten ist das Datum weggebrochen oder aus den erhaltenen Spuren 
nicht zu bestimmen: 5 ; 8; 9; 10; 13; 15; 16; 19; 24; 26; 28; 29; 31; 36; 37; 39; 40; 41; 
47; 52; 53; 56; 57; 58; 59; 61; 63; 66; 70; 72; 73; 77; 78; 81; 84; 85; 90; 91; 93; 94; 97;
100; 101; 102; 104; 108; 109; 112; 116; 128; 129; 139; 147; 150; 151; 152; 153; 1547155;
156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 167; 168; 172; 173; 181; 185; 186; 187;
188; 191; 192; 193; 196; 198; 199; 206; 210; 213.

Nicht datiert sind die folgenden Urkunden: 30; 44; 60; 69:83; 86; 111; 122; 125 ; 176; 201; 
202; 214; 215. Von diesen Texten stammen aber nur44; 83; 86 und 176 aus Tello. Gründe, 
warum diese Urkunden entgegen dem dort bestehenden Brauch keine Datumsangabe auf­
weisen, sind nicht zu ermitteln. Raummangel kommt wohl in keinem Fall in Betracht.

Da nur bei 125 Texten, das heißt bei etwas mehr als der Hälfte aller Urkunden, die 
Datierung erhalten ist, müssen wir fragen, ob nicht für Tafeln mit fehlender Datums­
angabe das genaue oder wenigstens ein ungefähres Datum durch innere Indizien gewonnen 
werden kann; denn die Kenntnis des Datums der einzelnen Urkunden ist für verschiedene 
Fragen von Belang, so vor allem für das Problem der neusumerischen Gerichtsverfassung 
(s. S. 18 ff.).

Folgende Gegebenheiten erscheinen geeignet, Anhaltspunkte zu liefern:
a) Die normale Datumsangabe der Gerichtsurkunden enthält zum Unterschied von der 

Datierung der Wirtschaftsurkunden der neusumerischen Zeit nur das Jahr. In 22 Texten

1 Oder Sulgi 44.



ist dazu noch der Monat angegeben: S 44: 200; S 45?: 7; AS 1: 43; AS 3: 144; 195; 
AS 4: 54; 95; 136; 1401; AS 5: 51; 110; AS 6: 120a; 120b; AS 7: 127; 203; AS 8: 121; 
AS 9: 1231 2; SS 3: 1243; SS 4: 62; SS 5: 189; SS 6: 138; IS 14’: 114. Bei dieser Liste ist zu 
beachten, daß keiner der Texte nach AS 9 aus Tello stammt. Da die Textüberlieferung 
zur Zeit Süsins und während der ersten Jahre Ibblsins für Tello umfangreich genug ist, 
um ein argumentum ex silentio zu gestatten, ergibt sich, daß dort nur bei ditilla-Urkun- 
den aus der Regierung Sulgis und Amarsu’enas Monatsangaben zu erwarten sind.

b) Zwei Texte aus Tello nennen am Schluß den Schreiber: 12, 22 [h]a-ba-zi-zi dumu- 
lü-kal-la-ke4 mu-sar” ,,[H]abazizi, der Sohn des Lukalla, hat (diese Tafel) geschrie­
ben“ und 208,65 ur-dNUNUZ.KÄDmu§en-ke4 mu-sar „Ur-NUNUZ.KÄD hat (diese Ta­
fel) geschrieben“. Beide Urkunden gehören zu den frühesten uns erhaltenen Exemplaren 
(5 32 und 37). Ihnen reiht sich der nichtdatierte Umma?-Text 125 mit der Unterschrift 
ur-da-hi dub-sar-bi-im „Urahi war der Schreiber dieser (Tafel)“ an4.

c) Eine beträchtliche Anzahl von d i t i 11 а - Urkunden aus Tello nennen die jeweils am­
tierenden Stadtfürsten von Lagas und Girsu, in den Hinweisen auf frühere Verhand­
lungen vor Gericht die seinerzeit tätigen Stadtfürsten. Aus der Gesamtüberlieferung 
ist die Reihenfolge dieser Stadtfürsten und die Dauer ihrer Amtsführung etwa vom Jahre 
S 32 an mit ziemlicher Sicherheit zu ermitteln5. In den Gerichtsurkunden aus anderen 
Städten ist dagegen, obwohl sie mehrfach von der Mitwirkung der Stadtfürsten bei Ge­
richtsverhandlungen sprechen, niemals der Name des betreffenden ensi genannt. Die in 
den ditilla-Texten aus Lagas bezeugten Fälle sind folgende6:
lu-ka-zala Sulgi 257 (13, 68 *; 77, 17; 205, 6)
ur-dlama10 32 12, 20-21

1 Das sind alle Texte des Jahres AS 4.
2 Enthält als einzige der Gerichtsurkunden aus Tello auch die Angabe des Tages. Die Urkunde ist aber 

kein ditilla-Text. Siehe dazu im Kommentar zu 123.
3 Dieser aus Nippur stammende Text enthält auch die Angabe des Tages.
4 Vgl. die Rechtsurkunde ITT IV 7001, 16 Ilu-Clnanse mu-sar „LunanSe hat (diese Tafel) geschrieben“. 

Der Schreiber ist der vorletzte der Zeugen.
5 Vgl. die grundlegende Monographie von С. E. Keiser, Patesis of the Ur Dynasty = YOSR IV2 (1919). 

Von der früheren Literatur sei hier nur F. Thureau-Dangin, RTC S. VI ff.; SAK 228 ff. genannt. Als 
jüngste Bearbeitung, die aber fast durchweg auf die Zusammenstellung von С. E. Keiser verweist, s. E. Soll­
berger, AfO XVII 36 ff.

6 Die Fälle, in denen im Protokoll der Urkunden auf einen Stadtfürsten verwiesen ist, der bei einer früheren 
Verhandlung vor Gericht amtiert hatte, sind in der folgenden Liste in runde Klammern gesetzt. Hier konnten 
aber nur die Belege vermerkt werden, die mit einiger Sicherheit auf ein bestimmtes Jahr festzulegen sind.

7 Nach 205, 6-9 hat Lukazala vor Urlama amtiert. Nach AT 17 VI 4-7 fällt das Jahr S 25 in seine Amts­
periode. Siehe dazu С. E. Keiser, YOSR IV2 17. Prosopographische Feststellungen zu seiner Person sind nicht 
möglich. Vgl. nur die Nachricht, daß seine Tochter nam-maha-ni-du10 nach der Inschrift RA XLI 
24 (s. auch Tf. I АО 16650) ein Heiligtum der Inanna gebaut hat. — [Nach G. Dossin, Syria XXXII 9 IV 11; 
27 ist -KA-zal als -girx-zal zu lesen. Vgl. AfO XVI 613].

8 Die Ergänzung lü-[ka-zala] ist wahrscheinlich.
0 Ergänzt nach Z. 17.

10 Urlamas Amtszeit erstreckte sich nach С. E. Keiser, YOSR IV2 18 f., wo aber zwei verschiedene Stadt­
fürsten des Namens Urlama angenommen sind, auf die Jahre S 32-37; 41-48 und AS 1-3. Siehe auch die 
folgende Anmerkung.



37
39

al-la1 2 40
u r - dl a m а 44

46
47
48

Amarsu’ena 1

2
(1nanna-zi-sä-gala4 4
dsara-kam5 5
lü-sa6-ga6 7?
gu-de-a7 7

208, 63-64 
4. 171
(71. 7); ИЗ, 13 
200, 20 
217, 3-4
22, 15-16; 142, 16-17; 184, 16-17 
20, 15-16
43,15-16; 135.8-9; 166,19-20; 177.22- 
23; 207, 36 
182, 15-163
(101, 3)
71, 9; 133, 6 
(42, 9)
145. 16; 194. 40; 219, 4-9

1 Die Ergänzung u [r-dIama] ist wahrscheinlich. Damit läßt sich weiter die Annahme befürworten, daß 
die Amtstätigkeit Urlamas zwischen S 32 und AS 3 nur im Jahr S 40 unterbrochen war. Siehe dazu auch die 
folgende Anm.

2 Nach 71, 7-9 hat „Alla, der Sohn des Urzu“, vor Sarakam (= AS 5), nach 113, 13 nach Urlama amtiert. 
С. E. ICeiser, YOSR IV2 18 f. bietet die Belege, nach denen seine Amtszeit in das Jahr S 40 fällt.

3 Die Belege für Urlama in den Textunterschriften nicht datierbarer Tafeln und in den Protokollen s. 
S. 19 f.; 28.

4 Siehe С. E. Keiser, YOSR IV2 20; N. Schneider, Or XLV 49 und Or NS XII 283.
5 Sarakam ist durch zahlreiche Urkunden auf die Jahre AS 5-6 festgelegt. Siehe C.E. Keiser, YOSR IV2 

20. Nach 64, 11 hat er noch im Jahre SS 6 gelebt. - Für AS 6 ist durch AB XXV 54, 19; 25 ba-zi ensi-gal 
bezeugt. Da dieser ensi-gal mit dem Richter ba-zi dumu-na-di der ditilla-Urkunden zu verbinden ist 
(s. dazu S. 35 unter 6) und er in den Wirtschaftstexten zur Zeit Urlamas eine ziemliche Rolle spielte (s. TU 
15 Rs. li, = S 43; 95 VIII 8; 146 VIII 18), wird er, wie schon J. B. Nies, AB XXV 49 und С. E. Keiser, 
YOSR IV2 49 angenommen haben, in die Reihe der Stadtfürsten von LagaS einzufügen sein. Da aber ensi- 
gal (s. dazu S. 353) in der Ur III-Zeit kaum etwas anderes bedeuten kann als „Alt-Stadtfürst“ (vgl. nur 
ses-gal „ältester Bruder“), möchte ich seine Amtszeit nicht auf das Jahr AS 6 ansetzen, sondern in die 
Zeit vor Urlama verlegen. In diese Zeit muß übrigens auch der durch ITT II2 (Appendice) 1001 bezeugte 
Stadtfürst ur-sa„-ga-mu gehören. Dieser ist in der Liste bei С. E. Keiser nachzutragen.

6 Nach 42, 9 hat Lusaga, der in diesem Text den Titel ab-ba-uru e[ns]l „Stadtältester (und) Stadtfürst“ 
führt, vor §5 4 amtiert. In 102, 18 ist er wohl als Ιύ-mar-za (s. dazu S. 56 unter 16) genannt. Er gehört an­
scheinend in die Zeit zwischen Sarakam, Gude’a und Irnanna, in der in einzelnen Jahren mehrere Stadtfür­
sten tätig waren (s. auch die folgende Anm. Ende). Bei С. E. Keiser, YOSR IV2 ist Lusaga nicht notiert.

7 Gude’a, der meist den Titel ab-ba-uru „Stadtältester" führt, ist durch die eben angeführten Textstellen 
genügend festgelegt. Siegel mit Widmungen an „Gude’a, den Stadtfürsten“, sind auf Tafeln des Jahres AS 8 
(ITT II2 839; 858) abgerollt. С. E. Keiser, YOSR IV2 21 belegt Gude’a als Stadtfürsten für §S 1; jedoch be­
ziehen sich die Stellen auf den vergöttlichten Stadtfürsten Gude’a, in dem ich entgegen N. Schneider, Or 
NS IX 17 ff. in Übereinstimmung mit E. Sollberger, АГО XVII 33 nur den berühmten selbständigen Stadt­
fürsten aus der Zeit des ausgehenden gutäischen Interregnums sehen kann; ferner für SS 5 (der dort genannte 
Beleg RTC 428, 3 trifft aber nicht zu) und §3 6 (fraglich, da der Beleg CT XXXII 25, 2-6 eine Lieferung 
an den „Stadtfürsten Gude’a“ nach gü- du8-akl bucht, wofür, bisher allerdings nur für die Zeit Amarsu’enas, 
ein Stadtfürst dieses Namens bezeugt ist). Schwierigkeiten bereitet CST 313, das einen Stadtfürsten Gude’a 
für AS 5 nennt, wenn dieser nicht der von gu-du8-aki ist. Zu den Belegen, in denen „Gude’a, der Stadt­
älteste“, in den Gerichtsurkunden als maskim erscheint, s. S. 48 unter 17.

Für AS 8 und SS 1 weist С. E. Keiser, YOSR IV2 20 einen Stadtfürsten von Girsu namens ir-mu nach.



ir-dnanna1 8
Süsin l

2

4
5
8
9

Ibbisin l
2

220, 4~y 
11, lg; 221, 9 
38, 17; 174, 41 2 3
87, 17; 88, 7; 99, 19; 205, 38; 72; 222, 4 
143,9; l8; 169,9; 25; 204,29; 48; 222,4
223, 3
27, 5; 194 * 6
67, 4; 12; l6; 224, 3
224, 35;6

d) In gewissem Umfang lassen sich aus der Nennung der bei den Verhandlungen vor 
Gericht regelmäßig mitwirkenden cKommissäre> (maskim) chronologische Anhalts­
punkte gewinnen. Da die Kommissäre aber vielfach häufig vorkommende Namen tragen 
und außerdem die Zahl der als maskim fungierenden Personen recht hoch ist, ist die Zu­
weisung einer Urkunde auf Grund des Namens des Kommissärs an ein bestimmtes Jahr 
nur in ganz wenigen Fällen möglich. Siehe dazu im einzelnen S. 47 if.

e) Wesentlich ergiebiger ist die Auswertung der Angaben über die Richter und Richter­
kollegien, die am Schluß der ditilla-Urkunden notiert sind. Siehe dazu S. 19 ff.; 32 if.

II. DIE TEXTGATTUNGEN

1. Allgemeines

a) Die Gerichtsurkunden aus Tello sind durchweg Aufzeichnungen, die nicht für die 
Parteien, beziehungsweise für die gewinnende Partei, ausgefertigt worden sind. Das er­
gibt sich am klarsten aus der Tatsache, daß viele Texte Sammelurkunden sind (166-215), 
in denen mehrere Fälle protokolliert sind. In 213 sind es insgesamt 12 verschiedene Fälle. 
Sie sind vielmehr für ein Archiv geschrieben, in dem die Gerichtsverhandlungsproto­
kolle genau wie die Verwaltungsurkunden nach Datum und Richtern geordnet in den 
pisandubba genannten Behältern aufbewahrt wurden (s. S. 17).

Leider besitzen wir keine unmittelbare Auskunft darüber, in welchem Archiv die Ge­
richtsurkunden gelegen haben, wissen nur so viel, daß die aus den verschiedenen Städten

1 Zu Irnanna, dessen Amtsperiode die Zeit des mehrfachen Wechsels der Stadtfürsten von Lagaä zwischen 
AS 4 und 8 beendete, s. S. 37 unter 15.

2 Nur „Großvezier (und) Stadtfürst“ ohne Angabe des Namens Irnannas.
3 Nur „Großvezier“ ohne Angabe des Namens.
4 Nur „Großvezier“ ohne Angabe des Namens.
s Zu Irnanna als Gerichtsherrn s. noch S. 10; 20; 28 und 37.
6 Irnanna ist auch noch für IS 3 bezeugt; s. N. Schneider, Or NS XII 283.



der 'Provinz’ Lagas stammenden Tafeln in einem einzigen Archiv vereinigt waren (s. S. 2) 
Da die Gerichtsbarkeit in der Hauptsache in die Zuständigkeit des Stadtfürsten fiel 
(s. S. 27 ff.) dürfen wir aber annehmen, daß die Gerichtsprotokolle im zentralen Archiv 
des Stadtfürsten im e-gal, seinem Amtssitz, aufbewahrt wurden1. Dafür sprechen viel­
leicht auch die allerdings sehr unbestimmten Fundangaben, nach denen die Gerichts­
protokolle wohl durchweg aus dem großen Sammelfund des Jahres 1894 im Südteil des 
,,Tell des Tablettes“ stammen, aus dem auch die Masse der Verwaltungsurkunden aus der 
Zeit der III. Dynastie von Ur kam1 2.

b) Auch die nicht aus Tello stammenden Gerichtsurkunden sind vielleicht mit Ausnahme 
von 114 (s. dazu unter d) ebenfalls keine für die Parteien ausgestellten Dokumente. Auch 
unter ihnen sind Sammelurkunden vertreten3, und bei einer Anzahl von Texten schließt der 
Inhalt es aus, daß sie anderen Zwecken dienten, als den zentralen Behörden die nötigen 
Belege zu liefern. Als Beispiel seien nur die Berichte genannt, die sich auf Voruntersuchun­
gen beziehen, wie sie von den lokalen Behörden außerhalb der städtischen Zentren durch­
geführt wurden4.

c) Die Sammelurkunden nennen die Richter nur einmal, und zwar am Ende der Tafel5. 
Die einzige Ausnahme ist 199 III 1—2 und IV 6-9, wo zwei verschiedene Richterkollegien 
genannt sind. Aus der allgemeinen Regelung läßt sich wohl ableiten, daß die Sammelur­
kunden Protokolle von Gerichtsverhandlungen sind, die an einem Tage stattgefunden 
haben6.

d) Mit einer einzigen Ausnahme, dem in Ur gefundenen Text 114, trägt keine der Ge­
richtsurkunden eine Siegelabrollung. Darin unterscheiden sie sich deutlich von den alt­
babylonischen Prozeßurkunden. Zwar läßt sich allgemein feststellen, daß das Siegeln von 
Urkunden zur Zeit der III. Dynastie von Ur seltener war als in der altbabylonischen Zeit. 
So ist zum Beispiel auch die Mehrzahl der Rechtsurkunden mit Ausnahme der su ba- 
an-ti-Quittungen in der neusumerischen Zeit ohne Siegelabrollung7. Doch dürfte damit 
das Fehlen von Siegelabrollungen auf den Gerichtsurkunden nicht zu erklären sein. Viel­
mehr wird dafür der Gegensatz zwischen der neusumerischen Gerichtsurkunde als Archiv­
dokument (s. oben unter a) und der altbabylonischen als Beweisurkunde in der Hand der 
siegreichen Partei maßgebend gewesen sein. Ob zur Zeit der III. Dynastie von Ur nach 
Prozessen der siegreichen Partei, wie man erwarten sollte, eine Urkunde ausgestellt wor­
den ist, können wir nicht sicher sagen, solange keine einzige Urkunde dieser Art vorliegt. 
Zur Möglichkeit, daß nach einer vor Gericht getätigten Beurkundung eines Rechts­
geschäfts eine Tafel ausgehändigt worden ist, s. S. 13 mit Anm. 8.

1 Für ihre Ordnung und Betreuung war gewiß der ga-dub-b a „Archivar“ des Stadtfürsten zuständig. Vgl. 
für die Zeit Irnannas den in 168 IV 9 genannten ga-dub-ba-sukkal-maha „Archivar des Großveziers“.

2 Vgl. F. Thureau-Dangin, RTC S. VII; H. de Genouillac, ITT II1 1 ff.
3 189; 201; 202; 203; 209; 212; 214; 215.
4 120a; 120b; 121. Siehe auch noch 202, 1-9; 10-14; 15-19; 214, 1-19; 215.
5 Siehe S. 19.
6 Unerklärbar ist, weshalb die in der Sammeltafel 169, 17-24 behandelte gerichtliche Beurkundung in der 

Sammeltafel 204, 14-21 noch einmal erscheint, dort aber mit anderen Fällen zusammensteht.
’ Ausnahmen sind BE III1 13; 14; UET III 13-15; 18-19; 24; 26; 27; 32; 34; 36-39. - Für die altbabylo­

nischen Prozeßurkunden s. J. G. Lautner, Richterliche Entscheidung S. 25 ff.



2. di-til-la

a) Die Wortbedeutung

l. Die in der Regel als Überschrift1 der hier behandelten Texte stehende Bezeichnung 
di-til-la ist in der Serie ana ittisu Taf. 7 im Zusammenhang der Terminologie des Pro­
zesses behandelt1 2:

I 26 di = di-i-nu Rechtspruch
27 di-dib-b [a] = 11 su-hu-zu gewährter Rechtsspruch
28 di-dib-ba — si-mi-i\t\-tu Rechtssatzung
28 а di-til-la = SU-й (= ditillu) (endgültiges) Urteil3
29 di-til-la = di-i-nu ga-am-ru (endgültiges) Urteil
30 di-nu-til-la — di-i-nu la ga-\a.m-ru\ vorläufiger Rechtsspruch
31 di -bi al-til = di-in-su ga-m\i-ir\ das Urteil darüber ist gefäfllt]
32 di-[b]i nu-al-til — 11 la ga-mi- [ir] das Urteil darüber ist nicht gefällt

di-til-la, das in til-la ,,ganzgemacht“, „abgeschlossen“, das vor allem aus säm-til- 
la = slmum gamrum „vollständiger Kaufpreis“ (SL 187, 3) wohlbekannte Element ent­
hält4, ist, wenn man von dinum „Rechtsspruch“ ausgeht, der „abgeschlossene Rechts­
spruch“, das „(endgültige) Urteil“, ebenso wie di-ku5 „der den Rechtsspruch Fällende 
(wörtlich „Schneidende“), der „Richter“ ist. Mit demselben Bedeutungsansatz ist auch 
di-dib „den Rechtsspruch fassen lassen“, di-dib-ba „gewährter Rechtsspruch“5 und 
di-duu „den Rechtsspruch sprechen“6 zu verstehen, während die Belege der ditilla- 
Texte für di-duu und di-e, in denen ein Kläger einen Prozeß anstrengte (s. S. 59 mit 
Anm. 2-3), die Annahme einer semantischen Entwicklung erfordern.

1 Siehe dazu S. 12.
2 Das Folgende ist nach der Rekonstruktion B. Landsbergers in MSL I 92 f. gegeben. Die Texte für den 

in Betracht kommenden Abschnitt sind
А = K. 251 (= Th. Pinches, TSBA VIII hinter S. 230 und V R 24 I 26-32)
C = Konst C 4523 ( = B. Meissner, AoTU II 70-72; Photo Berlin К 428 f.).

3 Diese Zeile findet sich nur in C.
4 Vgl. noch inim-bi i-til „diese Angelegenheit ist abgeschlossen“ (UET III 41, 12; YBT IV 2, 5; al-til 

J CS III 100, Ni. 1837, 7; zur akkadischen Entsprechung awassu gamrat s. M. San Nicolö, Schlußklauseln 
2543; 50; J. Klima, MAOr VIII 355); ku-bi-ta i-til „er hat den Geldbetrag dafür voll bezahlt“ (YBT IV 
4, 6); unken-ta es-bar-ra til-la „der in der Ratsversammlung die endgültige Entscheidung fällt“ (IV R 
53a, 31; dazu S. Langdon, BL 1 58, 5).

5 Zu di-dTb(-ba) = dlnam sühuzum und dinum Sühuzum s. außer F. Delitzsch, SGI 135 (jetzt auch B. 
Meissner, MAoG XIII2 34 IV 9-12) B. Landsberger, SDJOA II 220 (modifiziert in JCS III 1 g8s); A. Fal­
kenstein, IF LX 119; F. R. Kraus, JCS III 157 ff.; G. R. Driver-J. C. Mil es, Babylonian Laws I 71 ff. In UET 
V 247, 6-7 entspricht dem Text der Hülle й DI.KU6.E.NE di-nam ιί-sa-hi-zu-su-ma auf der Innentafel 
Z. 7-8 di-ku5-e-ne di-da di-be-es-ma, was aber so kaum korrekt sein kann. Vgl. noch 21, 21 di-ku5 
d[i-bi di]b-ba-me „waren die Richter, die [dieses] Rechts[spruchs zuteil] werden ließen“ statt der norma­
len Unterschrift di-ku5-bi-me „waren die Richter in dieser (Rechtssache)“; s. dazu S. 182 und 74 unter Ca.

c YBT IV 1,2 ensi-ke4 έ-gal-la di-da KAB in-na-an-dun „der Stadtfürst hatte ihm im Palast den 
............Rechtsspruch gesprochen“; s. dazu S. 1403.



2. Der älteste Beleg für die Verbindung di-til-la liegt in einer Rechtsurkunde der alt- 
akkadischen Zeit aus Esnunna vor: sikkatum \a]-na Dl’.TIL.LA na-ra-am-asin [m\a-ak- 
sa-at „der Nagel ist nach dem Endurteil des Narämsin eingeschlagen“1. Daß dieser sume­
rische Terminus in einer akkadisch abgefaßten Urkunde verwendet worden ist, läßt sich 
nur verstehen, wenn er schon der voraufgehenden altsumerischen Zeit geläufig war.

Die altbabylonische Überlieferung hat abgesehen von der Serie ana ittisu, deren Ent­
stehung B. Landsberger auf die Zeit der Dynastie von Isin festgelegt hat1 2, nur vereinzelte 
Belege geliefert3, während die akkadische Lehnübersetzung dtnum gatnrum anscheinend 
etwas geläufiger war4 * *.

Die überwiegende Zahl der Belege für di-til-la stammt aus der Zeit der III. Dynastie 
von Ur, genauer aus den neusumerischen Gerichtsurkunden aus Tello.

3- In den neusumerischen Gerichtsurkunden findet sich di-til-la in folgenden Verwen­
dungsweisen: In den Textunterschriften stehen neben einmaligem di-til-la-äm „es ist 
ein ditilla“ (213, 39) folgende Verbindungen:
di-til-la-ur~dsatarana(-di-ku5) u gu-de-a(-ab-ba-uru): 145, 14-16 (= AS 7) ; 

!94, 39-40 (= AS 7)
di-til-la-lr-dnanna-sukkal-mah-ensi(-ka): 11, 15 (= SS 1); 38, 16-17 (= SS 2);

205, 71-72 (= SS 4); 112, 22? (Dne) 
di-til-la-sukkal-maha: 27, 18—19 (= SS 9)
di-til-la-di-ku5-lugala-imin-ba: 117, 20-21 (= SS 1; aus Nippur) 
di-til-la-dumu-a-e-bar-ra: 48, 14 (= AS 2; aus Umma; s. dazu S. 24 mit Anm. 2 

und S. 32)

1 Siehe B. Landsberger, Belleten XIV Nr. 54 (1950), 256 (auf Grund eines Hinweises von Th. Jacobsen)
zu UCP IX2 83, 55-58. Als sachliche Parallele, die möglicherweise eine Modifizierung der Wiedergabe von 
ana DI.TIL.LA im Sinne von „für die ditilla-Urkunde“ empfiehlt, sei AS XII 414 ni-SID-bi e-4en- 
lil-lä-ta he-em-ta-la „seine (endgültige) Abrechnung soll im Hause des Enlil an einem Pflock
hängen!“ genannt.

2 MSL I S. II f.
3 Siehe F. R. Kraus, JCS III 156 ff. zu ARN 59 Rs. 11. Ein literarischer Beleg aus dem sumerischen Be­

richt über die Sintflut ist UMBS V 1 IV 8-9 (s. dazu schon Th. Jacobsen, JNES II 169; 171): 
numun-nam-lü-ulü ha-lam-e-d[e X X X X X]
di-til-la inim-pu-üh-ru-[um-dingir-re-ne-ka-kam?] 
du11-du11-ga-an-den - [lil-lä-kam7]
„den Samen der Menschheit zu vernichten, [..............zu..........................],
[erging] das Endurteil, der Spruch der Versamml[ung der Götter], 
die Weisung Ans und En[lils]“.
Wie sehr diese Wendung stereotyper Ausdruck war, zeigt die Parallele in dem Klagelied auf die Stadt Ur 
STVG 25, 18-19, wo von der Wegnahme des Königtums gesprochen ist: 
di-til-la inim-pu-üh-ru-um-d[ingir-re-ne-ka] 
d un- d uu- ga-an-den-lil-la-ka-t[a]
„durch das Endurteil, den Spruch der Versammlung [der] Gfötter], 
dur[ch] die Weisungen Ans und Enlils“.

4 Siehe B. Landsberger, OLZ 1923, 72 zu UMBS VII 78, 13 und A. Ungnad, Altbabylonische Briefe
aus dem Museum zu Philadelphia 51; F. R. Kraus, JCS III 158; BIN VII 3, 26-29; dma gamärrt in den
akkadischen Gebeten (s. C. J. Mullo Weir, Lexicon of Accadian Prayers 95 f.) ist wohl nicht terminologisch
streng zu nehmen.



[d]i-til-la-dumu-INANNA.UNUki: 144, 17 (= AS 3; aus Umma; s. dazu S. 24 mit
Anm. 2 und S. 32)

ur-kü maskim-di-til-Ia-bi-im: 30, 19 (nd; aus Umma)
Diese Belege, die den allein oder mit einem Richter für die Rechtsentscheidung 

zuständigen Staatsbeamten, ein Richterkollegium, die mit richterlicher Befugnis aus­
gestattete Vertretung kleinerer Siedlungen (s. S. 32) oder den Kommissär (maskim) 
nennen, sind für die Bedeutungsbestimmung von di-til-la insofern wichtig, als sie eine 
Parallele in den Unterschriften di!-dib-ba-lugala „Rechtsspruchgewährung durch 
den König“ (114 III 19; aus Ur) und „Irnanna, der [Großjvezier (und) Stadtfürst von 
Laga[s], hat diesen [Rechtsjspruch [gewährt]“ (57, 15-16 [d]i-bi i [n-dib]; ähnlich 204, 
48-49 di-bi bi-dib) besitzen. Sie bestätigen damit die Auffassung von di-til-la als 
„Endurteil“.

Ein Beleg für di-til-la im Text des Protokolls ist 122, 8-9 di-til-a hd-a-bi-dujj 
„ein Endurteil wird gesprochen werden!“

Als für den Bedeutungsansatz unergiebig sind die Belege für das sekundäre di-til-la 
„Urkunde über ein ditilla“, „ditilla-Tafel“, das in den Etiketten zu den Tontafcl- 
behältern (pisan-dub-ba; s. dazu S. 17 f.) bezeugt ist, auszuscheiden1.

4. Der Terminus di-til-la ließe sich gewiß noch genauer umschreiben, wenn wir ihn, 
wie das für sam-til-la „vollbezahlter Kaufpreis“: säm-nu-til-la „nicht voll bezahlter 
Kaufpreis“, „Teilzahlung“1 2 möglich ist, im Verhältnis zu dem nur in der Serie ana ittisu 
bezeugten3, als Überschrift oder Unterschrift von Urkunden nicht zu erwartenden di-nu- 
til-la „nicht abgeschlossenes Urteil“ näher bestimmen könnten. Immerhin bieten sich 
Anhaltspunkte: Unter den Prozeßurkunden aus Umma findet sich eine Gruppe von Tex­
ten, die nur die erste Stufe des damaligen Prozeßverfahrens protokollieren, der ein weiterer 
Akt zu folgen hat. Für diese Texte kann daher die Bezeichnung di-til-la „abgeschlosse­
nes Urteil“ schwerlich zutreffen. Diesen Urkunden ist gemeinsam, daß im Protokoll 
das Verfahren soweit dargestellt ist, daß eine oder mehrere Personen, Angehörige der 
einen Partei oder Zeugen, „zum Eid gegeben wurden“ (nam-erim-e ba-si oder 
nam-e rim-TAR-de ba-si u. ä.)4 oder „den Eid leisten werden“ (nam-erim(-bi) 
TAR-dam). Noch deutlicher sind die Belege, in denen angegeben ist, welche Rechts­
folge eintreten wird, wenn die „zum Eid gegebenen“ Personen den Eid leisten (nam-erim 
ίι-TAR u. ä.)5.

Auch wenn die Scheidung nicht ganz sauber aufgeht, weil ein Fall dieser Art in 
einem Text bezeugt ist, der die Unterschrift „ditilla-Entscheidung der Einwohner von 
INANNA. UNUki“ trägt6, und außerdem sechs gleichartige Fälle in Sammelurkunden aus

1 Unergiebig ist auch 165 II 1 di-til-Ia-ni [XX] in unvollständigem Zusammenhang.
2 MSL I 27, 40'-41'. Vgl. auch 1. c. 92, 21-22 kin-til-la „abgeschlossener Arbeitsauftrag“: kin-nu-til- 

la „nicht abgeschlossener Arbeitsauftrag“.
3 MSL I 93, 30; s. oben S. 9.
4 49, 10; 51, 16-17; 62, 12-13; 110, 10-11; 125, 8-10; 127, 17-19; 132, 12-13; 137, 10; 212, 22; 27; 30; 38; 

46; 214, 46; 53; 59; 215, 25.
5 49, 11-12; 144, 9-16 (s. dazu sogleich oben); 212, 14; 215, 28-29; 30-31; 32-33; 36-37; 38-39; 42-43; 

50-52; 53-54. Siehe auch im Kommentar zu 49, 11.
6 144, 17·



Lagas bezeugt sind1, die wohl durchweg unter der Überschrift di-til-la gestanden 
haben1 2, wird man doch wohl di-til-la auf diejenigen Protokolle beziehen dürfen, in denen 
die zwei Stufen des sumerischen Prozesses, die Wrhandlung vor Gericht und die Eid­
leistung im Tempel (s. S. 66 f.), aufgezeichnet sind, und diejenigen, in denen nur über die 
erste Stufe berichtet ist, als di-nu-til-la zu verstehen haben (s. S. 16 f.). Dann ist di- 
til-la „Endurteil“, di-nu-til-la „bedingtes Endurteil“3.

5. Den Texten, die ein „Endurteil“ oder seltener ein „bedingtes Endurteil“ protokollie­
ren, stehen Urkunden aus Tello gegenüber, in denen kein Urteil, sondern die gericht­
liche Beurkundung eines Rechtsgeschäftes aufgezeichnet ist (s. S. 13 f.). Die Schwierig­
keit, die darin liegt, daß auch diese Texte die Überschrift di-til-la tragen, wird sich 
wohl so lösen lassen, daß di-til-la von Haus aus auf die Entscheidung durch richter­
liches Urteil beschränkt war, daß aber in Lagas-zum mindesten nur für Lagas nach­
weisbar — diese Bezeichnung auch auf Fälle ausgedehnt worden ist, in denen kein Urteil 
gefällt worden ist.

Will man aber für den Terminus di-til-la eine einheitliche Übersetzung geben, was 
erforderlich ist, da in den Sammelurkunden die Überschrift di-til-la sowohl auf Fälle, 
die durch ein ‘EndurteiP erledigt worden sind, als auch auf solche, in denen nur eine ge­
richtliche Beurkundung vorliegt, bezogen ist, wird man eine unbestimmtere Wiedergabe 
als „Endurteil“ wählen müssen. Die im folgenden gebrauchte, „abgeschlossene Rechts­
sache“, folgt dem Vorschlag P. Koschakers4.

b) di-til-la als Überschrift und Unterschrift

Da die hier behandelten Urkunden aus Tello regelmäßig die Überschrift di-til-la 
aufweisen5, sind hier nur die Ausnahmen zu nennen: 4; 8g6; 113; 1237; 213. Der letzt­
genannte Text ist aber durch die Unterschrift di-til-la-äm „ist ein diti 11a“ als zu dieser 
Textkategorie gehörig erwiesen. Außerhalb von Tello ist di-til-la als Überschrift nicht 
bezeugt, wenn wir von dem in Nippur ausgestellten, aber in Tello gefundenen Text 117 
absehen (s. dazu S. 2).

Außer dem eben genannten Beleg 213, 39 kommt di-til-la als Unterschrift nur in 
Verbindung mit dem Namen eines (oder mehrerer) Richter, der mit richterlicher Befugnis 
ausgestatteten Vertretung kleiner Siedlungen, einmal mit dem Namen des Kommissärs 
(maskim) vor. Die Belege sind schon S. 10 f. unter 2a 3 angeführt.

1 176, 6; 185, 6-7; 196, 24-32; 208, 19-20; 210 III 3-4; 211, 75.
2 In 185 und 210 ist die Überschrift abgebrochen.
3 Vgl. zu dieser Scheidung die Darlegungen von W. Kunkel, Zeitschrift der Savigny-Stift. LI (1931), 

Rom. Abt., 245 ff.; K. Latte, Heiliges Recht 8 ff.
4 Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis (1917), 15411 „erledigte Rechtssache“. 

Sonst sind folgende Übersetzungen vorgeschlagen worden: „affaire reglee“ (F. Pelagaud), „jugement com- 
plet“ (F. Thureau-Dangin), „sentence definitive (H. de Genouillac), ‘completed judgement1 (B. J. Siegel), 
'vertenza sbrigata (causa finita)1 (M. San Nicolo).

5 Die Belege für di-til-la als Überschrift sind aus dem Index zu ersehen.
6 Vielleicht kein ditilla-Text.
7 Kein ditilla-Text, sondern Beurkundung einer Eidleistung im Tempel.



c) di-til-la als Bezeichnung von gerichtlichen Beurkundungen und Prozeßprotokollen

1. Wie schon bei der Ermittlung der Wortbedeutung von ditilla zu erwähnen war (s.
S. 12 unter 2 a 5), sind in den Texten aus Tello sowohl gerichtliche Beurkundungen als 
auch Aufzeichnungen über Prozesse, die durch ein ,,Endurteil“ abgeschlossen worden 
waren, mit der Überschrift di-til-la versehen1. Das hauptsächlichste Unterscheidungsmerk­
mal der gerichtlichen Beurkundungen gegenüber den Prozeßurkunden ist das Fehlen des 
Urteils und des prozeßentscheidenden Eides. Ob der Terminus di-til-la auch außerhalb 
von Tello auf gerichtliche Beurkundungen bezogen worden ist, läßt sich angesichts des 
geringen Textmaterials nicht sicher sagen. Wahrscheinlich ist es aber nicht, da die Be­
zeichnung di-til-la selbst für Prozeßurkunden nur vereinzelt gebraucht worden ist.

2. Die Belege für gerichtliche Beurkundungen sind: 1; 2; 3·'; 4Л1 2; 5?; 6; 73; 8?; 93; 
104; 11; 12; 13; 99, 36-46; 169, 17-24 = 204, 14-21; 177, 17-21; 181 IV 1-83; 184, 
9-1 5 ; 191, 5-93; 210 III 18-IV 33; 211, 2—6; 7—12; 13—17; 61—65; 77—79- In dieser Liste 
finden sich einige der frühesten erhaltenen Texte5 *. Dies zeigt, daß in Lagas die Übung, 
gerichtliche Beurkundungen als di-til-la zu bezeichnen, schon zu Beginn des von uns 
zu übersehenden Zeitraums bestanden hat.

In den vorliegenden Belegen handelt es sich um die gerichtliche Beurkundung folgender 
Rechtsgeschäfte: Eheschließung, Auflösung der Ehe seitens der Ehefrau, Zahlung des 
Scheidegeldes, Versorgung der Ehefrau, Adoption, Enterbung, Freilassung von Sklaven­
kindern, Auslösung einer ‘bedingt Freien56, Kauf, Schenkung, Darlehen, Zuweisung von 
Pfründen.

3. Ungewiß bleibt, in welchem Umfang man Rechtsgeschäften durch gerichtliche Be­
urkundung einen höheren Grad von Solemnität zu verleihen für wünschenswert erachtet 
hat und ob es Rechtsgeschäfte gegeben hat, bei denen die Beurkundung durch den Stadt­
fürsten oder die Richter erforderlich gewesen ist. Dabei denkt man in erster Linie an die 
Ehescheidung7 und die Freilassung von Sklaven (s. aber S. 93 unter 2). Während man 
wohl annehmen darf, daß in Lagas alle gerichtlichen Beurkundungen in der Form der 
di tili a-Texte abgefaßt worden sind, ist es fraglich, ob neben der für das amtliche Archiv 
bestimmten Tafel auch eine Urkunde aufgesetzt worden ist, die zum Verbleib bei den Par­
teien bestimmt war. Diese konnte dann gewiß nur in der Art der normalen Rechtsurkun­
den stilisiert worden sein8. In den wenigen Prozeßurkunden, in denen der Beweis durch

1 Siehe S. 12, wo versucht ist, die sekundäre Verwendung von di-til-la für gerichtliche Beurkundungen
zu erklären.

3 Der Text hat keine Überschrift.
3 Die Überschrift di-til-la ist abgebrochen.
4 Der Text bietet di-til-la in der Unterschrift.
5 12 (= S 32) ist der älteste uns erhaltene ditilla-Text überhaupt. Aus 205, 5-10 ist sogar abzuleiten, daß 

dieser Usus schon zur Zeit des Stadtfürsten Lukazala (zu dessen Amtszeit s. S. 5 mit Anm. 7) bestanden hat.
0 184, 9-15. Siehe dazu S. 95.
7 Wegen des Passus SAK 54 II 15-21. - Der Ehevertrag konnte, wie durch L 11004 (s. S. 102) bewiesen 

wird, ohne die Mitwirkung des Gerichtes geschlossen werden.
8 Ein Beispiel könnte ITT II1 944 sein, wo unter den Zeugen häufig genannte Richter erscheinen (s. S. 32). 

In Betracht kommen vielleicht noch die privaten Rechtsurkunden UET III 15 und 18, die die Beteiligung 
des Stadtfürsten von Adab Цabalule (su- ,,zu Händen von ....“; s. dazu S. 28 f.) notieren.



Vorlage einer Tafel geführt worden ist (s. S. 72 f.), sind leider keine Fälle gegeben, in 
denen im Protokoll auf die Mitwirkung des Gerichtes bei dem früheren Rechtsgeschäft 
hingewiesen ist. Nur von derartigen Belegen könnten wir eine unmittelbare Antwort auf 
die vorliegende Frage erwarten. In den Fällen, in denen im Verlauf eines Prozesses auf ein 
früheres Rechtsgeschäft Bezug genommen ist, das vor Gericht beurkundet war, tritt da­
gegen meist der Kommissär (maskim) als Zeuge auf, der bei der gerichtlichen Beurkun­
dung mitgewirkt hatte (s. S. 69 f.). Die Hilfe, die die Möglichkeit bot, bei späteren Ver­
tragsanfechtungen den Kommissär zur Zeugnisabgabe zu zitieren, mag überhaupt der 
hauptsächliche Anreiz gewesen sein, die freiwillige Gerichtsbarkeit in Anspruch zu neh­
men.

d) Das Formular der ditilla-Urkunden

1. Für die Gerichtsurkunden der III. Dynastie von Ur gilt in besonderem Maße die für 
diese Textgattung in allen Abschnitten der babylonischen Überlieferung zutreffende Fest­
stellung, daß sie sich längst nicht in demselben Grad an ein festes Formular halten wie etwa 
die häufigeren Gattungen der Rechtsurkunden1. Immerhin sind die ditilla-Texte aus 
Lagas doch so einheitlich gefaßt, daß wir auch Bruchstücke, bei denen die äußeren Cha­
rakteristika fehlen, ohne Mühe aus der Masse der gleichzeitigen Texte herausfinden. Die 
Einheitlichkeit liegt aber weit weniger darin, daß das Protokoll über die einzelnen Fälle 
einem festen Schema folgt, als in der äußeren Form, die die Urkunde durch Überschrift 
und Unterschrift erhält, und vor allem in der gleichförmigen Terminologie, die für die ein­
zelnen rechtlichen und prozessualen Gegebenheiten angewandt ist.

2. Zum äußeren Formular gehört die Überschrift di-til-Ia, die Nennung des Kommis­
särs (maskim) am Ende des Protokolls, bei Sammelurkunden am Ende jeden einzelnen 
Falles1 2, die Unterschrift, die den Stadtfürsten, den oder die Richter nennt, und schließlich 
das Datum. Die Fälle, in denen eines dieser Charakteristika fehlt, sind relativ selten3. 
Wie sehr diese äußere Formgebung die ditilla-Texte aus Lagas zu einer nicht verkenn­
baren Urkundengruppe macht, zeigt der Vergleich mit den drei ditilla-Tafeln aus Umma 
(30; 48; 144): In 30 fehlt die Richterangabe und das Datum, in 48 und 144 die Nennung 
des maskim, in allen drei Texten die Überschrift di-til-la. Auch die Sammelurkunde 
203 (aus Drehern), die ihrem Aufbau nach den ditilla-Texten aus Lagas noch am näch­
sten kommt, zeigt charakteristische Abweichungen wie die Nichtnennung eines maskim. 
Das alles weist daraufhin, daß nur in Lagas die Forderung nach der Protokollierung aller 
vor Gericht behandelten Fälle zur Ausbildung einer Tradition geführt hat. Da schon 
die ältesten uns erhaltenen Urkunden den auch für die späteren Exemplare geltenden 
Regeln folgen4, muß man annehmen, daß die Abfassung von Gerichtsurkunden, die

1 Siehe J. G. Lautner, Richterliche Entscheidung S. 1; F. R. Kraus, JCS III 173; 191.
2 Die maskim-Angabe gehört zum Protokoll, da die Unterschrift davon in zahlreichen Texten durch 

größeren Abstand oder durch eine Doppellinie abgesetzt ist.
3 Zum Fehlen der Überschrift s. S. 12, der maäkim-Angabe S. 47, der Unterschrift mit der Nennung des 

Stadtfürsten oder der Richter S. 18 f. und des Datums S. 4.
4 Höchstens die in den ältesten uns erhaltenen Texten übliche (oder doch mögliche) Nennung des Urkun­

denschreibers (s. S. 5), die später wegfiel, macht einen jedoch nicht ins Gewicht fallenden Unterschied aus.



für das zentrale Archiv des Stadtfürsten bestimmt waren, schon einige Zeit vorher 
verfügt worden ist1.

3. Wesentlich geringere Einheitlichkeit besteht dagegen in der Gestaltung des Protokoll­
textes selbst. Was für die altbabylonischen Gerichtsurkunden gilt, daß sie nämlich in ihrer 
lapidaren Kürze oft nicht einmal die wichtigsten Gegebenheiten eindeutig aufzeichnen1 2, 
trifft für die neusumerischen ditilla-Texte in besonderem Maße zu. Für die Zwecke des 
Archivs und die von Haus aus gewiß vorgesehene Verwertung dieser Archivbelege bei 
eventueller Wiederaufnahme derselben Rechtssache3 mochte es genügen, bei gerichtlichen 
Beurkundungen das Objekt des Rechtsgeschäftes und die Vertragspartner, bei Prozessen 
das Objekt, die Parteien und das Urteil zu nennen, dazu in beiden Fällen den bei der Ge­
richtshandlung amtierenden Kommissär anzugeben. Beispiele der knappsten Form, die 
überhaupt möglich erscheint, sind für gerichtliche Beurkundungen, bei denen im allge­
meinen an sich weniger aufzeichnungswerte Einzelheiten gegeben sind als bei Prozessen, 
etwa 191, 5-9 (Dne) ,,Ninezen, die Tochter des Luningirsu, hat Akalla, der Sohn des Bä, 
cals Ehefrau genommen1. Babamu (war dabei) Kommissär“4 5 und für Prozesse etwa 210 
III 6-11 (Zeit des Stadtfürsten Urlama) ,,1 % Mine Silber (und) 8 . . . -Esel wurden Ur- 
gigira, dem Kaufmann, ab(gesprochen und) Amaraki’aga zugesprochen. Ni’urum, der 
‘Ritter1, (war dabei) Kommissär“ (vgl. 135; 139; 142). Aus einem solchen Protokoll ist 
nicht einmal sicher zu ermitteln, wer Kläger und wer Beklagter war, noch weniger die 
Rechtsgrundlage, auf der der Prozeß beruhte, und die Art, in der der Beweis geführt wor­
den ist. Geradezu Kuriosa ergeben sich, wenn nicht einmal das Urteil angegeben ist, wie 
in 207, 19-23 (= AS 1) ,,Babaninam, die Tochter des Anbum, des Musikanten, hat Araar- 
INANNA.ZA, der Sohn des Urkisala, verstoßen. Ablala hat den Eid geleistet. Urnigin-GAR 
(war dabei) Kommissär“. Wir erfahren aus diesem Protokoll zwar von der Scheidung einer 
Ehe, können aus der Leistung des assertorischen Eides den Prozeßcharakter des Falles 
erschließen (s. S. 66 f.), wissen aber nicht, warum das Gericht die vom Ehemann ausge­
sprochene Scheidung für rechtsgültig erklärt hat.

Derartige Kurzprotokolle von Prozessen finden sich aber fast ausschließlich in Sammel­
urkunden6 und gehören vorwiegend dem älteren Textbestand an6. Daneben finden sich 
aber auch aus diesem Zeitabschnitt ausführliche Protokolle, so daß diese nicht erst einer 
jüngeren Entwicklung zu verdanken sind. Eine der umfangreichsten Urkunden überhaupt 
(113) stammt aus dem Jahr S 40.

Die knappe, ja überknappe Fassung des Protokolls leitet sich vom Usus bei den gleich­
zeitigen Wirtschaftsurkunden her. Sie hat ihr genaues Gegenstück in der Formulierung der 
Briefe der neusumerischen Zeit, in denen die Ökonomie der Schreiber oft so weit ging, daß

1 Wenn man die Frage nach den historischen Voraussetzungen für die Sonderentwicklung in Lagas stellt, 
wird man doch wohl auf die Person des Stadtfürsten Gude’a am Ende der gutäischen Fremdherrschaft hin­
gewiesen. Zu dessen Bemühungen um die Rechtsordnung s. die Zitate S. 25г.

2 J. G. Lautner, Richterliche Entscheidung S. 1; F. R. Kraus, JCS III 191.
3 Daß es dazu nicht gekommen ist, ist S. 73 ausgeführt.
4 Gleichartig sind 211, 2-6; 13-17; 61-65 (= AS 7).
5 Siehe aber 135 (= AS 1); 139 (Dne, Zeit Urlamas); 142 (= S 47).
6 Sicherheit ist in diesem Punkte aber nicht zu gewinnen, da zu viele der Sammelurkunden mit derartigen 

Kurzprotokollen nicht zu datieren sind. 171, 10-12 stammt aus dem Jahre SS 2.



sie den Namen des Absenders verschwiegen, da dieser ja bei der Aushändigung der Tafel 
mündlich übermittelt werden konnte1. Glücklicherweise sind jedoch die so knapp gefaßten 
Urkunden nicht in der Mehrzahl. In vielen Fällen mußte allein schon der Gegenstand und 
der Verlauf des Prozesses eine ausführliche Darstellung erzwingen. Zwischen den auf ein 
Minimum an Angaben beschränkten Protokollen und den ganz ausführlichen Niederschrif­
ten gibt es natürlich die verschiedensten Zwischenstufen. Bei der gerichtlichen Beurkun­
dung einer Eheschließung konnte etwa zum Unterschied von dem eben zitierten Fall I9ri 

g durch den Zusatz (igi-di-ku5-ne-se) mu-lugala-bi in-pa (vor den Richtern) hat 
er (d. i. der Ehemann) den diesbezüglichen Eid beim König geleistet (2, 5; vgl. 1, 5-6) das 
Wesentliche, dessentwegen man das Gericht überhaupt anging, die Beschwörung des Ehe­
vertrags (s. S. 102 f.), angeführt werden. In Prozeßprotokollen von der Art des zitierten
210 III 6-11 konnte durch den Zusatz............nam-erim-äm „haben den Eid geleistet“
angegeben werden, daß der Prozeß durch einen assertorischen Eid entschieden worden ist 
(182, 6-8; 184, 6-7; 200, 4; 9-12; 16-18; 207, 27; 208, 7-9; 59-6i)·

Die hauptsächlichen zusätzlichen Angaben der Prozeßprotokolle betreffen
1. Angaben über die Vorgeschichte des Prozesses,
2. das Vorbringen und die nähere Bestimmung der Klage,
3. die Art und die Einzelheiten der Beweisführung,
4. die Verzichterklärung oder die eidliche Versicherung der unterlegenen Partei, die im 

Urteil ausgesprochenen Verpflichtungen zu erfüllen3.
Grundsätzlich wird dagegen in den diti 11 a-Texten nicht auf die Voruntersuchung ein­

gegangen, über die wir aber durch einige Urkunden aus Umma etwas erfahren (s. S. 61 f.). 
Bei den gerichtlichen Beurkundungen konnte die aus den Rechtsurkunden bekannte 
Verzichtsklausel (s. S. 79 f·) eingefügt werden. Manchmal sind auch Zeugen genannt. 
Gelegentlich, so besonders bei Verfügungen von Frauen, mochte es wichtig erscheinen, 
deren Verfügungsberechtigung klarzustellen.

Zu beachten ist noch, daß die Mehrzahl der ditilla-Urkunden das Prozeßgeschehen als 
ein Ganzes darstellt. Dabei hat der prozeßentscheidende Eid, obwohl er erst nach Beendi­
gung der Verhandlungen vor Gericht im Tempel geleistet wurde (s. S. 65 f·), seinen Platz 
vor dem Urteil, das vom Gericht am Ende der Verhandlungen als ein ‘bedingtes Enduiteil 
gefällt wurde. Zu den wenigen Ausnahmen, die das Urteil gemäß der zeitlichen Abfolge 
vor dem Eid notieren, s. S. 67 mit Anm. 3.

3. di-nu-til-Ia

Unter den Prozeßurkunden aus Umma (49'; 51; 62; 110; 125; 127; 131 2i 137> 1443 > 212> 
11-14; 15-18; 19-22; 26-27; 28-30; 31-33; 34-38; 46; 47; 214, 34-46; 51—53; 56-59;

1 Beispiele sind die S. 53; 763 zitierten Briefe. Für die viel zu knappe Formulierung von Rechtsurkunden der 
neusumerischen Zeit s. die S. 54; н?1"2 behandelten Texte; vgl. auch die S. So1 (gegen Ende der An­
merkung) besprochenen Fälle, in denen bei der Verzichtsklausel nicht einmal der Name des Eidleistenden 

genannt ist.
2 siehe dazu im einzelnen bei der Darstellung des neusumerischen Prozesses S. Spff.
3 Dieser Text ist allerdings durch die Unterschrift als „ditilla-Entscheidung der Bewohner von INANNA. 

UNUki“ bezeichnet. Siehe dazu S. 24.



215, 1-13; 17-21; 22-25; 26-29; 30-31? 32-33; 34-37; 38-39; 40-43; 44-54)1, in sechs Fäl­
len auch bei Sammelurkunden aus Tello (176, 2—10; 185, 2-9; 195, 24—32; 208, 11—21; 
210 II 14—III 5; 211, 66—76) finden sich Protokolle, die nur ein ‘bedingtes Endurteil’ (s.
S. 11 f.) notieren, insofern das Inkrafttreten des Urteils davon abhing, ob die Partei, 
der das Gericht den Eid zugeschoben hatte, den Eid leistete (s. S. 67 mit Anm. 1). Das 
Protokoll bezieht sich somit nur auf die erste Stufe des sumerischen Gerichtsverfahrens, das 
in der Regel erst durch den prozeßentscheidenden Eid abgeschlossen wurde (s. S. 66 ff.). 
Bei diesen Urkunden ist besonders klar zu sehen, daß sie nur als Gerichtsakten dienen 
konnten, da sie in den Händen der Parteien als Beweisurkunden nicht zu verwerten waren.

4. pisandubba-Etiketten

a) Eine Sondergruppe innerhalb der hier behandelten Texte, die nur mittelbar zu den 
Gerichtsurkunden zu rechnen ist, stellen die am Schluß als Nr. 216-224 gegebenen 9 pi­
sandubba-Etiketten zu diti 11a-Texten dar. Dies sind kleine Tafeln, die am linken Rand 
eine Durchbohrung aufweisen1 2. Durch diese war ein Strick geführt, von dem bei einem 
Exemplar (223) noch verkohlte Reste erkennbar sind. Mit diesem Strick war das Täfelchen 
an einem pisandubba, einem ,,Tontafelbehältnis“3, befestigt. Mit den zahlreichen Eti­
ketten zu anderen Tafelgattungen gehören die hier zu behandelnden Stücke zu den Doku­
menten der in der Ur III-Zeit in höchstem Maße entwickelten archivalen Systematik4. 
Sie dienten dazu, die nach Materie und Jahr geordneten Tafeln im Archiv, wo sie unter 
der Obhut des gä-dub-ba, des „Archivars“, standen, leicht auffindbar zu machen.

Die Beschriftung der Etiketten zu den Tafelbehältnissen, in denen sich ditilla-Texte 
befanden, beginnt durchweg mit pisan-dub-ba „Tontafelbehältnis“ und nennt dann die 
Gattung di-til-la, dazu meist noch als Verbum i-gäl „befinden sich (darin)“5. Hierzu ist 
dann noch der Name des Stadtfürsten allein oder zusammen mit Richtern angeführt6. 
Am Schluß steht das Datum der Urkunden. In zwei Fällen (222 und 224) sind Urkunden 
aus zwei Jahren in einem Tafelbehältnis aufbewahrt worden.

1 Dies ist die Mehrzahl der Gerichtsurkunden aus Umma.
2 Siehe allgemein С. E. Keiser, BRM III S. 10 f.; A. L. Oppenheim, AOS XXXII 109, L 1.
3 Statt pisan-dub-ba haben A. Ungnad, ZA NF IV 78 und R. T. Hallock, AS VII 66 zu Z. 269 die 

Lesung gä-dub-ba vorgeschlagen. Da die Beweisführung nicht eindeutig erscheint, habe ich die herkömm­
liche Lesung beibehalten, die außerdem den Vorzug hat, daß die Homonymität von gä-dub-ba „Tontafel­
behältnis“ und „Archivar“ vermieden wird. - Die Photographie eines pisan-dub-ba aus Ton, neben denen 
es auch solche aus Rohrgeflecht gegeben hat (s. gipisan §L 233, 21; UET V Indexes 69 s. v. GI.MAL), 
findet sich bei L. W. King, Babylonian Boundary Stones Tf. CI; B. Meißner, Babylonisch-assyrische 
Literatur Abb. 24.

4 S. N. Schneider, Die Urkundenbehälter von Ur III und ihre archivalische Systematik = Or NS IX 1-16.
In diesem Aufsatz sind insgesamt 167 Etiketten zusammengestellt, die zum größeren Teil aus LagaS, im 
übrigen aus Drehern und Umma stammen. Weitere Etiketten hat T. Fish, MCS I 20 ff. behandelt. Die 
frühesten Texte dieser Art gehören der Zeit Lugalandas und Urukaginas an; davon sind bisher 16 Stück 
bekannt. Jüngere Beispiele sind vor allem aus dem Archiv von Bogazköy erhalten; s. H. G. Güterbock, 
MDOG LXXII 38 ff.; LXXIII 32 ff.

6 Nur in 217 fehlt das Verbum. - In den altsumerischen Etiketten lautet das Verbum e-gäl oder e-da-gäl.
6 Ein solcher Hinweis fehlt nur in 216 (= S 40).



Für uns sind diese Etiketten eindeutige Zeugnisse für den Archivcharakter der di tili а- 
Urkunden (s. S. 7). Darüber hinaus enthalten sie in den Angaben über die Richter wich­
tige Einzelheiten, die zusammen mit den Unterschriften der einzelnen Urkunden für die 
Rekonstruktion der neusumerischen Gerichtsorganisation ausgewertet werden können 
(s. S. 18 ff.).

b) In Zusammenhang mit den Tontafelbehältern, in denen diti 11a-Urkunden aufbe­
wahrt waren, mögen auch die zwei Bullen Rd C 4З1 und ITT II1 998 stehen. Auf diesen 
Stücken sind die Siegel der Mitglieder von zwei Richterkollegien abgerollt, die wir von den 
Unterschriften der ditilla-Texte her kennen (s. S. 23 unter d 3-4 und 5). Derartige Bullen 
konnten wohl kaum zu etwas anderem verwandt worden sein, als daß sie Tontafelbehälter 
plombierten, in denen sich die Protokolle der von diesen Richtern im Laufe eines Jahres 
behandelten Rechtsfälle befanden.

III. DIE NEUSUMERISCHE GERICHTS­
ORGANISATION

Die wichtigste Quelle für die Rekonstruktion der neusumerischen Gerichtsorganisation 
sind die Unterschriften der Gerichtsurkunden. Sie müssen daher zu Beginn dieses Ab­
schnitts behandelt werden.

1. Die Unterschriften der Gerichtsurkunden

a) Am Schluß des Urkundentextes, meist unmittelbar vor der Datumsangabe, enthalten 
die ditilla-Texte aus Tello regelmäßig den Namen des Stadtfürsten - diesen allein oder 
zusammen mit dem Namen eines oder mehrerer Richter -, den Namen eines Einzelrichters 
oder, was für die Mehrzahl der Urkunden gilt, die Namen der Mitglieder eines Richter­
kollegiums. In den beiden zuletzt genannten Fällen1 lautet die diesbezügliche Notiz.........
di-kuB ,,......... (war) Richter“ und...............di-ku5-bi-me ,,...............waren die Richter in
dieser (Rechtssache)“1 2. Eine solche Notiz fehlt nur in ganz wenigen ditilla-Urkunden aus 
Tello und einmal bei einer pisandubba - Etikette (216; = S 40; 7; = S 45?; 193; = AS 3 ; 
54; 136; 140; = AS 4; 176; nd; 213; Dne), dagegen häufig in Texten von außerhalb Tello,

1 Für die Fälle, in denen der Stadtfürst allein oder zusammen mit Richtern genannt ist, s. S. 19 f.; 30 f.
2 Ungewöhnlich formuliert sind 211, 83 di-ku5-me-eä „waren Richter und 21, 21 di-ku5 d[i-bi di]b- 

ba-me „waren die Richter, die [dieses] Rechts[spruches zuteijl werden ließen“. - In 125 stehen die Namen 

der Richter am Anfang der Urkunde.



vor allem solchen aus Umma (30; nd1; 39; Dne, Ur; 49; = AS 21;2; 51; = AS 51; 60; 
nd1; 62; = SS 41;3; 69; nd1; 120a; = AS 61;4; 120b; = AS 61;4; 121; == AS 81;4; 122; 
nd1’4 5; 124; = 5S 3, Nippur; 127; = AS 71; 132; = AS 21; 137; = AS 51:s; 201; nd1; 
212; = S 421; 214; nd1’4; 215; nd1’6).

Gründe dafür, warum man in Tello gelegentlich auf diese Eintragung verzichtet hat, sind 
nicht zu erkennen7. Ihre Weglassung ist besonders deshalb auffällig, weil wir auf Grund 
der pisandubba-Etiketten wissen, daß die Gerichtsurkunden nach dem Jahresdatum 
und den als Gerichtsherrn oder als Richter tätigen Personen im Archiv geordnet wurden.

Bei Sammelurkunden (s. dazu S. 7 f.) steht mit einer einzigen Ausnahme (199 III
1—2 und IV 6-9) die Richterangabe nur einmal, und zwar hinter dem letzten Fall.

b) Obwohl wir die ditilla-Urkunden aus Tello nur über die kurze Spanne von 37 (oder 
38) Jahren verfolgen können, lassen sich mit Bezug auf die Notierung der Gerichtsherren 
und der Richter bezeichnende Unterschiede feststellen:

1. Sämtliche ditilla-Texte aus Tello bis zum Jahr AS 2 einschließlich nennen an der 
Stelle, an der in den jüngeren Urkunden meist die Richter genannt sind, nur ur-dlama 
ensi „Urlama, Stadtfürst“ (12, 20—21; = 5 32; 208, 63-64; = S 37; 4, 17; = S 39; 200, 
20; = 5 44;22, 15-16; 142, 16-17;184, 16-17; = 5 47;20, 15-16; = S 48;43,15-16; 135, 
8-9; 166, 19-20; 177, 22-23; 1 2 3°7i 36; = AS 1; 182, 15-16; = AS 2). Dieselbe Eintragung 
weisen eine Anzahl von Texten auf, bei denen das Datum nicht erhalten ist ([24, 14—15]; 
104 Rs. 3-4; [109, 22-23]; 128, 13-14; 1.39, 7"8; [152, 12-13]; 196, 28-29; 210 IV 13-14)8 9. 
Der obigen Feststellung fügt sich auch der pisandubba-Text 217, 3—4; = S 46, in dem 
nur ,,Urlama, der Stadtfürst“ genannt ist®.

In Fällen, in denen auf frühere Verhandlungen aus der Zeit Urlamas verwiesen wird, 
ist dementsprechend nur dieser Stadtfürst genannt (83, 8; 106, 5; 112, 4; 113, 23; 39; 150, 
1; 205, 9), in Fällen, die im Jahr 5 40, in dem Urlamas Amtstätigkeit unterbrochen war 
(s. S. 5 mit Anm. io-б1), die Gerichte beschäftigt hatten, der Stadtfürst Alla (71, 7; 
ИЗ, 13)·

1 Aus Umma.
2 In Z. 13 ist igi-Iu-ama-na-se ,,vor Lu’amana“ wohl kaum als Richterangabe zu verstehen. Siehe 

aber 203, 25.
3 Da der Stadtfürst anscheinend nicht in die Zahl der „dabei Anwesenden“ (lu ki-ba gub-ba-me) ein­

bezogen ist, kann igi-ensi-ka-se „vor dem Stadtfürsten“ in Z. 14 auf den Stadtfürsten als Gerichtsherrn 
oder als Richter gehen.

4 Bei diesem Text verbietet aber der Inhalt des Textes die Nennung von Richtern.
5 Vor den Namen der Zeugen steht igi-ensi-ka-Se „vor dem Stadtfürsten“. Dies ist vielleicht nach 62, 14 

(s. Anm. 3) zu beurteilen.
6 In 138 ist in der Lücke nach Z. 28 Platz für die Nennung von Richtern. Die Urkunde folgte aber wohl 

dem in Umma herrschenden Brauch, die Richter nicht anzugeben.
7 Sämtliche dieser ditilla-Texte aus Tello mit Ausnahme von 213 nennen aber den maskim, den „Kom­

missär“. Da dieser bei Wiederaufnahme derselben Rechtssache zur Aussage über die frühere Gerichtsver­
handlung herangezogen werden konnte (s. S. 47 ff.; 69 f.), mochte die Nennung der Richter nicht für un­
bedingt erforderlich gegolten haben. Die weniger systematisierten Gerichtsurkunden von außerhalb Tello 
verzichten sogar in der Mehrzahl der Fälle auf die Angabe der Richter.

8 In 113 (= § 40) hätte an Stelle von Urlama der Stadtfürst Alla (s. S. 6) notiert werden müssen.
9 In Texten aus Lagaä vor AS 3 fehlt nachweislich nur bei dem lakonisch abgefaßten pisandubba-Text 

216 (= S 40) der Hinweis auf den Stadtfürsten, in diesem Falle Alla (s. die vorhergehende Anm.).



Für sich steht nur 113, wo berichtet wird, daß der Stadtfürst Urlama1 den früheren 
„Spruch des [Königs]richt[ers]“ geändert hat (Z. 30—31), und im selben Text, wo auf eine 
frühere Entscheidung „des Königsrichters“ (Z. 37-38) und „der Königsrichter“ (Z. 25-27) 
angespielt ist1 2.

2. Diese Art der Beurkundung setzt sich auch in den Urkunden nach AS 2 fort: In 133, 6 
(= AS 5) erscheint dsarä-kam ensi „Sarakam, der Stadtfürst“3, der zweite Nachfolger 
Urlamas. Gleichartig ist ir-dnanna sukkal-mah ensi „Irnanna, Großvezier (und) 
Stadtfürst“ (87, 17; = 5S 4; 169, 25; = SS 5; 83, 15; nd). Dasselbe besagt di-til-la-ir- 
dnanna-sukkal-mah-ensi-ka „di tili a-Entscheidung Irnannas, des Großveziers 
(und) Stadtfürsten“ (38, 16-17; = SS 2; 205, 71-72; = $S 4; 112, 227; Dne)4 und das 
kürzere di-til-la-sukkal-maha „ditilla-Entscheidung des Großveziers“ (27, 18-19; = 
SS g)5. Ausführlicher ist die Unterschrift ir-dnanna-sukka[l-mah]ensi-laga[sakl-ke4
d]i-bi i[n-dib] „Irnanna, der [Großjvezier (und) Stadtfürst von Laga[s], hat diesen 
[Rechtsjspruch ge [währt]“ (57, 15-16; = SS ?) und die Variante dazu, die die eben ge­
gebene Ergänzung rechtfertigt, ir-dnanna sukkal-mah ensi di-bi bi-dib „Irnanna, 
der Großvezier (und) Stadtfürst, hat diesen Rechtsspruch gewährt“ (204, 48-49; = SS 5).

3. Vom Jahre AS 3 an ist die Nennung des Stadtfürsten nicht mehr verpflichtend. Mehr­
fach wurde allerdings auch nach diesem Zeitpunkt der Stadtfürst zusammen mit einem 
oder mehreren Richtern angegeben: In 11, 15 (= SS 1) lautet die Unterschrift di-til-la- 
ir-dnann [a-sukkal-mah]-ensi-[ka] „di t i 11 а - Entscheidung Irnannfas, des Großve­
ziers] (und) Stadtfürsten“, wie wir sie gleichlautend unter 2 gebucht haben. Aber vorher 
(Z. 7) ist die Mitwirkung des Richters Ursatarana notiert. Zusammen mit einem Kollegium 
von drei Richtern ist er in 143, 18 (= SS 5) und 223, 3 (= SS 8), mit vier Richtern in 220,
4-5 (= AS 8)6; 221, 9 (= SS 1); 222, 4 (= SS 4-5) und 224, 3 (= IS 1-2) genannt. Da aber 
von diesen sechs Belegen nur einer einem ditilla-Text entnommen ist, die übrigen auf 
Etiketten zu Tontafelbehältnissen (pisan-dub-ba) stehen, dürfen wir annehmen, daß im 
Archiv unter dieser Kennzeichnung auch Tafeln aufbewahrt waren, bei denen die Betei­
ligung des Stadtfürsten wenigstens in der Unterschrift nicht ausdrücklich angegeben war 
(s. S. 3of.). Mit den eben besprochenen Fällen geht noch der aus Ur stammende Text 114 
(= IS 147) zusammen, der hinter di!-dib-ba-lugala „Rechtsspruch des Königs“ drei 
Richter anführt (III 19—IV 1).

Nicht klar sind die Fälle, in denen gu-de-a ab-ba-uru „Gude’a, der Stadtälteste“ ne­
ben einem Richter genannt ist. In Bestätigung der Angabe des pisandubba-T extes 219,

1 Diese Entscheidung fällt in die Amtszeit Urlamas vor 5 40.
2 Siehe dazu S. 78. - Die in 113, 8-9; 13-14 zusammen mit den Stadtfürsten Urlama und Alla genannten 

„Urnina, der Obermusikant“ und „Urmes, der Sohn des Urnina“ sind kaum Richter gewesen, sondern eher 
‘Sachverständige’ in diesem Prozeß um eine Pfründe (s. im Kommentar zu 113, 9). Unklar ist die Rolle des­
selben Urmes in 161, 8 (s. im Kommentar zur Stelle).

3 In dem in 64, 5-13 behandelten Prozeß ist Sarakam wohl alleiniger Richter gewesen.
i Zur gleichlautenden Unterschrift in 11, 15 s. unten unter 3.
6 Obwohl in diesem Beleg der Name Irnannas, des mächtigen Großveziers vom Ende Amarsu’enas bis zum 

3. Jahr Ibbisins nicht erscheint, ist die Urkunde mit Sicherheit ihm zuzuweisen, da der Titel sukkal-mah 
zu dieser Zeit zum mindesten in Lagas ihm allein zukam.

6äu-sukkal-mah-ensi „‘zu Händen’ des Großveziers (und) Stadtfürsten“; s. dazu S. 28f.



4-5 (= AS 7) giri gu-de-a ab-ba-uru ü ur-d[satarana] „verantwortlich1: Gude’a, 
der Stadtälteste, und Urfsatarana]“ haben die Urkunden 145, 14-16 und 194, 39-40 aus 
demselben Jahr die Unterschrift di-til-la-ur-dsatarana (-di-ku5) u gu-de-a (-ab- 
ba-uru)3 ,, di t i 11 a-Entscheidung Ursataranas, (des Richters), und Gude’as, (des Stadt­
ältesten)“. Daß dabei der Name des 'Stadtältesten5 dem des Richters folgt, ist aber gewiß 
nicht ohne Bedeutung4. Somit muß es fraglich bleiben, ob diese Belege den oben be­
sprochenen Stellen, in denen neben dem Stadtfürsten Richter genannt sind, völlig gleich­
zuordnen sind.

Der früheste Beleg, in dem die Mitwirkung eines Richters neben dem Stadtfürsten no­
tiert ist, findet sich im Protokoll von 101, 3-5, das den Stadtfürsten Nannazisagala des 
Jahres AS 4 neben den Richtern Allamu und Ursatarana nennt. Der Stadtfürst des Jahres 
AS 5 Sarakam erscheint in 71, 9 neben den Richtern Allamu, Lu’ebgala und Ludingirra. 
Bei Verhandlungen ,,'zu Händen5 Irnannas, des Großveziers (und) Stadtfürsten“ (su-ir- 
dnanna-sukkal-mah-ensi-ka) (88, 7; 99, 19; = 5S 4; s. dazu S. 28f.) sind nach den 
Unterschriften zwei oder drei Richter beteiligt gewesen.

4. Von AS 3 an werden Richter angegeben, ohne daß der Name des Stadtfürsten er­
scheint. Das Belegmaterial ist, nach der Zahl der Richter geordnet, folgendes:

a) Einzelrichter: Als Einzelrichter erscheinen nur I ύ - ds a r ä (149, 7; = AS ηΊ; [171, 
13]; = SS 2; 32, 19; = SS 6); su-ϊ-Ιί (102, 15; Dne)5 und ur - alis-si4 in einer Urkunde aus 
Umma (110, 16; = AS 5). Auf einen Einzelrichter verweisen im übrigen einige Stellen in 
den Verhandlungsprotokollen (113, 37; 4t6; 149,2). Jedoch wird viel häufiger auf die 
Tätigkeit mehrerer Richter hingewiesen7 8.

b) Zwei Richter: Der früheste Beleg für zwei Richter, übrigens die älteste Stelle, in der 
nicht ausschließlich der Stadtfürst genannt ist, ist der pisandubba-Text 218 aus dem 
Jahr AS 3, dem letzten Jahr der Amtstätigkeit des Stadtfürsten Urlama.

1. al-la-mu ur-dsatarana (101, 4—5; im Protokoll). Da der Prozeß vor dem Stadt­
fürsten Nannazisagala geführt worden ist (s. Z. 3), gehört dieses Richterpaar in das 
Jahr AS 4 (s. S. 6 mit Anm. 4).

2. al-la-[mu] lü-eb-[gala8] (35, 16-17; [27-28]; = AS 5)®.

1 Siehe dazu S. 45 ff.
2 di-ku5 steht nur in 194, 39.
3 ab-ba-uru steht nur in 194, 40.
4 In 89, 7; 112, 21; 126, 18; 143, 17; 205, 26 ist gii-de-a ab-ba-uru Kommissär (maskim), in 102, 17 

gu-de-a dumu-Ia-ni (s. dazu S. 371 2) anscheinend einer der ‘Publizitätszeugen5 (s. S. 56 unter 7). Daraus 
muß abgeleitet werden, daß sich Gudea zum mindesten während der Amtszeit Irnannas mit einer beschei­
deneren Stellung begnügen mußte, als sie etwa dem Stadtfürsten Urlama zukam.

5 Ein Einzelrichter ist nach den Raumverhältnissen wohl in 180, 20 zu ergänzen; ebenso auch in 161, 19, 
wenn dort die Textherstellung di-[ku5]-bi-im „war dabei Richfter]“ zutrifft.

6 Danach ist in 113, 30 ein Singular ergänzt. Beachte aber 113, 25 ki-di-ku5-lugala-ke4-ne-ka „am 
Ort der Königsrichter“.

7 Einzelrichter sind auch in der altbabylonischen Zeit nur ganz selten genannt. Siehe G. R. Driver-J. C. Mi- 
les, Babylonian Laws I 771.

8 Zur Ergänzung vgl. b 1 und c 1.



3. giri GÄL.DI ü ur-dsatarana mas-su-gid-gid ,.verantwortlich1: GÄL-DI und 
Ursatarana, der Opferschauer“ (218, 3-4; = AS 3). Urkunden mit dieser Unterschrift 
sind bisher nicht gefunden.

4. lu-dsarä Ιύ-dingir-ra (131, 28-29; = SS 6; 86, 23; nd; 5, 19-21; Dne).
5. lu-dsara ur-dsatarana (80, 18—20; = SS 3; 14,23-25; 42, 30-321 2; 50, 16—182; 

79, 16-18; 88, 16-18; 107, 16-18; = 5S 4; 37, 21-223; 101, 22-24; Dne).
6. su-t-U ur-dsatarana (134, 17-19; = SS 7; 2, 7-9; = SS 8; 153, 6-8; Dne).

c) Drei Richter: Die Dreierkollegien sind in ihrer Zusammensetzung am veränderlich­
sten. Sie enthalten einige Richter, die sonst nicht zu belegen sind. Der Zahl der Belege 
nach stehen sie an der Spitze, noch vor den Viererkollegien. Der früheste Beleg stammt aus 
dem Jahr AS 4.

1. al-la-mu lü-eb-gala8 Ιύ-dingir-ra (95, 16-19; = AS 4; 33, 17-204 5; 71, 18-21; 
= AS 5; 84, 22-25; 154, 3-6; Dne).

2. [d]uu-ga-zi-da dumu-iu-du10-ga [ba-z]i dumu-na-di [gu]-de-a dumu- 
sagina (199 IV 6—9; Dne).

3. lu-asarä da-da gä-dub-ba-sukkal-maha [a]-kal-la ses-ur-aku-nunas 
(168 IV 8-11; = SS ?).

4. lii-asarä Ιύ-dingir-ra ur-dsatarana (175, 27-30; = SS 2; 99, 48-51 ! = äS 4).
5. lü-asarä lü-eb-gala8 ur-ösatarana (170, 26-29; 179. 37“39; = SS 1; 174, 15-18; 

= SS 2; 89, 16-18; 96, 20-23;= SS 4; 34, 19-22; = SS 5 ; 94, 19-22; 193,48-51; Dne).
6. lü-asara lü-dnin-gir-su Ιύ-dingir-ra (106, 18-21; = SS 8"; 67, 20-23; 10 *3, 

18-196; = IS 1).
7. ld-asarä ur-dsatarana й-/г«-д dumu-lu-d[u10-ga] (93, 21—23; Dne)7.
8. lü-a[sara] ur-asatarana al-la-mu (90, 20-23; Datum nicht bestimmbar).
9. lü-asarä ur-asatarana Ιύ-dingir-ra (6, 23-26; 143, 19-228 9; = SS 5; 1, 8-11;

65,27-29; 115, 45-48®; 126,19-22; 190,73-74; = äs 6). ?
10. nu-ür-ü[x x] dnin-e-ama-m[u] 1ύ-dsu-üsm sabra (114 III 20-IV 110; = IS 14", 

aus Ur).
11 .Щи-г-Ιί [a]l-la-mu dumu-ur-sa6-ga-[mu ur-dsat]ar[ana] 1[ül[mas-su]-g[id- 

gid]11 (157, 7-io; Dne).
12. su-l-li Ιύ-dingir-ra lü-dnin-gir-su (223, 4—78; = SS 8; 8, 20—23; Dne).

1 Siehe dazu S. 45 ff.
2 Die Verhandlung fand in Nina statt; s. dazu S. 2.
8 ur-dsatarana ist ergänzt.
4 Der erste Richtername ist mit Sicherheit zu ergänzen, da die Namen der zwei weiteren Richter nur bei 

diesem Dreierkollegium zusammen stehen.
5 Der Text hat fehlerhaft ses-ur-kü-dnuna. Zu ur-dku-nuna vgl. STH II 1 III 17; 3 III 1 und zu 

dem nur in Personennamen bezeugten dku-nun s. N. Schneider, AnOr XIX 40 Nr. 257.
6 Unsichere Ergänzung.
7 Die Verhandlung fand in Nina statt; s. dazu S. 2.
8 Vor dem Richterkollegium ist ir-ananna sukkal-mah ensi „Irnanna, Großvezier (und) Stadtfürst“ 

notiert.
9 Unsichere Ergänzung.

10 Vor der Notierung des Richterkollegiums steht di'-dib-ba-Iugala „Rechtsspruchgewährung durch
den König“. 11 Möglicherweise ist ein vierter Richter zu ergänzen.



13. ur-mu nigin-GAR-ki-du10 Ιύ-ama-na (203, 23-26; = AS 7, aus Drehern).
14. ur-asu’ena dumu-ur-sula ur-dAB di-ku5-e-1 2 3 4nanna a-mu (123, 10-13; = AS 

9)1’2·

d) Vier Richter: Die Viererkollegien sind in ihrer Zusammensetzung verhältnismäßig 
starr, sie kommen daher mit einer begrenzten Zahl von Personen aus. Nach der Zahl der 
Belege sind die Kollegien mit vier Richtern nach den Dreierkollegien weitaus am häufig­
sten. Die früheste Erwähnung stammt aus dem Jahr AS 7.
1. a-hu-a lü-eb-gala8 ur-asatarana lii-dingir-ra (211, 80-83; = AS 7).
2. ku-u da-da-u-numun nu-ur-i-li sü-la-la (125, 1—5; nd, aus Umma?).
3. 1 ύ - ds a r ä lü-eb-gala8 Ιύ-dingir-ra ur-dsatarana (220, 6-103; = AS 8; 68, 15-19; 

197,42-44; 221, 3-74; = SS 1; 17,19-23; 21, 17—215; 23, 21-25; 146, 22-2б5; 178,24- 
26; = SS 2; 18, 35-37; 55, 16-20; 75, 25-29; = SS 3; 44, 15-19; nd; 13, 13-17; 15, 
18-22; 150 Rs. 5—95; 155, 1-55; 156, 4-86; 163 IV 4-8®; Dne).

4. 1 ύ - ds a r ä lü-eb-galas ur-asatarana Ιύ-dingir-ra7 (46, 21-25; 119, 19-238 9; = 5S 
3; 45, 18-22; = SS 4; 222, 5-9®; = SS 4-5; 4b 23-25; Dne).

5. lü-dsara lu-dnin-gir-su gii-de-a dan-ü-we (25, 20-2410 11; = IS 1; 224,4-8®; = IS 
i-2).

6. su-i-li Ir-hul-la11 ur-dsatarana Ιύ-dingir-ra (74, 15-19; = SS 7; 78, 18-22; Dne).
7. su-\-li lü-dsarä ur-dsatarana lu-dingir-ra (82, 12—16; = SS 7; 10, 11—1 512; Datum 

nicht bestimmbar).
8. su-i-li ur-dsatarana lü-dnin-gir-su Ιύ-dingir-ra (3, 11-15; — 5S 7; 76, 15-19; = 

5S 9; 147, 3-7; Dne).

e) Sieben Richter: Für sich steht die Unterschrift in 117, 20—22 (= SS 1) di-til-la- 
di-ku5-lugala-imin-ba sä-nibrukl ,,diti 11 а - Entscheidung der sieben Königsrichter. 
In Nibru“. Obwohl imin „sieben“ häufig im Sinne von „alle“ gebraucht wurde13, wird 
man die Zahl in einer Rechtsurkunde doch im ursprünglichen Wortsinn zu verstehen ha­
ben14. Zu beachten ist, daß die Richter anonym bleiben.

1 Der Text ist keine ditilla-Urkunde (s. S. 127). Möglicherweise liegt daher kein Richterkollegium vor.
2 Die drei Richter Sö’ili, Ludingirra und Lusara erscheinen mit anderen ‘Zeugen’ in der Rechtsurkunde 

ITT II1 944, 15-17 (= SS 9).
3 Vorher steht su-sukkal-mah-ensi „‘zu Händen’ des Großveziers (und) Stadtfürsten“.
4 Unterschrift ir-dnanna sukkal-mah ensi „Irnanna, Großvezier (und) Stadtfürst“.
5 Unsicherer Beleg, da möglicherweise ein Dreierkollegium gegeben ist.
6 lü-dsara hat hier den Zusatz dumu-sagina „Sohn des Statthalters“. Der letzte Richtername ist un­

sicher ergänzt.
7 Einfache Variante zu 3 mit Umstellung der beiden letzten Richter. Vgl. oben unter c 4 und 9.
8 Unsichere Ergänzung.
9 Vorher steht ir-dnanna sukkal-mah ensi({-ka}).

10 Text bietet \dan\-ü-e.
11 Zur Lesung des Namens s. S. 373.
12 Unsicher, da möglicherweise nach c 12 zu ergänzen.
13 Siehe ZA NF XI 187. Die dort gegebenen Beispiele lassen sich erheblich vermehren.
14 Sieben göttliche Richter des ‘Treppentores’ in Assur nennt die Irisum-Inschrift Belleten XIV Nr. 54 

(1950), 226, 26-30. Auch bei den da-nun-na di-ku5 imin-bi „die Anunna-Götter, die sieben Richter“



f) Die Gemeinde(ältesten) als Richter: Singulär sind ferner die Unterschriften in 144, 17 

(= AS 3) di-til-la-dumu-INANNA.UNUki und 48, 14 (= AS 2) di-til-la- dumu-a-e- 
bar-ra. Beide Texte stammen aus Umma. Da mit dumu- beginnende Personennamen im 
Onomastikon der Ur ΙΙΙ-Zeit sehr selten sind1, das zweimalige Vorkommen von dumu- 
vor einem Ortsnamen* 2 in einem Personennamen somit ein unwahrscheinlicher Zufall wäre, 
müssen die Unterschriften als „ditilla-Entscheidung der Einwohner von INANN A.UNUkl, 
bzw. A’ebarra“ verstanden werden. Siehe im einzelnen S. 32.

2. Die königliche Gerichtsbarkeit

a) Obwohl gemäß dem Staatssystem der III. Dynastie von Ur die Rechtssetzung könig­
liches Privileg sein mußte und die Rechtsprechung ebenfalls dem Plerrscher zukam, er­
fahren wir aus unseren Quellen nur wenig über die Gerichtsbarkeit des Königs. Dasselbe 
gilt in noch höherem Maße für die älteren Abschnitte der babylonischen Geschichte. Wir 
wissen nur von einer ditilla-Entscheidung Narämsins von Akkade3, und aus der Zeit 
vor der Dynastie von Akkade stehen uns nur die Zeugnisse der ‘Reformtexte3 Urukaginas, 
des letzten selbständigen Herrschers von Lagas, zur Verfügung. Aus ihnen erfahren wir 
die Einzelheit, daß die älteren Fürsten dieses Stadtstaates es verstanden hatten, sich daraus 
eine Einnahmequelle zu erschließen, daß die Beurkundung von Ehescheidungen vor ihnen 
und dem Großvezier zu erfolgen hatte4. Nur einen allgemeinen Eindruck davon, daß 
die Rechtspflege dem Herrscher als eine Verpflichtung gegenüber den Göttern des Stadt­
staates oblag, gewinnen wir aus den Wendungen, die von der Sorge Urukaginas für die

(s. S. N. Kramer, JCS V 8, 163) im Mythos von Inannas Gang zur Unterwelt ist die Zahl wörtlich zu nehmen, 
da der Text gewiß an die sieben Unterweltsherren denkt, die in UMBS X2 6 (s. dazu S. N. Kramer, BASOR 
XCIV 611) genannt sind. In den altbabylonischen Gerichtsurkunden sind bis zu 8 Richtern bezeugt (s. 
A. Walther, LSS VI4*6 7). In dem vorläufigen Bericht über einen Mordprozeß aus der Zeit Urninurtas von 
Isin in Bulletin Univcrsity Museum XVI2 38 f. ist leider die Zahl der beteiligten Richter nicht erwähnt.

4 Siehe die Personennamen-Indizes der Textveröffentlichungen. In der Liste G. A. Bartons, HLC III 39ff* 
sind die mit dumu- beginnenden Namen fast alle unrichtig gelesen.

2 Zum Ortsnamen INANNA.UNUkl s. N. Schneider, AnOr XIX 37 Nr. 212; 216 B; ferner CST 687, 2. 
Nach ITT V 6983, 2-5 lag es auf dem Schiffahrtsweg zwischen Girsu und Nippur, nach den sonstigen Ur­
kunden in der Nähe von Umma, also wohl nordwestlich oder nördlich davon. Mit der hier bezeugten Schrei­
bung ist gewiß älteres INANNA.AB“ (SAK 38 III 29; 154 Π43; RTC 86 Rs. 4-5; 106 Rs. 1-2; 144 Rs. 9; 
I. J. Gelb, MAD II 85 Nr. 75 und 102 Nr. 128 - die dort vorgeschlagene Lesung ninabkl erscheint mir nicht 
schlüssig; s. ZA NF XV 63 f. -) identisch. Der Ortsname liegt auch im Namen der Göttin dinanna- 
INANNA.UNUki (s. N. Schneider, AnOr XIX 37 Nr. 212), anin-INANNA.UNUkl, anin-INANNA. 
UNUki-a-pi4-Sala4 (N. Schneider, o. c. 57 Nr. 432-33) vor. Zu erwägen wäre noch die Identität mit 
ZA.SUy,UNUki und ZA.INANNA.UNUkl = zabalamkl.

DerOrta-e-barklistinUCP IX294lH 38-42 in der Reihe a-pi4-sala4ki, a-e-bar-ra, INANNA.UNUkl 
belegt. Nach diesem Text muß es an einem Wasserlauf gelegen haben. Sonst kann ich es nur in der Ver­
bindung anin-hur-saga-a-e-bara-ka, dnin-hur-saga-a-e-barakl (N. Schneider, AnOr XIX 56 
Nr. 409-10) belegen. Sämtliche Zeugnisse stammen aus Umma-Texten.

3 UCP IX2 83, 55-58; s. dazu S. 10 mit Anm. 1.
4 SAK 54 II 12-21.



Armen, Witwen und Waisen reden1. Diese in den 'Reformtexten5 6 erstmals bezeugten For­
meln sind ein literarischer Topos geworden, der in den Inschriften Gudeas von Lagas, im 
Kodex Urnammu und schließlich im Epilog des Kodex Hammurabi gestaltet worden i1 s 3t2. 
Von der Rechtsprechung des Herrschers redet eine Stelle der Texte Gudeas (Stat В VIII 
17-18), wo demjenigen göttlicher Fluch angedroht wird, der das „Urteil“ des Stadtfürsten 
„ändere“ (di-ku5-a-gä su i-ib-bal-e-a).

Für die Ur III-Zeit ist jetzt die Gesetzessammlung Urnammus3 Zeugnis der Rechts­
ordnung durch den König, der mit seiner Kodifikation „Gerechtigkeit im Lande Sumer 
setzen“ wollte4. In einer Hymne beansprucht er auch die Rechtsprechung für sich: di-ku6- 
ru-mu ke-en-gi-ki-uri us-as-a mi!-ni-dib-dib! „mein Richterspruch brachte 
Sumer (und) Akk ad in eine Spur“5. Daß das nicht eine leere Phrase, wenn vielleicht auch 
nicht immer volle Wirklichkeit, so doch königlicher Anspruch gewesen ist, bezeugt die in 
dem Personennamen lugal-di-ku5 „der König ist der Richter“8 ausgesprochene Auf­
fassung der Untertanen.

b) An urkundlichen Zeugnissen dafür, daß die Könige der III. Dynastie von Ur die 
Gerichtsbarkeit ausübten, besitzen wir zur Zeit nur die Prozeßurkunde 114 (= IS 14’) aus 
Ur, die vor der Angabe eines Drcierkollegiums von Richtern die Notiz di’-dib-ba-lugala 
,,Rechtsspruchgewährung durch den König“ (III 19) enthält7. Der Mangel an diesbezüg­
lichen Belegen erklärt sich aber, da wir eigentlich nur aus Ur und vielleicht auch noch aus 
Nippur8 Zeugnisse königlicher Rechtsprechung erwarten dürfen.

c) Außerhalb der Residenzstadt, zu einem großen Teil gewiß auch in Ur selbst9 10 11 *, hatte 
der König die Rechtsprechung seinen Beamten übertragen. Für die städtischen Zentren der 
einzelnen 'Provinzen510 kamen in erster Linie die ensi, die „Stadtfürsten“11, in Betracht, 
weniger weil deren Gerichtsbarkeit auf eine lange Tradition aus der Zeit zurückschauen

1 SAK 52 XII 23-25.
2 Siehe S. N. Kramer, Or NS XXII 43, 162-165 i Gudea Stat В VII 42-43 = SAK 72; Zyl В XVIII 6-7 = 

SAK 138; KH XXIVr 59-62.
3 Siehe S. N. Kramer, Or NS XXIII 40-51.
4 Z. 112-113, die nach den sonstigen Parallelen zweifelsfrei ergänzt werden können.
5 TCL XV 12, 34; s. ZA NF XVI 78.
6 TU 150 II 23; ITT V 6770, 5 ; BIN V 165, 8. Dem parallelen nin-di-ku5 „die Königin ist die Richterin“ 

(TU 1 58 V 8; 159 III 26) dürfte dagegen kein realer Gehalt zukommen, falls nicht nin auf eine recht­
sprechende Göttin wie NanSe geht. Zum Typ dieser Namen vgl. lugal-engar „der König ist der Pflüger“ 
(AB XXI 128); lugal-dub-sar „der König ist der Schreiber“ (AB XXV 91, 130); lugal-gü-gal „der 
König ist der Wasserregulierer“ (AB XXI 131); lugal-sipa „der König ist der Hirte“ (AB XXI 134).

7 Altbabylonische Belege für di-dib-ba-lugala hat F. R. Kraus, JCS III 1 59 genannt.
8 Falls die in ZA NF XVI 87 geäußerte Vermutung zutreffen sollte.
6 Die Prozeßurkunde UET III 52 weist die Abrollung des Siegels Dadas, des Stadtfürsten von Nippur, 

auf und die Sklavinnenkauf-Urkunden UET III 15, 21 und 18, 16-17 notieren am Schluß der Urkunde 
su-ha-ba-lul-e-ensi-adabaki „‘zu Händen’ von Habalule, dem Stadtfürsten von Adab“; s. auch noch 
UET III 9, 2. Die richterliche Tätigkeit eines auswärtigen Stadtfürsten in Ur möchte man gerne den Ob­
liegenheiten des ensi-bala, des „Stadtfürsten vom Turnus“ (zu bala in diesem Sinne s. WO I 182 f.; unten 
S. 143 f.), zurechnen (s. dazu UET III Indexes 143; A. L. Oppenheim, AOS XXXII 145 zu W 13; außerdem 
B. Landsberger, LSS VI1-2 65 mit Anm. 4; Th. Jacobsen, JCS VII 3817).

10 Siehe dazu F. R. Kraus, ZA NF XVII 45 ff.
11 Die Übersetzung „Stadtfürst“ ist für die neusumerische Zeit zum Teil ein Anachronismus.
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konnte, in der der Stadtfürst selbständiger oder nahezu selbständiger Leiter eines Stadt­
staates war, als deshalb, weil der ensi der Ur ΙΙΙ-Zeit oberster Vertreter des ‘Palastes’ 
war. Von dem Zeitpunkt an, in dem sich die Herrschaft der Könige von Ur endgültig 
durchgesetzt hatte, war der cnsi wie in allen administrativen Obliegenheiten, so auch in 
der Ausübung der Gerichtsbarkeit königlicher Beamter. Dies drückt sich unmißverständ­
lich darin aus, daß sich in den Amtssiegeln die Stadtfürsten Urlama von Lagas1, Urlisi 
und A’akalla von Umma1 2, Ur-dDINGIR.NISABA und Dada von Nippur3, ja selbst der 
mächtige „Großvezier (und) Stadtfürst“ Irnanna4 als „Sklaven“ (Ir) des jeweiligen Königs 
von Ur bezeichneten. In einer Bauinschrift nennt Itüria, der Stadtfürst von Esnunna, 
Süsin „seinen Gott“, sich selbst dessen „Sklaven“5 6.

Bedenkt man aber die Schwierigkeiten, die die beiden ersten Herrscher der III. Dyna­
stie von Ur bei der Aufrichtung ihrer Machtstellung zu überwinden gehabt haben, so darf 
man damit rechnen, daß es die Stadtfürsten nicht an Versuchen haben fehlen lassen, die 
Bindung an den Oberherrn zu lockern und ihrer ‘Verbeamtung’ entgegenzuwirken. Der­
artige Tendenzen in ihrer Auswirkung auf die Rechtsprechung zeichnen sich möglicher­
weise in 113 ab, da dort ausdrücklich gesagt ist, daß der Stadtfürst Urlama „das Wort des 
Königsrichters geändert hat“ (Z. 30-31; 41)®.

d) Neben den Stadtfürsten fiel gewiß auch anderen hohen königlichen Funktionären 
auf Grund ihres Amtes die Rechtsprechung in ihrem Amtsbereich zu. Ob dazu die di-ku5- 
lugala „die Königsrichter“ (113, 25; 30; 37; 117, 20-21 ; = SS 1; BE III1 14, 7; = S 36) 
zu zählen sind, bleibt ungewiß, solange wir über ihre Berufsstellung7 und ihr Verhältnis 
zu den Stadtfürsten und den Richtern nichts auszusagen vermögen8. Dagegen wird man 
dem sagina, dem „Statthalter“, Mitwirkung bei der Rechtsprechung zuschreiben dürfen, 
da ein sagina nach 212, 48—49 к i - a-bu-пг - sagina-ta ensi-ke4 ι-dib „von Abüni, dem 
Statthalter, hat der Stadtfürst (diese Fälle) übernommen“ an der gerichtlichen Regelung 
von Streitfällen beteiligt war und auch der literarische Text STVG 133 II 3-5 von der 
Richtertätigkeit des sagina spricht9: 
ad-da-mu sagina di-ku5-ra [ ]
ses-mu-ne uku-us-lugala x[ ]
nin-mu-ne AMA5-gi-na gi6ig-x [ b a]-ab - gub-gub-b u - [us - am]

1 Siehe С. E. Keiser, YOSR IV2 2068.
2 Siehe N. Schneider, Or XLV-XLVI 107 ff.
3 Siehe TMHC NF I-II 139*; 142*; UET III 52.
4 Siehe SAK 202 f.
5 Siehe OIP XLIII 134 f.
6 p>er Prozeß gehört in die erste Amtszeit Urlamas, da die Urkunde aus der Zeit des Stadtfürsten Alla 

(= S 40) stammt, unter dem der Fall nochmals vor Gericht gebracht worden ist. Siehe auch S. 78 und im

Kommentar zum Text. _ _ .
7 Aus der Tatsache, daß sich der „Königsrichter“ Urdumuzida in BE III1 14 in seinem Siegel di-ku5 

„Richter“ nennt, ist nicht viel zu gewinnen. Wir haben aber keinen Anhaltspunkt, daß di-ku5-l ugala als 

ein Beruf im eigentlichen Sinn zu verstehen ist.
s Auch der Hinweis auf die altbabylonischen dajjänü sarrim (s. dazu J. G. Lautner, Richterliche Ent­

scheidung 78 ff.) liefert keine sicheren Anhaltspunkte.
9 2ur Tätigkeit des sagina = sakka?iakkum bei Prozessen der altbabylonischen Zeit s. A. Walther, LSS 

VI4-6 12y ff.



„mein Vater ist7 Statthalter, der Recht spricht, [.....................],
meine Brüder sind Gendarme des Königs, . .[....................................... ],
meine Schwestern sind..................., die an der Tür [des] . .[.......... ] stehe[n]“.

Allem Anschein nach konnten auch dem lu.-kin-gi4-a-lugala, dem „Königsboten“, 
Aufgaben übertragen werden, die in den Bereich der Rechtsprechung hineinragten1. 
Schließlich war, und das ist für die Beurteilung der neusumerischen Gerichte entscheidend, 
jeder Richter Beauftragter und in seiner Tätigkeit als solcher Vertreter des Königs. Dies 
läßt sich gewiß aus der Tatsache ableiten, daß von den Amtssiegeln der sieben Richter, 
die auf den Bullen RTC 431 und ITT II1 998 (s. S. 18) abgerollt sind, fünf die Widmung 
an den regierenden Herrscher enthalten1 2.

3. Die Gerichtsbarkeit des Stadtfürsten

a) Die Gerichtsbarkeit des Stadtfürsten ist am klarsten in den Unterschriften der 
di tili a-Texte aus Tello bezeugt. In diesen ist bis AS 2 einschließlich nur der Name des 
Stadtfürsten genannt, von da ab konnten neben ihm noch Richter angeführt werden. 
Meist sind allerdings von diesem Zeitpunkt an ein oder mehrere Richter notiert3. Nicht so 
deutlich zeichnet sich die Rolle der Stadtfürsten in den uneinheitlich formulierten Unter­
schriften der Urkunden aus den übrigen Städten ab. In 62, 14 (= SS 4, aus Umma) 
findet sich igi-ensi-ka-se „vor dem Stadtfürsten“, eine Wendung, die auch in den 
ditilla-Textcn aus Tello, dort aber nur im Protokoll, bezeugt ist (s. unter b). Da die in 
den folgenden Zeilen genannten Personen als „Leute, die dabeistanden“ bezeichnet sind 
(s. dazu S. 55 ; 58), dürfte die Unterschrift besagen, daß der Stadtfürst in diesem Fall allein 
Recht gesprochen hat. Der ebenfalls aus Umma stammende Text 137, 12—15 (= AS 5) 
notiert vier Personen, „vor denen“ (igi-, . . .-se) der Prozeß stattgefunden hat. Der erste 
von ihnen ist der Stadtfürst; ob die übrigen als Richter oder als Zeugen anzusehen sind, 
läßt sich nicht entscheiden. Umgekehrt erscheint in 201, 20-22 (nd, aus Umma) in einer 
gleichartigen A,ufzählung dreier Personen igi-ensi-se „vor dem Stadtfürsten“ an letzter 
Stelle. Die Rolle des ensi muß daher in dieser Urkunde offenbleiben4, ebenso in 212 
(= 5 42, aus Umma; s. dazu S. 26), dessen Unterschrift кi-a-bti-ni- sagina-ta ensi-ke4 
i-dib „von Abüni, dem Statthalter, hat der Stadtfürst (diese Fälle) übernommen“ lautet. 
In diesem Text sind abgeschlossene Fälle gebucht, aber auch solche, bei denen die Leistung 
des prozeßentscheidenden Eides noch ausstand oder die noch im Stadium der Vorunter­

1 Siehe S. 45 und 52е.
2 Vgl. auch das Siegel des „Richters Urdumuzida“ (BE III1 14), das eine Widmung an Sulgi enthält. Zum 

Typ des ir-zu-Siegels s. N. Schneider, Or NS V 109 ff.
3 Im einzelnen s. S. 18 ff. und zur Frage, wie das Zurücktreten des Stadtfürsten in den Unterschriften zu 

werten ist, S. 30 f.
4 Unklar ist die terminologische Bedeutung von igi-. . . . -Se in der Prozeßurkunde aus Drehern 203, 1; 11 ; 

15; 20. Dort kann igi-. . . ,-sfe nicht auf den Stadtfürsten gehen, da Drehern nicht Sitz eines ensi war, auch 
nicht auf die Richter, da diese nach der Unterschrift in Z. 23-26 andere Personen waren. In dem Umma-Text 
49, 13 bezeichnet igi-lü-ama-na-se „vor Lu’amana“ vielleicht einen Richter oder den Gerichtsherrn.



suchung waren. Dies läßt doch wohl vermuten, daß die Übernahme dieser Prozesse durch 
den Stadtfürsten eine Sonderregelung, veranlaßt etwa durch die Abberufung des sagina, 
war. Denn falls dieser Funktionär Prozesse nur bis zu einem gewissen Stadium zu be­
handeln und zur vollen Erledigung dem Stadtfürsten zu überlassen gehabt hätte, wäre 
doch zu erwarten, daß alle Prozesse gleichweit vorangebracht worden wären. Schwierig ist 
auch 48, wo in Z. 10 angegeben ist, daß die Gerichtsverhandlung „vor dem Stadtfürsten“ 
geführt worden ist, die Unterschrift aber „ditilla-Entscheidung der Einwohner von 
A’ebarra“ lautet (s. S. 2g6; 32).

b) In den Protokollen wird die Teilnahme des Stadtfürsten an den Gerichtsverhand­
lungen häufig durch die Wendungen igi-......... -a(k)-se „vor.......... “ und su -. . . .-(a)ka1
„czu Händen1 von..........“2 umschrieben. Erstere besagt zunächst nur, daß die Verhandlung
in Gegenwart des ensi geführt worden ist3, die zweite ist in ihrer terminologischen Be­
deutung nicht ohne weiteres klar. Die Belege sind (in chronologischer Ordnung):

1. igi-lü-ka-zala-ensi-ka-se „vor Lukazala, dem Stadtfürsten“ (77, [7]4; 17;
205,6); igi-ur-dlama-ensi-ka-se „vor Urlama, dem Stadtfürsten“ (77, 13; 83, 8; 
[113,8]; 150, 1; 205,9®); igi-al-la-ensi „vor Alla, dem Stadtfürsten“ (113, 13); igi- 
ensi-ka(-se) (48,10; = AS 2; 120a, 7; = AS 6; 62,14; = SS 4; 40,1; 165 II 2;
Dne); igi-suklcal-maha-se „vor dem Großvezier“6 (87, 11; 205, 38; = SS 4; 143, 9; 
169, 9; 204, 29; = SS 5; 27, 5; = §S 9; 41, 47; 186, 9; Dne).

2. su-lü-ka-zala-ensi-ka-ta, „‘zu Händen1 Lukazalas, des Stadtfürsten“ (193,23; 
ergänzt in 13, 6); su-al-la-dumu-ur-zu-ka „czu Händen1 Alias, des Sohnes des Urzu“ 
(71, 7); su - d[n ann a-z] i-s[ä-gala -ens]i-[ka-ka] „‘zu Händen1 [Nannaz]is[agalas, des 
Stadtfürst]en“ (101,3); su-dsarä-kam-ensi-ka „‘zu Händen1 Sarakams, des Stadt­
fürsten“ (71, 9; = AS 5); su-ir-dnanna-sukkal-mah-ensi-ka „‘zu Händen1 Irnannas, 
des Großveziers (und) Stadtfürsten“ (88, 7; 99, 19; = SS 4; 83, 5;.nd)8.

Die terminologische Bedeutung dieser Wendungen läßt sich bestimmen, wenn man die 
jeweiligen Textunterschriften heranzieht9: In fünf Fällen von den sieben Belegen für 
igi-suklcal-maha-se „vor dem Großvezier“ enthält die Unterschrift nur den Namen 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 In 193, 23 su-, . . ,-a(k)-ta.
2 F. Thureau-Dangin, RA X 94= „sous“ = „sous l’autorite de......... “.Zu beachten ist, daß su-... .-(a)ka

nur in Verbindung mit einem Stadtfürsten vorkommt.
3 Vgl. etwa igi-. . . . -(a)(k)-5e zur Angabe von Zeugen.
4 Ergänzt nach Z. 12.
5 Hierher gehört wohl auch 112, 4 ur-dIama ensi-se „vor Urlama, dem Stadtfürsten“; vgl. Z. 9-11.
6 Das ist Irnanna, der „Großvezier (und) Stadtfürst“.
7 Die Ergänzung dieser Stelle ist gesichert durch Z. 16, wo der Kommissär dieses Prozesses als maskim- 

sukkal-maha „Kommissär des Großveziers“ bezeichnet ist.
8 In 220, 4-5 (pisandubba-Etikette) steht su-sukkal-mah-ensi; in 31, 8 ist su - [sukkal-maha-ka] 

ziemlich sicher zu ergänzen. Vgl. noch su-al-la nu-ii-da-me-a-as „ohne daß die 'Hand’ des Alla dabei 
war“ = „ohne daß Alla zugezogen worden ist“ in 43,4; weiter die Rechtsurkunden UET III 1 5, 21; 18, 16-17 
(s. dazu S. 25°) und das von E. Huber, HAV 210 aus einem Ehevertrag aus Nippur zitierte su-ensi ,,‘zu 
Händen’ des Stadtfürsten“.

9 Das ist natürlich nur in Fällen möglich, in denen nicht auf einen Stadtfürsten eines früheren Prozesses 
verwiesen ist.



Irnannas, nennt also keine Richter1. Nur in einem Fall (143, 18-22) folgen auf Irnanna die
Namen dreier Richter2. Dagegen erscheinen in den Belegen für su-......... - (а) к a in der
Unterschrift regelmäßig Richter (71; 883; 993) und im Protokoll von 101 ist ausdrücklich 
notiert, daß die Verhandlung ,,vo[r] All amu, dem Richter, (und) Ursatarana, dem Richter“ 
geführt worden war4. Nur in 83 fehlt der Hinweis auf Richter. Obwohl also für keine der 
beiden Wendungen eine strikte Regelung bestand, darf im ganzen doch der Ausdruck 
igi-ensi-ka-se (zum mindesten in den Texten aus Tello) auf die Richtertätigkeit des 
Stadtfürsten allein5, su......... -(а)кa auf die Tätigkeit von Richtern, die den Prozeß be­
handelten und entschieden, bezogen werden6. Welche Rolle in letzterem Falle der Stadt­
fürst gespielt hat, ist im einzelnen nicht auszumachen. Wäre nicht das Zeugnis von 83, 
würde man wohl annehmen dürfen, daß er diese Fälle an Richter delegiert und sich auf 
den Vorsitz bei der Gerichtsverhandlung beschränkt hat, falls er nicht auf jede Mitwirkung 
verzichtete.

c) An Einzelheiten über die richterliche Tätigkeit des Stadtfürsten erfahren wir aus 
den Protokollen: Der Kläger wandte sich an den Stadtfürsten und legte diesem seinen 
Fall vor (121, 1—4; 138, 8—9; s. S. 53), worauf der ensi dem Kläger einen ‘Kommissär’ 
(maskim, s. S. 47 ff.) gab (121, 5; 138, 10)7. Damit war die Voruntersuchung cingeleitet 
(s. S. 61 f.). Vor dem Stadtfürsten führten die Parteien Prozeß (77, 13-16; 83, 5-6;

11—12; 112, 4-5; ИЗ) 13—16; ljo, 1—4) oder ließen sich ein wichtiges Rechtsgeschäft 
wie Kauf, Schenkung, Freilassung von Sklaven, Enterbung gerichtlich beurkunden 
(77j 7-lo; 83, 8-9; 204, 28-32; 205, 5—7). Vor ihm wurde der Beweis geführt, wobei die 
Parteien ihre Aussagen machten (27,5-6; 48,10-11; 113,11; 23; 39-40; 143,9-12; 
165 II 2—3; 186, 9~io) oder der ‘Kommissär’ erschien, der über frühere in derselben Sache 
vollzogene gerichtliche Beurkundungen oder abgeschlossene Prozesse aussagte (77, 17—20; 
205) 5~io). Dem Stadtfürsten legte man auch die Urkunden vor, die die Rechtslage 
klärten (205, 36—38). Am Ende der Verhandlung schob der ensi einer der Parteien oder 1 2 3 4 5 6 7

1 In 186 ist die Unterschrift nicht erhalten.
2 Nennung des Großveziers zusammen mit einem Richterkollegium dürfte sich dadurch erklären, daß 

diese Urkunde zwei Gerichtsverhandlungen protokolliert. Der erste Prozeß war durch Zeugeneid zugunsten 
des Klägers entschieden (Z. 2-7). Darauf wandte sich der Beklagte an den Stadtfürsten (Z. 8-9) und machte 
einen Vorschlag, wie er seiner Ersatzpflicht genügen wollte. Dieser Vorschlag wurde vom Kläger angenom­
men (s. auch S. 78). Beachte auch, daß zwei Kommissäre notiert sind.

3 Im Protokoll steht außerdem igi-di-kuä-ne-se „vor den Richtern“.
4 Auch in der pisandubba-Etikette 220 sind Richter genannt.
5 Beachte dazu, daß aus der Sammelurkunde 169, die in Z. 9 igi-sukkal-maha-se „vor dem Groß­

vezier enthält und in der Unterschrift nur „Irnanna, Großvezier (und) Stadtfürst“ bietet, der zweite Fall in 
204, 14-21 ebenfalls als zweiter Fall protokolliert ist (s. dazu S. 86). Auch diese Sammelurkunde nennt in der 
Unterschrift nur Irnanna, keine Richter. Zu 113, 9; 14; 45 und 54 „vor Urmes, dem Sohne des Lunina, des 
Obermusikanten“ und „vor Lunina, dem Obermusikanten“ s. S. 202 und im Kommentar zu 113, 9. Schwierig­
keiten bereitet dagegen der Umma-Text 48, der in Z. 10-11 angibt, daß der Fall „vor dem Stadtfürsten 
untersucht worden ist“, in der Unterschrift aber die„ditilla -Entscheidung1 ‘ den „Bewohnern von A’ebarra“ 
zuschreibt. Siehe dazu S. 24 und 32.

6 Ob dies allerdings auch für 13, 6 und 193, 23 „‘zu Händen’ von Lukazala, dem Stadtfürsten“ gilt, muß 
leider offenbleiben. Jedoch ist es keineswegs ausgeschlossen, daß schon in dieser Zeit Richter tätig waren 
(s. S. 30 f.; 33).

7 Vgl. 110, 14-15, wo der Kommissär als ma&kim-ensi-ka „Kommissär des Stadtfürsten“ bezeichnet ist.



deren Zeugen den Eid zu (113, 44-46; 165 II 4-6). Häufiger ist aber notiert, daß er das 
Urteil fällte, indem er einer der Parteien das Streitobjekt zusprach1 (106, 5-6; 112, 9-11; 113, 
31-33 ; 41-42; 56; 133, 4) oder eine Buße festsetzte (189, 8-10)1 2. Einmal ist gesagt, daß der 
Stadtfürst „den Spruch des Königsrichters geändert hat“ (113,31; 41; s. dazu S. 78).

d) 1. Die Tatsache, daß die S. 18 ff. behandelten Unterschriften der ditilla-Texte aus 
Tello bis Amarsu’ena 2 ausschließlich den Stadtfürsten, von da ab neben ihm auch Richter, 
meist sogar nur Richter nennen, legt den Schluß nahe, daß der Stadtfürst von diesem Zeit­
punkt an die Ausübung der Rechtsprechung in weitem Umfang delegiert hat oder daß er 
in seiner Gerichtsbarkeit (durch Eingreifen des Königs) erheblich beschränkt worden ist3. 
Jedoch dürfte der erste Eindruck den Gegebenheiten nicht ganz gerecht werden: Die Fälle, 
in denen in den Unterschriften nur der Stadtfürst genannt ist, ohne daß die 1 ätigkeit von 
Richtern notiert ist, reichen über das genannte Datum AS 2 hinaus bis zum Jahre SS 9, 
also fast bis zu dem Zeitpunkt, in dem unsere Überlieferung abbricht (s. S. 3!.). Daß 
darunter die Belege aus der Zeit AS 3—84 wesentlich seltener sind als aus der Amtsperiode 
des einflußreichen Großveziers und Stadtfürsten Irnanna, steht gewiß in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem dauernden Wechsel der Stadtfürsten von Lagas zwischen Urlama 
und Irnanna (AS 4—8)5 und es ist sicher kein Zufall, daß in den fünf pisandubba- 
Etiketten aus den Jahren AS 8-1S 2 (220-224), im Gegensatz zu der überwiegenden Hand­
habung bei den Unterschriften, der ditilla-Urkunden selbst, neben den Richtern aus­
nahmslos der „Großvezier (und) Stadtfürst“ Irnanna angeführt ist, während die pisan- 
dubba-Etiketten für AS 3 und 7 den Stadtfürsten nicht nennen6. Da weiterhin die Mit­
wirkung eines oder mehrerer Richter in den Hinweisen auf Prozesse aus der Zeit vor AS 3 
gelegentlich notiert ist7 und die Verwendung von di-ku5 „Richter in der Art einer 
Berufsbezeichnung (s. S. 32 f.) ebenfalls schon vorher bezeugt ist8, drängt sich die Fol­

1 Meist durch in-na-(an-)sl „er hat ihm gegeben“ bezeichnet, während bei den Urteilen von Richtern 
überwiegend ba-na-gi-in „wurde ihm zugesprochen“ gebraucht ist. Die Wahl der aktiven und passiven 
Formulierung ist gewiß nicht zufällig.

2 In 189, 17 wurde das Urteil wohl ebenfalls vom Stadtfürsten gefällt, wofür der Vergleich mit 189, 8-10 

spricht.
3 Letztere Deutung gab P. Koschaker, Griechische Rechtsurkunden 71: „Das Kollegialgericht wurde 

etwa seit der Regierung AMAR-Sins dem Patesi an die Seite gesetzt und dieser, vielleicht unter Entziehung 
seiner persönlichen Judikation, auf die Gerichtsvorstandschaft beschränkt.

4 Nur 133, 6 (= AS 5).
5 Siehe die Liste der Stadtfürsten für diesen Abschnitt S. 6 mit Anm. 4-7. Außerhalb von Lagas ist 

kein solcher Wechsel der Stadtfürsten zu erkennen. Die Hintergründe für die besonderen Verhältnisse in 
Lagas sind noch ganz undurchsichtig, vor allem weil wir über die Verwandtschaftsbeziehungen der Stadt­
fürsten untereinander und eventuell zur alten Herrscherfamilie Urhabas nichts ermitteln können.

6 Ebenso mag das Fehlen eines Hinweises auf den Stadtfürsten Alla des Jahres S 40 in der pisandubb a- 
Etikette 216 mit der Tatsache Zusammenhängen, daß seine Amtsperiode bei der Abfassung dieses Textes 

schon beendet war.
7 25, 16-17; 113, 25; 37; 41. Vgl. aber schon den altsumerischen Text RTC 28 II 1-5 u4-ba ur-e-müsa- 

ke4 di-bi i-ku5 lugal-an-da ensi-kam „damals entschied Uremusa diesen Prozeß. Lugalanda war Stadt­
fürst“. Auch die altakkadischen Texte aus Hafägi MAD I 228 und 242 (s. dazu noch S. 544) nennen eine 
Anzahl von Richtern. Für Tello vgl. RTC 80, 9 su-'i-li-su di-kuB „Sü’ilisu, der Richter“ (Zeit Narämsins 

oder Sarkalisarrls).
8 BE III1 14 (= S 36) (Siegel mit Widmung an Sulgi) aus Nippur; TCL II 5569 (= S 47); CST 227 

(= AS 1) aus Drehern; UET III 1537, 7 (= § 46); 1442, 5 (= AS 2) aus Ur.



gerung auf, daß die alleinige Nennung des Stadtfürsten in den Unterschriften vor AS 3 
nicht ausschließt, daß damals neben dem ensi (oder in dessen Vertretung1 auch allein) 
Richter tätig gewesen sind, daß man es aber nicht für erforderlich gehalten hat, sie in der 
Unterschrift zu erwähnen1 2.

Daß in der Zeit nach Urlama der Stadtfürst die Gerichtsbarkeit in weit stärkerem Maße 
an Einzelrichter und Richterkollegien delegierte, als das zur Zeit Urlamas der Fall war, 
ist dagegen nicht zu bezweifeln. Die Gründe dafür sind uns unbekannt. Aber von einer 
grundsätzlichen Änderung der Stellung des Stadtfürsten mit Bezug auf die Recht­
sprechung in der ihm unterstehenden Provinz und einer Einengung seiner richterlichen 
Befugnisse lassen die Quellen nicht sprechen.

2. Vorläufig unerklärbar ist der in den Umma-Texten 120a und 120b vorliegende Fall: 
Unbeaufsichtigt weidende Schafe und Ziegen waren nach Nagsu, einem Ort in der Nähe 
von Umma3, verbracht worden, in 120a von dort aus zum Stadtfürsten von Umma. Als 
sich dann der Eigentümer meldete, wurde dieser zur Verhandlung vor Gericht nach 
Nippur überführt, wobei in 120a auch noch der Dorfschulze (ha-za-nüm) von Nagsu 
mitging. Warum die beiden Fälle nicht in Umma, dessen Stadtfürst nach den uns vor­
liegenden Zeugnissen ebenso Recht gesprochen hat wie etwa die ensi von Lagas, be­
handelt worden sind, bleibt unverständlich4. Die Geringfügigkeit des in diesen Fällen 
möglicherweise angerichteten Schadens läßt es nicht verstehen, daß sie der Aburteilung 
durch ein besonderes Gericht Vorbehalten gewesen wären.

4. Die Tempclgerichtsbarkeit

Die Existenz von Tempelrichtern würde man mit Recht für die Zeit der III. Dynastie 
von Ur bestreiten, hätten wir nicht das Zeugnis der Urkunde 123 (= AS 9), die eine Eid­
leistung im Tempel der Ninmara5 aufzeichnet. Am Schluß des Textes sind drei Personen 
notiert, die als „verantwortlich“ (giri)6 für die beurkundete Eidleistung bezeichnet sind. 
Von ihnen ist der zweite durch die Notiz di-ku5-e-dnanna „Richter des Tempels des 
Nanna“7 näher bestimmt.

1 Siehe für Lukazala (= S 25) S. 75; 29®.
2 Siehe schon S. 20.
3 nag-siA1, eine kleine Siedlung, deren Leitung in den Händen eines ha-za-nüm (s. dazu im Kommentar 

zu 62, 17) lag, ist mehrfach in Umma-Texten genannt. Außer 111, 5; 9; 120a, 3:4; 5; 10; 120b, 9 u. ö.; 
121, 15 s. F. Thureau-Dangin, RA IX 113 III 12; 119, wonach es 3 Tagemärsche von Uruk entfernt am 
i7 - en - uri-galas - Kanal (das Duplikat RA X 99 hat die Variante i,-eren-nun-na) lag; weiter AnOr I 88, 
32; 250, 38; A. L. Oppenheim, AOS XXXII 96; RIA II 133. Nach CST 625, 15 bestand in Nagsu eine 
Kanalsperre (kes-du-nag-su^-ge „bis zur Sperre von Nagsu“).

4 Darauf hat schon T. Fish, Iraq V 159 mit Bezug auf 120a mit Recht hingewiesen.
5 Zur Eidleistung im Tempel der Ninmara s. S. 66.
6 Siehe dazu S. 45 ff.
7 Die Belege für den Tempel des Nanna in Lagas sind sehr spärlich (s. N. Schneider, AnOr XIX 44; 

Or NS XIX 260); er kann daher keine sonderliche Bedeutung besessen haben. In 190, 26 wird lü-bala- 
sa6-ga durch den Zusatz - e-hanna „vom Tempel des Nanna“ näher bezeichnet.



Da ältere Belege für die Gerichtsbarkeit der Tempel nicht vorliegen, der eine isolierte 
Beleg der neusumerischen Zeit selbstverständlich keine Vorstellung vom Umfang und 
dem Bereich der Tätigkeit der Tempelrichter zu geben vermag, verbietet sich mehr als ein 
Hinweis auf die Gerichtsbarkeit der Tempel in der altbabylonischen Zeit1.

5. Die Gemeinde als rechtsprechende Instanz

Die in altbabylonischen Urkunden häufig als richterliche Instanz genannte „Ratsver­
sammlung“1 2 (akkadisch puhrum, sumerisch pu-üh-ru-um) ist in den neusumerischen 
Gerichtsurkunden nicht bezeugt. Die einzige Ausnahme ist die in einen literarischen 
Sammeltext der altbabylonischen Zeit aufgenommene Abschrift einer Rechts urkunde aus 
Nippur UMBS V 65 IV 4-15 = SLTNi 131 Rs. I 6-17, die in Z. 6 (= 7) inim-pu-uh- 
ru-um-ma-ta „auf den Spruch der Ratsversammlung“ bietet3.

In zwei di tili a-Urkunden aus Umma (48; = AS 2; 144; = AS 3) wird die ditilla- 
Entscheidung den „Bewohnern von INANNA.UNUkl“ (dumu -INANNA.UNUkl) bzw. den 
„Bewohnern von A’ebarra“ (dumu-a-e-bar-ra) zugeschrieben. In Analogie zum alt­
babylonischen Sprachgebrauch, in dem „Stadt“ und „Älteste der Stadt“ wechseln kann4, 
werden wir uns auch mit Bezug auf die neusumerischen Belege die bei den Gerichtsver­
handlungen Mitwirkenden als auf die ab-ba-ab-ba-ne „die Ältesten“ dieser Siedlungen 
beschränkt vorstellen dürfen5. Beachtenswert ist im übrigen, daß nach 48, 10-11 der darin 
behandelte Streitfall vor dem Stadtfürsten (von Umma) entschieden worden ist6.

6. Die Richter und Richterkollegien

a) Das Wort di -ku6 „Richter“ kommt in den Texten der III. Dynastie von Ur-, wenn 
wir von den Gerichtsurkunden absehen, erstaunlich selten vor. Die Rechtsurkunde aus 
Tello ITT II1 944 (= SS 9) nennt zwar die Richter Sü’ili, Luningirsu und Lusara (vgl. 
das Vierer-Kollegium S. 23 unter d 8) mit dem Titel di- ku5, reiht diese aber in die Liste 
der vor Gericht Anwesenden ein. Ebenso notieren die Rechtsurkunden BE III1 14 aus

1 Siehe J. G. Lautner, Richterliche Entscheidung 73 ff., wo auch die einschlägige Literatur verzeichnet ist.
3 Siehe A. Walther, LSS VI4"6 45-52; P. Koschaker, KU VI 147 f.
3 Der Text nennt an zweiter Stelle nach dem sagina Lusu’ena als Zeugen (Ιύ-ki-inim-ma) Lugalmelam,

den Stadtfürsten von . . . [........... ]. Wir kennen einen Stadtfürsten dieses Namens, der von AS 1 bis SS 1 in
Nippur amtiert hat (s. С. E. Keiser, YOSR IV2 23; TMHC NF I—II S. 50). Einer Gleichsetzung mit diesem 
widerrät aber, daß die Spuren hinter ensi nicht zu nib ru kl passen. Die Ratsversammlung von Nippur war 
dagegen mit Sicherheit bei einem Mordprozeß aus der Regierungszeit Urninurtas von Isin eingeschaltet.In 
welcher Weise, ist allerdings aus der Inhaltsangabe S. N. Kramers in Museum Bulletin XVI2 38f. nicht 
ganz deutlich. Nach UMBS VIII2 173 Rs. 8-13 (s. S. 1324) ist dasUrteil nicht als solches der Ratsversamm­
lung bezeichnet.

4 Siehe A. Walther, LSS VI4-6 64.
5 In den Texten aus Tello werden sie nur einmal genannt (101, 11), wo von einem ,,................ der gala-

Priester11 und den,, Ältesten'1 Auskunft über die Grabstätte des galamalj-Priesters der Stadt eingeholt wurde.
6 Siehe auch S. 28; 2g5.



Nippur (= £ 36) und TRU 376 aus Drehern (= 5 46) den Richter an der Spitze der 
Zeugen, denen er wenigstens dem Wortlaut des Textes zufolge gleichgestellt erscheint.

Der Hauptgrund für das seltene Vorkommen von di-ku5 liegt jedoch darin, daß di-ku5 
keine Berufsbezeichnung im eigentlichen Wortsinn war. In einigen Belegen ist zwar das 
Wort wie eine Berufsbezeichnung gebraucht. So ist in 3, 17 ein ‘Publizitätszeuge’ (s. dazu
S. 54 ff.) durch die Angabe „Sohn des Ursaga, des Richters“ näher bestimmt. Ähnlich 
wohl 193, 53; weiter [giri? 1 ά] - ds a r ä di-ku5 „[verantwortlich: Lujsara, der Richter“ 
(FT II Tf.XLIX, 12177, 1; Dne)1; gäl-la di-ku5-se „für Galla, den Richter“ (ITT 
V 6764, 5; Dne)1; ur-mes di-ku5 „Urmes, der Richter“ (CT IX 18 I 15; nd)1. Die 
Urkunden aus Ur liefern folgende Beispiele: UET III 1537, 71 (= § 46) giri wa-ta-ru-um 
di-ku6; 1442, 51 (= AS 2) giri ir-da-ni di-lcu5 und die Siegellegenden igi-an-na- 
ke4-zu sukkal dumu-ir-da-ni-di-ku6 (983)ur-ku-nun-na sukkal dumu-ir-da- 
m-di-ku5 (1782; 1783; 1803); vgl. damit lugal-ma-gur8-re dumu-ur-dub-lal- 
maha-di-ku5 (345 IV 8-9)1. Aus Nippur ist die Rechtsurkunde BE III1 14 zu nennen, 
die im Text „Urdumuzida, den Königsrichter“ nennt, während die Siegellegende „Ur- 
dumuzida, der Richter“ bietet. Aus Drehern stammen die Belege TCL II 5569, 4 (= g 47) 
Ιύ-dingir-ra di-ku5; CST 227, 2 (= AS 1) lü-bala-sa„-ga di-ku51 2.

Diesen Zeugnissen stellt sich die Sklavenkauf-Urkunde UET III 41 (= IS ig?) ent­
gegen; sie gibt im Text kisib-lü-den-Hl-lä-di-ku5 ib-ra „das Siegel des Lu’enlilla, 
des Richters, hat man darauf abgerollt“, in der Siegellegende lü-den-lil-la ga-ras-a- 
ab-ba-ka „Lu’enlilla, der ‘Meer-Kauffahrer’“. Eine volle Bestätigung dieses Textes 
liefert die Bulle RTC 431, die die Abrollung der Siegel des S. 23 unter d 5 genannten 
Kollegiums von vier Richtern enthält. Darauf nennt sich der erste Richter sukkal 
„Kurier“ (s. S. 40 Nr. 21 ; 42 Nr. 30), der zweite und dritte dub-sar „Schreiber“ (s. S. 36 
Nr. 12; 39 Nr. 20), der letzte uku-us-gal-gal-lugala „königlicher Gendarmerie- 
Oberst“ (s. S. 35 Nr. 9). Die gleichartige Bulle ITT II1 9983, die die Siegel eines Vierer­
kollegiums wie des S. 23 unter d 3-4 gebuchten enthalten hat, gibt für die Richter die 
Berufsbezeichnungen nu-bända „Inspektor“ (s. S. 39 Nr. 19) und mas-su-gid-gid 
„Opferschauer“ (s. S. 43 Nr. 35). Als Berufe der Richter sind aus den Gerichtsurkunden 
noch zu ermitteln sabra „Gouverneur“ (s. S. 41 Nr. 22), gä-dub-ba-sukkal-maha 
„Archivar des Großveziers“ (s. S. 35 Nr. 7), sukkal-mah-sabra-e-ne „‘Haupt­
kurier’ der sabra“ (s. S. 41 Nr. 25), ab-ba-uru „‘Stadtältester’“ (s. S. 36 Nr. 13; 
Anm. 3).

b) Die Stellung, die die Richter in der Zeit der III. Dynastie von Ur einnahmen, läßt 
sich demnach nur dann richtig beurteilen, wenn wir sie in ihrer amtlichen Position außer­
halb ihrer richterlichen Tätigkeit, in ihrem Verhältnis zueinander und zu den Spitzen der 
staatlichen Verwaltung kennen. Leider gibt aber das vorliegende Material nur begrenzte 
Auskunft.

Im folgenden sind zunächst die Belege der Gerichtsurkunden für die einzelnen Richter 
gebucht. Dazu sind die mir möglichen Angaben über Beruf, Herkunft und Verwandt-

1 Wirtschaftsurkunde.
3 Vgl. aber schon den altakkadischen Text RTC 80, 9.
3 Zu den Bullen RTC 431 und ITT IF 998 s. S. 18.
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Schaftsverhältnisse angefügt. Der Übersichtlichkeit wegen sind hier auch die Namen der 
als Richter oder Gerichtsherren fungierenden Stadtfürsten aufgeführt.

1. a-hti-a, Sohn des lü-dlu-^-ga]1 (2 Belege):
a) Dritter des Dreierkollegiums lu-dsarä, ur-dsa[tarana], a-hu-a dumu-lü- 
d[u10-ga] (93, 22; Dne)1 2.
b) Erster des Viererkollegiums a-hu-a, lü-eb-gala8) ur-dsatarana, lu-dingir-ra 
(211, 80; = AS 7).

Die Wirtschaftstexte aus Lagas nennen einen nu-bända „Inspektor“ (TU 94 
III 35; 45; IV 9; 171 Rs. 4) und einen uku-us-gal „Obergendarm“ (TU 211, 4) 
namens a-hu-a. Der Name des Vaters ist zu häufig3, als daß man eine einigermaßen 
sichere Identifikation vornehmen könnte.

2. [a] -kal-la, Bruder des ur-dkü-nuna (1 Beleg):
Dritter des Dreierkollegiums lü-dsarä, da-da gä-dub-ba-suklcal-maha, [a]-kal- 
la ses4-ur-dku-nuna5 (168 IV 10; = SS ?).

3. al-la, Sohn des ur-zu, Stadtfürst (2 Belege):
Auf Verhandlungen vor dem Stadtfürsten Alla (= S 40)6 verweisen die Stellen aus 
Gerichtsprotokollen su-al-la-dumu-ur-zu-ka ,,czu Händen3 von Alla, dem Sohn 
des Urzu“ (71,7; = AS 5) und [igi]-al-la-ensi [igi]-lii-ninakl-nar-gala8-ka 
„vor Alla, dem Stadtfürsten, (und) vor Lunina, dem Obermusikanten3“ (113, 13-14; 
= S 40)7. Auf die versäumte Beiziehung des Stadtfürsten Alla bezieht sich su-al-la 
nu-u-da-me-a-as „ohne daß Alla beteiligt worden ist“ (43,4; = AS 1; s. dazu
S. 90 f.).

4. al-la-mu, Sohn des ur-sa6-ga(-mu) (10 Belege):
a) Erster des Richterpaares al-la-mu, ur-dsatarana (101, 4; unter Nannazisagala, 
also AS 4).
b) Erster des Richterpaares al-la-mu, lu-eb-gala8 (35, 16-17; [27]?; — AS 5)8.
c) Erster des Dreierkollegiums al-la-mu, lü-eb-gala8, lü-dingir-ra (95,16; 
= AS 4; 33, [17]; 71, 18; = AS 5; 84, 22; 154, 3; Dne).
d) Zweiter des Dreierkollegiums su-\-li, al-la-mu dumu-ur-sa6-ga, [ur-dsat]a- 
r[ana] 1[ü 1 [mas-su]-g[id-gid] (157, 8; Dne).
e) Dritter des Dreierkollegiums lü-dsarä, ur-dsatarana, al-la-mu (90,22; Datum 
nicht bestimmbar).

1 So doch wohl zu ergänzen.
2 Die Verhandlung fand in Nina statt. Siehe dazu S. 2.
3 Siehe nur E. Huber, AB XXI 90a.
4 Angabe des Namens des Bruders statt des Vaternamens ist in den ditilla-Texten mehrfach bezeugt: 

а-tu Ses-ur-äula maskirn (188, 8); ur-dba-bae äes-ur-mesa maäkim (195= 32’> 2°°, 5)· Sogar ohne 
Nennung des eigenen Namens ses-ur-d[XX] (190,49) (vgl· dam-dutu-mu „Ehefrau des Utumu“ in 
150, 2; 7). Vgl. sonst noch ITT III2 49^G 5- Weitere Belege bietet A. L. Oppenheim, AOS XXXII 141 z.u 
TT 4. Der älteste Beleg, aus der Zeit Eannatums, ist NFT 220 I 5; altakkadisch ist RTC 80, 25-26.

5 Der Text bietet fehlerhaft ur-ku-dnuna.
6 Siehe dazu S. 6 mit Anm. 2.
7 Siehe dazu S. 202.
8 Ergänzt nach a und c.



Abrollungen des Siegels Allamus sind in ITT II1 2 1001 und RT XIX 50 erhalten. 
Sie bieten außer der Widmung an Sulgi al-la-mu dumu-ur-sa6-ga-mu-ensi 
„Allamu, Sohn des Ursagamu, des Stadtfürsten“. Ein Stadtfürst namens Ursagamu 
ist bisher für Lagas nicht bezeugt. Doch hat er in der überlieferungsarmen Zeit zu An­
fang der Regierung Sulgis durchaus Platz. Möglicherweise ist er mit Ursagamu, dem 
,,Archivar (gä-dub-ba)“ (TU 162 X 25; = AS 1) identisch1.

5. a-mu (1 Beleg):
Dritter des Dreierkollegiums? ur-dsu’ena dumu-ur-sula, ur-aAB di-ku5-e- 
dnanna, a-mu (123, 13; = AS 9, keine diti 11 a-Urkunde).

6. ba-zi, Sohn des na-di (1 Beleg):
Zweiter des Dreierkollegiums [d]u11-ga-zi-da dumu-lü-du10-ga, [ba-z]i dumu- 
na-di, [gü]-de-a dumu-sagina (199 IV 7; Dne).

In dem Siegel ITT IV 7264, dessen Widmung auf Urlama, den Stadtfürsten von 
Lagas, geht, legt sich Bazi den Titel dub-sar ,,Schreiber“ bei. Da das Siegel auf oder 
vor S 362 zu datieren ist, bezeichnet dub-sar eine Anfangsstufe in der Laufbahn 
Bazis. Denn durch eine Urkunde aus dem Jahr AS 6 (AB XXV 54, 19; s. auch TU 16 
VII 23; wohl = AS 4) ist ein ba-zi ensi-gal ,,Bazi, der Alt-Stadtfürst“3 bezeugt, den 
wir ohne Bedenken mit dem Richter Bazi, Sohn des Nadi, identifizieren dürfen, da der 
Name ba-zi verhältnismäßig selten ist4 und ba-zi clumu-na-cli zudem in den Wirt­
schaftstexten eine gewisse Rolle spielt. Auf alle Fälle gehörte er der hohen Beamten­
aristokratie an.

7. da-da (1 Beleg):
Zweiter des Dreierkollegiums lü-dsarä, da-da gä-dub-ba-sukkal-maha, [a]-kal- 
la ses-ur-akü-nuna (168 IV 9; = SS ?).

Am ehesten mit dem Richter Dada, dem ,,Archivar des Großveziers“, ist der Eigen­
tümer des Siegels ITT IV 7229 (= 5 38) da-da dub-sar dumu-ur-dba-ba6 zu 
verbinden5.

8. da-da-u-numun (1 Beleg):
Zweiter des Viererkollegiums ku-ü, da-da-ü-numun, пи-йг-г-U, sü-la-la (125,2; 
nd, aus Umma?).

9. dan-ü-we (2 Belege)6 *:
Vierter des Viererkollegiums lü-dsarä, l0-dnin-gir-su, gü-de-a, dan-ü-we (25, 
23, Var. \dari\-ü-e; = IS 1; 224, 7; = IS 1—2).

1 Das Amt des gä-dub-ba ist anscheinend eine ‘Altersstellung’; s. dazu S. 378.
3 Das in ITT IV S. 29 angegebene Datum wäre an sich S 9?. Es fehlt also a-rä-II-kam.
3 Zu ensi-gal s. §L 295, 149; С. E. Keiser, YOSR IV2 29; ITT V 6680, 1 (ses-ses); 9198 (dar­

nach wohnt der ensi-gal nicht im έ-gal, wie das für den amtierenden Stadtfürsten anzunehmen ist); 
Or XLVII-IL 406, 2; HEU 54 I 11. Zur versuchsweisen Einordnung des Bazi in die Reihe der Stadtfürsten 
von LagaS s. S. 65; weiter zu 102, 18.

4 Siehe für Lagas E. Huber, AB XXI 84b.
5 Vgl. die Belege für da-da dumu-ur-dba-ba6 bei E. Huber, AB XXI 112a.
6 Der Name ist trotz der graphischen Varianten (vgl. noch dan-ύ-α in AnOr XII 277 II 20) nicht sicher zu

deuten. Vgl. noch ilum-ύ-BI in ITT V 10024 und 10032 (s. dort S. 66 f. und Phototafel III). Zur Vertretung 
von weji durch BI vgl. TCL V 6039 V 17 ar-ül-tum = artvUum (s. B. Landsberger, Fauna 100; J. J.
Stamm, MVAeG XLIV 253).



Als maskim ist άα-αη-ύ-ЪI in 174, 5 (= §S 2) belegt; s. auch RTC 392, 5; 395, 5. 
Aus RTC 431, das die Abrollungen der Amtsiegel sämtlicher Richter des eben ge­
nannten Viererkollegiums enthält (s. dazu S. 18), erfahren wir den Beruf dieses Richters: 
uku-us-gal-gal-lugala „königlicher Gendarmerie-Oberst“1.

10. duu-ga-zi-da, Sohn des lü-du10-ga (1 Beleg):
Erster des Dreierkollegiums [d]uu-ga-zi-da dumu-lü-du10-ga, [ba-z]i durnu- 
na-di, [giij-de-a dumu-sagina (199 IV 6; Dne).
Dugazida, der Sohn des Luduga, ist wohl Bruder des Richters Ahü’a, des Sohnes 
des Luduga (s. S. 34 unter 1). 

n. GÄL.DI (1 Beleg):
Erster des Richterpaares GÄL.DI1 2, ur-dsataranamas-su-gid-gid (218, 3; = AS 3).

12. gü-de-a, Sohn des lu-dba-ba6 (2 Belege):
Dritter des Viererkollegiums lü-dsarä, lü-anin-gir-su, gü-de-a, dan-ü-we (Var. 
\dan\-ü-e) (25, 22; = IS 1; 224, 6; = IS 1—2).

Der Name des Vaters dieses Richters ist aus der Siegelabrollung auf der Bulle RTC 
431 (s. dazu S. 18) abzuleiten: gu-de-а dub-sar dumu-lü-dba-ba6-ab-ba-uru 
,,Gude’a, Schreiber, Sohn des Lubaba, des ‘Stadtältesten’“314. Da zwei der Siegel auf 
dieser Bulle Widmungen an Ibbisin enthalten, gehört diese in die Zeit der beiden 
Texte, die diesen Richter belegen. Er ist daher von ,,Gude’a, dem ‘Stadtältesten’“ und 
dem mit ihm identischen „Gudc’a, Sohn des sagina“ zu trennen (s. unter 13).

13. gü-de-a, der cStadtälteste>, = gü-de-a, Sohn des sagina (4 Belege):
a) Erster des Richterpaares gü-de-a ab-ba-uru, ur-dsatarana (219, 4; = AS 7).
b) Zweiter des Richterpaares ur-dsatarana (di-ku5), gü-de-a (ab-ba-uru) (145, 
16; 194, 40; = AS 7; s. dazu S. 20 f.).
c) Dritter des Dreierkollegiums [d]uu-ga-zi-da dumu-lü-du10-ga, [ba-z]i dumu- 
na-di, [gü]-de-a dumu-sagina (199 IV 8; Dne).

Gude’a, der ‘Stadtälteste’, kommt in den ditilla-Texten mehrfach als Kommissär 
(maskim) vor (s. S. 48 unter 17). In 112, 21 (Dne)5 steht dafür ausführlicheres g[ü-
d) e-a ab-[ba-uru dumu-sa]gina „Gude’a, der cStadtälteste>, Sohn des sagina“6.

1 Siehe dazu S. 98 mit Anm. 5; 7.
2 Zu diesem Personennamen s. SL 49х А; E. Huber, AB XXI 86 f. Zu GÄL.DI als Berufsbezeichnung 

s. S. 523 4.
3 Zu ab-ba-uru „‘Vater1 der Stadt“ s. außer den unter 13 gegebenen Belegen noch 42, 9 lü-sa6-ga 

ab-ba-uru ensi „Lusaga, Stadtältester (und) Stadtfürst“ und 110, 19 ur-nigin-GAR ab-ba-uru ,,Ür- 
nigin-GAR, der Stadtälteste“ (Text stammt aus Umma). Weitere Belege sind ITT II1 3704, 1-2 (ur- 
dinanna); ITT V 6918 (gü-de-a); 932ο7. Beachte noch den Personennamen ab-ba-uru in CT III 9 V 20; 
22 III 80-81; VII 23a, 12; IX 46 II 9-10; III 17-18; 1 ugal-ab-ba-uru „der König ist der Vater der 
Stadt“ in RTC 410, 14; Rs. 1; weiter ad-da-unuki-ga, „Vater von Uruk“ in UET III 272 Rs. I 8. Alt­
sumerisch ist ad-da-uru in UET II Supl. 25 II 4 bezeugt, altbabylonisch ad-da-ugnim-unuki-ga-ke4 
„Vater der Leute von Uruk“ in BE I 26, 2-3. Nur lexikalisch ist das Gegenstück ama-uru „Mutter der 
Stadt" in SLT 240 II 7 belegt.

4 Abrollungen des Siegels „Gudeas, Sohnes des Lubaba, des ‘Stadtältesten1“ liegen in ITT IV 7202; 7203; 
7222 und 7223 vor. Diese gehören aber schon den Jahren § 34-35 an.

5 Wahrscheinlich in die Zeit Süsins gehörend, da der Text Irnanna erwähnt. Siehe noch ITT V 6918, 3 
giri gu-de-а ab-ba-uru „verantwortlich: Gudea, der ‘Stadtälteste1“ (Dne).

6 In 89, 19 ist wohl ein mar-za- Mann (s. dazu S. 56 unter 6) namens [gü-de-a] dumu-sagina genannt.



Dabei gibt ebenso wie bei dem Richter Lusara, dem Sohn des sagina (156, 4; s. S. 40 
unter 21), sagina ,,Stadthalter“ die Amtsstellung des Vaters an1. Den Namen des 
Vaters können wir leider nicht mit Bestimmtheit ermitteln1 2. Der eben genannte Richter 
Lusara, der der Zahl der Belege nach an zweiter Stelle steht, ist somit Bruder des 
'Stadtältesten5 Gude’a gewesen.

14. ir-hul-la3 (2 Belege):
Zweiter des Viererkollegiums su-i-li, ir-hul-la, ur-dsatarana, lü-dingir-ra (74, 
16; = SS 7; 78, 19; Dne).

15. ir-dnanna, Großvezier (und) Stadtfürst (13 Belege):
Da die Belege für die Tätigkeit Irnannas als Gerichtsherrn schon S. 7; 10; 20f.; 28 
behandelt sind, muß hier nur auf seine Amtsstellung eingegangen werden: Nach der 
Türangelstein-Inschrift SAK 148, 22 a war Irnanna zur Zeit Süsms ,,Großvezier, Stadt­
fürst von Lagas4, Priester des Enki, Statthalter von Uzargarsana, Statthalter von 
Basime, Stadtfürst von Sabum und des Landes Gutebum, Statthalter von Dimatenlil5, 
Stadtfürst von Älsüsin, Statthalter von Urbilum, Stadtfürst von Hamazi und Karahar, 
Statthalter von Isar, Statthalter über die Su-Leute6 und des Landes Kardak“. Seine 
Amtszeit fällt in die Jahre AS 8 - IS 3, dauerte also 14 Jahre7. Die Genealogie ist 
durch Siegellegenden8 gegeben:

la-ni
I

ur-dsul-pa-e
I

ir-dnanna

1 So schon С. E. К eis er, YOSR IV2 32 f. Vgl. dazu ni-dba-ba6 dumu-sagina in HST II 91 Rs. 10. 
Ähnliche Fälle sind dumu-lugala und dumu-mi-Iugalafür Prinzen und Prinzessinnen des Königshauses 
von Ur (s. N. Schneider, Or NS XII 185-191); ferner a-kal-la ses-ensi „Akalla, der Bruder des Stadt­
fürsten“ (Or XLVII-IL 500, 37; 109); dumu-sanga „Sohn des sanga“ (s. dazu N. Schneider, JCS 
I 124ff.); dumu-äabra-ё „Sohn des ‘Haus-Präfekten’“ in AB XXV 27, 7, im Siegel dumu-MI.NI.GU?- 
sabra-nina „Sohn des MI.NI.GU?, des Präfekten der Königin“. Bei niedriggestellten Personen ist diese 
Umschreibung des Vaternamens nur ausnahmsweise belegt: dumu-ü-du-lu „Sohn des Rinderhirten“ 
(ITT IV 7164a Rs. 1), der mit dumu-ur- §lägigira-u-du-lu „Sohn des Urgigira, des Rinderhirten“ (ITT 
IV 7164b, Siegelabrollung) identisch ist.

2 Man möchte an Identität mit gii-de-a dumu-la-ni (102, 17; TU 44; = AS 4; VAT 2817, s. dazu 
N. Schneider, Or NS XV 69 Nr. 107) denken. Zu la-ni s. S. 214; 378.

3 Die Lesung des Namens hat B. Landsberger, MSL II 79 zu Z. 643 f. auf Grund des Nebeneinanders von 
ir-hul-la und ir-hu-Ia in Or XXIII 29 Nr. 365 und 363 ermittelt. Ir-hu-la ist noch in AOS XXXII 20 
(B 9); = §5 2; C. Frank, Straßburger Keilschrifttexte 46, 9 (nd), ir-hul-la in AB XXV 142, 8; = AS 1; 
YBT IV 267, 10; = AS 7 belegt.

4 T. Fish, MGS III 27 f. hat im Anschluß an eine fragende Stellungnahme A. Parrots, Tello 227 die Über­
setzung „Großvezier des Stadtfürsten“ zu erweisen gesucht. Wer wäre aber dann Stadtfürst von LagaS von 
S.S l-IS 3 gewesen ? Siehe jetzt die ausführliche Begründung der Auffassung „Großvezier (und) Stadtfürst“ 
durch E. Sollberger, AfO XVII 36 f.

0 Vgl. BE III1 84, 87-88 a-Va- dl-ma-at-^en-lil „Feld von Dimatenlil“, wonach der Ort in der Nähe von 
Nippur gelegen haben dürfte. S. noch CT XXI 48 II 14-16 und Duplikate.

6 Siehe dazu A. Ungnad, Subartu 1054; Th. Jacobsen, AJSL LVIII 22ο4; I. J. Gelb, SAOC XXII 36.
7 E. Sollberger, AfO XVII 37 f. hat versucht, die Geschichte des Amtsantritts Irnannas zu rekonstruieren.
8 RTC 429; ITT II1 Taf. II 866; V 6772, die Siegel Irnannas aus der Regierungszeit Süsins, die als Vater 

ur-aSul-pa-e sukkal-mah „Uräulpa’e, Großvezier“ angeben, und das Siegel Uräulpa’es (s. L. Delaporte,



16. ku-u (1 Beleg):
Erster des Viererkollegiums ku-ü, da-da-u-numun, пи-йг-г-li, su-la-la (125, 1; nd; 
Umma?).

17. Ιύ-ama-na (1 Beleg):
Dritter des Dreierkollegiums ur-mu, nigln -GAR-ki-du10, Ιύ-ama-na (203,25; 
= AS 7; Drehern).

Fraglich ist, ob der in 49, 13 (= AS 2) genannte Ιύ-ama-na, der dort möglicher­
weise die Stelle des Gerichtsherrn einnahm (s. S. 27й), mit unserem Richter identisch 
ist, da diese Urkunde als aus Umma stammend bezeichnet ist.

18. Ιύ-dingir-ra, Sohn des ur-sisgigira (54 Belege):
a) Zweiter des Richterpaares 1 ύ - ds a r ä, Ιύ-dingir-ra (131, 29; = SS 6; 86,23; nd; 
5, 20; Dne).
b) Dritter des Dreierkollegiums al-la-mu, lu-eb-galag, Ιύ-dingir-ra (95, 18; 
= AS 4; 33, 19; 71, 20; = AS 5; 84, 24; 154, 5; Dne).
c) Zweiter des Dreierkollegiums lu-dsara, Ιύ-dingir-ra, ur-dsatarana (175,28;
= ss 2; 99,49; = Ss 4).
d) Dritter des Dreierkollegiums ld-dsarä, 1 ύ - dn i n - g i r - s u, Ιύ-dingir-ra (106, 20; 
= SS 8?; 67, 22; [103, 19]?; = IS 1).
e) Dritter des Dreierkollegiums lu-dsara, ur-%atarana, Ιύ-dingir-ra (6, 25; 143, 
21; = 5S 5; 1, 10; 65, 29; 115, 47; 126, 21; 190, 74; = SS 6).
f) Zweiter des Dreierkollegiums su-l-li, Ιύ-dingir-ra, lü-dnin-gir-su (223,5; 
= 5S 8; [8, 21; Dne]).
g) Vierter des Viererkollegiums a-hu-a, lü-eb-gala8, ur-dsatarana, Ιύ-dingir-ra 
(211, 83; = AS 7).
h) Dritter des Viererkollegiums lü-dsarä, lü-eb-gala8, Ιύ-dingir-ra, ur-dsata­
rana (220, 8; = AS 8; 68, 17; 197, 43; 221, 5; = SS 1; 17, 21; 21, 19; 23, 23; 146, 24; 
178, 25; = 5S 2; 18, 36; 55, 18; 75, 27; = 5S 3; 44, 17; nd; 13, 15; 15, 20; 150 Rs. 7; 
155, 3; 156, 6; 163 IV 6; Dne).
i) Vierter des Viererkollegiums lü-dsarä, lü-eb-gala8, ur-asatarana, Ιύ-dingir-ra 
(46, 24; 119, 22; = SS 3; 45, 21; = SS 4; 222, 8; = 5S 4-5; 41, 24; Dne).
k) Vierter des Viererkollegiums su-г-И, Ir-hul-la, ur-asatarana, Ιύ-dingir-ra 
(74, 18; = SS 7; 78, 21; Dne).
l) Vierter des Viererkollegiums su-l-li, 1 ύ - ds a r ä, ur-dsatarana, Ιύ-dingir-ra 
(82, 15; = SS 7; [10, 14]; Datum nicht bestimmbar).
m) Vierter des Viererkollegiums su-l-li, ur-dsatarana, lü-dnin-gir-su, Ιύ-dingir- 
ra (3, 14; = SS 7; 76, 18; = SS 9; 147, 6; Dne).

Catalogue des cylindres orientaux T 186 Taf. XII 1; dazu E. Douglas Van Buren, ZA NF XVI 108 mit 
Anm. 5), das als Vater 1 а - n i sukkal-mah „Lani, Großvezier“ nennt. Vgl. dazu noch F. Thureau-Dangin, 
NFT 183; 185 (АО 4195); TCL II 5537 (= 5 29) und 5538 (== S 32). Die in TU 44 und VAT 2817 (s. dazu 
N. Schneider, Or NS XV 69 Nr. 107) genannte Amtsstellung ga-dub-ba „Archivar“ für Lani, den Vater 
Gudeas (s. dazu S. 372), müßte, falls die Personen identisch sind, eine Altersstellung sein.



Ludingirra, der nach Lusara und Ursatarana weitaus am häufigsten genannte Rich­
ter, war in dieser Funktion von AS 4—IS 1, also volle 16 Jahre lang tätig. Obwohl aus 
der Bulle ITT II1 998, die die Siegelabrollungen eines Viererkollegiums wie der oben 
unter g, h, oder i1 gebuchten enthält, Ιύ-dingir-ra dumu-ur-gl5gigira nu-bända 
,,Ludingirra, Sohn des Urgigira, des Inspektors“ der Name des Vaters und dessen Be­
ruf abzulesen ist1 2, läßt sich über ihn nichts Näheres ermitteln. Trotzdem ist klar, daß er 
in der Rangliste der Richter ziemlich weit unten stand, da er trotz seiner langen Mit­
gliedschaft in den Richterkollegien nur an letzter oder vorletzter Stelle geführt wurde, 
während manche erst spät auftretende Richter stets vor ihm genannt sind (s. unter 21 
und 30). Er stellt sich in dieser Hinsicht neben Ursatarana, den ,, Opferschau er“ (s. 
unter 35).

19. lü-eb-gala8, Sohn des lugal-INANNA.ZA (40 Belege):
a) Zweiter des Richterpaares al-la- [mu], Ιύ-eb - [gala8] (35, 17; [28]; = AS 5).
b) Zweiter des Dreierkollegiums al-la-mu, lü-eb-gala8, Ιύ-dingir-ra (95, 17; 
= AS4; 33, 18; 71, 19; = AS 5; 84, 23; 154,4; Dne).
c) Zweiter des Dreierkollegiums lLi-dsarä, lu-eb-gala8, ur-dsatarana (170,27; 
179, 38; = SS 1; 174, 16; = SS 2; 89, 17; 96, 21; = SS 4; 34, 20; = SS 5; 94, 20; 
193, 49; Dne).
d) Zweiter des Viererkollegiums a-hu-a, lü-eb-galas, ur-dsatarana, Ιύ-dingir-ra 
(211, 81; = AS 7).
e) Zweiter des Viererkollegiums lü-dsarä, lu-eb-gala8, Ιύ-dingir-ra, ur-dsata- 
rana (220, 7; = AS 8; 68, 16; 197, 43; 221, 4; = SS 1; 17, 20; 21, 18; 23, 22; 146, 23; 
178, 24; = SS 2; 18, 35; 55, 17; 75, 26; = SS 3; 44, 16; nd; 13, 14; 15, 19; [150 Rs. 6; 
US, 2]; 156, 5; 163 IV 5; Dne).
f) Zweiter des Viererkollegiums lü-dsarä, lu-eb-gala8, ur-dsatarana, Ιύ-dingir- 
ra (46, 22; 119, 20; = SS 3; 45, 19; = SS 4; 222, 6; = SS 4-5; 41, 23; Dne).

Lu’ebgala ist von AS 4-SS 5 als Richter tätig gewesen. Bezeichnend ist für ihn, daß 
er stets der Zweite in den verschiedenen Richterkollegien war. Nach der Bulle ITT II1 
9983 war er seinem Beruf nach nu-bända „Inspektor“, Sohn des Inspektors Lugal- 
INANNA.ZA.

20. lü-dnin-gir-su, Sohn des lü-dba-ba (10 Belege):
a) Zweiter des Dreierkollegiums ld-dsarä, M-dnin-gir-su, Ιύ-dingir-ra (106, 19; 
= SS 8?; 67, 21; [103, i8]?; = IS 1).
b) Dritter des Dreierkollegiums su-l-li, Ιύ-dingir-ra, Iü-dnin-gir-su (223, 6; =
5S 8; 8, 22; Dne).
c) Zweiter des Viererkollegiums lü-dsarä, lü-dnin-gir-su, gu-de-a, dan-ü-we 
(25, 21 ; = IS 1; 224, 5; = IS 1-2).

1 Siehe unter 19 und 35.
2 Vgl. die Siegelabrollung ITT IV 7193, in der der Vater Ludingirras die Berufsbezeichnung dub-sar 

„Schreiber“ führt, während in ITT II1 998 als Beruf nu-bända „Inspektor“ angegeben ist.
3 Kollationiert.



d) Dritter des Viererkollegiums su-i-li, ur-dsatarana, lü-dnin-gir-su, lü-dingir- 
ra (3, 13; = SS 7; 76, 17; = SS 9; 147, 5; Dne)1.

Nach der Bulle RTC 431, die die Abrollungen der Siegel des unter c angeführten 
Viererkollegiums bietet, ist der Vater Luningirsus als Iü-dba-ba6 zu ermitteln1 2. 
Er selbst führt die Berufsbezeichnung dub-sar „Schreiber“. Luningirsu ist ein erst 
spät (SS 7) auftretender Richter, der anscheinend den um diese Zeit ausgeschiedenen 
Lu’ebgala ersetzt hat.

21. Iü-asar ä, Sohn des sagina (66 Belege):
a) Einzelrichter (149, 7; = AS 7’; [171, 13; = 5S 2]; 32, 19; = SS 6).
b) Erster des Richterpaares lü-dsarä, lü-dingir-ra (131, 28; = 5S 6; 86, 23; nd;
5. 19; Dne).
c) Erster des Richterpaares lü-dsarä, ur-dsatarana (80, 18; = SS 3; 14, 23; 42, 30; 
50, 16; 79, 16; 88, 16; 107, 16; = SS 4; 37, 21; 101, 22; Dne).
d) Erster des Dreierkollegiums lü-asarä, da-da gä-dub-ba-sukltal-maha, 
[a]-kal-la ses-ur-dkü-nuna (168 IV 8; = SS ?).
e) Erster des Dreierkollegiums lü-dsarä, Ιύ-dingir-ra, ur-dsatarana (175, 27; 
= SS 2; 99, 48; = SS 4).

f) Erster des Dreierkollegiums lü-dsara, lü-eb-gala8, ur-dsatarana (170,26; 
179. 371 = SS 1; 174, 15; = SS 2; 89, 16; 96, 20; = äS 4; 34, 19; = äS 5; 94, 19; 
193, 48; Dne).
g) Erster des Dreierkollegiums lü-dsara, lü-dnin-gir-su, lü-dingir-ra (106, 18; 
= äS 87; 67, 20; 103, i8?; = IS 1).

h) Erster des Dreierkollegiums lü-dsar ä, ur-dsataranа, a-hu-a dumu-lü-d[u10-ga] 
(93, 21; Dne).
i) Erster des Dreierkollegiums lü-[dsarä], ur-dsatarana, al-la-mu (90, 20; Datum 
nicht bestimmbar).
k) Erster des Dreierkollegiums lü-dsarä, ur-dsatarana, lü-dingir-ra (6, 23; 
ИЗ. 19; = 5S 5; 1, 8; 65, 27; 115, 45; 126, 19; 190, 73; = äS 6).
l) Erster des Viererkollegiums lü-dsarä,lü-eb-gala8, lü-dingir-ra, ur-dsata ran а 
(220, 6; = AS 8; 68, 15; 197, 42; 221, 3; = äS 1; 17, 19; [21, 17]; 23, 21; [146, 22]; 
178, 24; = äS 2; 18, 35; 55, 16; 75, 25; = äS 3; 44, 15; nd; 13, 13; 15, 18; [150 Rs. 
5; 155, i]i 156, 43; 163 IV 4; Dne).
m) Erster des Viererkollegiums lü-dsarä, Iü-eb-gala8, ur-dsatarana, lü-dingir- 
ra (46, 21; [119, 19]; = äs 3; 45, 18; = äs 4; 222, 5; = äs 4-5; 41, 23; Dne).
n) Erster des Viererkollegiums lü-dsara, lü-dnin-gir-su, gü-de-a, dan-ü-we 
(25, 20; = IS 1; 224, 4; — IS 1-2).

1 In der privaten Rechtsurkunde ITT II1 944, 16 steht Luningirsu zwischen Su’ili (s. unter 30) und Lusara 
(s. unter 21).

2 Der Name Lubaba ist viel zu häufig, als daß man es wagen dürfte, ihn etwa mit „Lubaba, dem ‘Stadt­
ältesten5“, dem Vater des unter 12 gebuchten Gude’a, gleichzusetzen.

3 Mit dem Zusatz dumu-iag[ina] „Sohn des Statthalters“.



o) Zweiter des Viererkollegiums su-t-li, lü-dsarä, ur-dsatarana, lü-dingir-ra 
(82, 13; = SS 7; 10, 12?; Datum nicht bestimmbar)1.

Obwohl Lusaras richterliche Tätigkeit erst verhältnismäßig spät beginnt (AS 7 
oder 8) und nur über 14 Jahre zu verfolgen ist, erscheint sein Name in den Textunter­
schi iften nach dem Ursataranas und vor dem Ludingirras am häufigsten. Noch be­
zeichnender ist, daß er in allen Kollegien, denen er angehörte, mit Ausnahme der oben 
unter o) gebuchten zwei Fälle, in denen er mit Sü’ill (s. unter 30) zusammentraf, die 
erste Stelle einnahm. Letzterer ist aber ausschließlich als der Erste in Richterkollegien 
bezeugt. Welchem Umstand Lusara diese besondere Stellung verdankte, vermögen wir 
nicht sicher zu ermitteln. Wir wissen nur, daß er dumu-sagina „Sohn des Statthal­
ters (156,4) war. Sein Bruder gü-de-a dumu-sagina, der auch „Stadtältester“ 
genannt ist (s. oben unter 13), hat wenigstens als Richter keine ebenso bevorzugte Stel­
lung eingenommen. Auf dem Siegel Lusaras, das der Zeit Ibblsms angehört (RTC 431), 
also die Endstufe seiner Karriere in dem von uns übersehbaren Zeitraum bezeichnet, 
nennt sich Lusara nur sukkal „Kurier“. Dieselbe Berufsstellung dürfte aber auch 
Sü’ill eingenommen haben (s. unter 30).

22. lu-&su-&sm (1 Beleg) :
Dritter des Dreierkollegiums пи-йг-й[х x], dnin-e-ama-m [u] , 1 ύ- Ahi-&sm sabra 
(114 III 22; = IS 14?; Ur).

Als Berufsbezeichnung gibt der Text für diesen Richter sabra „Gouverneur“ an, 
während ihn das von Ibblsin geschenkte Siegel als 1п-Чи-йзгпа-кь sukkal dumu- 
lugal-dür-gar-ra-sukkala „Lusüsin, Kurier, Sohn des Lugaldurgarra, des Ku­
riers“ bezeichnet.

23. dnanna-zi-sä-gala7, Stadtfürst (1 Beleg):
Der in 101, 3 als Gerichtsherr zusammen mit dem Richterpaar al-la-mu und ur- 
ds a t а г а n a genannte Stadtfürst von Lagas ist nur im Jahre AS 4 im Amt gewesen (s. 
S. 6 mit Anm. 4).

24. n i g 1 n - GAR - к i - d u10 (1 Beleg):
Zweiter des Dreierkollegiums ur-mu, nigin-GAR-ki - du10, lu-ama-na (203,24; 
= AS 7; Umma).

Ist dieser Richter mit nigln-GAR-ki-du10 ensi „Nigin-GAR-kidu, dem Stadt­
fürsten“1 2 * in Or XLVII-IL 500, 72 identisch ?

25. dnin-e-ama-m[u] (1 Beleg):
Zweiter des Dreierkollegiums пи-йг-й[х x], dnin-e-ama-m [u], lu-asu-Asin (114 
III 21; = IS 147; Ur).

Die zweite Siegelabrollung auf dieser Urkunde, die vom Namen des Siegelinhabers 
nur das einleitende Gottesdeterminativ erkennen läßt, muß auf Nine’amamu bezogen 
werden, da der hinter den Richtern angeführte Kommissär dsul-gi- KA-zi nur sukkal

1 I u -dsarä ist noch in 100, 28 belegt.
2 Im Index Or XLVII -IL S. 51 gibt N. Schneider ensi-gal an. Ich kann keinen Beleg dafür finden.
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war, während der Träger des Siegels die höhere Berufsbezeichnung sukkal-mah 
sabra-e-ne ./Hauptkurier3 der sabra“ führt. In UET III 165, 3 (= IS 7) ist ein 
rä-gaba ,,'Ritter3“1 namens Nine’amamu bezeugt.

26. nu-ur~a[X X] (1 Beleg):
Erster des Dreierkollegiums nu-ür-&[X x], dni n-e-ama-m [u] , 1 u-4u-&sin (114 
III 20; = IS 14·'; Ur).

27. пи-йг-г-Н (1 Beleg):
Dritter des Viererkollegiums ku-ii, da-da-u-numun, пи-йг-г-Ιί, sii-la-la (125, 3; 
nd; Umma?).

28. sii-la-la (1 Beleg):
Vierter des Viererkollegiums ku-ü, da-da-u-numun, пи-йг-г-Н, sü-la-la (125,4; 
nd; Umma').

29. dsar ä-kam, Stadtfürst (3 Belege):
dsar a-kam, der Stadtfürst von Lagas in den Jahren AS 5-6 (s. dazu S. 6 mit Anm. 5), 
erscheint als Gerichtsherr allein (133, 6; = AS 5) und wohl auch in 64, 5—13 war er 
alleiniger Richter. Zusammen mit dem Dreierkollegium al-la-mu, 1 ύ-eb-gala8, 
Ιύ-dingir-ra ist er in 71, 9 (= AS 5) genannt. Über seine Genealogie ist nichts zu er­
mitteln.

30. su-г-Н (15 Belege) :
a) Einzelrichtcr (102, 15; Dne).
b) Erster des Richterpaares su-г-Н, u r -ds a t а г а n а (134> 17 ί = 5S 7; 2, 7 i = 5S 8; 

153, 6; Dne).
c) Erster des Dreierkollegiums su-г-Н, al-la-mu dumu-ur-sa6-ga-[mu], [ur- 
ds at] ar [an a] 1[ü][mas-su]-g[id-gid] (157, 7; Dne).
d) Erster des Dreierkollegiums su-г-Н, Ιύ-dingir-ra, lü-(1nin-gir-su (223, 4; = SS 

8; 8, 20; Dne).
e) Erster des Viererkollegiums su-г-Н, ir-hul-la, ur-dsatarana, Ιύ-dingir-ra 
(74, 15; = 5S 7; 78, 18; Dne).
f) Erster des Viererkollegiums su-г-Н, 1 u-dsarä, ur-dsatarana, Ιύ-dingir-ra (82, 12; 
= SS 7; 10, 11; Datum nicht bestimmbar).
g) Erster des Viererkollegiums su-г-Н, ur-katarana, lü-dnin-gir-su, Ιύ-dingir-
ra (3, 11; = äS 7; 76, 15; = SS 9; 147, 3; Dne)1 2.

äü’ill gehört mit Luningirsu zu den am spätesten auftretenden Richtern (äS 7). 
Mit Lusara (s. oben unter 21) teilt er die Eigenschaft, in den Kollegien stets die erste

1 Da UET III 165 aus dem Jahr IS 7 stammt, läge eine Karriere vom rä-gaba ‘Ritter’ zum sukkal- 
mah-sabra-e-ne vor. Letztere Berufsbezeichnung kann ich anderwärts nicht belegen. Die Übersetzung 
„‘Hauptkurier’ der sabra“ soll nur andeuten, daß dabei die spezielle Bedeutung von sukkal-mah „Groß­

vezier“ nicht vorliegt.
2 iu-i-li ist Erster eines Richterkollegiums noch in 116, 19 (Dne).



Stelle einzunehmen. In den Fällen, in denen er mit Lusara demselben Kollegium an­
gehörte, ging er voran (s. oben unter f)1. In den Wirtschaftstexten aus Tello ist ein 
su-l-li als sukkal „Kurier“ (TU 192 Rs. 7; RTC 351,4; HLC II 95 (111) Rs. 14; 
III 103 (161) Rs. 13), uku-us-ensi „Gendarm des Stadtfürsten“ (s. S. 98 mit Anm. 6) 
(TU 233 Rs. 5; = AS 5), uku-us „Gendarm“ (STH II 61 Rs. 8), uku-us-gal „Ober­
gendarm“ (STH II 58, 2; 64, 10; HLC II 99 (135) Rs. 9; 13), luim „Läufer“ (HLC 
III 106 (190) Rs. 5)1 2 und dumu-nu-bända (HLC III 108 (218) Rs. 3) angegeben3. 
Sollte der Richter Sü’ill mit dem „Kurier“ dieses Namens identisch sein, so wäre seine 
Amtsstellung wie die des Richters Lusara gewesen, den sein Siegel ebenfalls als sukkal 
kennzeichnet.

31. ur-dAB, Richter des Tempels des Nanna (1 Beleg):
Zweiter des Dreierkollegiums? ur-dsu’ena dumu-ur-sula, ur- rlAB di -ku5-e- 
dnanna, a-mu (123, 12; = AS g)4.

Diese Stelle liefert den einzigen neusumerischen Beleg für einen Tempelrichter (s. da­
zu S. 31 f.).

32. ur-dlama, Stadtfürst von Lagas (28 Belege):
Urlama, der Stadtfürst von Lagas, von 5 32—39 und 41-AS 3, erscheint insgesamt 
28mal als Gerichtsherr (s. die Belege S. 5; 19 f·; 28). Abgesehen von dem Sonderfall 
113, 25-27; 30-31; 37-38, wonach Urlama ein früheres Urteil der (oder des) Königs­
richters geändert hat (s. dazu S. 26 mit Anm. 6; 78), wird neben ihm kein Richter 
genannt (s. dazu aber S. 30 f.).

33· ur-dli8-si4 (1 Beleg):
Einzelrichter (110, 16; = AS 5; Umma).

34. ur-mu (1 Beleg) :
Erster des Dreierkollegiums ur-mu, ni gin - GAR-ki-du10, lu-ama-na (203,23; = 
AS 7; Drehern).

35. ur-asatarana, Opferschauer, Sohn des lugal-usumgal (69 Belege):
a) Erster des Richterpaares ur-dsatarana (di-ku5), gu-de-а (ab-ba-uru) (145, 15; 
194, 39; = AS 7).
b) Zweiter des Richterpaares gü-de-a ab-ba-uru ur-d[satarana] (219, 5 ; = AS 7).
c) Zweiter des Richterpaares al-la-mu, ur-dsatarana (101, 5; = AS 5).
d) Zweiter des Richterpaares GÄL.DI, ur-dsatarana mas-su-gid-gid (218, 4;
= AS 3).

1 In der privaten Rechtsurkunde ITT II1 944, 15-17 ist die Reihenfolge dagegen Su-l-li, 1 ύ-dn in-gir-su, 
lü-dsarä.

2 1 ύίm kann Vorstufe zu lü-kin-gi4-a-lugala „Königsbote“ sein, wie der Vergleich von Siegel und 
Urkunde in ITT II1 763 zeigt.

3 Diese Belege sind ‘Botenlohn-Listen’ entnommen, die nur ausnahmsweise datiert sind.
4 Kein ditilla-Text; s. S. 127.



e) Zweiter des Richterpaares lu-dsarä, ur-dsatarana (80, 19; = SS 3; 14, 24; 
42, 31; 50, 17; 79, 17; 88, 17; 107, 17; = 5S 4; [37, 22]; 101, 23; Dne).
f) Zweiter des Richterpaares su-l-li, ur-dsatarana (134, 18; = SS 7; 2, 8; = §S 8; 
153, 7; Dne).
g) Dritter des Dreierkollegiums lu-dsara, Ιύ-dingir-ra, ur-dsatarana (175,29; 
= SS 2; 99, 50; = SS 4).
h) Dritter des Dreierkollegiums lü-dsarä, lü-eb-gala8, ur-dsatarana (170, 28; 
[179, 39]! = §5 1; 174, 17; = SS 2; [89, 18]; 96, 22; = SS 4; 34, 21; = SS 5; 94, 21; 
193, 50; Dne).
i) Zweiter des Dreierkollegiums lü-dsarä, ur-dsatarana, a-hu-a dumu-lü-d[u10- 
ga] (93, 21; Dne).
k) Zweiter des Dreierkollegiums Iü-[dsarä], ur-dsatarana, al-la-mu (90,21; 
Datum nicht bestimmbar).
l) Zweiter des Dreierkollegiums lu-dsarä, ur-dsatarana, Ιύ-dingir-ra (6,24; 
143, 20; = 5S 5; 1, 9; 65, 28; 115, 46; 126, 20, 190, 74; = SS 6).
m) Dritter des Dreierkollegiums su-l-li, al-la-mu dumu-ur-sa6-ga -[mu], [ur- 
dsat]ar[ana] I[ü-I[mas-su]-g[id-gid] (157, 9; Dne)1.
n) Dritter des Viererkollegiums a-hu-a, lü-eb-gala8, ur-dsatarana, Ιύ-dingir-ra 
(211, 82; = AS 7).
o) Vierter des Viererkollegiums 1 ύ - ds a r ä, 1 u-eb-gala8, Ιύ-dingir-ra, u r - ds a t а - 
rana (220, 9; = AS 8; 68, 18; 197, 43; 221, 6; = SS 1; 17, 22; 21, 201 2; 23, 24; 146, 
252; 178, 25; = SS 2; 18, 36; 55, 19; 75, 28; = SS 3; 44, 18; nd; 13, 16; 15, 21; [150 
Rs. 8]2; 155, 42; 156, 7; [163 IV 7]2; Dne).
p) Dritter des Viererkollegiums lü-dsarä, ld-eb-gala8, ur-asatarana,Ιύ-dingir- 
ra (46, 23; 119, 21; = SS 3; 45, 20; = SS 4; 222, 7; = SS 4-5; [41, 24]; Dne).
q) Dritter des Viererkollegiums su-l-li, ir-hul-la, ur-dsatarana, Ιύ-dingir-ra 
(74, 17; = SS 7; 78,20; Dne).
r) Dritter des Viererkollegiums su-'г-И, 1 ύ - ds a r ä, ur-dsatarana, Ιύ-dingir-ra 
(82, 14; = SS 7; [10, 13]3; Datum nicht bestimmbar).
s) Zweiter des Viererkollegiums su-l-li, ur-dsatarana, lü-dnin-gir-su, Ιύ-dingir- 
ra (3, 12; = SS 7; 76, 16; = 5S 9; 143, 4; Dne).

Obwohl die richterliche Tätigkeit Ursataranas in der Zeit zwischen AS 3—4 und AS 7 
anscheinend unterbrochen war4 und sie schon im Jahre SS 9 ein Ende gefunden hat, 
steht er nach der Zahl der Belege an erster Stelle unmittelbar vor Lusara (s. oben unter 
21). Sein Beruf ist in 157, 9; 218, 4 und außerdem auf seinem Siegel ITT II1 998 als 
mas-su-gid-gid ,,Opferschauer" angegeben. Aus diesem Siegel erfahren wir auch den

1 Vielleicht ist der Name eines vierten Richters zu ergänzen.
2 Möglicherweise liegt ein Dreierkollegium vor.
3 Unsichere Ergänzung.
4 Etwa im Zusammenhang mit dem in diesen Jahren häufigen Wechsel der Stadtfürsten in Lagag ? Siehe 

dazu S. 30 mit Anm. 5.



Namen des Vaters lugal-usumgal. Seinem Beruf nach steht Ursatarana etwas außer­
halb des Kreises, der sonst die Richter gestellt hat, auch wenn nicht zu übersehen ist, 
daß der haruspex sein Amt vorwiegend im Dienste des Staates ausgeübt hat. Ob seine 
Berufsstellung dafür verantwortlich ist, daß er nur einmal als Erster eines Richterpaares 
erscheint (s. oben unter a), meist als Letzter oder Vorletzter des Richterkollegiums ge­
nannt ist, läßt sich leider nicht ermitteln.

36. ur-dsu’ena, Sohn des ur-sula (1 Beleg):
Erster des Dreierkollegiums? ur-dsu’ena dumu-ur-sula, ur-dAB di -ku5-e- 
dnanna, a-mu (123, 10-11; = AS 9)1:2.

Die vorstehende Liste der Richter zeigt, worauf schon an verschiedenen Stellen 
hingewiesen ist (s. oben unter 18; 19; 21; 30 und 35), daß die in den Unterschriften 
gegebene Reihenfolge der Richter nicht zufällig ist. Soweit unser Material wegen der 
zu geringen prosopographischen Kenntnisse ein Urteil erlaubt, berücksichtigt die 
Reihenfolge die Amtsstellung der Richter und anscheinend auch die Amtsstellung des 
Vaters.

c) In den pisandubba -Etiketten (s. dazu S. 17 f.), aber auch in dieser Textgruppe 
nicht durchgängig, wird die Funktion der Richter durch den aus den Wirtschaftsurkunden 
der neusumerischen Zeit gut bekannten Terminus giri näher bezeichnet. Dieses giri steht 
entweder nur vor dem ersten Richternamen (218, 33; — AS 3; 219, 43; = AS 7; 222, 5; 
= SS 4—5; 223, 4; = §S 8; 224, 4; = IS 1—2) oder ist vor jeden Namen gesetzt (220, 6-9; 
= AS 8). Außerhalb der pisandu bb a-Etiketten findet sich giri in giri ur- ds u’enа 
dumu-ur-sula ur-dAB di-ku5-e- dnanna u giri a-mu „giri: Ursu’ena, Sohn des 
Ursula, Ur-AB, Richter des Tempels des Nanna, und giri: Amu“ in der privaten Rechts­
urkunde 123, 10-13 (= AS 9; s. dazu S. 127). Kaum auf einen Richter bezieht sich die 
Unterschrift des aus Girsu stammenden Textes 209, 101 (= SS 9) giri ur-dnin-gala8 
rä-gaba „giri: Urningala, der ‘Ritter5“, sicher nicht in der Umma-Tafel 214,63 (nd) 
giri üsul-gt-si-lu-ul 1 ύ-k [in] -gi4-a-l [ugala] „giri: Sulgisilül, der K[önigs]bote“, da die 
Urkunde nur von einer Untersuchung berichtet, die „auf das Wort des Königsboten“ 
(Z. 3) hin durchgeführt worden ist (s. dazu S. 27 mit Anm. 1). Noch deutlicher ist die 
Drehem-Urkunde 203, 27-28 (= AS 7), die hinter der Angabe eines Kollegiums von drei 
Richtern anfügt giri ses-kal-la u ur-dnin-giz-zi-da gu-za-lä „giri: Seskalla und 
Urningizzida, der Thronträger“.

giri vor Personennamen ist in den Urkunden der staatlichen Wirtschaft der Ur Ill-Zeit 
außerordentlich häufig belegt. Der Terminus, dessen Lesung nicht eindeutig feststeht4, 1 2 3 4

1 Kein ditilla-Text; s. S. 127.
2 Zu dem Richter u r-sa6- ga, der in 3, 17 „Urbaba, Sohn des Ursaga, des Richters“, genannt ist, s. S. 33.
3 Die Richternamen sind durch ü „und“ verbunden.
4 F· Thureau-Dangin, RA VII 1273 nimmt ausgehend von der Gleichung NE — gir = emüqu die Lesung 

gir an. N. Schneider, JCS I 135 f. und sonst liest anSe. Letztere Lesung ist in sich unwahrscheinlich. Meine 
Lesung giri beruht vor allem auf 220, 4-10 äu-sukkal-mah-ensi giri lu-dsarä giri lü-eb-galas 
giri Ιύ-dingir-ra giri ur-dsatarana di-ku5-bi-me, wo der Parallelismus $u : giri auf der Hand liegt. 
Zudem ist von der Grundbedeutung giri „Fuß“ > „zu Füßen von“ nicht allzuschwer zu der Bedeutung des 
Ausdrucks in den Wirtschaftstexten zu gelangen.



ist recht verschieden gedeutet worden1. Für die pisandubba-Etiketten zu den ditilla- 
Urkunden gibt N. Schneider, Or NS IX 7 giri (von ihm anse gelesen) durch „Gerichts­
kommissar“ wieder. Er bezieht dabei giri entsprechend seiner Annahme, daß die mit 
giri eingeführten Personen eine Kontrolltätigkeit ausübten, jeweils nur auf den darauf­
folgenden Namen2, übersetzt also einen Beleg wie 222, 5-8 giri lü-dsarä lü-eb-gala8 
[ur-dsatar]ana [lü-dingir]-ra durch „Kommissar Lusara, Richter Lu’ebgala, [Ur- 
satarjana und [Ludingirjra“. Damit ist aber das häufige Viererkollegium von Richtern ge­
trennt3. Eine derartige Übersetzung scheitert übrigens eindeutig an dem von ihm nicht be­
rücksichtigten Text 220, bei dem vor jedem einzelnen Richter eines Viererkollegiums 
giri steht.

Dagegen trifft die Feststellung N. Schneiders in JCS I 135 zu, daß giri keinen Beruf be­
zeichnet. Die staatliche Liste für giri vor Personennamen + Berufsbezeichnung4 be­
weist das eindeutig. Sie widerlegt aber auch eine Deutung die in Belegen für giri die Tä­
tigkeit eines hohen Kontrolleurs der staatlichen Wirtschaft erkennen will.

Bei den pisandubba -Etiketten zu den ditilla-Urkunden ist mit einer Kontrolltäti- 
keit der Richter nicht auszukommen. Für 220 ist sie ausgeschlossen, da dabei alle vier 
Richter Kontrolleure gewesen wären. Zudem ist die Kontrolle des Staates, das heißt für 
die Ur Ill-Zcit die Kontrolle des Königs, durch die Person des maskim, des „Kommis­
särs“ (s. S. 47 ff.) wahrgenommen. Eine Deutung von giri, die sowohl den zahlreichen 
Belegen aus der staatlichen Wirtschaftsbuchführung als denen der pisandu b b а - Etiketten 
zu den d i t i 11 a -Texten genügt, ist in der Richtung „Zuständigkeit des ..." und „verant­
wortlich ist (oder zeichnet) . . . zu suchen.

1 G. Reisner, TU 13 „giri bezeichnet den Beamten, von welchem (oder vor welchen) eine Handlung 
(besonders Lieferungen) vollzogen wird“; F. Thureau-Dangin, RA VII 1272 'autorite, contröle’; L. Legrain, 
TRU 32 f. -commissaire’; A. Walther, LSS VI4-6 1271 „in Vertretung“; A. Ungnad, BA VI1 * 3 4 5 362 „es garan­
tiert, es beurkundet, der für die Richtigkeit verantwortliche Beamte“; B. Landsberger, ZDMG LXIX 515 
„Funktionär“; abwegig J. B. Nies, AB XXV 137 'conveyancer, perhaps muleteer. An official intermediate 
between the public Stores and buyers and borrowers’; ferner A. Deimel, SL 208, 8 „Beamtentitel (Vertreter 
des Königs bei der Tempelverwaltung)“; ebenso A. Pohl, TMHC NF I-II 28 s. v. äakän; N. Schneider, 
JCS I 135 „etwa amtlicher Inspektor oder Kontrolleur“; Th. Jacobsen, CTNMC 57 'royal comptroller’; 
C. J. Gadd, JRAS 1941, 286 ‘a Supervisor’.

Pur das seltene giri in altbabylonischen Texten s. A. Walther, LSS VI4-6 1271 und W. P. Leemans, 
BiOrPV 15 f.

3 Abgesehen natürlich von Fällen wie 218 und 219, in denen nach giri zwei durch u verbundene Personen­
namen stehen. In diesen Fällen nimmt N. Schneider zwei verschiedene Gerichtsbehörden an, deren Akten 
demzufolge auf zwei Tontafelbehältnisse verteilt gewesen wären. Dann müßte aber die Formulierung der 
pisandubba-Etiketten geradezu als irreführend bezeichnet werden.

3 Lu’ebgala ist außerdem niemals Erster eines Richterkollegiums gewesen.
4 Vgl. dafür die Zusammenstellungen von L. Legrain, TRU 32 f.; N. Schneider, JCS I 135 1 L. Legrain, 

UET III Indexes 87 s. v. glr (beachte dort di-ku5 in 1442, 6; 1537, 8). Hier seien nur einige Belege nach­
getragen: ensi (TU 56, 5; 105 II 7; giri-ensi-ka CST 625, 3, darnach ist giri genetivisches Regens; giri 
ensi-suruppakaki Nik II 526 Rs. 3; von Belang wegen N. Schneider, JCS I 135 f. „lugal und ensi 
treten deshalb nie als anse bei den einzelnen Transaktionen auf“); igi-du8 (BIN V 34, 3; 35, 5); GÄR.DU
(AB XXV 113, 4); udul (AB XXV 101, 4); nin „Königin“ (BIN V 31, 11; s. Th. Jacobsen, JCS VII 45):
dam-sukkal-maha „Ehefrau des Großveziers“ (ITd II1 800, 7)> dam-ensi ,,Ehefrau des Stadtfürsten 
(ITT V 6716, 3).



Ist damit die Annahme einer Kontrolltätigkeit der Personen, vor deren Namen giri 
steht, ausgeschaltet, so muß im Zusammenhang mit der Mehrzahl der bisherigen Deutun­
gen für giri noch die Frage beantwortet werden, ob diese Personen in königlichem Auf­
trag fungierten. Aus der Liste der Berufsbezeichnungen, die in Verbindung mit giri be­
legt sind, ist das nur in dem Sinne abzuleiten, als dem damaligen Staatsaufbau entspre­
chend jeder Amtsträger im Dienste des Königs tätig war. Von einem besonderen könig­
lichen Auftrag ist nichts zu erkennen. Es sind vielmehr die jeweils durch ihre Amtsstel­
lung zuständigen lokalen Funktionäre, denen die Verantwortung für die korrekte Ab­
wicklung zufiel.

7. Die Kommissäre (maskim)

a) Am Schluß des Urkundentextes, unmittelbar vor der Angabe der Richter oder des 
Gerichtsherrn, bei Sammelurkunden hinter den einzelnen Fällen ist in den ditilla-
Texten aus Tello regelmäßig ein maskim genannt. Die Angabe lautet ,,.............. (war)
maskim“. Dazu kann der Name des Vaters, (des Bruders)1 und vereinzelt der Beruf des 
maskim hinzugefügt sein. Nur ausnahmsweise erscheinen bei einem Fall zwei maskim1 2 3. 
Bei den ditilla-Texten aus Tello fehlt der Hinweis auf den maskim nur in 147; 1 57® und 
dem auch sonst aus dem Rahmen fallenden Text 2134, während von den drei nicht aus 
Tello stammenden d i t i 11 а - Urkunden5 6 nur 30, 19 mit maskim-di-til-la-bi-im „war 
dabei maskim der di tilla-Entscheidung“ auf ihn hinweist. Auch die sonstigen nicht aus 
Tello stammenden Gerichtsurkunden erwähnen nicht einmal in der Hälfte der Fälle den 
maskim: 60, 9; 110, 12-13®; 114 III 12; IV 2; 121, 5 ; 18-197; 122, 20; 125, 11; 137, 11; 
138, 5; 277; 209, 59; 738. Er ist nicht genannt in 49; 51; 62; 69; 111; 120a; 120b; 127; 
130; 132; 144; 189; 201; 202; 203; 212; 214; 2159. Bei einigen dieser Texte könnte sich 
aber die Tätigkeit eines maskim unter einer anderen Formulierung verbergen10.

1 195, 32; 200, 5. Vgl. für die Nennung des Bruders an Stelle des Vaters S. 344.
2 Zwei maskim sind belegt in 106, 16-17; 110, 12-15 (Umma); 143, 17 (dort liegen aber zwei Gerichts­

verhandlungen vor; s. S. 29s); 163 IV 2-3 ( ?); 205, 57-59. In 89, 7-10 benannte der Kläger anscheinend drei 
maskim, wie der Weitergang des Prozesses zeigt, zu Unrecht. Die Tätigkeit dieser Kommissäre bezog sich 
aber nicht auf eine Gerichtsverhandlung, sondern einen Verwaltungsakt.

3 Beide Texte sind möglicherweise keine ditilla-Urkunden. Dann könnte allerdings die vorgeschla­
gene Ergänzung von 147, 10 nicht zutreffen, da Ιύ-mar-za außerhalb der ditilla-Texte nicht vorkommt. 
Keinen maäkim nennt auch 123, das sicher kein ditilla-Text ist.

4 Diese Urkunde enthält auch keine Angaben über die Richter.
6 3°; 48; 144; s. dazu S. 1 mit Anm. 4.
6 Siehe dazu S. 49 mit Anm. 1.
7 Siehe dazu S. 53 f. und im Kommentar.
8 Am Schluß des Textes (Z. 101) steht giri ur-dnin-galaa rä-gaba „verantwortlich: Urningala, der 

‘Ritter’“.
8 In 39 und 40 gestattet der Erhaltungszustand der Texte kein Urteil darüber, ob ein maskim genannt 

war oder nicht.
10 In 203, 27-28 steht nach der Nennung dreier Richter giri se§-ka]-la u ur-^nin-giz-zi-da gu-za-lä 

„verantwortlich: SeSkalla und Urningizzida, der Thronträger“; ähnlich 214, 63 giri ^Sul-gi-si-lu-ul I ά - к i n - 
gi4-a-l[ugala] „verantwortlich: Sulgisilül, der ‘K[önigs]bote’“. Die in dieser Urkunde behandelte Unter­
suchung ist nach Z. 3 „auf das Wort des ‘Königsboten’“ durchgeführt worden. Ein ‘Königsbote’ ist auch in



b) In der folgenden Liste sind die Namen der maskim zusammengestellt und soweit wie 
möglich aus anderen Quellen zu gewinnende Anhaltspunkte zu ihrer Person gegeben. Leider 
sind die prosopographischen Gegebenheiten recht dürftig.

1. ab-ba-ilum (56, 15; 102, 14; 116, 18; Dne).
2. ab-ba-kal-la dumu-u[r]-t[ur] (57, 14; — SS ?).
3. ab-ba-mu (sukkal) (71, 17; = AS 5 ; 68, 14; = SS 1; 176, 10; nd).
4. a-kal-la dumu-ir-da-ni (186, 15; Dne).
5. а-tu dumu-ur-ddumu-zi (-da) (43, 14; = AS 1; 179, 36; = SS 1; 67, 19; = IS 

1; 196, 27; Dne).
6. а-tu dumu -lugal-du24-fir-re (166, 10; = AS 1 ; 187, 11; Dne).
7. а-tu ses-ur-sula (188,8; Dne). Vielleicht mit dem vorhergehenden Kommissär 
identisch.

8. ba-ba-mu (54, 15; = AS 4; 211, 12; 60; 76; 79; = AS 7; 131, 18; = SS 41; 191, 4;
9; 198 II 13; Dne).

9. da-an-й-BI (174, 5; = SS 2). Identisch mit dem S. 35 unter 9 behandelten Richter 
(= IS 1-2), der in seinem Siegel als uku-us-gal-gal-lugala „königlicher Gen­
darmerie-Oberst“ bezeichnet ist.

10. dingir-ra (137, tl; = AS 5).
11. [x x x dumu-a]l-la (33, 16; = AS 5).
12. [x x x x] dumu-e-tir-bi (143, 17; = SS s)* 1 2 3.
13. [x x x] dumu-i [zkim-z]i (192, 22; Dne).
14. [x X x x] dumu-[x -s]a6-g[a] (96, 19; = 5S 4).
15. e-a-qa-tä-td lü-kin-gi4-a-lugala (106, 16; = SS 8?3).
16. eren-d а (145, 13; = AS 7; 88, 15; 89, 15! = §S 4).
17. gu-de-a ab-ba-uru (dumu-sagina) (205, 26; = SS 4; 143, 17; = SS 54; 126, ■ 

18; = SS 6; 112, 21; Dne; 89, 7; Datum nicht bestimmbar5). Identisch mit dem Rich­
ter „Gude’a, Sohn des Statthalters“ (s. S. 36 unter 13) und dem Ιύ-mar-za „Gude’a, 
Stadtältester“ und „Gude’a, Sohn des Statthalters“ (s. S. 56 unter 6).

18. ha-ba-zi-zi (210 IV 12; Dne)6. Identisch mit dem in 12, 12 (= S 32) genannten 
Schreiber.

69, 19-20 und 130, 13 genannt. In 212, 48-49 steht am Schluß der Urkunde ki-a-iu-m-Sagina-ta ensi-ke4 
ΐ-dib „von Abüni, dem Statthalter, hat der Stadtfürst (diese Fälle) übernommen“. Bei all diesen Belegen 
könnte es sich um eine Tätigkeit handeln, die in Tello als die eines maäkim angesehen worden wäre.Vgl. 
noch 106, 16, wo ein 'Königsbote5 als maskim erscheint.

1 Bezieht sich auf eine gerichtliche Beurkundung des Jahres SS 4· Der Prozeß fand SS 6 statt.
2 Zusammen mit gü-de-a ab-ba-uru. Siehe unter 17.
3 Zusammen mit ur-dlama dumu-kal-la. Siehe unter 87.
4 Zusammen mit [X X X X] dumu-e-ύ r-bi. Siehe unter 12.
5 Zu Unrecht vom Kläger als maskim zusammen mit lu-gir-sukl und u[r]-X-[d]a benannt. Siehe dazu 

S. 472.
в Unklar ist, was das vor der Nennung des Kommissärs stehende inim-lü-es-sa-ka-ta „auf das Wort 

des Lu’essa“ bedeutet. Kaum zu vergleichen ist 214, 3 inim-ΐύ-kin-gi4-a-lugal a-ka-ta „auf das Wort 
des 'Königsboten5“.



19. \-lum-ma (121, 18; = AS 8; s. S. 53 mit Anm. 4).
20. i-na-a (45, 17; = 5S 4).
21. [i]r dumu-eren-da (153, 5 ; Dne).
22. i-sur-&sin dumu-ba-a-a maskim-г-1а1-1итг (но, 12-13 ; = AS 5).
23. ka10 sukkal (208, 10; 40; = S 37; 210 I 11; II 6; 13; IV 3; Dne).
24. [x x] - KA dumu-lu-dl äla (117, 19; = SS 1).
25. [x x]-KAL dumu-l[u]-[x x] (9, 6; Dne).
26. kal-la (38, 1 5; = SS 2; 18, 34; = SS 3; 128, 12; Datum nicht bestimmbar).
27. lü-dba-ba6 GÄL.DI (77, 11; [19]; Zeit des Stadtfürsten Lukazala).
28. [lu]-dingir-ra (1 54, 2; Dne).
29. Iugala-ka (114 III 12; = IS 147).
30. lugal-dub-1 al (64, 10; = AS 5~6)1 2.
31. Iugal-du10-ga (174, 14; = SS 2).
32. lugal-igi-hus gu-za-Iä (205, 58; = §S 4)3.
33. lugal-izkim-zl (dumu-lugal-nam-gu) (87,16; = SS 4; 204,47; = §S 5; 

27. 17; = SS 9; 25, 19; — IS 1; 52, 26; Dne).
34. lugal-me-läm Ιύ-en-n а (93, 20; Dne).
35. lugal-dsul-gi (176, 21; nd).
36. lugal-uru-da (sukkal-mah) (208, 34; 62; = 5 37; 205, 8; Datum nicht bestimm­

bar, zur Zeit des Stadtfürsten Lukazala).
37- lü-gi-na (75, 24; = SS 3; 86, 22; nd).
38. lü-gir-sukl (140, 13; = AS 4; 41,9; 164; Dne; 89, 8; Datum nicht bestimmbar5). 

Wohl identisch mit dem mehrfach als Ιύ-mar-za erscheinenden lu-gir-suki (s. 
S. 56 unter 13).

39. Ιύ-gü-de-a (dumu-ur-sae-ga) (169, 24; 204, 21; = SS 5). S. 18, 6; 18; 21; 31; 
33 (= 5S 3).

40. lü-digi-ma-se (dumu-lü-dnin-gir-su) (gala) (12, 19; = S 32; 135, 7; = AS 1). 
Der Vater ist nach 131, 4 und 25 gä-dub-ba „Archivar“ gewesen.

41. lü-KA?-[ ] dumu-u [r- ] (97,26-27; Dne).
42. lü-ka-zala (72, 26; Dne).
43. lü-dnanse dumu-e-gu4 (200, 13; = 5 44).
44. lü-dnin-gir-su (177, 16; = AS 1; 211, 6; = AS 7).
45. lü-dnin-gir-su n ar (7, 22 ; = 5 45 ?). Mit dem vorhergehenden maskim identisch ?

1 „Kommissär des Ilallum“ ist anscheinend parallel zu „Kommissär des Stadtfürsten“ in Z. 15. Zu Ilallum, 
der aber nicht als ein hoher Funktionär nachzuweisen ist, s. im Kommentar zur Stelle.

2 Auf einen früheren Prozeß gehend.
3 Zusammen mit ur-dba-ba6 dumu-he-Sac; s. unter 68.
4 Als maSkim-sukkal-maha bezeichnet; s. dazu S. 52 f.
5 Zu Unrecht vom Kläger zusammen mit Gude’a, dem ‘Stadtältesten1, und u[r]-X-[d]a, dem Aufseher 

über die Läufer, als maskim benannt; s. S. 472.
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46. M-sa6-ga ab-ba-uru e[ns]f (42, 9; zum Datum s. S. 6 mit Anm. 6)1.
47. lu-asarä nar-[igi]-lugala-[l<a] maskim-ensi-[k]a (110, 14-15; = AS 5).
48. lu-autu dumu-ba-zi (188, 15; Dne). Die Abrollung seines Siegels, das als Beruf 

dub-sar angibt, findet sich in STH II 129; 158 (= AS 4); ITT IV 7162 (= § 36?); 
s. noch CT IX 20 II 5 (= 5 47).

49. [x -m]aha-kam (163 IV 2; Dne)1 2.
50. ma-ni sila-[su-du8] (165 II 7; Dne).
51. nam-ha-ni (122, 20; nd; 199 IV 5; Dne)3.
52. nam-mah dumu-ur-anin-bära (13, 12; Datum nicht bestimmbar).
53. ni-mu (167, 13; Dne; 177, 21; = AS 1).
54. ηι-ύ-rum rä-gaba (210 III 11; 17; Dne). Als Zeuge in 112, 13 (Dne) genannt; s. 

noch CT IX 20 I 4; II 11 (= 5 47); als mar-za-Mann in 154, 8 (Dne), als Publizi­
tätszeuge in 11, 8 (= SS 1) genannt (s. S. 56 unter 20).

55. SU-nam-ILA.NE (121, 19; = AS 8; s. dazu im Kommentar).
56. sä-da (124, 17; = SS 3)4 5.
57. [ses?]-kal-la (172, 18; Dne).
58. ses-kal-la dumu-du-du-bi (42, 29; = SS4). Vielleicht mit dem vorhergehenden 

maskim identisch.
59. ses-kal-la dumu-ur-tur-tur (206, 42; Dne).
60. su-üdnmu-zi sukkal (125, 11 ; nd).
61. asul-gi-KA-zi sukkal (114 IV 2; = IS 14О·
62. su-^nin-subura sukkal (209, 73; = SS 5)·
63. ti-e-mah-ta (147, 5 ; = AS 7?; 23, 20; = SS 2; 46, 20; = SS 3; 14, 22; 107, 15; 

205, 70; = SS 4; 32, 18; 131, 27; 190, 72; = SS 6; 103, 17; = IS 1; 37, 20; 193, 20; 
47; Dne).

64. tu-ra-\am-i-li\ (138, 27; = SS 6; s. dazu im Kommentar).
65. UN-ila slla-su-du8 (166, 18; = AS 1).
66. ur-ab-ba luim (79, 15; = SS 4).
67. ur-aba-ba6 (22, 14; = S 47; 207, 35; = AS 1; 182, 9; = AS 2; 211, 17; 65; = AS 

7; 209, 59; = 5s 5).
68. ur-aba-bae dumu-he-sa6 (205, 57; = SS 4)®.
69. ur-aba-ba6dumu-lu-aläla (11, 6; = SS 1; 205, 11; = SS 4).
70. [ur-aba-ba6 dumu-mä-l]ahx-gala8 (180, 12; = SS i?). Ergänzt nach 11, 11 

(= §S 1); s. dazu S. 56 unter 24.

1 Nicht als maskim bezeichnet, aber doch kaum der Gerichtsherr. Vgl. Gude’a als Kommissär unter 17.
2 Zusammen mit ur-autu; s. unter 102.
3 Getrennte Personen, da der erste Text aus Umma, der zweite aus Tello stammt.
4 Die Formulierung maskim-lugala sä-da ist ungewöhnlich, da der Personenname regelmäßig voran­

steht.
5 Zusammen mit lugal-igi-huS gu-za-lä; s. unter 32.



71. ur-dba-ba6 gi-du? (73, 23; Dne).
72. ur-dba-ba6 Iu[x] (184, 15; = 5 47).
73. ur-dba-ba6 ses-ur-mesa (200, 5; = S 44; 195,32; = AS 3).
74. ur-ba-garä (dumu-ur-aNUNUZ.KÄDmuSen) (99,47; = SS 4; 204,33; = §S 5; 

190, 43; = SS 6). Vgl. ITT II1 3662, 3 (= AS 8). Der Vater ist der in 208, 65 (= 5 37) 
genannte Schreiber.

75· u[r]-X-[d]a ugula-ima! (89, 9; Datum nicht bestimmbar)1.
76. ur-dda-mu (195, 23; = AS 3).
77. ur-den-lil-lä nimgir (185, 9; Dne).
78. ur-den-sig-nuna (210 III 5; Dne).
79. ur-gu (208, 54; = 5 37).
80. ur-gisgu-za (182, 14; = AS 2).
81. ur-dig-alima dumu-ab-ba-mu (175, 26; = SS 2; 80, 17; = SS 37.
82. ur-dig-alima dumu-lü-mu (1, 7; = SS 6).
83. ur-ki-gu-la (15, 17; Datum nicht bestimmbar).
84. ur-kisala (197, 16; = SS 1).
85. ur-ku (30, 19; nd).
86. ur-dma-mi (121, 5; = AS 8).
87. ur-fllama dumu-kal-la (194, 41; = SS 1; 50, 15; = SS 4; 6, 22; = SS 5 ί 65, 26; 

= SS 6; 82, 11; = 5S 7; 108, 17; = SS 83; 44, 14; nd; 156, 3; Dne). Siehe noch HLC
II 52 II 15 (= AS 1).

88. ur-dlama dumu-lü-mu (1 2°5, 42i = SS 4; 34, 18; = SS 5; 168 IV 7; = SS ?).
89. ur-dlama dumu-ur-a[x x] (83, 14; nd).
90. ur-ma-ma (196, 11; 22; Dne).
91. [ur]-mes dumu-u[r-X x] (170, 12; = SS 1).
92. ur-nigin-GAR (184, 8; = 5 47; 20, 14; = S 48; 207, 18; 23; = AS 1; 194, 38; = 

AS 7; 187, 20; Dne).
93. ur-numun-du10-ga (193, 32; Dne).
94. ur-dnun-gala8 (dumu-eren-da) (169, 16; = SS 5; 108, 24; Dne). Das Siegel des 

,,ur~dnun-gala8, des Schreibers, des Sohnes des eren-da“ ist auf AB XXV 20 
(= AS 3) abgerollt; ein weiteres Siegel, in dem er sich nu-bända-gu-za-lä „In­
spektor der Thronträger“ bezeichnet, auf ITT II1 Taf. I 617 (= 5S 8); s. noch ITT
III 951; HLC II 87 (89) IV 5 (= 5 48); III 107 (209), 3 (= AS 2).

95. ur-dsatarana (136, 16; = AS 4; 194, 28; = AS 7; 178, 11; = SS 2; 24, 13; Dne).
96. ur-dsatarana dumu-nl-mu (17, 18; = SS 2; 2, 6; = SS 8).

97. ur-dsul-pa-e nimgir (78, 17; Dne).

1 Zu Unrecht vom Kläger zusammen mit Gude’a, dem 'Stadtältesten’, und Lugirsu als maskim benannt; 
s. S. 472.

2 Zusammen mit έ-a-qd-td-td lü-kin-gi4-a-lugala; s. unter 15.



98. ur-tur (207, 14; = AS 1).
99. ur-tur dumu-ur-dingir-ra (74, 6; = SS 7).

100. ur-tur-tur gu-za-lä (152, 11; Dne).
101. uru-i (-in)-da-zal (175, 14; = 5S 2; 90, 19; Datum nicht bestimmbar).
102. ur-dutu (133, 5; = AS 5; 163 IV 31; 206, 18; Dne)1 2.

c) Unter den maskim sind in unseren Texten folgende Berufe vertreten: ab-ba-uru 
„Stadtältester“, ab-ba-uru-ensi „Stadtältester (und) Stadtfürst“, dub-sar „Schreiber“, 
gala „Kultsänger“; GÄL.DI3 4, gi4-du?4, gu-za-lä „Thronträger“5, luim „Läufer“, 1ύ- 
kin-gi4-a-lugala „Königsbote“6, nar „Musikant“, nar-[igi]-lugala- [ka] „Musi­
kant [vor] dem König“ 7, nimgir „Herold“, „Ausrufer“, nu-b an d a-gu-za-1 ä „Inspektor 
der Thronträger“, rä-gaba „‘Ritter’“8, sila-su-du „Mundschenk“, sukkal „Kurier“, 
sukkal-mah ,,Großvezier“9. Diese Liste zeigt, daß im allgemeinen die maskim von 
derselben höheren Schicht gestellt wurden, aus der auch die Richter hervorgegangen 
sind. Nur mußte entsprechend der Tatsache, daß die Zahl der maskim etwa dreimal 
so hoch ist wie die der Richter, der Kreis etwas weiter gezogen sein. In zwei Fällen, bei 
„Gude’a, dem Stadtältesten“, und „Danuwe, dem königlichen Gendarmerie-Oberst“, ist 
die Verbindung des Amtes des Richters und des maskim bezeugt10. Aus Wendungen wie 
maskim-sagina „Kommissär des Statthalters“ (YBT IV 17, 10—11), maskim-sukkal-

1 Zusammen mit [X-m]aha-kam.
8 Der Name des maskim ist ganz oder bis auf unergiebige Reste abgebrochen in 3, 10; 5, 18; 10, 10; 16, 15; 

31, 21; 35, 26; 36, 22; 41, 22; 55, 15; 63, 40; 64, 19; 66, 7; 76, 14; 81, 19; 84, 2i; 91, 7; 94, 18; 95, 15; 
100, 27; ιοί, 21; 104 Rs. 2; 105, 18; 109, 21; 139, 6; 142, 7; 146, 21; 150 Rs. 4; 159, 12; 170, 25; 171, 9; 
12; 173, 1; 178, 23; 180, 19; 183, 20; 185, 23; 194, 17; 197, 30; 198 I 17; 200, 19; 204, 13; 205, 17; 206,13; 
207, 28; 208, 21.

3 Siehe §L 49х, A lg; 3b; s. noch 22, 3; 77, 11; 101, 16; 119, 4. In neusumerischer Zeit ist GÄL.DI ein 
öfter bezeugter Personenname. Die Wortbedeutung ist nicht bestimmbar.

4 Lesung unsicher, Bedeutung unbekannt.
5 Der Tätigkeitsbereich des gu-za-lä ist für die neusumerische Zeit noch nicht zu umschreiben. Für das 

akkadische guzalü s. B. Meißner, AS IV i6ff.; E. Szlechter, JCS VII 8860.
6 1 ü-kin-gi4-a-lugala „Königsbote“ ist bezeugt in den Gerichtsurkunden in 33, 9-10; 34, 12 (ur-dlama 

MAR.TU; zur Schreibung lü-kin-<gi4->a- und lü-kin-<gi4-a-> s. im Kommentar; leitet die Erbaus­
einandersetzung nach dem Tode eines MAR.TU; s. dazu S. 97)! 60, 9 (Kommissär; s. im Kommentar); 67, 9 
(Zeuge); 69, 19 (Zeuge, hat einen ugula); 106, 16 (Kommissär); 130, 13; 214, 3 (leitet Untersuchung ein); 63(5. 
auch S. 27; 45). Siehe sonst die Zusammenstellungen von N. Schneider, Or XLV 12; L V 13; UET III Indexes 
124; ITT II1 763, 4—5 (im Siegel llli m „Läufer“, Sohn des Sag in a Kurubsamas); V S. 57 , 9882. In UET III 
1499 Rs. II 4-5 ist der rä-gaba „Ritter“ (s. Anm.8) sä-ta-kii-zu als Königsbote bezeichnet, wonach das 
Wort (auch) Funktionsbezeichnung sein kann. Ob dies auch für Nik IV 340 Rs. 3-4 und Siegelabrollung zu­
trifft oder eine Karriere vom nu-bända „Inspektor“ zum „Königsboten“ gegeben ist, bleibt ungewiß. Auf­
fälligist diehohe Zahl der Träger akkadischer Namen unter den Königsboten. Vgl. noch 1 ü-kin-gi4-a-ensi- 
ka-ke4 „Bote des Stadtfürsten“ in Nik IV 447, 13.

7 Siehe F. R. Kraus, JCS III 112 mit Anm. 55.
8 Siehe B. Landsberger bei S. N. Kramer, JCS V 17.
6 Zu sukkal-mah s. zuletzt T. Fish, MGS III 25-32. Siehe auch S. 37 unter 15.

10 Möglicherweise ist der maskim ur-dsatarana mit dem Richter ur-dsatarana, dem „Opferschauer , 
(s. S. 43 unter 35) identisch. Die Fälle, in denen als maskim fungierende Personen auch unter den ‘Publizi- 
tätszeugen’ (s. S. 54 ff.) erscheinen, sind schon unter b gebucht.



maha „Kommissär des Großveziers“ (41, 16, Mordfall), maskim-ensi-ka „Kommis­
sär des Stadtfürsten“ (110, 14-15) und maskim-lugala „Kommissär des Königs“ 
(124. !?) ergibt sich die Bindung der Kommissäre an die höchsten Personen der Staats­
verwaltung.

Da bei den maskim mehrfach der Beruf angegeben ist, kann diese Benennung 
keine ständige Beamtenstellung, keinen Beruf im eigentlichen Sinne meinen1. Auch 
in der späteren Entwicklung ist keine in diese Richtung weisende Entwicklung zu 
beobachten1 2.

d) Aus der lakonischen Notiz „........... (war dabei) maskim“ erfahren wir nichts über
die Art und das Ausmaß, in dem der maskim bei den Gerichtshandlungen, den gericht­
lichen Beurkundungen und den Prozessen, mitgewirkt hat3. Auch die mehrfachen Fälle, 
in denen der maskim einer früheren Gerichtsverhandlung darüber in einem späteren Pro­
zeß allein oder mit anderen Beteiligten seine Aussage machte, diese durch den Eid erhär­
tete und damit die Entscheidung des Prozesses herbeiführte (s. S. 69 f.), ergibt zunächst 
wenig. Die klarste Auskunft geben folgende Belege: In 121 wandte sich Nannaki’aga 
an den Stadtfürsten von Umma mit der Meldung eines Raubüberfalls. Darauf „hat (der 
Stadtfürst) Urmami als maskim mit ihm geschickt“ (ur-dma-mi maskim-se in-da- 
an-gi4), und dieser begann dann die Untersuchung4. Ähnlich ist die Ausgangslage in 138. 
Dort wandte sich Naba in einem Streit um 180 Schafe an den Stadtfürsten. Darauf „gab 
ihm der Stadtfürst einen maskim“ (ensi-ke4maskim in-na-si). Dieser leitete die Unter­
suchung durch Befragen des Beklagten ein. Im Folgenden wird dann, wenn ich den schwie­
rigen Text richtig deute, gesagt, daß der maskim sich von dem Beklagten hat bestechen 
lassen, daß er überführt und entsprechend bestraft worden ist. Eine Bestellung eines 
maskim liegt wohl auch in dem Brief ITT III2 6155 vor: lü-dsarä u-na-a-dun Tur- 
dIama u ba-za 1 ύ na-an-ba-dü ze-e-me maskim-a-ηί [h]e-me „Zu Lusara 
sprich: TJrlama und Baza soll niemand festhalten5. Du sollst ihm maskim sein !’“ Leider

1 So schon F. Pelagaud, Bab III 88. In ITT V 6794 (Siegelabrollung), wo man maskim als Berufsbezeich­
nung nehmen müßte, ist wohl lüugula-ima zu lesen (s. dazu im Kommentar zu 89, 9).

2 Siehe B. Landsberger, ZA NF IV 276; K1F I 3241.
3 Für den in Zusammenhang mit Verhandlungen vor Gericht genannten maskim sind folgende Deutungen 

vorgeschlagen worden: „assesseur des tribunaux“ (E. Cuq, RA VII 97; Ltudes sur le droit babylonien 365 f.; 
F. Pelagaud, Bab III 88; H. de Genouillac, RA VIII 2f.); „procureur“ (L. Legrain, TRU 33); „(wohl) be­
urkundender Beamter“ (P. Koschaker, ZA NF I 21 o1); „Kommissär“ (B. Landsberger, ZA NF IV 276); 
'deputy’ (Th. Jacobsen, JNES V 130); ‘bailifP (I. J. Gelb, MAD I 125 zu Nr. 242). Zum altbabylonischen 
räbis dajjäm s. A. Walther, LSS VI4-6 169 ff. Die Beziehung des maskim zum Gericht ist schon durch SAK 
48 VII 15 (Urukagina) maskim-di „ein maäkim des Prozesses“ bezeugt. Beachte auch die in dem alt­
sumerischen Text TMHC V 1 59 notierte Beteiligung des maskim am Ordal (s. dazu АЮ XIV 335 f.).

Für den maskim = räbisu der Wirtschaftstexte s. u. a. L. Legrain, TRU 33; §L 295d, 2. Eine schöne 
Beschreibung der Tätigkeit des göttlichen maSkim Ensignun, des Eselhirten Ningirsus, der „wie ein Löwe 
brüllt, der wie ein Orkan anspringt“, gibt Gudea Zyl В IX 15-X 2.

4 Der Schlußteil der Urkunde, in dem noch einmal auf die Entsendung eines Kommissärs angespielt ist 
(Z. 18-19), ist mir nicht klar.

5 Vgl. ITT IV 7001, 5 Iü ba-ra-ba-du; CST 532, 4 na-ba-an-dü; ITT III2 5058, 6 na-ba-du; 6229, 
10 Iu ba-an-dü; 6510, 7 1ύ ba-an-dii (eine Anzahl dieser Belegstellen, zu denen noch MAH 16352, 4 
na-ba-an-dü hinzuzufügen ist, verdanke ich freundlicher Mitteilung von E. Sollberger, der auch auf den 
Gegensatz du : su-bar „freilassen“ verwies).



nennt der Text den Absender nicht, so daß wir nicht sicher sind, ob hier wie in 121 und 
138 der Stadtfürst den maskim bestellt hat.

Die Texte 121 und 138 zeigen den maskim als mit der Voruntersuchung beauftragt. 
Für eine Untersuchungstätigkeit ist sowohl bei Prozessen, bei denen es zweckmäßig er­
scheinen konnte, die Rechtslage schon vorweg zu prüfen, bevor die Parteien vor Gericht 
erschienen, als auch bei gerichtlichen Beurkundungen Platz. Waren öffentliche Interessen 
berührt, lag es nahe, daß die Vertreter des Staates die Untersuchung hochgestellten Funk­
tionären der Verwaltung übertrugen. War der maskim mit der Voruntersuchung be­
traut und wohnte er dann der Gerichtsverhandlung bei, so erklärt sich auch zwanglos, daß 
seine Aussage in einem späteren Prozeß in gleicher Sache entscheidend war, da er mit dem 
Fall am besten vertraut war. Da der für 121 und 138 gegebene Modus, daß der Kläger sich 
erst an den Stadtfürsten wendet und dieser ihm einen maskim beigibt, wohl keine durch­
gängige Geltung besessen hat, bleibt nur offen, wem im Normalfall die Bestimmung des 

maskim zufiel.
e) Im Zusammenhang mit der Tätigkeit des ,,Kommissärs“ bei Gerichtsverhandlungen 

ist noch die zunächst auf anderem Gebiet liegende trage der 'Gerichtskosten zu erörtern . 
Schon in den Reformtexten Urukaginas ist notiert, daß bei der Ehescheidung dem Stadt­
fürsten 5 Sekel Silber, dem Großvezier 1 Sekel Silber zu zahlen war (s. S. 24 mit Anm. 4). 
Von einem ähnlichen Mißbrauch wissen wir aus neusumerischer Zeit nichts. Dafür er­
fahren wir von Leistungen an den‘Kommissär5: ni-nam-maskim-bi I gin ku I udu 
„das dafür dem Kommissär zu Leistende: 1 Sekel Silber (und) 1 Schaf“ (ITT V 6681,4; 
9259, 8—93; nur 1 Sekel Silber in ITT II1 2917 Rs. 2). Noch deutlicher ist kadra3-a 
nam-mas[kim-bi-se] in-na- X [x] „das Geschenk [für] die Komm[issär]-Tätigkeit
dabei [wird]7 er ihm......... [.............]“ (ITT V 6753 Rs. 5). Obwohl die Leistung an den
Kommissär als „Geschenk“ bezeichnet ist, hatte sie sich, wie der mehrfach gleichlautende 
Betrag, zu einer Gebühr entwickelt4.

8. Die ‘Publizitäts zeugen5

a) Verschiedentlich notieren die ditilla-Texte aus I ello hinter den Richtern Personen, 
die durch die Angabe Ιύ-mar-za ki-ba gub-ba-me „(dies) waren die mar za-Leute, die 
dabei5 standen6“ charakterisiert sind. In der Unterschrift kann die Bezeichnung Ιύ-mar - 1 2 3 4 5

1 Für die altbabylonische Zeit s. A. Walther, LSS VW6 231 ff.; P. Koschaker, KU VI 14725·

2 in ITT V 9313, 5 ist der Betrag nicht erhalten.
3 Zu Nl.SÄ.A (Var. Nl.PES, in an-gim dim-ma IV 40') = kadra > katrü s. B. Landsberger, JCS 

V 17. Weitere Belege sind SL 597, 317; S. N. Kramer, JCS I 10, 34; IV 204 zu Z. 23; PAPS LXXXV 

pl. 8 Rs. 11; JCS V 1213S; TCL XVI 48, 53 (Nl.SÄ-ge); UMBS X2 6 II 20.
4 Kaum in diesen Zusammenhang gehören zwei altakkadische Urkunden aus Hafägi (MAD I 228; 242), 

in denen zum Teil sehr hohe Geldbeträge in X^erbindung mit Prozessen genannt sind. I. J. Gelb, 1. c. 114 und 
125 bezeichnet sie als ‘payments (of silver) to judges and their bailiffsb Aus der stereotypen Wendung di- 

ku5 PN x ma-na (gin) PN maskim kann ich das nicht ableiten.
5 Das heißt bei der Verhandlung vor Gericht und der Eidleistung.
в Einmal (89, 21) steht dafür ki-ba tus-sa-me „die dabeisaßen“.



za weggelassen oder durch lu ki-di-<ku5-)da-ka gub-ba-me „(dies) waren die 
Leute, die am Ort der Gerichtsentscheidung dabeistanden“ ersetzt sein. Besondere Fälle
sind 168 IV 12 [x x]-sukkal-maha ki-ba tus-sa „[der ...................] des Großveziers
saß dabei“, wo am Anfang nicht das erste Glied eines mit sukkal-mah „Großvezier“ zu­
sammengesetzten Personennamens, sondern eine Berufsbezeichnung einzusetzen sein 
dürfte1, und vor allem 11, 8-14, das die gerichtliche Beurkundung einer Schenkung eines 
Palmgartens enthält. Dort steht nach den Namen von 5 Personen lu-inim-ma kiri6 
ur- ananse-ra ba-na-gid-da-me „(dies) waren die Zeugen dafür, daß der Garten dem 
Urnanse (d. h.. dem Beschenkten) abgemessen worden ist“.

Nicht hierher gehören dagegen die Fälle, in denen notiert ist, daß gewisse Personen, 
durchweg Angehörige der vor Gericht erscheinenden Parteien, „am Ort, an dem man den 
Eid beim König leistet, gesessen haben“ oder „daß sie an den Ort, an dem der Richter­
spruch erteilt wird, gegangen sind“1 2. Diese Stellen besagen, daß die genannten Personen 
sich des Rechtes eines späteren Einspruchs begeben haben, da sie Gelegenheit gehabt 
hatten, ihre eventuell bestehenden Rechte geltend zu machen (s. dazu S. 80 mit Anm. 5-6). 
Sie sind von den Fällen, in denen <Publizitätszeugen> genannt sind, schon äußerlich unter­
schieden. Diese Angabe steht im Protokoll selbst, während die ‘Publizitätszeugen1 am 
Schluß der Unterschrift vor dem Datum genannt sind.

Die Zahl der ‘Publizitätszeugen1 liegt abgesehen von dem für sich stehenden Beleg 
168 IV 12, in dem nur eine Person genannt ist, zwischen 2 und 5. Am häufigsten sind 2 und 
3 solcher Zeugen genannt3. Merkwürdigerweise finden sich Belege für die „marza- 
Lcute“ und die gleichartigen Wendungen nur in di tili a-Urkunden aus der Zeit von AS 5 
bis IS 2. Da immerhin eine beträchtliche Zahl von di tili a-Texten aus der Zeit vor AS 5 
erhalten ist, könnte man annehmen, daß eine Neuerung vor liegt, eine Neuerung, die aber 
wohl nur darin besteht, daß vorher die Mitwirkung von ‘Publizitätszeugen' in den Urkun­
den nicht aufgezeichnet worden ist.

b) Im Folgenden die Liste der ‘Publizitätszeugen1:
1. al-la dumu-eren-da (35, 30; = AS S)4.
2. [ba-zi] dumu-ses-sesa5 (8, 27; Dne).
3. [x x x x d]i-ku5 (193, 53; Dne; s. S. 33).

1 Vgl. etwa gä-dub-ba-sukkal-maha, ,Archivar des Großveziers“, der in 168 IV 9 als Richter genannt 
ist. Sonstiges dem Großvezier unterstehendes Personal hat T. Fish, MGS III 28 verzeichnet.

2 18, 11-12 (s. dazu S. 65 mit Anm. 3); 34, 16-17; 56, 10; 126, 14-17; 208, 31-33; vgl. noch 180, 4;
194, 7 igi- .... a(k)-se „vor......... “. Für 35, 29-31 ist dagegen nicht anzunehmen, daß „die am Ort der
Gerichtsentscheidung Dabeistehenden“ Verwandte der Parteien waren, so daß sie als 'Publizitätszeugen’ 
zu gelten haben. Unklar ist 211, 56-59.

3 Zwei: 3, 16-18; 35,29-31; 67, 26?; 83,16-18; 89,19-21; n8, 2i?; 147,8-10; 154,7-9; 170,30-31;
171, 14-16?; 193, 52-54.

Drei: 2, 10-16; 63, 49?; 102, 16-19; 106, 22-25; 131, 30-33; 149, 8-11; 153, 9-12?; 155, 6-9.
Vier: 8, 24-28; 76, 20-24?; 205, 73-77.
Fünf: 11, 8-14.

4 Unterschrift lu ki-di-<ku5->da-ka gub-ba-me.
5 Ergänzt nach 126, 12 (= SS 6).



4. [x x x x x] X [dumu-e-gal-e] -si1 (2, 14-15; = SS 8).
5. [x x x] x dumu-ur-Чаша (89, 20; = SS 4).
6. gü-de-a ab-ba-uru = gu-de-а dumu-sagina (8, 26; Dne; 89,19; = 5S 4). 

Identisch mit dem Richter gu-de-a dumu-sagina (s. S. 36 unter 13) und dem 
maskim desselben Namens (s. S. 48 unter 17).

7. gu-de-a dumu-la-ni (102, 17; Dne). Vgl. S. 37 mit Anm. 2 und zu la-ni S. 37 
mit Anm. 8.

8. im-ti-dam (106, 24; = SS 8?).
9. Ir-mu AB - а - a [b - b a] (154, 7; Dne).

10. K[A- x x x] dum[u-lu]-du10-ga-sahara (2, 10-11; = SS 8).
11. Ιύ-dingir-ra dumu-lugal-ba-ra-e (205, 74; = §S 4).
12. lugal-sig-bu dumu-AN.T[E?-x χ] (131, 32; = SS 6; 83, 17; nd).
13. Ιύ-gir-sulc* (149, 10; = AS 7i 170, 301; = SS 1; 106, 22; — SS 8 , 102, 16, Dne). 

Wohl identisch mit dem für AS 4 bezeugten maskim (-sukkal-maha) lu-gir-su ; 
s. S. 49 unter 38.

14. Ιύ-ka-zala sukkal (170, 30; = SS 1)1 2.
15. Ιύ-ka-zala dumu-a-tu (147, 9; Dne; 155, 7; Datum nicht bestimmbar). Möglicher­

weise mit der vorhergehenden Person identisch.
16. lu-sas-ga ensi3 (102, 18; Dne).
17. l|u-dsa]-ux-sa [x] d[umu- X x X |-ki (2, 12-13; = SS 8).

18. lu-dutu dumu-ba-zi (155, 8; Datum nicht bestimmbar).
19. na-ni gä-dub-ba (i49> 8; = AS 7 I 2°5> 7&> — ^S 4).
20. ηί-ύ-rum rä-gaba (11, 8; = SS 1 ; s. oben S. 55; 1 54j 8; Dne). Zum Kommissär 

ηί-ύ-rum s. S. 50 unter 54.
21. ra dumu-lü-igi-sa6-sa6 (171, 144 = 5S 2; 131, 31; = SS 6; 153, 9; Dne; 155, 6; 

Datum nicht bestimmbar). Der Vater des ra ist wohl mit dem Magazinvorsteher (KA- 
guru,) lü-igi-sa8-sa6 ITT IV 7011, 4 (= S 34) identisch.

22. [ -s]ig7 (193. 52; Dne).
23. [x x]-sukkal-maha (168 IV 12; = SS ?; s. S. 55)·
24. ur-dba-ba6 dumu-ma-lahx-gala8 (11,11; = 5S 1; s. S. 55). Für den maskim 

ur-dba-ba6 s. S. 50 unter 70.
25. ur-dba-ba6 dumu-ur-sa6-ga-di-ku5 (3, 17; = SS 7).

26. u r - fli g - а 1 i m a sitim (83, 16; nd).
27. ur-dig-alima dumu-ur-dba-ba6 (11, 12; = SS 1; s. S. 55)·
28. ur - dlama dumu -gls[tul] - ta (35) 29i = AS 5)4·

1 Unsichere Ergänzung.
2 Unterschrift lu ki-ba gub-ba-me.
3 Lesung des Namens unsicher. Zum Stadtfürsten Lu^aga s. S. 6 mit Anm. 6.
4 Unterschrift lu ki-di-<ku5-)da-ka gub-ba-me.



29. [ur-d]lama sa12-du5 (149, 9; Dne).
30. ur-mes dub-sar dumu-1 ύ-dba-ba6 (11, 9; = SS 1; s. S. 55).
31. ur-dnanse (106, 23; = 5S 7?; 8, 25; 147, 8; Dne).
32. ur-dnanse dumu-lü-digi-ma-se (131, 30; = SS 6; 3, 16; = SS 7). Möglicherweise 

mit der vorhergehenden Person identisch.
33. ur-dnuna dumu-da-da (205, 75; = §S 4).
34. ur-dsatarana (205, 73; = SS 4; 8, 24; Dne).
35. ur-sa6-ga dumu-ur-glsgigira (11, 10; = 5S 1; s. S. 55)1.

c) Soweit die Texte Angaben enthalten, kommen die mar za-Leute aus folgenden Be­
rufsklassen: AB - a-a [b- ba] ,,Mee[res]-..............ab-ba-uru ,,Stadtältester“, di-kuB
„Richter“ (s. dazu S. 33), ensi „Stadtfürst“, gä-dub-ba „Archivar“, rä-gaba „'Rit­
ter’“, sa12-du5 „Katasterleiter“1 2, sukkal „Kurier“, [x x] -sukkal-maha ,,[................ ]
des Großveziers“, sitim „Baumeister“.

d) Während die Funktion der in n, 8-14 genannten Zeugen durch die Unterschrift ge­
nügend klargestellt ist3, bestehen Schwierigkeiten bei der Deutung der marza-Leute, 
solange keine zweifelsfreie Erklärung für diesen Ausdruck zu finden ist. Die einzige An­
knüpfungsmöglichkeit, die übrigens schon sehr früh aufgegriffen worden ist4, ist anschei­
nend marza, die Emesal-Form5 für garza = parsu „Kultbrauch, Ritus, religiöse Ver­
pflichtung“6, „Amt“. Die Schwierigkeit, die darin liegt, daß eine Emesal-Form in den aus­
nahmslos im Hauptdialekt abgefaßten Prozeßurkunden vorläge7, wird wohl dadurch be­
hoben, daß sich auf mar-za in den altbabylonischen Urkunden aus Kutalla und Ur an 
Stelle von garza (= PA.AN) und parsum in den Nippurtexten8 9 verweisen läßt®. Trifft

1 Keine Namen sind erhalten in 9 1. Rd.; 63, 49; 67, 26; 76, 24; 92, 24; 108, 32; 118, 21.
2 Zu sa12-du5 = sassukku s. W. von Soden, ZA NF VII 233 ff.; A. L. Oppenheim, AOS XXXII102; E. I. 

Gordon, JAOS LXXIV 84. Zur Lesung sa„-dus, nicht sa12-sug5 s. ZA NF XVII 84 f. Siehe noch im 
Kommentar zu 149, 9. sa12-du6 ist übrigens nach Nile IV 104 (Siegelabrollung) „Sohn des Lusara, des 
sa12- du5-ka“ genetivisch zusammengesetzt. Ebenso Or XLVII-IL 417; UCP IX2 S. 117 zu TN 8.

3 Diese Zeugen lassen sich vielleicht mit den bei Felderverkäufen in den Nuzu-Urkunden erscheinenden 
muselwü vergleichen. Vgl. zu diesen P. Koschaker, Neue keilschriftliche Rechtsurkunden aus der el-Amarna- 
Zeit 67 ff.

4 Ch. Virolleaud, RS XI 185 gibt lu-mar-za durch am^lparsi wieder. Für den Personennamen lü-mar-za
(109, 4) hat schon E. Huber, AB XXI 91 mar-za = garza zur Erklärung herangezogen, ihn aber zu Un­
recht mit lu-mar-sa (s. zuletzt A. L. Oppenheim, AOS XXXII 122 f. „Minderfreie“) verbunden, obwohl 
für mar-sa anscheinend auch mar-za geschrieben worden ist (vgl. etwa mar-za in UET III 1356, 8). Siehe 
auch MSL II 71 Z. 494 PA-j-LUGAL = [g]a-ar-za und [ga-a]r-sa.

6 Zu der in literarischen Texten in der Rede von Frauen gebrauchten Dialekt-Form des cme-sal s. die 
in AnOr XXVIII 31 genannte Literatur.

6 B. Landsberger, AfK II2 65 f.
7 In den wenigen Stellen, in denen in den neusumerischen Gerichtsurkunden direkte Reden von Frauen 

angeführt sind, ist keine Spur des eme-sal-Dialekts zu finden. Siehe auch AnOr XXVIII 31 für das Fehlen 
von Zeugnissen des eme-sal in den Inschriften Gudeas.

8 Siehe B. Landsberger, AfK II2 65е. Für die Texte aus Ur, in denen mar-za anscheinend sonstiges bala 
„Wechselamt“, „Pfründe“ vertritt, s. BIN II 75, 6-9; 25 und UET V Indexes 72 und unten S. 143 f.

9 Unergiebig ist mar-zaki (SL 307, 69) und e-mar-zaki (BE III1 86, 2; dazu A. L. Oppenheim, AOS 
XXXII 123129). - Da das aus akkadischemparsum entlehnte garz-a (genauer ijarz-а) die ungewöhnliche
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diese Deutung zu, so wird man den lü-mar-za(-k) die Mitwirkung an rituellen Handlun­
gen, wie sie bei Gerichtsverhandlungen vor allem im Zusammenhang mit der Eidleistung 
verpflichtend gewesen sind1, zuschreiben wollen. Ob die mar za-Leute ständige Teilneh­
mer an den Prozessen und den gerichtlichen Beurkundungen gewesen sind oder ob sie nur 
in den Fällen mitgewirkt haben, in denen sie in der Unterschrift auch genannt sind, wird 
nicht zu entscheiden sein* 1 2. Jedenfalls ist aus der Materie der gerichtlichen Beurkundungen 
und der Prozesse, bei denen lu-mar-za genannt sind, nichts zu gewinnen. Dagegen 
dürfte es klar sein, daß es bei der Abfassung der Gerichtsprotokolle nicht darauf 
ankommen konnte, nur die Beteiligung dieser Personen an gewissen Riten zu notieren. 
Sie waren wohl nicht sehr aktiv mitwirkend, da sie nur „dabeistehen“ oder auch „dabei­
sitzen“. So weist alles daraufhin, die marza-Leute der Kategorie der tPublizitätszeugen> 

zuzuweisen3.
e) Außerhalb der Tello-Urkunden ist Ιύ-mar-za nicht bezeugt. Doch sind in verschie­

denen Prozeßurkunden in den Unterschriften Zeugen angegeben. Dafür sind folgende 
Wendungen gebraucht: lu ki-ba gub-ba-me „(dies) waren die Leute, die dabeistanden 
(62, 15-194; 69, 14-21; 110, 17-21 ; 122, 10-195; 138, 32-35), eine Wendung, die auch den 
di tili a-Texten aus Lagas nicht fremd ist; ferner Ιύ-inim-ma-bi-me „(dies) waren die 
Zeugen dafür“ (124, 7-16; 132, 14-16) oder Ιύ-ki-inim-ma-me „(dies) waren die Zeu­
gen“6. Am häufigsten ist die einfache Aufzählung, in der die Namen zwischen igi-.........
(-se) „vor................ “ gesetzt sind (39, 8—19; 49, 13121> 20-24; 130, 11—13; 137, 12—157;
201, 20-23) oder auch ohne dieses stehen (51, 18-25). Diese Form leitet sich von dem Usus 
der neusumerischen privaten Rechtsurkunden her, mit denen auch daiin eine Gemein­
schaft gegeben ist, als meist eine hohe Zahl von Zeugen genannt ist8. Leider verzichten diese 
Texte darauf, die Rolle der einzelnen vor Gericht Anwesenden näher zu bestimmen, was 
besonders in den Fällen bedauerlich ist, in denen der Stadtfürst wie ein Zeuge aufgeführt 

ist (s. S. 27).

Entsprechung p : ц an Stelle des normalen p : b (vgl. nur kaparr-um : ga-ba-ra „Hirtenjunge ) aufweist, 
ist vielleicht mar-za nur eine andere Wiedergabe eines besonderen Lautes, ohne daß eine Emesal-Form vor- 

liegt.
1 Sie müßte dem Rang der unter den mar-za-Leuten erscheinenden Personen entsprechend wesentlich 

anders geartet gewesen sein als die der gud ä - Priester, die bei der Eidleistung in neusumerischer und alt­
babylonischer Zeit mitgewirkt haben. Siehe dazu S. 65 mit Anm. 6.

2 Diese Frage zu stellen sind wir wohl berechtigt wegen der bei der Nennung der Richter vorliegenden 
Parallele (s. S. 30 f.). Für die mar-za- Leute selbst s. S. 55 Ende Absatz a.

3 Unklar ist 118, 22-24, wo hinter den Ιύ-mar-za zwei Zeugen (Ιύ-inim-ma-bi-me) angeführt sind.
4 z. 14 bietet igi-ensi-ka-se „vor dem Stadtfürsten“. Eine der dort genannten Personen ist in der Unter­

schrift in 30, 17 als Zeuge angeführt.
6 Die Zeugennamen sind in sprachlich nicht ganz korrekter Form mit igi-........... -£e verbunden. So aber

oft in neusumerischen Rechtsurkunden.
0 Siehe dazu S. 683.
7 An erster Stelle ist der Stadtfürst genannt; s. dazu S. 27.
8 51, 18-25 nennt 8, 124, 7-14 9 Zeugen.



IV. DAS NEUSUMERISCHE GERICHTSVERFAHREN

Die überknappe Fassung der neusumerischen Gerichtsurkunden gestattet nur begrenz­
ten Einblick in das damalige Gerichtsverfahren1. Besonders wenig erfahren wir über die 
Vorbereitung des Verfahrens und die Prozeßeröffnung. Etwas genauer sind wir über das 
Beweisverfahren, das Urteil und die Eidleistung unterrichtet.

A. DIE EINLEITUNG UND DIE ERÖFFNUNG 
DES VERFAHRENS

Allgemeiner Terminus für einen Prozeß gegen jemand oder um etwas führen ist di-duu 
„Prozeß sagen“, „prozessieren“1 2 und das gleichbedeutende, aber seltenere di-e „prozes­
sieren“3. „Ein zweites Mal Prozeß führen“ ist di-da gi44. Bei diesen Wendungen ist zu 
beachten, daß sie sowohl mit Bezug auf das Anstrengen als auch das Führen eines Pro­
zesses gebraucht werden konnten. Wohl nicht auf einen Prozeß vor Gericht bezieht sich 
NE-gar „streiten“5.

a) Die Einleitung eines Prozesses erfolgte durch Handlungen der Parteien, aber auch 
der staatlichen Verwaltungsstellen, falls öffentliche Interessen berührt waren (s. S. 139 ff.).

1. Die Geltendmachung eines Rechtes wird durch inim-gar „das Wort (auf jemand 
oder etwas) setzen“6, „(jemand oder etwas) einklagen“ bezeichnet. Sie erfolgte abgesehen

1 Wesentlich günstiger liegen die Verhältnisse für das altbabylonische Gerichtsverfahren. Siehe dazu vor 
allem A. Walther, LSS VI4”6 212 ff.; G. J. Lautner, Richterliche Entscheidung S. 6 ff.

2 di -dun wird mit dem Dativ oder dem Komitativ der Person, mit der man prozessiert, verbun­
den. Beim Verbum wird diese regelmäßig durch das Komitativinfix aufgenommen (52, 18; 77, 15-16; 
101, 7-8; 111, 3-4; 168 III [11]; zu dieser Art der Aufnahme eines Dativs s. AnOr XXIX 207 mit 
Anm. 2; Or NS XIX 108). Unklar ist di-us in-da-[duu-ga] in 112, 5. Ist das Streitobjekt genannt, 
so steht es im Komitativ (113, 13-16), dem Lokativ-Terminativ (64,6; 208, 15; 215, 16) oder wird durch
mu- . . .-a(k)-se „wegen___ “ (77, 15-16) ausgedrückt. Siehe noch 133, 2-3. Für sich steht di in-da-
tuku-äm „er hatte mit ihm prozessiert“ in UMBS XIII 32, 3; vgl. aber SAK 68 V 7 lü-di-tuku 
„einer, der prozessierte“.

3 20, 8; unsicher ergänzt ist 150, 4. Vgl. noch di ii-bi-in-es „wenn sie einen Prozeß anstrengen“ in dem
Brief MCS III 1 Nr. 1, 6; di-bi nu-da-be-a „daß er darüber nicht (wieder) mit ihm prozessieren werde1, 
in UMBS XIII 32, 4. 4 112, 15.

5 udu-na NE (dieses doch wohl für LÜ.NE = du14stehend; vgl. dazu IF LX 114; 116 zu Ί CL XVI 80, 
2 NE i n-d а - a b -1 u ku - u s - ä m „sie hatten Streit miteinander bekommen“) in-na-gar „er führte Streit 
mit ihm um seine Schafe“ (138, 4). Der Prozeß wurde erst später eingeleitet. Vgl. aber akkadisches saltam 
gerü „einen Streit führen“ in Parallele zu dinam gerü „einen Prozeß führen“ (R. Labat, Hemerologies et 
menologies d’Assur 5339).

6 Bei persönlichem Objekt steht meist inim in-ni-gar „er hat ihn eingeklagt“, bei sachlichem oder kol­
lektivem Objekt inim bi-(in-)gar, zweimal inim ba-a-gar (212, 2; 214, 57). Inkorrekt ist inim bi-gar



von vereinzelten Fällen, in denen in den Urkunden angegeben ist, daß die Klage „vor dem 
Großvezier“ (87, 11-12) oder „‘zu Händen’ von Irnanna, dem Großvezier (und) Stadt­
fürsten“ (83, 5-6) eingereicht worden ist, gegenüber dem Gegner, der aber in dieser For­
mel nie genannt ist1. Vereinzelt ist die Formel durch Zusätze wie n am-mi-üs-sa-se 
„als Schwiegersohn“ (18,4); nam-lr-se „als Sklaven“ (212,29); nam-eren-se „als An­
gehörigen der Truppe“ (212, 5; 9; 16; 20; 24; 32) näher bestimmt. Gleichbedeutend mit 
inim-gar ist das selten gebrauchte gi4 „(auf etwas) zurückkommen“* 1 2 und gur „(auf et­
was) zurückkommen“3.

2. Für die Ladung vor Gericht haben wir als sicheren Beleg nur 109, 6-13 „daß Ama- 
SlMxPI und seine (= ihres Ehemannes) Erben erschienen sind (und) daß Ama-SIMxPI: 
,Unter Eid beim König! Wenn du in sieben Tagen zu dem Prozeß um den Garten nicht 
erscheinst (di-kiri6-se nu-gub-be-en6) (und) die Tafel darüber, daß du den Garten von 
Dudu gekauft hast, nicht beibringst, wirst du in diesem Garten nicht bleiben‘ erklärt hat“. 
Unsicher ist dagegen, ob in 122, 4-9 eine Ladung vorliegt: „Unter Eid beim König! Wenn 
du am Morgen nicht (vor Gericht) erscheinst (nu-gub-be-en), wird unter Eid beim Kö­
nig ein Endurteil gesprochen werden“. In diesem Beleg muß gub nicht unbedingt im 
Sinne von di-se gub „vor Gericht erscheinen“ verstanden werden4. In beiden Texten sind 
übrigens Zeugen angegeben, beim zweiten sogar der Kommissär.

3. Kein Terminus für die einen Prozeß einleitende Parteihandlung ist die häufige 
Wendung igi-ni in-gar5 „er setzte sein Auge“, „er erschien“, bei persönlichem Objekt6 
igi-ni in-si-gar7 oder igi-ni in-na-gar8 9 „er erschien bei ihm“. Diese Redensart1*, die

mit Bezug auf eine Person in 83, 6 (s. aber im Kommentar zur Stelle); 96, 4; 173, 4; s. auch noch im Kom­
mentar zu 63, 17; 64,6. In der Konstruktion deckt sich somit inim-gar mit altbabylonischem inim-gal 
und dessen akkadischem Äquivalent baqärum (s. dazu die folgende Anmerkung).

1 Die Scheidung der altbabylonischen Urkunden zwischen inim-gal = baqärum und inim-gar = 
ragämum, die aber in ana ittilu 6 II 8-25 und in späteren lexikalischen Texten nicht streng emgehalten ist, 
ist der neusumerischen Zeit unbekannt. Es handelt sich dabei offensichtlich um eine im Akkadischen behei­
matete terminologische Unterscheidung, für die die sumerischen Entsprechungen durch künstliche Differen­
zierung gewonnen worden sind. Zur bedeutungsmäßigen Differenzierung von baqärum und ragämum s. zu­
letzt G. J. Lautner, Richterliche Entscheidung S. 6 ff.

2 104, 9; s. noch 88, 7-8; 99, 19-20, wo die Klage ‘zu Händen’ Irnannas erhoben worden ist.
3 44’ 9-
4 Für gub „(vor Gericht) erscheinen“ s. 52, 18, wo aber wegen des vorhergehenden [di] in-da-an-duu 

„er führte einen [Prozeß] gegen ihn“ gub ohne weiteres als Kürzung von di-se gub erkannt werden konnte.
5 Die Belege s. im Index s. v. igi-gar; zu der häufigsten Schreibung igi-ni in-§ägarar vgl. etwa mu-

sarar „er hat geschrieben“ (12, 22). Der Plural lautet igi-ne-ne in-gar-es (169, 9; vgl. dazu die altbaby­
lonischen Belege VAB V 292, 5 und ARN 11, 4).

8 Dieses steht im Dativ oder Terminativ; in besonderen Fällen (s. S. 614) ist es durch igi-. . . a(k)-äe
eingeführt. 7 6, 7; 28, 7; 179, 8; 29; 197, 33. 8 18, 7; 22; 26, 5.

9 Die akkadische Entsprechung zu igi-ni in-gar ist, wie schon KU VI 1473 ermittelt ist, aus dem Ver­
gleich von lugal-e gaba i-ib-ri-es igi-ne-ne in-gar-es-ma „sie gingen den König an, erschienen vor 
ihm“ (VAB V 292,4-5; JCS III 162, 2-3, singularisch; 176, 3-4) mit вдаг/?те§ süt teretim и dajjänlmeS 
пгрриг^х imhurpänlSu iskunma „die Amtsträger und die Richter von Nippur ging er an, erschien vor ihnen' 
(UMBS V 100, 2-3 = KU VI 1760) zu gewinnen. Die in KU VI 147 gegebene Übersetzung, der auch F. R. 
Kraus, JCS III 162 folgt, „er erklärte“ ist offensichtlich gewählt, um den Pleonasmus „er ging an“: „er er­
schien“ zu vermeiden. Dadurch ergibt sich aber ein Pleonasmus mit dem folgenden Verbum, das durchweg 
ein Verbum dicendi ist.



in altbabylonischen Urkunden meist die Klageerhebung vor Gericht bezeichnet1, leitet in 
Texten der neusumerischen Zeit Rechtsgeschäfte der verschiedensten Art ein1 2. Dabei folgt 
stets eine Erklärung, die vielfach mit der Formel für den promissorischen Eid beginnt3. 
Entsprechend der Grundbedeutung der Wendung konnte sie für das Erscheinen einer 
Partei vor Gericht und damit für die Prozeßeröffnung4, aber auch für das Erscheinen an 
der Eidstätte, verwandt werden, falls dort eine zusätzliche Erklärung zu dem Eidthema 
abgegeben worden ist5.

b) l. Die Anrufung des Gerichtes durch eine Partei wird in den Urkunden in verschie­
dener Weise bezeichnet. Wie soeben ausgeführt, kann igi-ni in-gar ,,er erschien “die Pro­
zeßeröffnung vor dem Stadtfürsten oder den Richtern angeben. Ebenso gebrauchte man die 
Iermini, die in der Regel das Geltendmachen von Rechten gegenüber dem Gegner bezeich­
nen, inim-gar ,,einklagen“ und gi4 „(auf etwas) zurückkommen“ gelegentlich für die 
Anrufung des Gerichts, wobei sie meist durch den Zusatz „vor dem Stadtfürsten“, „vor den 
Richtern“ näher bestimmt sind6. Zu erwähnen ist noch igi-di-ku5-ne-se nam-geme-da 
ba-da-kür-es „vor dem Richter bestritten sie, Sklavinnen zu sein“ (41, 14—15).

2. Für sich stehen die Wendungen in Umma-Texten ensi-ra .... in-na-an-duu „er 
hat zum Stadtfürsten gesagt“ (121, 2-4) und ensi-ra . . . bi-in-duu „er hat dem Stadt­
fürsten gegenüber erklärt“ (138, 8—9), wobei die Klage in direkter oder indirekter Rede 
gegeben ist. In beiden Fällen gab „darauf der Stadtfürst dem Kläger einen Kommissär“, 
der die Rechtslage zu untersuchen und den Prozeß vorzubereiten hatte (s. S. 53 f.). Ähnlich 
mag auch e-gala8 inim ba-an-tu „die Angelegenheit wurde vor den Palast gebracht“ 
(13°, 8) verstanden werden, da der von dem vorher erwähnten Vorhaben Betroffene oder 
die staatlichen Aufsichtsbehörden den Fall dem Stadtfürsten gemeldet haben werden. 
Obwohl derartige Wendungen in den Gerichtsurkunden aus Tello nicht zu belegen sind, 
wird man doch annehmen dürfen, daß auch dort die Prozeßeröffnung vor Gericht in ähn­
licher Weise erfolgen konnte. Das dürfte vor allem für die Fälle zutreffen, in denen ein 
Prozeß ‘zu Händen* des Stadtfürsten geführt worden ist (s. S. 28 f.).

3. Zwei Urkunden aus Umrna befassen sich mit Streitfällen, die außerhalb der Provinz­
hauptstadt in ländlichen Gemeinden eingetreten sind. Sie gewähren Einblick, wie solche 
Fälle von örtlichen Behörden vorgeprüft und dann dem Gericht übergeben wurden (120a

1 S. F. R. Kraus, JCS III 189. Sie ist nur in Nippur-Urkunden bezeugt. Die Anmeldung eines Rechts­
anspruchs vor dem Gegner bezeichnet es aber in UMBS VIII1 88, 1-7. Der in ana ittisu 7 I 42 belegte Ter­
minus [Iugal-l]a-ra an-ta ba-an-gi = üarram imtahar „den König ging er (um Hilfe) an“, der auch in 
literarischen Texten (TCL XVI 80, 3 ; 18; s. dazu IF LX 116 und vgl. noch SEM 17, 6) bezeugt ist, kommt in 
den Gerichtsurkunden der neusumerischen Zeit nicht vor.

Eheabsprache (14, 3; 14; 15, 3; 16, 3; 17, 3; 18, 7; 22; 19, 4; 181 IV 5; 206, 20); Ehevertrag? (151, 6); 
Versorgung der Ehefrau (6, 7; 20, 5); Eheschließung (26, 5); Freilassung (205, 31); Sklavenkauf (197, 33); 
Verzicht auf einen Sklaven (28, 7); Lieferungszusage (131, 7); Zahlungsregelung (179, 8); Ladung vor Ge­
richt (109, 7); unklar (160, 4).

3 Diese fehlt nur in 6, 7; 151, 6; 179, 8.
4 igi- di-ku6-ne-se „vor den Richtern“ (34, 3; 115, 14); igi-sukkal-maha-se „vor dem Großvezier“ 

(443, 91 169, 9); ohne einen solchen Zusatz 83, 7-8; 113, 35.
5 ki-nam-eri[m-TAR-a-ba] „am Ort, an dem der Eid [dafür geleistet wird]“ (115, 19-20).

Siehe dazu oben zu inim-gar „einklagen“, weiter „‘zu Händen’ von Irnanna, dem Großvezier (und) 
Stadtfürsten, ist ... darauf zurückgekommen“ (ba-a-gi4 88, 7-8; ähnlich 99, 19-20 im-ma-a-gi4-cs).



und besonders 120b). Auf die Beschwerde (gü-ra, wörtlich „das Geschrei“) eines Gärtners, 
daß eine unbeaufsichtigte Schaf- und Ziegenherde in einen Garten eingedrungen sei, 
nahmen vier Personen aus Nagsu (s. S. 313), deren Legitimation nicht klar ist, den Garten in 
Augenschein und schickten den Beschwerdeführer zum Dorfschulzen (ha-za-nüm) von 
Nagsu. Dieser ordnete, nachdem er die Beschwerde entgegengenommen hatte, an, daß 
die Herde nach Nagsu getrieben werde. Das hatte den Zweck, den Eigentümer der Herde 
zu nötigen, sich beim Dorfschulzen von Nagsu zu melden. Als der Eigentümer sich gemel­
det hatte, wurde er von einem Gendarmen (uku-us) nach Nippur vor Gericht geführt1. 
Von Voruntersuchungen erfahren wir noch in 121; 138, 11-14; 202, 1-92; 10-14; 15-19·

c) Die für das altbabylonische Prozeßverfahren schon mehrfach besprochene Eigen­
tümlichkeit, daß es bei Klagen, die durch die Termini ragämum und baqärum bezeichnet 
sind, zu einer Umdrehung des Verhältnisses von Beklagten und Kläger kommen konnte3, 
ist in den ncusumerischen Prozeßurkunden nicht sicher nachzuweisen. Ein Beispiel 
könnte 82 sein, wo Ipada eine Sklavin und deren Kinder einklagt (Z. 2—3). Da die Urkunde 
dann damit fortfährt, daß „er die Zeugen für diese (Behauptung) nicht beigebracht hat“, 
ist wohl anzunehmen, daß der Beklagte den Schutz des Gerichtes angerufen hat.

B. DAS BEWEISVERFAHREN

Als Beweismittel nennen die neusumerischen Prozeßurkunden die Befragung (en-tar) 
von ‘Sachverständigen’ und der ‘Alten’4 oder sonstwie angesehener Persönlichkeiten5, die 
unbeschworene Zeugenaussage, die durch Eid erhärtete Zeugenaussage, den Parteieid, 
schließlich den Urkundenbeweis. Nicht bezeugt ist dagegen der Ordalbeweis6.

Über die Einzelheiten des Beweisverfahrens enthalten die Urkunden nur dürftige Aus­
sagen. Bei einer erheblichen Anzahl von Texten, vor allem bei den besonders kurz ge­
faßten Sammelurkunden, ist überhaupt nicht angegeben, wie das Gericht zu dem Urteil 
gekommen ist7, oder es ist nur notiert, daß ein Sachverhalt oder ein Tatbestand „fcst- 1 2 3 4 5 6 7

1 in 120a wird der Eigentümer der Herde vom Dorfschulzen und einem königlichen Gendarmen nach 
Nippur überführt. Zur Frage, warum die Verhandlung nicht in Umma stattfand, s. S. 31.

2 Der des Diebstahls Beschuldigte wird von einem Gendarm weggeführt und den Richtern vorgeführt.
3 Siehe zuletzt G. J. Lautner, Richterliche Entscheidung S. 10 ff.
4 101, 9-12 „die Richter haben (seinerzeit) den......... der gala -Priester und die ‘Alten (ah-ha-ab-ba)

befragt“ (en in-ne-tar). Dabei zogen sie Erkundigungen über ein Grundstück ein, in dem sich die Begräb­
nisstätte des galamah-Priesters der Stadt befand.

5 7—13, wo drei Personen, darunter der ‘Stadtälteste5 Gude’a, die der Kläger als Kommissäre (s. S. 47 ) 
einer früheren Verfügung benannt hatte, befragt worden, aber nicht unter Eid genommen worden sind.

6 Für die neusumerische Zeit haben wir jetzt den eindeutigen Beleg KUr § 10, das Vorbild zu KH § 2 
(s.S. N. Kramer, Or NS XXIII48 mit Anm. 1). Vgl. auch TDr 85,4-5 u4 di,-lu-ru-gü-ta i-im-e-re-es- 
sa-a „als sie vom Ordalfluß kamen“. Das Ordal ist außerdem schon für die altsumerische Zeit bezeugt 

(s. AfO XIV 333 ff. zu TMHC V 49; 159)·
7 61?; 68; 70; 83; 87; 91; 111; 112; 130; 133; 135; 139; 142:166, 11-18; 171, 2-9; 172, 6-18; 19-22; 174, 

2-5; 6-14; 178, 2-11; 182, 10-14; 184,9-15; 186,8-15; 188,9-15; 189, n-17; 190, 7-io; 196, 23-27; 201, 
1—6; 7-11; 12-19; 203, 1-6; 7-11; 12-16; 17-22; 204, 2-13; 207, 2-57; 210 I 1-11; П7-1З; IH6-11; 12-17.



gestellt worden ist1“. Da Wendungen dieser Art mehrfach in Verbindung mit dem haupt­
sächlichen Beweismittel, dem Zeugen- oder Parteieid, stehen1 2, wird man zum mindesten 
in einem Teil der Fälle, in denen Angaben über die Beweisführung fehlen, damit rechnen 
dürfen, daß ein Beweiseid geleistet worden ist. In einigen Urkunden wird die Notiz über 
das Beweisverfahren dadurch ersetzt, daß wie in 70, 10 „weil Bä (die Sklavin) ins ‘Feind­
land5 verkauft hat“ der Rechtsgrund angegeben ist, auf den sich das Urteil stützte3.

Die wesentliche Tätigkeit des Gerichts hat gewiß darin bestanden, dafür zu sorgen, daß 
die Parteien für ihre Aussagen die erforderlichen Beweise bei brachten, und die ver­
schiedenen Aussagen gegeneinander abzuwiegen. Daß bei dem Verhör den Parteien und 
Zeugen sehr ins einzelne gehende Fragen vorgelegt werden konnten, zeigt 84, wo die 
Zeugen des Klägers dadurch zu Fall kamen, daß sie nachweisbar zu Unrecht behaupteten, 
der Kläger sei zusammen mit ihnen bei dem entscheidenden Rechtsgeschäft anwesend 
gewesen. Auch der komplizierte Fall 138, wo im Laufe der Gerichtsverhandlung zu einer 
Klage um die Rückgabe von Schafen eine Klage gegen den mit der Vorbereitung des 
Prozesses betrauten maskim, der sich als bestechlich erwiesen hatte, hinzukam, beweist 
die sorgfältige und rationelle Arbeit des Gerichts4. Das Ergebnis der Bemühungen des 
Gerichts um die Rechtsfindung ist vielfach im Beweisthema zusammengefaßt, wenn am 
Ende der Gerichtsverhandlungen ein Beweiseid angeordnet wird5. Daraus lassen sich 
gelegentlich Einzelheiten des Prozeß Verlaufs rekonstruieren.

I. DER EID

1. Allgemeines zum Eid in der neusumerisclien Zeit

a) Das Sumerische besitzt weder für „Eid“ noch für „schwören“ eine einheitliche Be­
nennung. In neusumerischer Zeit erscheint für das Schwören eines promissorischen Eides 
mu-lugala . . . pä „beim Namen des Königs! . . . . sprechen“ oder selten zi-lugala . . . 
pä „beim Leben des Königs! .... sprechen“6, für den promissorischen Eid ist wohl

1 ba-gi-in u. ä.: 39, 5-7; 41, 2-4; 48, 10-11; 62, 11; 69, 11; 113, 53-55; 125, 7; 138, 16-18; 23; 174, 
2-3; 205, 46; 212, 1-3; 4-7; 8-10; 34; 35; 36; 37; 41; 42; 43; 44; 45; 47. Gleichartige Wendungen werden 
aber auch für die ‘Voruntersuchung’ verwandt (s. S. 61). gi-in „festmachen“ wird auch gebraucht in 
Fällen, in denen eine Partei oder Zeugen etwas gegenüber der Gegenpartei „feststellen“, d. h. beweisen 
(60, 3; 69, 10; 85, 4; 145, 9-10; 189, 6; 202, 19?; 213, 22; 27; 28; 29’; зо?; 33; 34; 35 ?; 37?; 214, 33; 215,
23 ,)· An einigen Stellen ist gi-in im Sinne von „untersuchen“ zu verstehen (161, 8; 162 III 1 ?; 171, 5-6; 
i72, 6-7; 174, 9; 186, 9-10). 3 60, 3-8; 62, 12-13 ; 138, 16-26; 161, 8?; 212, 34-38; 39-46; 47; 213, 20-38.

3 Siehe die Belege S. 76 unter c.
4 Vgl. M. San Nicolö, AOr V 287 ff. zu neubabylonischem maValtu.
5 Siehe G. J. Lautner, Richterliche Entscheidung S. 35; F. R. Kraus, JCS III 193.
6 Siehe dazu außer den von A. L. Oppenheim, AOS XXXII 140 zusammengetragenen Beispielen noch 

Π Г II1 2730, 2; III2 4847, 2. In Gerichtsurkunden ist zi-lugala, das offensichtlich vom Schwur bei Göt­
tern (zi-an-na „beim Leben des An!“) hergeleitet ist, nicht bezeugt. Aus der akkadischen Entsprechung 
ni-is sarrimLm it-ma-й „(vor denen) er beim Leben des Königs schwor“ in AOS XXXII 139 TT 1 Rs. 7-8 
ist aber nicht mit A. L. Oppenheim abzuleiten, daß mu in mu-lugala auf Grund der Gleichung mu = ntfu 
„Leben“ (§L 61, 36) als „beim Leben!“ zu verstehen ist. Diese Gleichung ist deutlich auf die idiomatische 
Wiedergabe der normalen sumerischen Eidformel im Akkadischen zurückzuführen.



mu-lugala, die Einleitungsworte des eidlichen Versprechens, gebräuchlich gewesen1. 
Der assertorische Eid ist nam-erim* 1 2 ,,Böses“ > „Bann“, einen „assertorischen Eid 
schwören“ heißt nam-erim-am „ist (sind) (unter) Bann“ oder nam-erim-TAR3 „den 
Bann 'schneiden1“4 *. Die zweifache Benennung verrät getrennte Vorstellungen: Während 
man beim promissorischen Eid den Namen oder das Leben des regierenden Herrschers 
anspricht, begibt man sich beim assertorischen Eid in den Bann einer Gottheit, die den 
falschen Schwur mit „Bösem“ (nam-erim) ahnden wird.

Die streng durchgeführte Scheidung zwischen promissorischem und assertorischem Eid 
ist nur zweimal aufgegeben: In 190, 17-20 (= 23-27; 30-35; 38-42; 46-49; 52-56; 59-64; 
67-71) „daß er ihn, seit ihn der Palast weggenommen hat, nicht gesehen habe, daß er ihn,
falls er ihn sähe, hinbringen werde, hat.............. beschworen“ (nam-erim-äm) vereinigt
in der Form des assertorischen Eides eine Aussage und ein Versprechen. Umgekehrt 
kombiniert 103, 8-13 „später (hat er zugegeben)6, daß das Hausgrundstück der Amma 
gehört hat und daß er darauf nicht zurückkommen werde, hat Ursu’ena vor den Richtern 
den Eid beim König geschworen“ (mu-lugala-bi in-pä) eine Aussage und ein Ver­
sprechen in der Form des promissorischen Eides. In beiden Fällen liegt aber gewiß nur 
eine zu knappe Formulierung vor6.

b) Der promissorische Eid ist in der neusumerischen Zeit anscheinend nicht mit formalen 
Handlungen und Riten verknüpft gewesen7 *. Er konnte daher überall, im Privathaus, vor

Das Verbum päd > pä ist in neusumerischer Zeit mit den vielleicht nicht nur graphischen Varianten pa 
und pa überliefert. Siehe A. L. Oppenheim, 1. c. 141.

Beachtenswert ist noch, daß pä fast stets durch bi-(in-)du„ „hat erklärt“ ersetzt wird, wenn der Eid im 
vollen Wortlaut aufgezeichnet ist (s. BE III1 1, 5-8; YBT IV 3, 3-10; s. auch 14, 4~6; 15-17; 15, 4-6: 16, 
4-6; 17, 4-7; 18, 8-10; 23-25; 19, 5-8; 20, 6-9; 25, 8-12; 26, 6-8; 28, 8-11; 116, 8-14; 131, 8-16; 160, 5-6; 
164 I 3-6; 181 IV 6-8; 197, 34-35; 205, 32-35; 206, 21-24).

1 Falls man das aus einer Wendung wie mu-lugala-ka-ni pä „sein: 'Beim Namen des Königs!’.........
sprechen“ (205, 62) ableiten darf.

2 Als Aussprache ist in 124, 5 (Nippur) nam-erin-bi angegeben, wodurch die normale Lautform nam- 
erim für die neusumerische Zeit gesichert erscheint. (Zum Wechsel m > n s. A. Poebel, GSG §§60-61). Dane­
ben ist noch nain-ri-bi bezeugt (s. A. L. Oppenheim, AOS XXXII 132125), worin wie in spätem [ki]-nam- 
erimnam-ri _ a$ar mamete „Eidstätte“ (MAoG XIII3"4 32 I 32) akzentbedingte Kürzungen gegeben sind. 
In Th. G. Pinches, Berens Collection 58 Rs. 3 liegt wohl nam-<NE.)RU vor, so daß keine abweichende 
Lautform anzusetzen sein wird. Vgl. altbabylonisches nam- NE<.RU> (ZA NF IX 3153). Auch 209, 8 u. ö. 
(s. auch ITT V 6917, 3) nam-RU.NE ist gewiß nur graphische Variante. Vgl. noch KAR 177 Rs. II 27 
nam-rim = 147 Rs. 13 nam-erim.

3 p)ie Lesung von TAR macht in dieser Verbindung ebenso Schwierigkeiten wie bei di-TAR „Recht 
sprechen“ (s. S. 25 mit Anm. 5), da Schreibungen, die einen Auslaut auf -d verlangen, mit solchen wechseln, 
die r-Auslaut erweisen. Man kann daher nicht umhin, eine Lautvariante ku(d) : ku(r) anzunchmen. Vgl. 
auch das von F. R. Kraus, JCS III 3513 notierte Nebeneinander von ni-TAR-ra und ni-ku5-da.

4 Die Belege s. im Index.
6 Diese zum Verständnis notwendige Ergänzung schließt sich an 44, 9-10 an: „nachdem sie 'darauf zu­

rückgekommen’ war, hat sie es auf dessen (= des Beklagten) Aussage hin zugegeben“.
6 Eine echte Vertauschung der Eidformeln kann ich nur aus YBT IV 29, 6-8 kislb-lugal-ezena u-<gu> 

ba-an-de bi-duu mu-lugala-bi in-pä „die Siegelurkunde des Lugalezen ist verlorengegangen, hat er 
erklärt (und) den Eid beim König dafür geleistet“ nachweisen, falls das Subjekt von bi-dual und in-pä 
identisch ist. Das muß nicht unbedingt der Fall sein.

7 Li 122, einer Aufzeichnung über eine Ladung vor Gericht, ist wohl die Ladung mit besonderen Formalien
verknüpft gewesen. Beachte dafür die Teilnahme eines maskim.



dem Stadtfürsten und den Richtern1, natürlich auch im Tempel1 2 geleistet werden. Daß man 
etwa auf Grund von 18, 12 ki-mu-lugala-pä-da-ka im Vergleich mit ki-nam-erim- 
TAR-a-ka „am Ort, an dem man den (assertorischen) Eid schwört“ (208, 33; 209, 71) 
eine besondere Stätte, an der der promissorische Eid geschworen wurde, annehmen soll, 
ist mehr als fraglich, da an dieser Textstelle gerade vorher gesagt worden ist, daß der 
Schwörende denjenigen aufgesucht hat, dem er das eidliche Versprechen machte3.

c) Der Beweis- und Reinigungseid war dagegen mit numinoser Weihe umgeben. So 
schwört man in Nippur bei der Heilgöttin Ninte(n)ugga (124, 5)4. In Tello wird einmal 
(205, 54; s. aber im Kommentar zur Stelle) der Eid beim „eisernen Dolch“ (giri-an- 
na-ka), der an einer weiteren Stelle (CT VII 26 Rs. 9) genauer als „der eiserne Dolch 
Ningirsus“ bezeichnet ist, geleistet5. Aus 209, 1-29, einem Bericht über zwei Fälle von 
Eidverweigerung, ist die Mitwirkung von gudä-Priestern bei der Schwurhandlung abzu­
leiten, wofür eine altbabylonische Parallele zu nennen ist8.

Vor allem aber war der assertorische Eid im Tempel zu leisten. Daß er nicht an der 
Gerichtsstätte geschworen wurde, ergibt sich aus 126, 16-17 ki-di-dib-ba u nam-erim- 
TAR-a-ba i-ib-su4-ge-es-äm „sie waren am Ort, an dem man des Rechtsspruchs zuteil 
werden ließ, und an dem Ort, an dem der Eid geleistet wurde, anwesend“ 7; [ki-nam-
e]rima-ka nu-ub-su4-ge-sa-äm „sie sind an der Ei[dstätte] nicht erschienen“ (209, 
71-72); nam-erim-bi TAR-ru-dam ki-nam-erima-se u4-III-äm nu-um-e-re-es 
„dafür sollten sie den Eid leisten. Diese (alle) sind zur Eidstätte innerhalb von 3 Tagen 
nicht gegangen“ (209, 54-58)®.

1 103, 10-13; 131, 21-22.
2 122, 3 -9; im Tempel des Sara in Umma; s. 047.
3 Die Stelle ist daher wohl als „am Orte, an dem er den Eid beim König geleistet hat“ zu verstehen.
4 Siehe zu dieser Göttin zuletzt F. R. Kraus, JCS III 70 ff.
5seeren-Sima-nu-keikü-amuSi5gU_za_(len_iji.]ä.t3a_ciimgiri-an-na-(3nin-gir-sunam-erim- 

bi ba-TAR „Gerste, Verbrauch der Arbeitstruppe beim manu-Rohr (s. A. L. Oppenheim, AOS XXXII 
19h; 5471) (im) Jahr, (in dem) der Thron Enlils hergestellt worden ist (= AS 3). Beim eisernen Dolch Nin­
girsus wurde der Eid dafür geleistet“. Dieser Beleg schließt m. E. die naheliegende Deutung von giri-an-na 
als „Dolch des An“ aus, so daß nur der Metallname an-na (bzw. AN.NA) vorliegen kann. Dieser entspricht 
m der Regel akkadischem anäkum „Zinn“, ist aber in den zweisprachigen Inschriften Rlmuss in der akkadi- 
schen Spalte durch KÜ.AN = amüturn „(Meteor-)eisen“ wiedergegeben. Siehe dazu zuletzt B. Landsberger, 
AOr XVIII1-2 33114 (mit Literaturangaben). Während „Dolch aus Zinn“ unmöglich erscheint, würde „eiser­
ner Dolch“ bestens passen.

Zum Schwören bei Götterwahrzeichen und den dabei zu vollziehenden Riten vgl. für die altbabylonische 
Zeit A. Walther, LSS VI4-6 191 ff.; B. Landsberger, MSL I 84, 6 III 31-46 und für die altassyrischen Ur­
kunden J. Lewy, MVAeG XXXIII 281b; Or NS XIX 23 mit Anm. 1.

6 B. Landsberger, ZA NF IX 315 f. „(der gudä-Priester) leistete religiöse Assistenz beim Eide“; s. noch 
KU VI 1751; zu UH.ME = gudä = pasisu s. SL 398, 65; F. Thureau-Dangin, RAX961; XXXV 121; 
SAK 461; C. Frank, Studien zur babylonischen Religion 11 f.; P. Jensen, KB VI1 368; A. Goetze, JCS I 
8415; Η. H. FiguIIa, Iraq XV 104 ‘engaged in making the bloodless offerings in the temple’. Vgl. weiter 
B. Landsberger, BAfO I 177 zu [e m e - n u] - e s = lisän nisakki und eme-gudä = lisän fiasili „die Geheim­
sprache der obersten und niederen Priesterkaste“. In AS XII 60, 348; JCS I 43250 Rs. IV 11-16 ist der 
gudä-Priester durch den Besitz von hi-Ii „Üppigkeit“ oder „Locken“ (s. dazu B. Landsberger bei S. N. 
Kramer, JCS V 15) gekennzeichnet. Siehe noch im Kommentar zu 49, 4; 112, 2.

7 Vgl. noch 11 5, 19; 208, 33.
8 Den beiden letzten Fällen geht allerdings keine Gerichtsverhandlung voraus; s. S. 67.
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Die neusumerischen Gerichtsurkunden aus Tello nennen als Eidstätte e-anin-raarakl, 
den „Tempel der Ninmara“, einer eigentlich in Gu’abba beheimateten Göttin1, die aber 
gewiß auch in Tello eine Kultstätte hatte (123, 7-8; 126, 10-11; 143,6-7). Was dieser 
Gottheit die Stellung einer Eidgöttin im Bereich von Lagas, in der altbabylonischen Zeit 
sogar darüber hinaus1 2, eingetragen hat, bleibt uns leider unklar. Ninmara ist nach SAK 60 
V 8-10 (Urbaba) „die gute Frau, die erstgeborene Tochter der Nanse“, also Tochter einer 
Göttin, die sich um die rechtliche und soziale Ordnung bekümmerte3, in deren Tempel 
nach ITT V 9174 ebenfalls der Beweiseid geleistet wurde. Daneben wird es aber gewiß 
auch im Bezirk des Ningirsu-Heiligtums Eidstätten gegeben haben, da der eben erwähnte 
„eiserne Dolch Ningirsus“ doch wohl seinen Platz im Tempel dieses Gottes gehabt hat4. 
In Umma wurde im Tempel des Hauptgottes der Stadt, im e-dsarä (40, J—S] 110, 10—11; 
138, [26]; zu 122, 3-9 s. S. 65 mit Anm. 2), in Ur im dub-lal-mah Nannas (114 III
12-14)5, in Nippur im „Tor des Ninurta“6 geschworen.

2. Der prozeßentscheidende Eid

a) Allgemeines

Die Verhandlungen vor Gericht endeten in neusumerischer Zeit in der Regel damit, 
daß das Gericht ein ‘bedingtes EndurteiP (s. S. 12; 74) fällte und einer oder mehreren 
Personen den Beweiseid zuschob. Die Urkunden, die nur die Verhandlungen vor Gericht

1 Siehe N.Schneider, AnOr XIX 60; Or NS XIX 262; A. L. Oppenheim, AOS XXXII i637. Vgl. noch das 
leider wenig ergiebige Kultlied auf den Tempel der Ninmara in Gu’abba BE XXXI 40 Rs. 1-7.

2 Zu dem in altbabylonischen Urkunden aus Larsa und Kutalla mehrfach genannten Ninmara-Tempel 
in Larsa s. A. Walther, LSS VI4"6 198; G. J. Lautner, Richterliche Entscheidung 82240; B. Landsberger, 
ZA NF IX 315 f. Zum Symboltier der Ninmara, dem „Vogel der Ninmara“, s. A. Walther, LSS VI4”6 192 
zu Ch.-F. Jean, Teil Sifr 58, 22.

3 Gudea „bekümmerte sich um das Recht Nanses (und) Ningirsus“ (Zyl В XVIII 4 — Stat В VII 38—41)- 
Vgl. jetzt zu der neugefundenen Nanse-Hymne S. N. Kramer, Bulletin Univcrsity Museum XVI2 30 ff.; 
XVII2 16 Abb. 6.

4 Da „die Gerichtsstätte Nannas“, das dublalmah in Ur, als Eidstätte bezeugt ist (s. sogleich oben und 
Anm. 5), liegt es nahe, die Belege für die (göttliche) Gerichtsstätte (ki-di-ku5) heranzuziehen. Gudea Backst. 
G 10-11 nennt die „Zedernhalle“ (a-ga-erena) im E’imdugudbirbir Ningirsus; Zyl А XXII 22 den „Hoch­
sitz am Hohen Weg“ (bara-gir-nun-na), der Ningirsu zugehörte; XXVII 14-15 „den äußeren Thronsaal 
(gü-en-bar-ra) der Anunna-Götter“ im Eninnu-Bezirk (vgl. kisal-bar-ra ki-di-kug-ru-mu ,,der äußere 
Hof, meine (= Inannas) Gerichtsstätte“ in CT XXXVI 46, 6); Stat E IV 6 erwähnt die Gerichtsstätte der 
Baba in Urukuga. Vielleicht am ehesten Anwartschaft darauf, die Eidstätte im Ningirsu-Tempel zu sein, 
hat das Sugalamma-Tor, „der schreckliche Ort, der Ort der Gerichtsentscheidung, der Ort, von dem aus 
Ningirsu auf alle Fremdländer schaut“ (Zyl А VIII 6-7).

5 Zum dublalmah in Ur und dessen verwickelter Baugeschichte s. Sir Leonard Woolley, UET V 28 ff.; 
42; 51; 57 ; 60. Davon ist liier von Belang, daß es zu Anfang eine "I oranlage war. Zu den inschriftlichen Zeug­
nissen s. RIU 71 und 100 und die Ausführungen dort S. 22; I<UB XXX 7 II 19 [e]-du-ub-la-al-ma-ah 
= bi-it si^-i-in.

6 STVO 86 II 3-6 di-kud-e-n[e] kä-dnin-urta-se nam-erim-TAR-ru-d[e] ba-an-si-mu-u[s] 
„die Richter gaben (ihn7) zur Eidleistung im Ninurta-Tor“. Siehe weiter F. R. Kraus, JCS III 165 ff., wo­
nach das „Tor zum Heldenhügel-Garten“ eine Eidstätte war (ka-kiri6-du6-ur-sag-e-ne; vgl. dazu VS X
197 III 20 du6-ur-sag-e-ne di-TAR-ru-de he-du7 „der Heldenhügel, bestens geeignet zur Recht­
sprechung“).



protokollieren (s. S. 11; 16), weisen meist deutlich auf die spätere Eidleistung hin1, geben 
mehrfach auch die Rechtsfolge an, die eintritt, wenn die ‘zum Eid gegebenen5 Personen 
den Eid geleistet haben1 2. Die Tatsache, daß der Beweiseid erst nach Beendigung des Ver­
fahrens vor Gericht geschworen wurde, erklärt übrigens eine zunächst merkwürdig 
erscheinende Stilisierung, die sich besonders in Kurzprotokollen findet, daß nämlich erst 
das Urteil und dann die Eidleistung notiert ist3. In den ausführlichen Urkunden ist da­
gegen das ganze Prozeßgeschehen als ein Ganzes, als ein 'EndurteiP dargestellt. Der Eid 
bekommt dabei, obwohl er zeitlich dem Urteil folgte, den Platz vor dem Urteil, da sich, die 
Rechtskraft des Urteils erst aus der Eidleistung herleitete.

Der vollzogene Eid wird durch nam-erim-äm „ist (oder sind) (unter) Bann“ bezeich­
net, seltener durch finite Verbalformen von nam-erim-TAR „den Eid leisten“4. In 30, 9 
steht nam-erim-ma ba-ni-dib „er wurde unter Eid genommen“. Der Wortlaut des 
assertorischen Eides ist leider nicht rekonstruierbar, da zum Unterschied vom promissori­
schen Eid5 ausnahmslos der Eidinhalt, der vorher vom Gericht angegeben worden ist, nur 
in indirekter Rede .mitgeteilt ist.

Aus 209, 54-58 erfahren wir, daß in diesem Fall für den Eid eine Frist von drei Tagen 
bestand. Da dabei aber die Verpflichtung zum Eid nicht von einem Gericht auferlegt 
worden ist, braucht diese Angabe nicht auch für den prozeßentscheidenden Eid zu gelten.

Eidverweigerung6 bedeutete natürlich den Verlust des Prozesses, es sei denn, daß die 
Gegenpartei trotzdem die Angaben des Gegners akzeptierte7.

Nicht erforderlich war der Eid in der Mehrzahl der Fälle, in denen die Rechtslage 
durch das Beibringen einer Urkunde geklärt wurde (s. S. 72 f.), und dann, wenn eine

1 Die dafür gebrachten Wendungen sind a) nam-erim-bi TAR-dam „wird (werden) den Eid dafür 
leisten“; b) nam-erim-bi i-TAR-du „wird den Eid dafür leisten“; c) nam-erim-bi ba-TAR-da „wenn 
dies beschworen ist“; d) nam-erim-e/be ba-(a-)si „wurde zum Eid (dafür) 'gegeben’“, e) nam-erim- 
TAR-de ba-(an-)si „wurde zur Eidleistung 'gegeben’“ (vgl. akkadisches ana mamitim nadänum; A.Wal­
ther, LSS VI4-6 196); f) nam-erim-ma ba-ni-dib „wurde unter Eid genommen“; g) nam-erim-bi 
ύ-TAR (Var. un-TAR, pl. u-ub-TAR, un-TAR-es) „wenn er (sie) den Eid dafür geleistet hat (haben)“. 
Die Belege s. im Index s. v. nam-erim.

2 So alle Fälle der in Anm. 1 unter g) gebuchten Formel.
3 132> n-13; 152, 8-10; 153, [2-4] (Dne); 166, 7-9 (AS 1); 167, 10 12 (Dne); 177, 7-9 (AS 1); 182, 6-8 

(AS 2); 187, 10; 17-19 (Dne); 188, 6-7 (Dne); 191, 1-2 (Dne); 194, 15-16 (AS 7); 196, 8-10 (Urlama); 197, 
26-29 (SS 1); 200, 4; 9-12; 16 [18] (S 44); 207, 17 (AS 1). In 166, 6; 167, 8-9; 194, 24; 34 ist aber auch die 
Verzichterklärung der unterlegenen Partei (tilg in-ur; s. S. 79) vor der Eidleistung notiert, obwohl diese 
erst nach dem Eid der Gegenpartei erfolgen konnte. Vgl. aber auch diejenigen altbabylonischen Prozeßurkun­
den, die zuerst den Urteilsspruch {dajjänü dinam usähizüsunüti „die Richter ließen sie das Urteil 'fassen’“; 
s. dazu S. 74 mit Anm. 4), dann das Zuschieben des Eides notieren.

4 Siehe im Index s. v. nam-erim-TAR.
5 Siehe dafür S. 63 f.
8 nam-erim-ta gur „vom Eide zurückkehren“ (vgl. dazu akkadisches istu mamiti täru in MSL I 78,

6 I 50-51; 225; G. R. Driver-J. C. Miles, Assyrian Laws 90 ff.) (70, 15, s. dazu im Kommentar zur Stelle; 
1 13, 53-55; 205, 21-23, s. folgende Anmerkung; 209, [22-24]); nam-erim-bi TAR-ru-de nu-un-se-e 
„er weigerte sich, den Eid dafür zu leisten“ (209, 8-10); vgl. noch 209, 56-58; 71-72; dazu oben S. 65.

7 So in dem singulären Fall 205, 18-26: „Weil, ohne daß es Urlama, der Ehemann, wußte, ein fremder 
Mann bei ihr geschlafen hat, (Urlama zwar) den diesbezüglichen Eid verweigerte, Kata (d. i. die Ehefrau) 
(aber).seiner Aussage zustimmte.“



Partei ihre Behauptung nicht aufrechterhalten konnte. Dies ist in 99, 23—31 ausführlich 
notiert: „Dafür sind .... vor den Richtern als Zeugen erschienen und die Erbsöhne des 
Dudu (d. s. die Kläger) haben deren Aussage zugestimmt (dun-ga-ne-ne-a ba-ni-gi- 
ne-es). Weil sie mit der Aussage der Erbsöhne übereinstimmten, wurden die Zeugen nicht 
zum Eid ‘gegeben'“1. In einigen Fällen ist nicht zu ermitteln, weshalb kein Eidbeweis 
verlangt wurde1 2.

b) Der Zeugeneid

In der Mehrzahl der Fälle, in denen ein Prozeß durch einen Eid entschieden wurde, liegt 
der Eid von Zeugen (Ιύ-inim-ma „Mann des Wortes“ oder „der Angelegenheit“)3 vor, 
die die Parteien zur Unterstützung ihrer Aussagen beigebracht hatten (tüm)4. Die Zahl 
der für die Gültigkeit des Zeugeneids erforderlichen Zeugen war nicht festgelegt. Meist 
schwören zwei Zeugen, aber auch der Eid eines Zeugen ist gültig. Nach dem Eid von zwei 
Zeugen ist er sogar am häufigsten belegt und mehrfach wurde aus zwei oder mehr Zeugen

1 Die übliche Formel für die Annahme der gegnerischen Behauptung ist duu-ga-na ba-ni-gi-m „er 
legte sich auf dessen (d. i. des Prozeßgegners oder dessen Zeugen) Aussage fest“ = „er gab dessen Aussage 
zu“. Die Belege sind 14, 18-19; 17, 11; 27, 6; 35, 21; 42, 10; 44, 9-ю; So, 7~9'> 88, 10-12; 99, 23-31; [103, 
8-13 (s. dazu S. 64 mit Anm. 5)]; 108, 14-15; 125, 71 128, 5; 181 III 2-[з]; 186, 20-22; 193, 28-29; 205, 21- 
24. Diese Formel, die auch außerhalb der Gerichtsurkunden bezeugt ist, steht gelegentlich in einem Zusam­
menhang, in dem das Suffix -a-na < -ani-a kein Beziehungswort hat (s. außer 14, 19; *7, u; 88, 12; 
125, 7 noch YBT IV 10, 8; CT VII 18a Rs. 20; UET III 25, 3)·

Zum Unterschied von obiger Deutung, die die Suffixe der 3. ps. sg. oder pl. auf den Gegner des Subjekts 
oder dessen Zeugen bezieht, verbindet sie F. R. Kraus, ZA NF XVII 65 mit dem Subjekt von ba-ni-gi-in. 
Von den dafür als Beweis genannten Stellen kann aber 174, 9 nicht unsere Formel enthalten, da inim-ur- 
GAR-ka ba-an-gi-in „durch das Wort des Ur-GAR hat er (d. i. Ur-GAR) bewiesen“ eine schwerlich 
mögliche Formulierung wäre; ebenso 171, 5-6, wo außerdem, falls unsere Formel vorläge, das Verbum im 
Plural zu stehen hätte. In dem oben behandelten Beleg 99, 23-31 ist der für das Suffix -a-ne-ne zu fordernde 
Plural in den unmittelbar vorher genannten Zeugen zu finden.

Mit dem sumerischen Terminus für das Eingeständnis kann neubabylonisches eli ramaniiu ukin „er hat 
gegen sich selbst bezeugt“, „er hat eingestanden“ (s. dazu M. San Nicolö, AOr V 661; 72) und кг фг 
Ιύmukinnütu..........eli ramänüunu „nach ihrem Eingeständnis“ (Iraq XIII 96, 18—20) verglichen werden.

2 61, 3-5; 112, 12-14; 176, 11-20.
3 Statt Ιύ-inim-ma bietet 30, 18; 51, 9 (dort aber Z. 15 Ιύ-inim-ma) (aus Umma) Ιύ-ki-inim-ma, 

eine Wendung, die in Tello nur in privaten Rechtsurkunden vorkommt Siehe dazu ITT II1 4588 Rs. 10; 
IV 7001 Rs. 8;’7449 Rs. 6; V 6688 Rs. 4; 6710 Rs. 4; altsumerisch lu-ki-inim(-ma) RTC 12 IV 5; 14 V 4 
u. о. A. L. Oppenheim, AOS XXXII141 deutet sie als „persons witnessing any legal action (or symbolic pro- 
cedure), perhaps 'eye-witnesses’ (literally „men of the place and of the word“)“ und will sie von lu-imm-ma 
unterscheiden. Bei dieser Deutung wäre aber das Fehlen von Ιύ-ki-inim-ma in den ditilla-Texten aus 
Tello unerklärlich. SET 225 I 2 Ιύ-ki-inim-ma-da-bi gibt, falls es als Ιύ-ki-inim-a(k)-ta-bi „seine 
Leute vom Orte des Wortes (oder der Angelegenheit)“ zu deuten ist, wohl die Grundform der Verbindung. - 
Keine Schwierigkeit macht es, daß unter Ιύ-inim-ma auch Frauen erscheinen, da 1ύ nicht selten auf 
Frauen bezogen ist. Siehe im Index s. v. 1ύ und vgl. die im Kommentar zu 58, 11-12 genannten Stellen. ^

4 Siehe 82, 6; 169, 11-12. Den normalen Wendungen, die vom Auftreten der Zeugen sprechen (im-ta-e-es 
„sind daraus hervorgegangen“, mu-na-ra-e-es „sind ihm daraus bervorgegangen“; die Belege s. im Index 
s. v. e und vgl. die gleichartigen Formeln für das Erscheinen des maskim einer früheren Gerichtsverhand­
lung. weiter allgemein akkadisches ana Mütim wasüm „zum Zeugnis herauskommen“) liegt dagegen die 
Vorstellung zugrunde, daß die Zeugen aus den (zufällig) bei der Gerichtsverhandlung Anwesenden, mög-



vom Gericht nur einer „zum Eid gegeben“. Als Zeugen konnten auch Frauen auftreten1. 
Vereinzelt sind sogar Sklaven zum Eid zugelassen worden (s. S. 86).

1. Ein Zeuge: 30, 8-g* 1 2; 34, 8-10; 4g, 6—112; 60, 4—82; 97, 18-222; 110, 7-113; 124, 1-6; 
132, 12-13; HS- 4-7; 146, 9—1425 166, 8-g; 177, 14-15; 184, 6-7; 185, lg; 187, 104; 188, 
6-74; 191, 1-24; 196, 20-21*; 199 IV 1-24; 200, 4; 207, 22; 212, 17-18; 21-22; 27; 33; 38; 
46; 213, 6-7; 11; 15; 18-19; 38; 214, 53; 59.

2. Zwei Zeugen: 14, 7-9; 15, 7-9; 19, 13-144; 20, 11-13; 25, 13-15; 28, 12-14532, 13-15; 
38, 9-11; 40, 3-8; 43, 8-10; 51, 12-17; 55, 8-10; 56, 3-5; 11-13; 57. 5-84; 58, 14Ч21]; 
59, 6-74; 67, 8-11; 71, 14-16; 73, 13-15; 80, 10-12; 95, 8-10; [102, 10-12]; 125, 8-1o6; 
138, 25-26; 152, 8-10; [153, 2-4]; 168 IV 1-34; 177, 7-9; 179, 31-34; 180, 6-8; 182, 6-8; 
187, 17-19; 190, 4-6; 194, 15—[16]; 25-27; 35-37; 196, 8-10; 197, 36-38; 198 II 7-9; 
200, 16—[18]; 204, 43-45; 207, 33-34; 208, 7-9; 37-39; 59-61.

3 .Drei Zeugen: 54, 7-10; 75, 18-21; 78, 12-154; 104, 11-134; 170, 6-11; 175, 7-10; 
197, 2б-294; 199 III 9-12; 200, 9-12; 2об, 6-g; 209, 67-70.

4. Vier Zeugen: 16, 7-11; 31, 14-18; 98, 11-15; 178, i6-[2o],
5. Fünf Zeugen: 115, 34-39 '; 181 III 6—[11 ]7.

c) Der Eid des ‘Kommissärs’

Nur ein Sonderfall des Zeugeneides liegt vor, wenn der ‘Kommissär’ (maskim; s. 
S. 47 ff.), der bei einer früheren gerichtlichen Beurkundung oder einem Prozeß mitgewirkt 
hatte, den Eid leistete. In 64, 10-13 ist daher der ‘Kommissär’ zusammen mit dem seiner­
zeit amtierenden Stadtfürsten und dem Bürgermeister als „Zeuge“ bezeichnet. Dies ist 
bezeugt in 64, 10-14 (s. unten); [74]; [77, 19-20]; 101, 16-17; 114 III 12-148 *; 165 II 4-64 
7?; 205, 11-12; 211, 72-75®. In 41, 16-17 duu-ga-ne si bi-sä „(der Kommissär) gab 
seine Erklärung ab“ genügte das nichtbeschworene Zeugnis des Kommissärs, ohne daß 
man sehen kann, warum in diesem Fall vom Beweiseid abgesehen wurde10, während in

licherweise aus der „Versammlung“, heraus- und vor die Richter hintreten. In dieser Wendung hat das 
Ablativ-Instrumentalinfix -Ъ-ta- und das Ablativinfix -ra- kein Beziehungswort, es liegt also ‘erstarrter 
Gebrauch5 vor (s. A. Poebel, GSG § 515; weiter AnOr XXIX 191 f.; vgl. dazu noch S. 7113).

1 Ebenso in der altbabylonischen Zeit; s. A. Walther, LSS VI4-6 250.
2 Einer von drei Zeugen ausgewählt.
3 Einer von zwei Zeugen ausgewählt.
4 Möglicherweise mehr Zeugen.
5 Vorher sind zwei nicht vereidigte Zeugen genannt. Siehe im Kommentar zur Stelle.
6 Fraglich, ob Zeugen; vielleicht Beklagte.
7 Die Zahl der Zeugen ist unbestimmbar in 28, 22 ff.; 162 II 3; eine Mehrzahl von Zeugen, wohl zwei, 

in 215, 50; 53.
8 Was es zu besagen hat, daß vor der Angabe über den Eid des maskim sechs Zeugen genannt sind, ist 

unklar.
8 Falls der in Z. 72 genannte maskim mit dem in Z. 75 den Eid leistenden Urbaba identisch ist. - In 74 

ist wohl die Eidleistung des maskim zu ergänzen.
10 In dem anscheinend gleichgelagerten 165 II 2-6 wird die Eidleistung durch den Stadtfürsten verfügt.



42, 9 „Lusaga, der ‘Stadtälteste (und) Stadtfürst“ 1 nicht unter Eid genommen zu werden 
brauchte, weil die Klägerin ihre Ansprüche widerrief.

Keine Klarheit ist vorläufig über einige Fälle zu gewinnen, in denen neben dem maskim 
noch andere Personen schwören: 131, 17-19, wo ,,Kalla, der ‘Königsbote’?, (und) Babamu, 
der Kommissär“ vereidigt wurden, ist vielleicht nach 106, 16-17 zu beurteilen, wonach 
„E’aqätäta, der ‘Königsbote’, und Urlama, der Sohn des Kalla“, Kommissäre bei einem 
Prozeß waren. In 106, 8-13 tritt zum Eid des maskim, daß der Stadtfürst Urlama in 
einem Urteil ein Hausgrundstück der Halababa ,,gegeben hat“, noch der Eid eines Zeugen 
und der Halababa selbst, die beschwören, daß sie das Haus gekauft hat. Da die Tatsache 
des Kaufs schon beim ersten Prozeß die entscheidende Tatsache gewesen sein muß, ist 
schwer einzusehen, warum dies nicht in den Eid des Kommissärs einbezogen worden ist1 2. 
Vielleicht nicht ganz gleichgelagert ist 33, 9-12, wo der Eid des Königsboten „Urlama, 
des MAR.TU“, der bei einer Erbteilung mitgewirkt hatte, zusammen mit dem Eid des 
Urbagara, dem damals der jetzt seine Sklaveneigenschaft bestreitende Ahüma zuge­
sprochen worden ist, notiert ist. Denn diese Erbteilung war anscheinend ohne die Mit­
wirkung eines Gerichts erfolgt3. In 34, 12—13, das die nach neun Jahren erneute An­
fechtungsklage des Sklaven Ahüma behandelt, genügte dagegen der Eid des Königsboten 
Urlama. Da nach 64, 10-14 „Lugaldublal, der Kojmmissär], Sarakam, der (damalige) 
Stadtfürst, (und) Adaga, der Bürgermeister, waren Zeugen dafür. Sie haben den Eid dafür 
geleistet“ neben dem maskim noch der Gerichtsherr und der Bürgermeister zur Eidabgabe 
verpflichtet wurden, bestand anscheinend das Bestreben, den Eid des maskim in ähnlicher 
Weise zu sichern, wie das beim Zeugeneid dadurch geschah, daß meist zwei Zeugen zu 
schwören hatten.

Zu erwarten wäre die Eidleistung des maskim in 31 '; 34 ϊ 35,4°41 5 ^ > ^3°, 112, 113, 133 ·

d) Der Parteieid

Der Parteieid ist in den neusumerischen Prozeßurkunden verhältnismäßig selten belegt. 
Abgesehen von besonderen Fällen, in denen nur der Kläger oder der Beklagte in der Lage 
sein konnte, den Eid auf sich zu nehmen, zog man den Zeugeneid vor, wie 212, 11-14 be­
sagt: „Einen Sklaven hat für 4 Sekel Silber Lugalemah gekauft. Seine Zeugen sind ver­
storben (ba-ri-ri-ge-es - [am])7. Deshalb wird Lugalemah, wenn er den Eid dafür 
schwört, den Sklaven an sich nehmen“.

1 Obwohl Lusaga nicht ausdrücklich als maskim bezeichnet ist, hat er doch wohl in diesem Fall als sol­
cher fungiert.

2 p)ie S. 73 zu erörternden Fälle, in denen zum Urkundeifbewcis noch der Eid über ergänzende Tatsachen 
kommt, liegen demnach anders.

3 Vgl. dafür 33, 5 „als die Söh[ne des Kujda das 'Haus1 des Kuda teilten und 34, 12—13 „Uilama, der 
MAR.TU, der Königsbote, der die Erbteilung des 'Hauses5 6 des Kuda vorgenommen hat“. Vgl. auch 178

7-т·

4 Der Text stammt aus Umma.
5 In diesem Text ist überhaupt nicht angegeben, wie der Beweis geführt worden ist.
6 Kurzprotokoll.
7 Zu ri-ri-ga „gefallen“ s. 209, 7 und A. L. Oppenheim, AOS XXXII 62; sonst ist diese Wendung, der 

wohl akkadisches mciqätum (SL 86, 80) entspricht, nur von Herdentieren bezeugt.



1 Der Eid des Klägers: 63, 24-25 = 37—381; 145, 11-12; 162 II 2-3; III 2-3; 205, 
21-231 2; 543; 208, 29-30; 209, 30-394; 40-474; 48-55 ; 210 II 3-5?; III 3; IV g-io?; 212, 14; 
215, 28; 30; 32; 36; 38; 42; 45.

2. Der Eid des Beklagten: 22, 12-135; 24, 9-126; 69, 7; 85, 57; 99, 13-148; 105, 14-158; 
126, 8-119; 137, 10; 140, 11-12; 144, 9-io?; 145, 10; 167, 10-12; 176, 610 11; 185, 6-7; 17; 
190,20 = 26-27 = 34"35 = 41”42 = 49 = 55-5б = 63-64 = 70-7111; 195, 27-2912; 207, 17; 
27; 208, 19-20; 209, 1-10; 22-23;214, 45-46;215,25.

3. Ein Sonderfall des Parteieids liegt in einer Anzahl von Prozeßurkunden aus Tello vor, 
in denen eine Partei Zeugen aufgeboten hatte, der Gegner diese Zeugen „dahin13 zurück­
kehren ließ“ (lu-inim-ma bi-gur). In allen Fällen folgt dann der Eid der ersten Partei 
oder deren Familienangehörigen, wobei vereinzelt noch zusätzliche Angaben beschworen 
wurden (26, 16; 29, 16-17; 72, 20), und durch die Eidleistung wurde der Prozeß jedesmal 
zu deren Gunsten entschieden. Aus diesen Gegebenheiten ist abzuleiten, daß die Wendung 
Ιύ-inim-ma bi-gur sich auf die Ablehnung der Zeugen einer Partei durch die Gegen­
partei bezieht14. Offen bleibt dabei, mit welchem Recht eine Partei Zeugen „zurück­
schicken“, d. h. doch wohl als befangen oder unglaubwürdig ablehnen konnte, da die Be­
lege darüber nichts aussagen. Auf alle Fälle ist die Ablehnung von Zeugen das letzte Mittel 
gewesen, von dem eine Partei nur Gebrauch machte, wenn die Aussichten auf ein Gewinnen 
des Prozesses schon geschwunden waren15.

1 Der Eid ist in Z. 37-38 nochmal erwähnt, wohl weil in Z. 26-36 Einzelheiten nachgetragen worden sind. 
Statt der Ergänzung [in-TAR], die sich auf 114 III 5-14 stützen kann, in Z. 38 wäre auch [i-ib-TAR] 
möglich, was die Eidleistung der in Z. 34-36 genannten Zeugen und des Klägers besagte (s. S. 72 unter e). 
Zur Formulierung wäre dann auf 64, 10-14; 67, 8-11 zu verweisen.

2 Eid bezüglich vorehelichen Geschlechtsverkehrs der Ehefrau; der klagende Ehemann, dem der Eid auf­
erlegt war, lehnte ihn aber ab. Siehe dazu S. б?7.

3 Eid zur Widerlegung einer Behauptung des Beklagten.
4 Die eren- Leute, die den Eid über nicht erhaltene Gerstelöhnung leisten sollten, sind nicht im eigent­

lichen Sinne Kläger. Sie haben nur Ansprüche an die staatliche Verwaltung gestellt.
5 Eid des beklagten Ehemanns über nicht vollzogene Ehe.
6 Reinigungseid der des Ehebruchs beschuldigten Ehefrau. Beachtenswert ist in diesem Fall, daß nicht wie 

in КЦ § 131-132 der Ordalbeweis verlangt worden ist.
7 Eid zur Widerlegung einer Behauptung des Klägers.
8 Eid der (des) Beklagten, dazu noch Urkundenbeweis; s. S. 73.
9 Reinigungseid eines von der Diebin des Diebstahls beschuldigten Sklaven.

10 Zusätzlich zwei Zeugen genannt.
11 Siehe dazu S. 64.
12 Neben der Beklagten schwört auch deren Ehemann.
13 Das Lokativ-Terminativpräfix bi- hat in dieser Verbindung kein Beziehungswort. Hier liegt 'erstarrter 

Gebrauch’ des Präfixes vor, analog dem 'erstarrten Gebrauch’ des Ablativ-Instrumental- und Ablativ- 
mfixes bei den Wendungen, die das Auftreten von Zeugen oder des früheren maükim bezeichnen (s. dazu
S. 684). Die Zeugen werden also, wie sie aus der Menge der bei der Gerichtsverhandlung Anwesenden her­
austreten, von der Gegenpartei in deren Reihen zurückgeschickt.

14 So als erster H. de Genouillac, ITT II1 S. 47; 51 f.
15 Der von A. Walther, LSS VI4-6 253 behandelte altbabylonische Prozeß CT VIII 12 b = VAB V 260, 

m dem die Richter die beschworene Zeugenaussage nicht akzeptierten und der Beklagten den Eid auferleg­
ten, ist sachlich doch erheblich anders gelagert.



Die Belege sind: 18, 18-19; 31) 1 26, 16-18; 29, I5~[i8]; 36, 18; 37, 17 18; 42, 24 25, 
46, 16-17; 52, 23; 72, 20-22; 79, 12; 86, 19; [90, 12]; 107, 12; 175, 21-22; 197, 11-12;
[206, 31].

e) Partei- und Zeugeneid

In ganz wenigen Fällen ist neben dem Eid des Beklagten noch der von Zeugen genannt: 
38, 9-12; 58,11-13;62, 12-131; 63, 34—38? 2; 106, 10-12; 127,7-193·

II. DER URKUNDEN BEWEIS

1. Gegenüber dem Beweis mit Hilfe des Eides steht der Urkundenbeweis in den neu­
sumerischen Prozeßurkunden in überraschender Weise zurück. Insgesamt sind nur 14 Be­
lege zu finden. Am klarsten sind Wendungen wie „die darauf bezügliche Tafel hat .... den 
Richtern vorgelegt“ (45, 10—114; 81, 13—15; Ю5, 10-11 i 1&3> 11—12; 193, 15—18, 42-44, 
205, 36—38 „dem Großvezier“). In 109, 9—11 heißt es in einer Ladung vor Gericht „wenn 
du in 7 Tagen zu dem Prozeß um den Garten nicht erscheinst (und) die Tafel darüber, daß 
du (diesen) Garten von Dudu(m) gekauft hast, nicht vorlegst“. An mehreren Stellen wird
dagegen nur ausgesagt, daß eine „Tafel sich bei .........  befindet (i-gal)“ (116, 15; 205,
47) oder daß eine Geldschuld „auf der Tafel“ des Gläubigers „steht“ (119, 3“S)· Hierher 
gehört auch der sprachlich schwierige, sachlich aber eindeutige Beleg dub-e-sa10-a-bi 
ki-in-na-sa6-ga-ta ba-an-sar „die diesbezügliche Hauskaufurkunde ist zum Verbleib 
bei Innasaga geschrieben worden“ (99, 9-10; s. im Kommentar zur Stelle) und im-sar- 
a-bi ki-en-dnanse-ka-ta im-ma-gub „die Schrifturkunde dafür ist beim en-Priester 
der Nanse hinterlegt“ (13, 8). Auch ohne den Beleg 81, 9-10 und 13-15, der die Angabe, 
daß sich eine Urkunde in den Händen einer der Parteien befand, mit der Notiz, daß die 
Tafel dem Gericht vorgelegt worden ist, verbindet, ist es klar, daß die Wendung „die Tafel
befindet sich bei.............. “ auch die Vorlage vor dem Gericht mit einschließt. Sie wäre
sonst für den Prozeß irrelevant.

Die Belege, in denen ein Urkundenbeweis geführt worden ist, betreffen den Kauf von 
Sklaven (45 ; 81; 193, 2-20; 33-47), Grundstücken und Gärten (99; 105; 109), Freilassung 
von Sklavinnen (205, 27—42) und Geld- und Getreidedarlehen (116; 119; 183,8-20; 
205, 43-59). Das sind alles Fälle, die sich mit normalen Typen der Rechtsurkunden der 
neusumerischen Zeit decken. In 209, 86-91 „diese Gerste hat er dem Palast auf die 
(Abrechnungs)tafel gesetzt. Wenn sie sich auf dieser 1 afel findet (igi ü-bar „gesehen

1 Den Eid leisten Beklagter und der ‘Garant’ (lu-gi-na-ab-tum); s. dazu S. 125 f.
2 siehe S. 711.
3 Dy eines des Diebstahls Bezichtigten und eines Zeugen, der aus sieben Entlastungszeugen ausgewählt

worden ist. ...
ä Dort sind vorher zwei Zeugen genannt, deren Name auf der Urkunde stand (Ιύ-inim-ma-sa-dub- 

ba-ka-me „sind die Zeugen auf der Tafel“). Das sieht fast wie ein Zeugenbeweis mit Hilfe des Urkunden­
beweises aus.



wird“), (ist es gut). Wenn er sie darauf nicht aufgeschrieben hat, wird sie Urmeme 
ersetzen“ ist, da es sich um einen Fall aus dem Bereich der staatlichen Wirtschaft 
handelt, auf die amtliche Buchführung verwiesen; ebenso in dem ähnlich gelagerten 
Fall 205, 521.

Der Urkundenbeweis ist natürlich dem Zeugenbeweis gleichgestellt. Nichtbeibringen 
der Beweisurkunde bedeutete wie Nichtbeibringen von Zeugen den Verlust des Prozesses 
(109, 11; [17]). Bei ihm entfällt daher der Beweiseid. Wenn in 99, 11-14 die Beklagte nach 
der Angabe, daß sie im Besitz einer Kaufurkunde ist, doch noch den Eid leistete, so galt 
dieser einer für die Erbauseinandersetzung wesentlichen Frage, auf die die Kaufurkunde 
keine Auskunft geben konnte, nämlich ob die Beklagte den Kaufpreis ausschließlich aus 
eigenem Vermögen (ku-su-na-ta-äm „mit Geld ‘ihrer Hand’“), nicht mit solchem ihres 
Ehemannes bezahlt hatte. In 105 beschwor der Beklagte, der einen Grundstückskauf durch 
Vorlage der Kaufurkunde beweisen konnte, die Zahlung des Kaufpreises, der bei Ab­
schluß des Kaufes anscheinend kreditiert worden war1 2, und in 205, 53-54 mußte nach der 
urkundlichen Feststellung, daß der hohe Betrag von 330 Kur Gerste aus dem Schatzhaus 
entnommen worden war, die zweite, daß diese Entnahme nicht dem Kläger zur Last fiel, 
entscheidend sein.

2. Wohl die merkwürdigste Gegebenheit im neusumerischen Beweisverfahren ist die 
Tatsache, daß man die Möglichkeit nicht ausnutzte, die im zentralen Archiv aufbewahrten 
und systematisch geordneten Protokolle über die Gerichtsverhandlungen für die Rechts­
findung zu verwerten. Zu dem Zeitpunkt, in dem die sorgfältige Niederschrift aller ge­
richtlichen Beurkundungen und Prozesse verordnet worden ist, muß man doch daran ge­
dacht haben, damit die Rechtsfindung auf eine festere Grundlage zu stellen, als sie die über­
kommenen Möglichkeiten, der Zeugenbeweis, der Parteieid oder auch der Beweis durch 
den Eid des Kommissärs boten. In der administrativen Sphäre war der Rückgriff auf die 
Buchungen der einzelnen Verwaltungsstellen etwas Selbstverständliches3. Wenn es selbst in 
Tello, obwohl dort die Protokollierung der Gerichtsverhandlungen und die archivalische 
Ordnung dieser Urkunden systematisch durchgeführt worden ist, im Bereich der Recht­
sprechung nicht zur selben Handhabung gekommen ist, so gibt es dafür wohl nur eine 
Erklärungsmöglichkeit: Das Schwergewicht der traditionellen Prozeßführung hat es ver­
hindert, daß man die mit der Protokollierung der Gerichtsverhandlungen gegebenen Mög­
lichkeiten ausgewertet hat. Verständlich wäre das, wenn dabei nicht nur der Beharrungs­
trieb im Spiele gewesen wäre, sondern auch der Widerstand von Personen, die aus der 
alten Ordnung Nutzen zogen4.

1 Unklar ist wegen der Knappheit der Urkunde, weshalb die Existenz einer Urkunde in 166, 7-9 beschwo­
ren werden mußte. War sie verlorengegangen ?

2 Darauf weist wohl die Angabe hin, daß „dieses Geld in die Hand“ des Verkäufers und dessen Sohnes „ge­
geben worden ist“ (Z. 12-13). Vgl. auch im Kommentar zu 104, 13.

3 Beispiele dafür sind 205, 52 und 209, 86-91. Vgl. nur die durch έη-bi tar-rc-dam „zu untersuchen“ 
gekennzeichneten Urkunden (s. dazu A. L. Oppenheim, AOS XXXII 34).

4 Das könnte der Kreis gewesen sein, der die Kommissäre stellte. Daher gewinnt in diesem Zusammenhang 
die Frage der „Gerichtskosten“ Bedeutung. Siehe dazu S. 54 unter e.



C. DAS URTEIL

a) Am Schluß der Verhandlungen vor Gericht wurde das Urteil gefällt, das in den 
Prozessen, in denen nach Beendigung des gerichtlichen Verfahrens noch der Eid zu 
leisten war1, ein 'bedingtes EndurteiV, in den übrigen Fällen, in denen ein Eid nicht 
erforderlich war1 2, ein ‘Endurteil18 war. Das Fällen eines Urteils heißt di-dib „den Rechts­
spruch fassen lassen“4, das Urteil selbst di-dib-ba (l 14 III 19; s. S. 9 mit Anm. 5) oder 
inim-di-ku5-da „der Spruch des Richters“ (113,41; vgl. 113,30).

Merkwürdigerweise ist in nicht wenigen ditilla-Urkunden das Urteil nicht notiert: 
20; 22; 24; 60; 71; 124; 140; 145 ; 170,2-12; 171, 10—12 177, 10-15; 207, 19-23; 29-351
208, 22-34; 210 I 12-II 6; 213, 1-7; 8-11; 12-15; 16-19; 20-22; 23-27; 28; 29; 30; 31-33; 
34; 35; 36-37. Fast in all diesen Fällen, soweit sie klar sind, ist der Kläger abgewiesen 
worden, so daß man den Ausgang des Prozesses auch ohne die Angabe des Urteils ermitteln 
kann. Der Kläger gewinnt dagegen in 145 ; 208, 22-34; die Rechtsfolge, die Zahlungs­
verpflichtung des Beklagten, steht eindeutig fest. So wohl auch in 145, wo wir allerdings 
wegen des unvollständigen Textes nicht klar sehen. Genaue Angaben über das Urteil 
waren im übrigen auch dann entbehrlich, wenn das Thema des Beweiseides genügend klar 
umschrieben ist, da darin das Urteil im wesentlichen mit enthalten ist5. Unscharf abgefaßt 
ist, wenigstens für uns, das Urteil in 69, 12-13, wo notiert ist, daß Ursatarana, der seine 
Tochter zweimal verkauft hat, „als Übeltäter erklärt worden ist“ (Ιύ-im-zuha ba- 
an-tu)6.

In den Urkunden des Typs di-nu-til-la7 ist die Rechtsfolge, die eintritt, wenn die 
„zum Eid ‘gegebenen1“ Personen den Eid leisten, etwa in der Hälfte der Belege nicht an­
gegeben: 51 ; 62;110;125;127;137; 176,2-10;208, 11-21; 211, 66-76; 212, 19-22; 26-27; 
28-30; 31-33; 214, 34-36; 51-55; 56-59. Auch in diesen Fällen ist, soweit der Text klar 
ist, stets der Kläger abgewiesen worden.

1 Siehe S. 11 f.; 66 f.
2 Siehe S. 67 f.
3 Siehe S. 11 f.; 16 f.
4 Siehe S. 9; 11; 673. Altsumerisch ist di-bi i-ku5 „(der Richter) hat diese Rechtssache entschieden“

(RTC 28 II 3).
6 Siehe G. J. Lautner, Richterliche Entscheidung S. 35; F. R. Kraus, J CS III 193.
0 Ιύ-im-zuh, für das auch die gekürzte Lautform Ιύ-im-zu (SL 399, 29) bezeugt ist, = sarraqum 

„Dieb“ (SL 399, 38) ist von Haus aus ein substantivierter Satz „der Mann hat gestohlen“ (zu zuh „stehlen“ 
s. S. 134). Vgl. nam-im-zuh-se ba-dib „(wenn) er beim Diebstahl gefaßt worden ist“ (KL XIII 12); 
literarische Belege sind ZA NF XVI 78 geboten. In der Verbindung Ιύ-im-zuha ba-an-tu (69, 12-13; 
-tu-re-eS 84, 16 und ba-an-su-äe-sa-[se] in 76, 7; s. dazu im Kommentar zur Stelle) kann Ιύ-im-zuh 
nicht die ursprüngliche Bedeutung besitzen. In 84, 16 bezieht es sich auf falsche Zeugen, in 76, 7 auf den 
Kläger, der zu Unrecht eine Freigelassene vindiziert hatte, und in 69, 12-13 auf den Vater, der seine Tochter 
zweimal verkauft hatte. Die Verbindung muß daher eine allgemeinere Bedeutung, etwa „Übeltäter“, in 84, 
16 „Lügner“ haben. Die rechtlichen Folgerungen davon, daß jemand zum „Übeltäter erklärt“ wurde, sind 
unbekannt (s. S. 130 f.). In 68, wo ebenfalls ein Fall von zweimaligem Verkauf vorliegt, steht nichts von einer 
solchen „Erklärung als Übeltäter“ und es ist nicht einmal eine Buße für den unredlichen Verkäufer verfügt 
(s. im Kommentar zu 68). Somit berechtigt uns nichts, an die in babylonischer Zeit dem unberechtigten 
Kläger auferlegte Buße (arnum — ieriutn) zu denken. Siehe dafür A. Walther, LSS V I4~G 234 ff. u. unt. S. 791·

7 Siehe S. 11 f.; i6f.



b) l. Das Urteil ist meist in sehr knapper Form gegeben und überwiegend passiv 
formuliert. Die häufigste Wendung ist „(das Streitobjekt) wurde der (den Prozeß gewinnen­
den) Person zugesprochen“ (ba-na-gi-in „wurde ihr festgemacht“ u. ä.)1. Dazu konnte 
noch der Name des unterlegenen Prozeßgegners hinzugefügt werden1 2, gelegentlich auch 
verdeutlichende Zusätze wie „zur Sklavenschaft“ (nam-lr-se, nam-geme-se), „als
Scheidegeld“ (ni-dam-tag4-a-se). Sekundär sind Wendungen wie „die Miete für............
zu zahlen, wurde A dem В festgelegt“ (a . . . lä-e-de . . . ba-na-gi-in 66, 1-6); „wurde 
ihm zur Ersatzleistung festgelegt“ (riig-nigu-de ba-na-gi-in 188, 14), wofür besser 
„wurde ihm zur Ersatzleistung 'gegeben’“ (rüg-rügu-de ba-na-si 73, 19-22; 132, 11; 
*36, 14-15 i 183, [18-19]; 205, 55-56; 67-69) oder das wesentlich einfachere „er wird ihm 
Ersatz leisten“ (s. unter 3) steht. An sonstigen Wendungen seien noch notiert „sic wurde 
verstoßen“ (ba-tag4 15, 16; 25, 16; 192 I 12); „sie wurden zu Sklaven (und) Sklavinnen 
gemacht“ (nam-ir nam-geme-a ba-a-gi4 30, 10-14); ,,wurde ihm gegeben“ (ba-na-si 
113> 11-12; 27; 126, 12-13; 2°8, 35-36); „wurden als Übeltäter erwiesen“ (s. S. 74®); 
„wurde ihm dafür 'gesetzt’“ (ba-an-na-si-gar 210 I 10); „wurde im Prozeß abgewiesen“ 
(di-ta ba-tag4 106, 7; 111, 10; 130, 9-10)3; „wurde [ausgelöst]“ (ba-[du8] 184, 10); „sie 
wurden zu 'bedingt Freien’ gemacht“ (dumu-gi7-ra ba-an-tu 75,22-23; s. dazu
S. 94 f·)·

2. Verhältnismäßig selten ist das Urteil als Handlung des Königs, des Stadtfürsten, 
kaum jemals als solche der Richter stilisiert: „Dem Gott Ninagala hat Ibblsin die Enmah- 
galanna [eingeführt]“ (in-na-an-si-[tu] 114 III 15-18); „daß Urlama, der Stadtfürst, 
das Hausgrundstück der Halababa gegeben hat“ (in-na-si-ma-a 106, 5-6); „(Urlama) 
hat diese Pfründe dem Lugalme wegfgenommen] (und sie) dem Lu’essa gegeben“ (bala-
bi .... ba-an-da-a[n-kar] ............in-na-an-si 113, 32-33; ähnlich 113, 41-42; 56);
„er (d. i. wohl Urlama) hat ihn ihm [zur] Ersatzleistung ‘[gegeben]’“ (r[u]g-r[ügu-de] 
i η - n [a - s i] 128, 10-11); „der Stadtfürst hat Adaga 60 Kur frische Fische zu ersetzen ver­
pflichtet“ (rüg-rügu-de ensi-ke4 ba-an-si 189, 8-1 o)4 5.

„Der Königsrichter hat die Pfründe dem Lu’essa gegeben“ (di-ku5-lugala-ke4.........
bala in-na-an-si 113, 37-38)®.

3. Nicht selten ist dagegen die gewinnende Partei, in Urteilen, die eine Zahlung, Ersatz­
leistung oder Buße verfügen, auch die verlierende Partei als handelnd angegeben. Statt 
der normalen Wendung „der Sklave wurde dem A zugesprochen“ kann es auch mit der 
von den altbabylonischen Prozeßurkunden her bekannten Umschreibung des Urteils in

1 85 Belege; s. im Index s. v. gi-in. Gelegentlich wechselt gi-in mit si „geben“ (126, 12-13; 208, 35-36).
2 In der Form ki-A-a(k)-ta B-ra, was wir nur umständlich durch „wurde dem A ab(gesprochen und) 

dem В zugesprochen“ wiedergeben können. Diese Wendung besagt nicht unbedingt, daß sich das Streit­
objekt in den Händen der unterlegenen Partei befunden hat und nach dem Urteil der gewinnenden Seite zu 
übergehen war.

3 Die Verbindung di-ta tag4 kann auch von der gewinnenden Partei gesagt werden, die den Gegner „aus 
dem Prozeß verstößt“ (112, 7; 18; s. dazu unten 3). Vgl. altbabylonisches nasähu „abweisen“ (A. Walther, 
LSS VI4-« 218).

4 Vgl. noch 112, 9-11; 133, 4; weiter 138, 27-28, wo leider der Text unvollständig ist,
5 Hierher gehört vielleicht dumu-gi7-ra ba-an-su-se „sie (= die Richter) haben sie zur 'bedingt 

Freien’ gemacht“ (76, 8; ähnlich 84, 16).



der Form einer Notiz über anscheinend konkreten Urteilsvollzug1 heißen ,,A hat den 
Sklaven an sich genommen“ (ir .... ba-an-tüm 64, 15; ähnlich 68, 8-10; 103, 15; 
203, 5-6; 10; [15]; 22)1 2; ,,er hat den Sklaven in seine Hand zurückgebracht“ (sag su -na 
ba-an-gi4 48, 12—13; ähnlich 49, 12); ,,er hat das Geld für die Sklavin erhalten“ (kü- 
gerne su ba-an-üs 68, 11-13). Besonders eigenartig ist „er hat geheiratet“ (ba-an-tuku 
14, 10-11; 20-21; 15, 10-11; 16, 12-14; 18, 32-33; 19, 1-2; 166, 2-4; 168 IV 4-6; 199 IV 
3-4; 200, 15); „er hat verstoßen“ (in-tag4 207, 19-21).

Nicht als Notiz über konkreten Urteilsvollzug ist dagegen die Wendung tüg in-ur „hat 
sich als frei erwiesen“ zu verstehen, da ihr eine symbolische Geste zugrunde liegt, die der 
Beklagte nach Abschluß des Prozesses ausgeführt hat3 (73, 16-184; 78, 16; 97, 23-25 ; 
178, 21-22; 184,2-5; ib-ür 205, 39-41; 207, 15-16; 24-26). Zu einer anderen Bedeutung 
der Formel tüg-ürs. S. 79.

Auf die unterlegene Partei beziehen sich „er wird es ihm ersetzen“ (in-na-ab-rüg- 
rugu 67, 14-17; ähnlichyo, 16-17; 144< n-16; 185,8; 189, 16-17; 190, 7-8; 11-12; 201,
6; 11; 18-19; 210 III 4); „er wird cs ihm zehnfach ersetzen“ (X-ta- am aka-dam.........
in-na-ab-rüg-rügu-de 186, 11-14); »er wird es ihm zahlen“ (in-na-lä-e 17, 14-17; 
131, 24-26; 205, 64-66; 212, 2-3); „er wird hineinbringen“ (in-ni-in-tu-da 163 IV 1).

c) An einer Anzahl von Stellen ist in Verbindung mit dem Urteil der Rechtsgrund ge­
nannt, auf den sich dieses stützt. Dieser Zusatz vertritt in der Mehrzahl der Fälle Angaben 
über Art und Ergebnis des Beweisverfahrens5: „Weil dem Duganizi, ohne daß dessen
Vater (und) Mutter es wußten, Nibaba ............ den Eid beim König geschworen hatte“
(mu .... ab-ba-ne ama-ne nu-ü-zu-bi ......... mu-lugala ba-ni-pä-da-se 15,
12-15); „weil er Baba’izu verstoßen hatte“ (mu .... in-taga4-se 205, 63); „weil Urmes 
ihn beraubt hatte“ (mu .... sa-gaz in-na-aka-se 42, 5)6; „weil Kuli getötet worden

1 Siehe A. Walther, LSS VI4~6 244; F. R. Kraus, JCS III 164.
2 In Texten des Typs di-nu -til-la muß es natürlich heißen „er wird ihn an sich nehmen“. Entsprechend 

auch in den im folgenden genannten Verbindungen.
3 Zu ur s. ZA NF X 23 f. tüg in-iir, einmal tüg mu-[ur] (73, 18), im Plural tüg ib-ür (205, 16; 41) 

wird entweder absolut gebraucht oder bei persönlichem Objekt mit Dativ oder ki-. . . -a(k)-ta, bei sächlichem 
Objekt mit - ta konstruiert. Dieses ist in 169, 23 = 204, 20 im Verbum durch -b-da- < - b-ta - (s. dazu AnOr 
XXVIII 215) aufgenommen. Unklar ist 210, 3-4 [mu-küj-ga-se [tüg] in-ur „wegen des Geldes leistete er 
Verzicht“.

Die Bedeutung der Redensart hat M. San Nicolö, Schlußklauseln 18618 fragend als „Verzicht leisten“ be­
stimmt. 169, 23 = 204, 20 nam- dam a-ni-ta tüg ib-da-(an-)ür übersetzt P. Koschaker, ZA NF I 210 
„hat sich von der Ehe losgesagt“. Belege außerhalb der diti 11a-Urkunden sind spärlich: ITT IV 7001 
(Brief, älter als Ur III-Zcit), 3-6 mu-lugala ur-lum-ma-ra lü ba-ra-ba-du tüg ba-ür „unter Eid 
beim König! Urlumma soll niemand festhalten (s. S. 53°)! Er hat sich als frei erwiesen (oder hat verzichtet)“. 
Ein später literarischer Beleg ist BL 139, 16-17 = 138, 8-10: 
me-e dim-me-er-mu di-ku5 ga-an-na-ab-tu 
me -e d immer-mu mu-e-äi-in-gub tüg-mu ga-an-na-ab-ur 
„ich will zu meinem Gott, dem Richter, eintreten,
ich will vor meinen Gott hintreten, mich ihm als frei (von Schuld) zeigen!“

4 Die Ergänzung tüg mu-[ür] ist doch wohl gesichert, obwohl sonst nur tüg in-ür belegt ist.
5 Siehe S. 62. Zu den Fällen, in denen diese Angabe Aussagen über das Beweisverfahren selbst bringt, 

s. S. 67 f.; 73.
6 Bezieht sich auf einen früheren Prozeß.



ist“ (mu .... ba-gaza <-se) 41, 5); „weil er das Bett des Iksudum gestohlen hat“ 
(mu gisnk-ik-su-duma ba-an-zuh-a-se 203, 3-4; ähnlich 21); „weil Urlugala die
Sklavin ein zweites Mal verkauft hat“ (mu ......... sag ki-min-na ba-ra-sa10-a-se
68, 6-7); „weil Bä (die Sklavin) ins ‘Feindland1 verkauft hat“ (mu ... ki-kür-ra 
ba-ra-an-sa10-a-se 70, io); „weil sie das Feld geschädigt hat“ (mu a-sä in-hul-a-se 
2°3> 95 14); „weil Lugal-KA-gina in die ‘Arbeitstruppe1 eingereiht worden ist“ (mu 
eren-na ba-an-tu-ra-se 190, 9; ähnlich 13); „weil sie eine ‘bedingt Freie1 war“ (mu 
dumu-gi i-me-a-se 184, 10); „deswegen“ (— weil er den verkauften Sklaven „wieder 
in die Hand genommen hat“) (mu-bi-se 204, 7); „weil das Hausgrundstück, das der 
Köni[g (ihm) gegeben hatte], der dabei fungierende (Königs)bote [weggenom]men
hat“ (mu e............ [ba-an]-t [üjm-ma-a-se 178, 7); „weil sie diese Gerste an sich
genommen haben“ (mu se-bi............ba-an-tüm-a-se 201, 16-17); „weil er bei Ge-
mebagara, seiner Mutter, gut hatte“ (mu.........  in-da-tuku-a-se 141, 4); „weil er
diese Fische dem Palast nicht abgeliefert hat“ (mu kü-bi e-gal-se nu-mu-un- 
tum-a-se 189, 7)1.

Das Urteil selbst wird dagegen durch Zusätze modifiziert wie „weil Lugigunna, der 
Bruder des Kuli, des gudä-Priesters, ohne Erben gestorben ist“ (mu .... ba-üs l-bi-la 
nu-u-tuku-a-se 80, 13-14; ähnlich 183, 13).

Isoliert steht „weil Urlama den Spruch des [Königs]rieh[ters] geändert hat“ (mu inim- 
d i" к [u 6-1 u g а 1 а - к a] .... [i] - к ύ г - г а - [s e] 113, 30—31). Schwer zu sagen ist, warum in 
103, 14 nach normaler Beweisführung der Zusatz „weil ‘das Kleid in den Schoß genommen 
worden ist1 (mu tüg ür-ra si-ga-se) auf Z. 4-5 „sie hat (das Hausgrundstück) ihr ge­
schenkt, indem sie ‘(ihr) Kleid in den Schoß genommen hat1“ (tüg ür-ra si-ga-a-as 
......... in-na-ba-a) zurückverweist.

Auf alle Fälle sind diese Angaben für uns von Bedeutung, da sie uns, wenn 
auch in beschränktem Ausmaß, einen Ersatz für die Gesetzesnormen liefern können, 
solange wir kaum etwas von den Kodifikationen der neusumerischen Zeit in Händen 
haben.

d) Die für die altbabylonische Zeit stark umstrittene Frage, ob das gerichtliche Urteil 
bindende Kraft besaß oder nicht1 2, ist für die neusumerische Zeit einfacher zu beantworten. 
In den Prozeßurkunden aus Lagas sind genügend Fälle erhalten, in denen eine vom 
Gericht schon einmal durch Urteil entschiedene Rechtssache erneut zum Gegenstand eines 
Prozesses gemacht worden ist3. In allen Fällen, mit Ausnahme der sogleich zu besprechen­
den Texte 71 und 113, war mit dem Hinweis auf das Urteil bei dem früheren Prozeß und dem 
erforderlichen Eid die Rechtslage auf der Basis des früheren Urteils hergestellt, ohne daß es 
einer erneuten Prüfung der Rechtsgrundlagen der ersten Entscheidung bedurft hätte.

1 Das Urteil sieht fast i4fachen Ersatz vor; s. S. 135.
Zur Diskussion s. nur G. J. Lautner, Richterliche Entscheidung 35 ff., wonach das Urteil nur der rich­

terliche Streitbeendigungsvorschlag war, der von den Parteien angenommen, beschworen und in einer tufifii 
lä ragämim „Tafel des Nichtanfechtens“ niedergelegt werden mußte, und dagegen neuerdings G. R. Driver- 
J. C. Mil es, Babylonian Laws I 75.

3 33; 34 (derselbe Fall wie 33, nur 9 Jahre später); 40 (aus Umma); 41; 42; 52; 58; 74; 77; 101; 106; 112; 
n3l 114; 150; 165; 205, 2-17; 211, 66-76.



Schon die Möglichkeit, daß die beschworene Aussage des 'Kommissärs5 (maskim), der bei 
dem früheren Prozeß amtiert hatte, einen späteren Prozeß in derselben Sache im Sinne des 
ersten Urteils entschied (s. S. 69 f.), zeigt eindeutig, daß das erste Urteil volle Rechtskraft 
besaß.

In 143, in dem ein Prozeß um Schadensersatz durch die Eidleistung zugunsten des 
Klägers entschieden worden ist, wandte sich der Beklagte an den Stadtfürsten (Z. 8-9) 
und erklärte: „Den daran verursachten Schaden werde ich ihm nicht ersetzen. (Dafür) 
möge er dieses Haus an sich nehmen!“ Die Formulierung erweckt zunächst den Eindruck, 
als ob der Beklagte das Urteil des Gerichts abgelehnt hätte. Doch handelt es sich nur um 
einen Vorschlag des Beklagten über die Form der Ersatzleistung, den anzunehmen oder 
abzulehnen dem Kläger freigestanden hat, ohne daß dabei die durch das Urteil festgelegte 
Ersatzpflicht als solche in Frage gezogen worden ist1.

Ein Sonderfall ist 71 : Eine ehemalige Sklavin hatte ihre Tochter unter Mitwirkung des 
Stadtfürsten Alla verkauft. Später hat der Erbe des Sklaveneigentümers dieses Sklaven­
kind eingeklagt und durch beeidete Zeugenaussage den Nachweis erbracht, daß „das 
Sklavenkind“ zu einem Zeitpunkt verkauft worden ist, 'als das Wort des Königs für es 
nicht aufgegeben war5 (s. S. 90 f.). Das Urteil ist nicht notiert. Nach den Fällen, in denen 
die eben zitierte Wendung vorkommt, ist klar, daß der Verkauf nicht rechtmäßig war. 
Dann ist aber bei dem vor Gericht erfolgten Verkauf ein Rechtsirrtum unterlaufen, der 
in dem Prozeß bereinigt werden mußte.

In 113, 30-31 ,,we[il] Urlama den Spruch des [Königs]richt[ers] geändert hat, hat er 
diese Pfründe dem Luga[lme] weg[genommen] (und sie) dem Lu’essa gegeben“ und 
113, 36—42 „da meine Zeugen zu Urlama, dem Stadtfürsten, gesagt haben: 'Der Königs­
richter hat die Pfründe dem Lu’essa gegeben5, hat [Ujrlama den [Spr]uch des Richters 
geändert (und) die Pfründe dem [Lugajlme gegeben]“ liegt dagegen eindeutig die Än­
derung eines früheren Urteils vor. Das Bezeichnende dabei ist aber, daß die Abänderung 
des ersten Urteils durch den Stadtfürsten nicht mit einer erneuten Prüfung der Rechtslage 
zusammenging. Die Formulierung der Urkunde läßt keinen Zweifel daran, daß Urlama, sei 
es aus politischen Gründen, sei es aus Gründen der Zuständigkeit, die Entscheidungs­
berechtigung des Königsrichters in dieser Sache verneinte. Daß dieser Prozeß politische 
Züge zeigte, wird vielleicht auch dadurch bestätigt, daß der letzte Prozeß um diese Pfründe 
im Jahre Sulgi 40 geführt worden ist, als Urlamas Amtstätigkeit für ein Jahr unter­
brochen war (s. auch im Kommentar zu 113).

Selbstverständlich kein Beweis gegen die Verbindlichkeit der Gerichtsurteile ist die 1 at- 
sache, daß in so vielen Fällen trotz eines früheren Urteils in derselben Sache erneut 
Prozesse angestrengt worden sind. In 113 sind es drei Prozesse, in 33—34 gab sich ein 
Sklave nicht zufrieden, obwohl er erstmals zur Zeit Urlamas mit seiner Behauptung, kein 
Sklave zu sein, vor einer Verwaltungsinstanz (s. S. 141) nicht durchgekommen war, sondern 
ging mit derselben Behauptung im Jahre AS 5 und nochmals SS 5 das Gericht an. Die

1 Wenn also das Gerichtsverfahren der neusumerischen Zeit als mit richterlicher Zwangsgewalt ausge­
stattet erscheint, so deckt sich diese Feststellung insofern mit der Auffassung G. J. Lautners, Richterliche 
Entscheidung S. 5, als er dies für das Verfahren vor dem Königsgericht der altbabylonischen Zeit annimmt, 
das neusumerische Verfahren aber fast nur ein Königsgericht kennt (s. S. 24 ff.).



durch diese Einzelfälle beleuchteten Verhältnisse haben gewiß die verschiedensten Ur­
sachen. Anscheinend hatte das Gericht in der neusumerischen Zeit nicht die Möglichkeit, 
Klagen ohne volles Verfahren als nicht begründet abzuweisen. Sehr wahrscheinlich kannte 
man auch keine Strafe für unberechtigte Klage vor Gericht, wie das für die altbabylonische 
Zeit bekannt ist1, auch wenn einmal (76, 7) ein Kläger, dessen Klage sich als nicht be­
rechtigt erwiesen hatte, „als Übeltäter erklärt“ worden ist.

D. DIE VERZICHTERKLÄRUNG

Für die Verzichterklärung verwenden die neusumerischen Prozeßurkunden zwei ver­
schiedene Formeln.

a) Die Wendung tug-ür „das Kleid (oder den Mantel) (über etwas) streifen lassen“1 2 
bezieht sich deutlich auf eine Geste. Sie drückt das Ledigsein, das nichts mit etwas 
(oder jemandem) Zutunhaben aus. Sie konnte in zweifachem Sinn gebraucht werden: 
Einmal von der gewinnenden Partei vollführt, das Ledigsein gegenüber Ansprüchen, 
die der Gegner vor Gericht erhoben hatte (s. S. 76), bezeichnen, zum anderen den 
Verzicht des unterlegenen Klägers oder der Personen, die vom Urteil mitbetroffen 
waren. In dieser zweiten Verwendungsweise ist sie in zwei Urkunden mit der Normal­
form der Verzichterklärung gekoppelt (103, 16; 108, 23). Die Belege sind: 25, 17-183; 
26, 194; [52, 25]5; [90, 18]6; [100, 2б]6; tot, 205; 103, ιό7; ιο8, 237 *; г66, 5~63:8; 167, 
8-9®; 171, 10-1110 *; 176, 1610; 191, 35; 194, 248; 345;8; 204, 465; 205, 16 (ib-ur)6; 210 I 410.’

b) Die normale Form der Verzichterklärung, das eidliche Versprechen auf das Objekt 
der Gerichtsverhandlung „nicht zurückzukommen“ (gi4-gi4), ist in den Gerichtsurkunden 
auffällig selten bezeugt. Sie hat die aus den Rechtsurkunden der neusumerischen Zeit be-
I У V*1 у, 1—x 4* V 17  ....  /11 v * ' 1 -. _

in-pä12 „auf .... nicht hzu-kannte Form: . . . ,-a/e11 nu-ü-gi4-gi4-da mu-lugala-bi

1 Siehe A. Walther, LSS VI4 6 234 ff.; M. San Nicolö, Schlußklauseln 187™ zu aran bäqiränim „Strafe 
des Vmdikanten“; M. Seif, Über die altbabylonischen Rechts- und Wirtschaftsurkunden aus Iscäli 27· 
J· Klima, AHDO II 10172.

8 Zu tüg-iir s. S. 76 mit Anm. 3.
3 Vom Urteil mitbetroffene Person.
4 Klägerin.
5 Kläger.
6 Kläger(in) ?
’ KläFer- der seme Klage vor Gericht zurückgenommen und die Verzichterklärung abgegeben hat. 
g D;e Urkunde notiert erst das Urteil, dann die Verzichterklärung, zuletzt die Eidleistung.

Die Eidleistung ist hinter der Verzichterklärung notiert.
° Unklar. - In einigen Fällen ist nicht zu entscheiden, ob eine Verzichterklärung vorliegt oder ob der Be- 

klagte sich als nicht betroffen erwies.
Das ist Lokativ oder Lokativterminativ.

- Mit nu-u-gi4-gi4-da, das wohl aus nu-ub-gi4-gi4-da entstanden ist (soinUETIII 27, 7;33, 9), wechselt 
unterschiedslos la-ba-gi4-gi4-da. In 164 I 3-6 steht dafür unter Verwendung direkter Rede mu-lugala 

a ra aji-gi4-gi4-de B-ra A-e in-na-an-dun „'unter Eid beim König! Ich werde nicht darauf zurück-
ümmen ’ hat ^ zu ß gesagt“; ähnlich 28, 8-11. Zu gi4 als Terminus für die Prozeßeröffnung seitens des 
Klagers s. S. 60 mit Anm. 2.



rückzukommen’, leistete er den Eid beim König“1 (45, 12-14; 64, 16-18; 103, 10-13 
la-ba-; 108, 16-18; 156, 1-2; 157, 5-6). Abweichend ist 99,43-46 formuliert: „daß sie 
das Wort ihrer Mutter nicht ändern werden (nu-ü-ub-küru-ne-a), haben sie beim 
König geschworen“; ähnlich 6, 10-11. In den Prozeßurkunden ist die Verzichterklärung 
durchweg vom abgewiesenen Kläger abgegeben worden. Da sie, abgesehen von den Fallen, 
in denen der Kläger während des Prozesses seine Klage zurückgezogen hatte1 2 und dann 
sogleich die Verzichterklärung beschwor3 4, erst am Ende des Prozesses, d. h. nach der Eid­
leistung, abgegeben werden konnte, sollte sie durchweg hinter dem Urteil stehen. In 

45, 12-14 steht sie vor dem Urteil.
Die Belege sind: a) Gerichtliche Beurkundungen: 6, 10-11 ; 9, 3-5; 99, 43-464·

b) Prozeß urkunden: 45, 12—14; 64, 16—18; 103, 10-13; 108, 16-18, 156, 1-2 , 157,5 6.
c) Eine Verzichterklärung ist auch in den Fällen gegeben, in denen im Protokoll notiert 

ist, daß verschiedene Personen „am Ort, an dem er den Eid beim König geleistet hat“, 
„am Ort der Gerichtsentscheidung“, „am Ort, an dem man des Rechtspruches zuteil 
werden ließ, und am Orte, an dem man den Eid leistete“, „am Ort der Eidleistung dabei­
standen oder saßen (s. S. 55 mit Anm. 2). Soweit wir sehen, handelt es sich durchweg um 
Familienangehörige, Ehefrau, Mutter, Mutter und Sohn, Bruder, deren Anwesenheit viel­
leicht nicht immer freiwillig war. Da sie Zeugen des Prozesses und der Eidleistung waren, 
konnten sie eine Anfechtungsklage nicht mehr mit Erfolg führen5. Dasselbe galt von 
Rechtsgeschäften, die in ihrer Anwesenheit vollzogen worden sind6. Die Belege sind:

18, 11-12; 34, 16-17; 56, 10; 126, 14-17; 208, 31-33.

1 Für die Verzichtsklausel der neusumerischen Rechtsurkunden fehlen leider Zusammenstellungen. Eine 
zweiseitige Verzichterklärung liegt vor in ZA XXV206, 13-14; UMBS VHP 157, 7-8; Ni 1113 Rs. 7-8 =
JCS III 102; UET III 20, 9-117; 29, 7-8; 41, 10-117; AOS XXXII 140, TT 2 Rs. 7 9; BIN V 346, 12 H·
Für den Vergleich mit der Verzichtsklausel der Gerichtsurkunden kommt (abgesehen vielleicht von dem 
schwierigen Fall 140, 6-12; s. dazu im Kommentar) nur die einseitige Verzichterklärung m Betracht: ITT 
И1 2766,7-9; 3470,8-9; III2 6370,7-8; ВЕНЮ, 5-8 la-ba-a-dii-dü-ü-da; 14, 10-11; YBT IV4,15 R' ! 
TMHC NFI-II 258, 6-8; AOr VII Tf. III, BJ 71, 7-8; UET III 32 Rs. 2-3; 33, 9"Ю; зЕ 11-13 (korrekt.), 
AOS XXXII 139, TT 1 Rs. 6-8 (akkadisch). Die Verzichtsklausel ist meist so knapp gefaßt, daß nicht ein­

mal der Name des Eidleistenden genannt ist.
2 103, 10-13; 108, 16-18.
3 Beachtenswert ist, daß die Verzichterklärung in 103 „vor den Richtern“ beschworen wurde. Wurde die

Verzichterklärung erst nach dem Beweiseid abgegeben, ist eine solche Angabe nicht zu erwarten, da die Ver- 
zichterklärung dann gewiß auch an der Eidstätte beschworen worden ist. . ,

4 Im Protokoll von 28, 8-11; 100, 7-8; 140, 6-10 ist die Verzichterklärung im Zusammenhang mit früheren

Rechtsgeschäften erwähnt. „
5 Wer ein Rechtsgeschäft bezeugte, ohne sein Einspruchrecht sofort geltend zu machen, hatte sich dieses 

Rechtes verschwiegen und verlor es daher“ (P. Koschaker, Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht S 207).
6 Vergleichbar ist neubabylonisches ina uzuzzu (usuzzu) „in Gegenwart von ----- гпа aSabi Sa „in

Gegenwart Von ......... Siehe dazu P. Koschaker, Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht S. 201 ff.;
M. San Nicolö, Beiträge 134; Or NS XVI 290 ff.; Babylonische Rechtsurkunden des ausgehenden 8 und 
des 7. Jahrhunderts v. Chr. S. 8. Letztere Wendung ist in neubabylonischer Zeit fast nur mit Bezug auf na e 
weibliche Angehörige (Ehefrau, Mutter, Tochter) gebraucht.



V. DIE RECHTSMATERIE

A. PERSONEN- UND FAMILIENRECHT

I. PERSONENRECHT

1. Die Vollfreien
In der neusumerischen Zeit hat die freigeborene Frau, soweit nicht das patriarchalische 

Familienrecht dem entgegenstand, volle Rechts- und Geschäftsfähigkeit besessen1: Die 
Ehefrau konnte mit dem Ehemann die Eheform regeln (26, 2-8)1 2, die kranke Ehefrau 
war in der Lage, dem Manne das Eingehen einer zweiten Ehe vorzuschlagen und sich eine 
lebenslängliche Unterhaltsrente auszubedingen (6, 5-9). Die geschiedene Frau verhandelte 
mit dem Manne um das Scheidegeld (5, 6-8; 20, 5-9) und lehnte die Rücknahme einer 
Scheidung seitens des Mannes ab (23, 5-13). Unter besonderen Voraussetzungen konnte 
sie sogar die Ehe durch einseitige Erklärung auf lösen (169, 17—24 = 204, 14-21)3. Nach 
dem Tode des Mannes nahm sie während der Minderjährigkeit der Erben deren Interessen 
wahr; unter Umständen auch vor Gericht (29,2—17; 109; 180,2-11; 193, 15-17). Als 
Verwalterin des Erbes mußte sie dann auch Verpflichtungen übernehmen, die sich aus Ver­
tragsabschlüssen und sonstigen Verpflichtungen des verstorbenen Ehemannes herleiteten 
(126, 14—17; dazu im Kommentar; 197, 31—4ο7). Nach 18, 20—25 konnte sie als Witwe so­
gar eine Eheabsprache zurücknehmen, die ihr Mann geschlossen hatte, wobei sie klagbare 
Ansprüche aufgab, die sich aus dieser Absprache zugunsten ihrer Tochter ergaben. In 
BE III1 1, 9-13 und ITT IV 7449, 1—4 garantierten Frauen, daß ein Sklave nicht entflieht.

Frauen waren Eigentümer von Sklaven und Sklavinnen (28, 18—19; 83, 2; 87, 7; 14; 
88, 6; 13-14; 99, 15-17; 21-27; 195, 24; 199· 1Π 3-15; 206, 2-9; 214, 37-39), Hausgrund­
stücken (10, 2-6; 102, 6-9; 103, 2-9; 15; 199 III 3-15) und Rindern (206, 2-9). Da sie 
über das persönliche Vermögen (kü-su-na ,,das Geld ihrer ‘Hand’“ 99, 5; 11) und die 
ihnen zugesprochenen Schenkungen volle Verfügungsberechtigung hatten, finden wir 
Frauen als Käuferinnen von Sklaven und Sklavinnen (58, 12; 83, 9; 86, 2-7; 172, 6-17; 
175, 2-6; 176, 11—16), Grundstücken (99, 2—5 ; 106, 2—13), ebenso als Verkäuferinnen von 
Sklaven (172, 16-17), von Kühen (136, 2—5) und anderem (210 IV 4-10). In 74, 2—5 und 
99, 36-42 sprachen sie die Freilassung von Sklavinnen aus. Sie verfügten über ihr Eigen­
tum durch Schenkungen an Familienangehörige und Fremde (s. S. 129). Besonders wich­
tig sind die Fälle, in denen die Mutter Söhne oder Töchter als Sklaven verkaufte (s. S. 85 
d 2)4. Wohl kaum als Verkäuferin hat dagegen die Frau zu gelten, wenn sie zusammen mit 
dem Ehemann genannt ist (Sklaven verkauf in 51, 1-5; Sohn verkauf in 53, 2-7), da diese

1 Für die alt- und neubabylonische Zeit s. KU III 224 mit Anm. 2; A. Walther, LSS VI4~6 250.
2 Siehe dazu S. 107 unter c.
3 Siehe dazu S. 107 unter b.
4 Zusammen mit der Großmutter des verkauften Sohnes in 55, 2-7. Siehe dazu S. 124.



Formulierung wohl nicht mehr enthält, als daß die Ehefrau dem Verkauf zugestimmt hat. 
Sie entspräche dann den Fällen, in denen ihre Anwesenheit bei Abschluß eines Rechts­
geschäftes notiert ist, damit späteren Vertragsanfechtungen von ihrer Seite begegnet 
wird1. Den einheitlichen Aussagen der Urkunden über das volle Eigentum der Ehefrau 
an dem ihr Geschenkten stellt sich nur 195, 24-31 gegenüber. Ein der Ninizkimzi, der 
Ehefrau des Urkisala, geschenkter Sklave, den diese weiter an ihre Tochter Gemesulpa’e 
geschenkt hatte, war vom Bruder der Gemesulpa’e eingeklagt worden. In dem Prozeß 
verlangte dieser, daß Ur-TAR, offensichtlich der Ehemann der Gemesulpa’e, und diese 
selbst die Schenkung durch den Eid erhärteten. Das Urteil spricht den Sklaven aber nicht, 
wie zu erwarten, der Gemesulpa’e, sondern dem Ehemann zu. Liegt hier mehr als ein 
Lapsus vor ?

In einer erheblichen Anzahl von Fällen erheben Frauen vor Gericht Klage, was nicht 
wundernehmen kann, ist doch dieses Recht selbst Sklaven unbenommen1 2: 18; 20; 21; 
22; 23; 26; 29; 46; 86; 96; 109; 114; 139; 1504 180,2-11; 192,23-33; 193,33-46; 198 
II 3-53. In 202, 10-14 erhob die Ehefrau Klage wegen der Tötung ihres Mannes. Weiter 
treten Frauen als Zeugen in den Prozessen auf (27, 6; 35, 15-21; 36, 15; 97, 19; 20; 108, 
11; 127, 11), sie leisteten den Eid als Beweiszeugen (15, 7; 16, 8; 26, 12 ; 54, 8 ; 56, 11; 58, 15 ; 
75, 19; 98, 11; 12; 104, 12; 170, 8-9; 180, 7; 194, 15; 198 II 8; 200, 10) oder als Partei 
(24, 9-12; 58, 12; 72, 21; 99, 11-14; 106, 12-13; 185, 2-84; 195, 26-314; 210 II 3-54) und 
legten dem Gericht die Unterlagen für den Urkundenbeweis vor (99, 9-10; 193, 15-17; 
205, 37—38). Mehrfach machten sie auch von dem Rechtsmittel Gebrauch, Zeugen der 
gegnerischen Partei abzulehnen (18, 16-17; 29-30; 26, 14-15; 29, 12-14; [Φ’ 14-15]; 
86, 17-18)5. Sie wohnten Gerichtsverhandlungen bei, womit sie ihren Verzicht erklärten 
(s. S. 55; 80 mit Anm. 5-6).

Sehen wir somit die Frau in einer sehr gehobenen Stellung, so war ihr doch die volle 
Gleichberechtigung mit dem Mann auf Grund des patriarchalischen Charakters der da­
maligen Ehe versagt. Bei der Eheabsprache ist sie nur Objekt der Vereinbarung (s. S. ggf.), 
ebenso bei der Eheschließung (s. S. looff.), die als die Besitzergreifung des Mannes verstan­
den wird, bei der Scheidung, die allein vom Ehemann aus verfügt werden kann (s. S. 107 ff.), 
und nach dem Tode des Ehemannes war die Ehefrau nicht erbberechtigt (s. S. H4f.).

2. Die Sklaven6

1. Das sumerische Wort für „Sklave“ ist das aus dem akkadischen ward-um entlehnte 
urd-a >ird-> ir7, für „Sklavin“ gerne8. Eine auf Sklaven und Sklavinnen in gleicher 
Weise beziehbare Benennung ist sag ‘caput5, „Stück“, das durch nita „männlich“ oder

1 18, 11-12; 56, 10 (Verkauf eines Sohnes); 126, 14-17; vgl. dazu S. 55 mit Anm. 2 und i24f.
2 Siehe dazu S. 86.
3 Die Zahl der Belege wäre wohl höher, wenn wir in jedem Fall den Kläger ermitteln könnten.
4 Zusammen mit dem Ehemann.
5 Siehe dazu S. 71 unter d3-
6 Vgl. für das Folgende B. J. Siegel, Slavery und I. Mendelsohn, Slavery.
7 Zur Lautform vgl. A. L. Oppenheim, AOS XXXII 20760; Th. Jacobsen, JCS VII 378. In der Schrei­

bung lR-ni ist irda-ni gegeben.
8 Daraus ergab sich die Kurzform gern.



mf „weiblich“1, aber auch durch ir „Sklave“ näher bestimmt werden kann1 2, sag ist vor 
allem in den privaten Sklavenkauf-Urkunden zu finden3.

Die Schriftzeichen für ir und gerne setzen sich aus den Zeichen „Mann“ + „Berg“ 
(NITÄ + KUR) und „Weib“ -j- „Berg“ (Mf KUR) zusammen. Das zeigt uns, daß sich 
in früher Zeit mit den Sklaven die Vorstellung fremdländischer Herkunft verband, da 
kur „Berg(land)“ im Sinne von „Fremdland“ gebraucht ist4. Davon ist aber in neusume­
rischer Zeit nichts mehr zu spüren; ir und gerne werden unterschiedslos für Sklaven aus­
ländischer und inländischer Herkunft verwendet.

Sklaven sind auch die in 212, 34; 35; 36; 37; 39; 43; 45 genannten kü-ta-sa10-a „für 
Geld Gekaufte“. Leider ist nicht zu ermitteln, wodurch sie sich von den übrigen Sklaven 
unterschieden.

2. Die Sklaven der Ur III-Zeit rekrutierten sich aus folgenden Gruppen: a) Kriegsge­
fangene, b) wegen strafbarer Handlungen Verurteilte und Personen, die für die Täter 
hafteten, c) Freie, die sich in die Sklaverei verkauft hatten und d) Kinder von Freien, die 
von den Eltern als Sklaven verkauft worden sind, sowie die Kinder dieser Personengrup­
pen.

a) Kriegsgefangene5: Hinweise darauf, daß Sklaven als Kriegsgefangene nach Baby­
lonien verbracht worden sind, sind in den neusumerischen Urkunden selten6. Der Text 
190 erwähnt mehrfach „Leute aus Simänum“ (lü-si-ma-nümaki)7, d. h. Kriegsgefangene 
aus diesem nordöstlich von Babylonien gelegenen Gebiet. Zunächst hatten zwei Funk­
tionäre zu beschwören, daß mehrere Simänum-Leute umgekommen sind, bevor sie an die 
Stelle von TUR.TUR-dib-ba kü-ta-sa10-a „für Geld gekaufte Arbeiter“ gesetzt worden 
sind. Dann wurden ein Aufseher und ein unter einem solchen stehender Funktionär ver­
urteilt, je einen Simänum-Mann als Ersatz (für „gekaufte Arbeiter?“) zu stellen, die sie 
(zu Unrecht) in die 'Arbeitstruppe5 (eren) eingereiht hatten. Anschließend sind 8 gleich­
artige Fälle behandelt: Ein Funktionär, dem ein Simänum-Mann als Vertreter für einen 
(TUR.)TUR-dib-ba ku-ta-sa10-a gestellt worden war, hatte zu beschwören, daß er letz­
teren „seit der Palast ihn weggenommen hat, nicht gesehen habe, daß er ihn, falls er ihn 
sähe, hinbringen werde“. Der Sachverhalt ist demnach, daß der Palast „für Geld gekaufte 
Arbeiter", unfreie Arbeitsverpflichtete des Staates8, aus gewissen staatlichen Wirtschafts­

1 Siehe B. J. Siegel, Slavery 28. Das Wort ist mehrfach als Kollektiv gebraucht (87, 13; 172, 14).
2 TMHC NF I-II 50, 1; fehlerhaft ?
3 Siehe die Liste S. 884; sag „Sklave“ ist in den Gerichtsurkunden in 33, 6; 37, 17; 48, 13; 49, 12; 51, 

10; 15; 58, 12; 68, 7; 69, 11; 87, 13; 158, 3?; 172, 14; 208, 24; 214, 37-39; 43 in Verbindungen, die auch 
in den Rechtsurkunden bezeugt sind, belegt.

4 F. Thureau-Dangin, AOr I 271 f.; B. J. Siegel, Slavery 8 f.
5 B. J. Siegel, Slavery 9 ff.
6 Siehe I. J. Gelb, SAOC XXII 59; weiter YBT IV 67, 5-7 „insgesamt 172 Sklaven (sag-hi-a), Beute. 

Dem Gotte Sara geschenkt, von der Stadt Sarid'hum“.
' Zu Simänum s. zuletzt I. J. Gelb, SAOC XXII 58; 113. Außer in Ur III-Urkunden ist der Name an­

scheinend nicht bezeugt. Die Urkunde 190 stammt aus dem Jahr SS 6, drei Jahre nach einem im Jahre SS 3 
gemeldeten erfolgreichen Feldzug gegen Simänum.

8 Siehe dazu S. 87; 96h Sie tragen durchweg sumerische oder akkadische Namen, nur einer (190, 36 a-kap- 
se-en) kennzeichnet sich als Hurriter (I. J. Gelb, SAOC XXII 109). Da sie ohne Vaternamen angeführt sind, 
werden sie keine Freigeborenen sein.



betrieben, gewiß um sie der 'Arbeitstruppe5 einzugliedern, herausgezogen und durch 
Kriegsgefangene ersetzt hatte. Die genannten Dienstverpflichteten hatten sich aber (durch 
Flucht) entzogen.

b) Wegen strafbarer Handlungen Verurteilte und Personen, die für die Täter hafteten: 
Analog zu dem Fall, in dem eine Sklavin wegen Diebstahls dem Bestohlenen zu gesprochen 
wurde (126), sollte auch in 203, 2-6 „weil Lukisi ein Bett des Iksudum gestohlen hat, hat 
ihn Iksudum als eger-eren-na (nam-eger-eren-na-[s]e) an sich genommen die 
Versklavung des Diebes verfügt worden sein, zumal auch in 203, 1 7^22, einer allerdings 
nur bruchstückhaft erhaltenen Stelle, der Bestohlene den Dieb „an sich nimmt“, was die 
Versklavung des Täters bezeichnet. Aber eger-eren-na ist, auch wenn die so genannten 
Personen Sklaven gewesen sind, nicht mit ir identisch, insofern es ausschließlich Dienst­
leute des Palastes bezeichnet, nicht in privater Hand befindliche Sklaven (s. S. 96 f.). 
Eine Erklärung ist vielleicht dadurch gegeben, daß der Bestohlene selbst ein königlicher 
Dienstmann, allerdings in gehobener Stellung gewesen ist1, das gestohlene Bett dann Pa­
lasteigentum gewesen sein könnte. Versklavung wurde auch in den nicht ganz klaren 
Fällen 203, 7-11; 12-16 verfügt, in denen es sich anscheinend um die Schädigung von 
Getreidefeldern handelt.

Die Versklavung von Familienangehörigen eines Verbrechers ist eindeutig in 41 und 
42 bezeugt. Im ersten Fall wird ein Mord dadurch gesühnt1 2, daß „der Nachlaß“ des Tä­
ters und „seine Ehefrau (und) seine Töchter“ den Erben des Ermordeten durch Gerichts­
urteil zugesprochen wurden (Z. 2—8). In bestimmte das Gericht, daß zur Sühne eines 
Raubüberfalls2 die Ehefrau des Täters, seine Tochter und seine Sklavin dem Geschädigten 
übergeben wurden3. Daß sie dadurch zu Sklavinnen geworden sind, ist in beiden Texten 
ausdrücklich angegeben. Ein verwandter Fall ist 166, 11—1 7j xvonach jemand, der eine 
Sklavin und deren Sohn [in die Fremde] ([ki-kür-ra]) verkauft hatte, seinen eigenen un­
verheirateten Sohn als Sklaven herzugeben hatte4 5.

c) Selbstverkauf: Der einzige5 Beleg der neusumerischen Gerichtsurkunden für den 
Selbstverkauf eines Freien ist 38: „Daß dem Lugaluruda sein eigener Kaufpreis (sam- 
ni-te-na) in seine [Ha]nd gegeben worden ist“. Wenn trotzdem der Anfang der Urkunde 
„daß [den Lug]aluruda zum [Kaufpreis von 8 Sekel Silber [E]mul von der Mutter des 
Lugaluruda gekauft hat“ in der für den Verkauf von Kindern seitens der Eltern üblichen 
Form gegeben ist (s. dazu S. 124), so ist diese Formulierung gewiß gewählt worden, um 
eine spätere Anfechtung des Kaufs seitens der Mutter auszuschließen. Die einzige mir 
bekannte neusumerische Privaturkunde, die einen Selbstverkauf aufzeichnet (TMHC NF

1 Wir kennen ihn als u g u 1 a von 548 eren- Leuten von Plnäratum, 617 eren- Leuten von Dimatum, 201 
eren- Leuten von Magratum (TCL V 6041 I 10-13; ähnlich II 8-11; III 11-13).

2 Zur Frage, wie der Täter selbst bestraft wurde, s. S. 133·
3 Vgl. etwa КЦ §§ 2-3 und dazu G. Dossin, SDJOA II 114, 24-28. Siehe dazu S. 1332.
4 jm gleichgelagerten Fall 70 muß der Verkäufer, der die Sklavin zweimal, davon einmal in die Fremde 

verkauft hat, diese dem ersten Käufer ersetzen und dann noch der Familie der (freigeborenen) Sklavin eine 
Sklavin ersetzen. Möglicherweise war der in 166, 11-17 Verurteilte, ein Rinderhirt, nicht in der Lage, eine 
Sklavin zu stellen. Siehe dazu S. 138.

5 J. B. Siegel, Slavery 13 deutet auch 53 auf einen Selbstverkauf. Siehe dazu S. 124 mit Anm. 4.



I—11 53)1! ist nach dem (seltenen) Formular der ex latere venditoris stilisierten Kaufurkun­
den (s. S. 124) (ni-te-ne-ne ba-ra-an-sa10-äs „sie haben sich selbst verkauft“) ab­
gefaßt. Der Selbstverkauf, besonders der einer ganzen Familie, wie er in der eben zitier­
ten Urkunde vorliegt, ist gewiß Anzeichen einer wirtschaftlichen Notlage1 2.

d) Verkauf der Kinder durch die Kltern : Der Verkauf der Kinder seitens der Eltern 
ist in den neusumerischen Gerichtsurkunden überraschend häufig bezeugt:
1. Verkauf seitens des Vaters3: *36,6-10; 37,2-4; 43,2-7; 47, 5-9; *48,1-9; 

50, 2-6; *52, 2-7; 54, 2-6; 59, 2-5?; 69, 1-5; 8-11; 72, g-io?; 170, 2-6; 204, 22-27.
2. Verkauf seitens der Mutter: 31?; 35,4-6; *38,2-6545,2-6; 46,6-10; *55,2-7; 

56, X—2 /; 71, 2-8; 175, 2-6; *192, 23-32; 193, 23-27.
3- Verkauf seitens beider Elternteile4 5: *53, 2-7.

In diesen Fällen handelt es sich siebenmal um den Verkauf eines Sohnes, achtzehnmal 
um den Verkauf einer Tochter6. Aus der Höhe des Kaufpreises6 läßt sich ableiten, daß 
die Kinder etwa in der Hälfte aller Fälle in jugendlichem Alter, teilweise sogar als Klein­
kinder, verkauft worden sind.

Der Verkauf von Kindern seitens der Eltern wird allgemein als ,, Begleiterscheinung har­
ter wirtschaftlicher Not“ verstanden7. Diese Auffassung kann sich auf akkadische literari­
sche Zeugnisse stützen wie „in dieser Regierungszeit wird der Bruder den Bruder fressen, 
werden die Menschen ihre Kinder gegen Silber verkaufen, . . ., verriegelt die Mutter vor 
der Tochter ihre Tür“8. Wie P. Koschaker aus geführt hat9, ist der Verkauf von Kindern von 
Hammurabi an kaum noch zu belegen, häufig dagegen in den Larsa-Urkunden aus der 
Zeit Rlmsins10 11 12. In gewissem Umfang wird man eine Notlage in den Fällen annehmen dür­
fen, in denen die Mutter ein Kind verkaufte, was nur nach dem Tode des Ehemanns mög­
lich war (s. S. 81). Die Zahl der in unseren Texten für die Ur Ill-Zeit bezeugten Kinder­
verkäufe ist aber so hoch, daß man mit einem weitverbreiteten, wenn nicht allgemeinen 
Notstand rechnen müßte. Dafür bieten aber die neusumerischen Quellen vor Ibblsin11 
keinen Anhalt. Weiter dürfte es kein Zufall sein, daß in den sumerischen literarischen Zeug­
nissen, die von Notzeiten handeln21, kein Hinweis auf den Kinderverkauf erscheint. Schließ­

1 Eine Bearbeitung der Urkunde bei I. Mendelsohn, Slavery 14 f. - Ein älterer Beleg ist ITT II1 4518. Aus 
der Zeit Rimsins KU VI 1644 = YBT VIII 36; YBT V 145; VIII 17; 31; 40. Für die Hammurabi-Zeit und 
später vgl. P. Koschaker, KU VI 86; Griechische Rechtsurkunden 9 ff.; J. Lewy, HUCA XIV 589 und E. 
Weidner, AfO XVI 37.

2 Vgl. YBT VIII 31, 8-9 a-na г-4-ilg-ti-su-nu % ma-na kaspam „für ihre Schuld, % Minen Silber“.
3 Ein * in der folgenden Liste bezeichnet den Verkauf eines Sohnes.
4 Siehe dazu S. 124 mit Anm. 4.
5 Ein privater Kaufvertrag dieser Art ist ITT II1 3512.
6 Siehe dazu im einzelnen S. 88 ff. Grob geschätzt darf ein Preis unter 5 Sekel Silber für einen Sklaven und 

unter 4 Sekel für eine Sklavin für eine nicht erwachsene Person gegolten haben.
7 P. Koschaker, KU VI 87; Griechische Rechtsurkunden 101; B. J. Siegel, Slavery 11 ff. 'economic 

insecurity’; I. Mendelsohn, Slavery 14.
8 CT XIII 49 Rs. I 9-1 5 ; vgl. dazu E. Weidner, AfO XVI 37; A. L. Oppenheim, Iraq XVII 69 ff.
6 KU VI 86; Griechische Rechtsurkunden 9 ff.

10 KU VI 1645; 1646; YBT V 141; VIII 8; s. noch A. L. Oppenheim, Iraq XVII 7211.
11 Zur Not während der Regierung Ibblsins s. Th. Jacobsen, JCS VII 36 ff.
12 Siehe S. N. Kramer, AS XII (Klage über die Zerstörung von Ur); ferner ZA NF XV 61, 15-20; WO I 

377 ff- (IbbTsin-Klage); H. G. Güterbock, ZA NF VIII 35 (Narämsin von Akkad).



lieh hätte in einer Zeit, die den Verkauf von Kindern perhorreszierte, dieser schwerlich, 
wie das in 204, 22-27 bezeugt ist, unter Mitwirkung des Gerichts erfolgen können. Vor 
allem erklärt diese Deutung nicht das fast völlige Aufhören des Kinderverkaufs von 
Hammurabi an, da die wirtschaftlichen Verhältnisse zum mindesten gegen Ende der Dy­
nastie von Babylon sicher ungünstiger waren als in der Regicrungszeit Sulgis bis Süsin. 
Die Gegebenheiten lassen sich daher m. E. nur verstehen, wenn man für die (neu)sumeri- 
sche Familie einen geringeren Zusammenhalt annimmt, als er für die 'semitisierte5 Fa­
milie der altbabylonischen Zeit und später galt. Einzelheiten werden wir schwerlich fas­
sen können. Doch mag es nicht abwegig sein, das etatistische System der Ur III-Zeit als 
dafür verantwortlich anzusehen.

3. Der Status der Sklaven: a) Die Frage nach der Stellung des Sklaven in der sumeri­
schen Welt wird durchweg dahingehend beantwortet, daß er rechtlich nicht als Mensch, 
sondern als Sache gegolten habe1. Dieses Urteil kann aber schon deshalb nicht zutreffen, 
weil die sumerische Sprache die Sklaven in die Personenklasse, nicht" in die Sachklasse 
einbezieht1 2. Im übrigen ist zu bedenken, daß sich in der neusumerischen Zeit selbst die 
höchsten staatlichen Funktionäre dem König gegenüber als „Sklaven“ bezeichnen (s. S. 26).

Wie B. J. Siegel mit Recht ausgeführt hat3, muß die Stellung der Sklaven, zum minde­
sten die der versklavten Einheimischen, relativ günstig gewesen sein. Dies wird besonders 
dann zu treffen, wenn man den Verkauf der Kinder durch die Eltern nicht unbedingt als 
Folge drückender Not aufzufassen hat. Zwar begegnen mehrfach Fälle von Sklavenflucht 
(41, 10-13; 72, 20; 123,6; 189, 11-17, Militärdienstverpflichteter; 214, 29-30; s. auch noch 
190, 15-71 und TCL II 5481), auch in Wirtschaftsurkunden4 5 6 7, sie betreffen aber vorwiegend 
Dienstverpflichtete des Staates.

Sklaven waren soweit rechtsfähig, daß sie in eigener Sache das Gericht angehen konnten 
(30; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 41, 14-15; 42; 44, 95; 132; 169, 2-11; 175, 15-25; 186, 16-24; 
193, 21-22). Vereinzelt erscheinen sie als Zeugen bei Rechtsgeschäften (ITT IIх 4588 Rs. 
8-9; altakkadisch)6 und Prozessen (39, 18; 129, 10-13). Im Prozeß konnten sie genau wie 
Freie die Zeugen des Gegners ablehnen7 (37, 15-16; 42, 22-23; 72, 18-19; 175, 19-20). 
In die Sklaverei geratene Babylonier waren gegen den Verkauf ins „Feindland“ (ki-kur- 
ra) gesetzlich geschützt (70, 10-19; [166, 11—17]; s. S. 138; 145). Sie durften mit der Freilas­
sung durch ihren Herrn, aber auch mit der Auslösung durch den Palast (s. S. 92ff.) rechnen.

Sklaven konnten eine Ehe schließen, bei der die Frau wie die eines Freien als dam „Ehe­
frau“ bezeichnet ist (44, 3; 9; 71, 2-4; 199 III 13 „der Sklave, seine Ehefrau (und) [seine]

1 Siehe B. Meissner, AB XI 92; M. Schorr, VAB V 47; zuletzt B. J. Siegel, Slavery 28.
2 Zur Personen- und Sachklasse des Sumerischen, genauer der Klasse des 'Beseelten’ und ‘Nichtbeseel­

ten’ s. AnOr XXIX 42 ff.; E. Sollberger, Cahiers F. de Saussure 9 (1950), 6 857. Zu den Fällen, in denen statt 
der für die Personenklasse gültigen Präfixfolge in-ni- mit Bezug auf einen Sklaven das für die Sachklasse 
gültige Präfix bi- gebraucht ist, s. S. 59е; zu 63, 17 s. im Kommentar zur Stelle.

3 Slavery 28.
4 Siehe A. L. Oppenheim, AOS XXXII 147.
5 In diesem Fall hat die Ehefrau des Sklaven das Gericht angegangen, obwohl ihr Mann lebte. Wie das 

möglich war, ist nicht zu erklären.
6 Für die altassyrische Zeit s. G. Eißer-J. Lewy, MVAeG XXXIII 94, 22.
7 Siehe dazu S. 71 unter 3.



Kinder )1. Kinder von Sklaven sind mehrfach genannt (30, 10—14; 75; 22 ; 82, 2—3 ; [97, 14] · 
99; 36-39i 199 HI 13 J 205, 13; 27; 33). Bei den Kindern von Sklavinnen (72, [2—5]; 23; 
83> 12; 86, 2-3; 20; 87, 2-3; 4-5597, 23; 166, 11-12; 212, 28-30) ist dagegen nicht klar, ob 
sie aus einer Ehe mit einem Sklaven oder aus einem Konkubinat hervorgegangen sind. Ein 
Fall des Konkubinats mit dem Herrn der Sklavin liegt anscheinend in 75 vor (s. S. 93), eine 
Ehe zwischen einem Sklaven und einer Freien in 177, 1 7-20, möglicherweise auch in 76, 2-81 2.

Sklaven besaßen in begrenztem Umfang privates Eigentum. Nicht hierher gehört 
178, 2-3, wonach ein Hausgrundstück von ca. 105 qm als „das Haus des Huwawa, des 
Sklaven des en-Priesters bezeichnet wird, da diese Wendung nicht besagt, daß der 
Sklave Eigentum an dem Haus besaß, sondern nur, daß er es bewohnt hat3. Dieselbe 
Deutung ist für 199 III 3-1 5 gesichert; sie gilt dann wohl auch für 129, 9. Ein bescheidenes 
Eigentum verrät aber 132, da ein Sklave für die zugesagte Rückbringung eines ihm ent­
laufenen Rindes ein Geschenk im Werte von rund 1 Sekel Silber machte. In 129 ist einem 
Sklaven anscheinend ein Gartengrundstück zur privaten Bewirtschaftung überlassen ge­
wesen. Daß unter Umständen beträchtliche Summen in den Händen eines Sklaven 
sein konnten, zeigt die Urkunde UET III 51, in der eine Sklavin sich selbst für 1/3 Mine 
Silber und eine al-Kuh auslöste (s. dazu S. 95).

b) Die in den neusumerischen Gerichtsurkunden genannten Sklaven sind überwiegend 
Eigentum von Privatpersonen. Das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, daß die 
in der staatlichen Hand befindlichen Sklaven ein Vielfaches der Privatsklaven ausmachten4, 
zumal in einem Privathaushalt jeweils nur wenige Sklaven waren5. In der Umma-Urkunde 
212 erscheinen „Sklaven des Sara“ (ir-dsarä) (212, 15-18; 19-22; 26-27; 40-41; 42; 46; 
47)6· Derselbe Text erwähnt noch die „Gottessklavin(nen) des Stadtfürsten“ (ge’me- 
dingir-ra-ensi-ka; Z. 10), die wohl das Gegenstück zu den „Sklaven des Sara“ dar­
stellten. Wie dabei die Zuordnung zum Stadtfürsten zu verstehen ist, bleibt leider unklar. 
Sklaven der öffentlichen Hand waren auch die (TUR.)TUR-dib-ba ku-ta-sa10-a „die 
für Geld gekauften Arbeiter“ (190, 2; 15 u. o.), während die „für Geld gekauften“ Dienst­
leute in 212, 34; 35; 36; 37; 39; 43; 45 Sklaven in privatem Eigentum waren. Den Per­
sonennamen nach waren die „Sklaven des Sara“ von 212 Einheimische, und zwar anschei­
nend durchweg Freigeborene. Beides gilt auch für die ku-ta-sa10-a, letzteres wohl nicht 
für die (TUR.)TUR-dib-ba- kü-ta-sa10-a7.

1 Siehe B. J. Siegel, Slavery 38 ff.
2 Siehe S. 94 f. und vgl. KL § 26; KH §§ 175-176; KU III 424.
3 Daß Sklaven ein eigenes Haus bewohnten, ist auch in BE III14 bezeugt: „Lu’enlilla, der Sohn des Lu’utu, 

hat dem Urnusku den Eid beim König geleistet: ‘Ich will in deinem Haus Dienst tun, daraus herausgehen 
(e-za ga-gub ga-am-ta-e) (und) nicht entfliehen ([b]a-ra-ba-zäha-d6-en)’, hat er [zu ih]m gesagt“.

4 Vgl. nur die von A. Schneider, Sumerische Tempelstadt 82 aus STH II 3 genannten Zahlen.
° Dle höchste Zahl von Sklaven in der Hand einer Person ist in den Gerichtsurkunden sechs (214 37-42· 

43-46).
6 Nach YBT Iv 67, 5-7 rekrutierten sich die Sklaven des Sara aus Kriegsgefangenen der Stadt Sarid1- 

hum; diese waren dem Sara (vom König) geschenkt worden (a-ru-a-aSarä). Das kommt für die eben ge­
nannten Stellen nicht in Betracht, da darin sämtliche „Sklaven des Sara“ gut sumerische oder vereinzelt 
akkadische Namen tragen, auch der Name des Vaters angegeben ist.

Bei ihnen ist kein Vatersname notiert. Einer von ihnen (190, 36) trägt den hurritischen Namen a-kap- 
se-en.



Schwierig sind vorläufig Fälle, in denen staatliche Stellen über die Sklaven von Privat­
personen verfügen. In 174, 2-4 nahm der Großvezier eine freigeborene Sklavin dem Eigen­
tümer weg, obwohl sie diesem vom Richterkollegium zugesprochen worden war. Das war 
aber kaum ein Übergriff wie der Fall 67, 2-7, in dem der Großvezier einen Sklaven „be­
schlagnahmt“ hatte (ä i n - [ni - d ar a]; ergänzt nach Z. 13), deshalb den Sklaven und die 
Miete für die Zeit des Entzugs zu erstatten hatte. Die Praxis, daß der Palast Sklaven als 
,,Entschädigung für Verluste“ (i-bi-za-as) an Privatpersonen vergab, ist durch 89, 2-10 
bezeugt, auch wenn es sich in diesem Falle um eine unbewiesene Behauptung des Klägers 
handelte1.

4. Sklaven wurden gekauft und verkauft, vermietet, verpfändet, geschenkt und vererbt.
a) Sklavenkauf1 2: l.Die Belege der Gerichtsurkunden sind 30, 4 (s. aber S. 118); 

35, 4—6; 36, 6—10; 37, 2—8; 38, 2—6; 42, 6—8; 11—18; 4-3> 2_7, 44> 2—8; 45, 2—6, 46, 2—10,
47.2- 9; 48, 1-9; 49, 1-3; 50, 2V5; 51, 1-5; 52,2-7; 53,2-7; 54,2-6; 55,2-7; 56, 1-2; 
58, 9-10; 59, 2-5; 61, 1-2; 63, 2-8; 65, 2-7; 68, 2-7; 69, 1-5; 70, 7-8; 71, 2-8; 72, 9-10; 
79, 2-6; 80, 6-9; 81, 2-8; 83, 8-9; 85, 1-3; 90, 1-4; 92, 2-7; 94, 2-5; 95, 2-7; 119, 2-5;
135.2— 3; 170,2—6; 172,6-17; 174,6—7; 175,2-6; 176,2—5; n—14; 192,23—32; 193, 
24—27; 37—41; 194, 2—8; 195, 20—224 196, 2—3; 197, 31—4°; 198 I 18—II 12; 200, 6—8, 204, 
8; 22—27; 207,6-8; 29—32; 208,22-30; 211,7—11; 212, 1—3; 4—7; 11—14; 313. Hierzu ge­
sellt sich eine beachtliche Anzahl privater Rechtsurkunden4.

2. Sklavenpreise: Die für Sklaven gezahlten Preise sind recht unterschiedlich. Skla­
ven waren teurer als Sklavinnen. Bei erwachsenen Sklaven haben die Preise zum Teil 
von besonderen Fähigkeiten abgehangen. In 207, 2—13 handelt es sich wohl um einen im 
Schmiedehandwerk ausgebildeten Sklaven, für den der hohe Betrag von 16 Sekel Silber 
bezahlt worden ist5. Bei den Kinderverkäufen seitens der Eltern (s. S. 85 f.) müssen 
die Verkauften wegen der niedrigen Preise zum Teil noch im Kindesalter gewesen sein.

a) Sklaven

2/3 Sekel Silber
2 Sekel Silber 
2% Sekel Silber
3 Sekel Silber

48, 2; 95, 5
55,3; 176, ii;UET III 26,4 
192, 27
UET III 33,6

1 Vgl. auch S. 95 ff. zu den Minderfreien.
2 Allgemeines zum Kauf s. S. 121 ff.; zum Formular S. 122 ff.
3 Die Belege für kü-ta-sa10-a sind hier nicht mitenthalten. Siehe dazu S. 87; 96f.
4 BE III1 15; ITT II1 2766 und 3470 (Kaufpreisempfangsquittung); 3512; III2 6370; RA VIII 185!. 

Nr 4· UMBS VIII3 157; ZA XXV 20ό; Or XLVII -IL 149 (Sonderform); MAoG IV 188 f. (Kaufpreis­
empfangsquittung); 191; YBT IV 2; 6; 215 ; AOr VII 8 (BJ 1); FT II Tf. L, АО 13019 (Kaufpreisempfangs­
quittung); AOS XXXII TT 1; 2; 4; TMHC NF I II 50; 51; 53; UET III 14; 15; 18; 19: 26; 29; 30; 33; 
41; 44; 46; 47; Ni. 1113 = JCS III 10442; BIN V 346.

5 Bei Sklaven ist in neusumerischer Zeit nur vereinzelt eine Berufsbezeichnung notiert. In 212, 41 ist ein 
„Sklave des Sara“ Barbier (su-i); 212, 19 DIM4.SAR = bäqilu „Mälzer“ (vgl. dazu MSL II 70 zu Z. 479c; 
B. Meissner, MAoG XIII3 47, 20); nach 58, 16-20 diente eine Sklavin als sila-su-du8 „Mundschenkin“. - 
Zu den altbabylonischen Sklavenpreisen, die im Durchschnitt zwischen 15-30 Sekel lagen, s. W. Schwenzner, 
MVAG XIX3 34 ff.; Tabelle S. 110; G. J. Lautner, SDJOA I 14; L. Matous, AOr XVIII4 58 f.



3 Yi Sekel Silber
4 Sekel Silber 
4У2 Sekel Silber
5 Sekel Silber
5 y2 Sekel Silber
6 Sekel Silber 
6% Sekel Silber
7 У2 Sekel Silber
8 Sekel Silber 

8?У3 Sekel Silber
10 Sekel Silber

11 Sekel Silber 
12% Sekel Silber 
1 з? Уй Sekel Silber 
14 Sekel Silber
14 У2 Sekel Silber
15 Sekel Silber
16 Sekel Silber
17 Sekel Silber 
20 Sekel Silber 
55 Sekel Silber

b) Sklavinnen

У2 Sekel Silber 
1 Sekel Silber 
1 Уз Sekel Silber 
#2 Sekel Silber 
3 Sekel Silber 
3 Уз Sekel Silber
3 У2 Sekel Silber
4 Sekel Silber 
4/4 Sekel Silber 
4 Уз Sekel Silber
4 34 Sekel Silber
5 Sekel Silber
6 Sekel Silber 
6*4 Sekel Silber

36,3
119, 2; 212, 11; TMHC NF I-II 51, 5
51, 2
212, 31; UET III 29, 2 
TMHC NF I-II 50, 5 
212, 1
RA VIII 185 f. Nr. 4
135, 2; Or XLVII-IL 149, 4-5
38, 3; 63, 2; ITT II1 3470, 1; UET III 44, 5
+ 1 bar-gä 1-1 a1-Mutterschaf AOS XXXII 139, TT 1, 5-6
49, 2; 65, 5; UMBS VIII1 2 157, 3; YBT IV 215, 2; UET III 14, 4;
HST II 1 IV 4-5; V 22-23; 24-25
BE III1 15, 2
53, 3 
81, 5 
204, 8
ITT II1 2766, 1
79, 3; MAoG IV 188, 22
80, 5 ; 207, 6 
UET III 47, 3 
HST II 1 IV 1 
UET III 4i, 73;4

AOS XXXII 141, TT 4,4 
FT II Tf. L, АО 13019, l 
193, 24
46, 6; 69,4 
90, 3! US, 3
AOS XXXII 140, TT 2, 5 
54,4
5°, 3; 63, 16; ZA XXV 206, 2 
ITT II1 3512, 1; III2 6370, 2 
Ni. 1113 = JCS III 10442 
35, 3
43, 3; 45, 4; JE 5; 196, 3
47, 6; 211, 8 
59, 3; 176, 2

1 Zur bar-gal-la-Schafart s. A. L. Oppenheim, AOS XXXII 7394; JNES IV 160 Z. 78 und Anm. 65.
2 Umrechnung in Silber aus 15 Kur Gerste. Zum Gerstepreis s. im Kommentar zu 7, 6-8.

Aus dem Jahr Ibblsin 19h Zu der Hungersnot und den Preissteigerungen nach Ibbisin 6 s. Th. Tacobsen
JCS VII 36 ff.

Sonstige Preisangaben: 34/5 Kur Gerste + 1 Sekel Silber = 44/6 Sekel Silber in 208, 22-23; U Kur 
Gerste in 15 Sekel Silber umgerechnet in MAoG IV 188, 1-2.

München Ak. Abh. I9S6 (Falkenstein I) la



7 Sekel Silber
8 Sekel Silber
8 y2 Sekel Silber

io Sekel Silber

YBT IV 215, 6; 7 
UET III 18, 4 
UET III 30, 3
73, 111;2

c) Mehrere Sklaven zusammen 
l Familie (Ehepaar, Söhne und Töchter) . , 
l Familie (Ehepaar, l Sohn, 2 Töchter) . .
l Sklave und Brüder...........................................
l Sklavin und Sohn................................................
1 Sklavin und Findling......................................
2 Sklaven..................................................................
3 Sklavinnen.............................................................
l Sklavin, Sohn und Sklave............................

30 Sekel Silber 
43 Sekel Silber 
1 5 Sekel Silber 
12 Sekel Silber

8 Sekel Silber
9 Sekel Silber 

[20] Sekel Silber
20 Sekel Silber

44, 5
TMHC NF I-II 53, 73 
212, 6
MAoG IV 191, 6 
204, 24 
YBT IV 2, 2 
[42,11]
BIN V 346, 1-6

3. Nach einigen, allerdings durchweg schwierigen Texten ist anscheinend unter be­
stimmten Voraussetzungen der Verkauf von Kindern als Sklaven durch königliche Ver­
fügung untersagt gewesen: In 43 hat der Vater seine erwachsene Tochter verkauft „ohne 
daß Alla4 zugezogen (und) ohne daß 'das Wort des Palastes für sie aufgegeben worden ist 
(inim- e- galag nu-ü-da-an-sub-ba-asj s. dazu auch im Kommentar zur Stelle) . 
Das Urteil spricht sie dem Käufer ab und weist sie einer Person als Sklavin zu, deren 
Rechtstitel uns nicht erkennbar ist. Die Feststellung, daß der Kauf ohne Mitwirkung des 
Stadtfürsten abgeschlossen worden ist, kann den Kauf nicht unerlaubt gemacht haben, 
da es bestimmt keine Vorschrift gegeben hat, die den Abschluß eines Sklavenkaufes vor 
Gericht erforderte. Das Urteil traf den Käufer, der die Sklavin abzugeben hatte, ohne daß 
er den Kaufpreis zurückerhielt, es schützte aber die Tochter nicht vor der Versklavung5. 
Noch unklarer ist 71, wonach eine erwachsene Tochter unter Mitwirkung des Stadtfürsten 
AUa von ihrer Mutter verkauft worden ist. Nach dem Wortlaut des Textes „Ummagina, die 
Tochter des Urigizibarra, des Sklaven des Azmu, hat von Usime, der Ehefrau des Ur-
igizibarra, Seskalla, der Fischer,.........  gekauft“ wäre anzunehmen, daß die verkaufende
Mutter Sklavin gewesen ist. Das ist aber ausgeschlossen6, da sie als Sklavin nicht über 
ihre Tochter hätte verfügen können. „Sklave des Azmu“ muß daher soviel besagen wie 
„der (ehemalige) Sklave des Azmu“7, falls nicht etwa die Mutter und die Kinder allein 1 2 3 4 5 * 7

1 Preis für Auslösung; s. S. 95.
2 Sonstige Preisangaben: i4/s Kur Gerste und 4 Minen Wolle, das ist etwa 24/5 Sekel Silber, in 170, 2; 

5 Kur Gerste = 5 Sekel Silber in AOr VII 8, 3; 6y3 Kur Gerste in UET III 15, 4; 7 Kur Gerste in 19З, 38.
3 Selbstverkauf.
4 Der Stadtfürst des Jahres S 40; s. S. 6.
5 B. J. Siegel, Slavery i6f. vermutet, daß der Vater des Mädchens als ir-du8 ein Unfreier in staatlichem 

Dienst gewesen ist, was aber mit den Belegen für ir-dus (s. im Kommentar zu 43) nicht eindeutig zu erwei­
sen ist, und schließt daran die Vermutung, daß das Mädchen einem Palastangehörigen zugewiesen worden 
ist. Letztere Deutung ließe sich vielleicht durch den Hinweis auf 166, 10-17 (s. S. 138) stützen.

e В p Siegel, Slavery 36 nimmt an, daß der Sklaveneigentümer dem Verkauf zugestimmt hätte.
7 Vgl. 11, 2-4; 197, 2; 207, 31.



freigelassen worden sind. Dafür kann geltend gemacht werden, daß der Erbe des Azmu 
Urigizibarra als seinen Sklaven bezeichnet. Ein Verkauf der Tochter wäre dann an sich 
durchaus legal gewesen, falls nicht zur Zeit des Verkaufs „das Wort des Königs1 nicht 
für sie aufgegeben gewesen“ wäre. Da der Text kein Urteil angibt, ist das Ergebnis der 
Vindikationsklage des Sohnes des (früheren) Eigentümers nicht ersichtlich. Daß die Klage 
Erfolg gehabt hat, ist mir nicht sicher, da in allen klaren Fällen, in denen kein Urteil 
angegeben ist, der Kläger abgewiesen wurde (s. S. 74). Analog zu 43 wäre zu erwarten, 
daß der Käufer die Sklavin verliert und der Palast über sie (zugunsten eines Palastange­
hörigen) verfügt. Nicht ohne Belang erscheint es, daß der Verkauf in beiden Fällen 
in der Zeit des Stadtfürsten Alla erfolgt ist, was den Gedanken an einen königlichen 
mesarum-Akt1 2 nahelegt3. In 97 (Dne) wird eine Vindikationsklage gegen eine ehemalige 
Sklavin abgewiesen, da diese geheiratet worden ist „zu einer Zeit, ‘als für sie das Wort 
des Königs nicht aufgegeben war1“ (Z. 9; 16). Auch hier ist die durch das ‘Wort des 
Königs1 geschaffene Rechtslage nicht zu rekonsturieren, zumal der Text nur unvollständig 
erhalten ist.

4. Hinzuweisen ist noch auf 28, 2-17 wonach ein Sklave verkauft, später vom Sohn 
des Verkäufers zurückgekauft oder, wie der Text sagt, „ausgelöst“ (du8) worden ist4.

b) Vermietungvon Sklaven: Die Vermietung von Sklaven ist in den neusumerischen 
Gerichtsurkunden nur indirekt bezeugt. Sie sprechen von der „Miete“ (a) für Sklaven nur 
in Fällen, in denen sich jemand zu Unrecht einen Sklaven angeeignet hatte und deshalb 
verurteilt wurde, dem Eigentümer für die Dauer der Entziehung eine Entschädigung zu 
zahlen. In 204, 2—12 ist die Jahresmiete eines Sklaven, dessen Kaufpreis 14 Sekel Silber 
betrug, auf 6 Sekel Silber festgesetzt. In 67, 12-18 ist ein Satz von 4 Sekeln, in 66, 1-6 und 
wohl auch in 65, 21-25, wo die Miete mit dem Monatsbetrag angegeben war, von 3 Sekeln 
festgelegt. Die Miete für eine Sklavin ist nach 70, 14 3 oder 4 Sekel Silber gewesen. Eine 
höhere Miete errechnet sich in 7, 2-14, wo der Wert der Arbeit eines Sklaven mit „6 Kö­
nigskur Gerste, 10 Minen gi-Wolle und 6 sila ‘Baumöl’“ angegeben ist. Das ist unter 
Zugrundelegung der Normalpreise4 etwa 7 8 Sekel Silber. Ein Sonderfall ist 189, 11—17.
Darnach hat jemand einen vom Dienst bei den Bogenschützen (gis-gid-da)5 Entlaufe­
nen vier Jahre lang in seinem Hause beherbergt und muß dafür die „Miete für ihn“ 
(ä-ni) in Höhe von % Minen Silber (an den Palast) begleichen, das heißt 10 Sekel im 
Jahr (s. S. 136 mit Anm. 3; 141).

1 B. J. Siegel, Slavery 36 erwägt die Möglichkeit, daß inim-lugala auch „der Ausspruch des Eigen­
tümers“ heißen könne. Das erscheint ausgeschlossen, da lugal nur in Verbindung mit Ir oder gerne oder 
einem darauf verweisenden Possessivsuffix den Sklavenherrn bezeichnen kann. Außerdem ist der Parallelis­
mus inim-lugala : inim-e-galaa in 43, 5 nicht zu übersehen.

Siehe Th. Jacobsen bei B. J. Siegel, Slavery зб2’. Zu den mesarum-Akten s. B. Landsberger, SDJOA 
П 230 mit Anm. 44; E. A. Speiser, JAOS Suppl. Nr. 17 (1954), 12 ff.

3 Siehe auch S. 145.
4 Siehe im Kommentar zu 7.
5 Vgl. SL371, 48b; 86d = ariktw, Jahresname S 20 mu dumu-uriki-ma Ιύ-gis-gida-se KA ba-ab- 

kesda „Jahr, (in dem) die Bewohner von Ur als Bogenschützen verpflichtet wurden“; eren-gis-gid-da 
„Bogenschützen-Truppe“ CT VII 38b, Rs. 3; Ιύ-gis-gid-da SRT 49 I 5.



Ein Sklavenmietvertrag ist TMHC NF I—11 24: „1 Sekel Silber, Miete für Uriskura, 
hat von Lugalazida Gemenungala und Sü-DUR.KIB, ihr Sohn, empfangen. Vor . . . 
(4 Zeugen). Falls er die Arbeit aussetzt (gä-la ba-dag), wird sie (täglich) 6 sila Gerste 
darmessen. Dies hat sie beim König geschworen“. Eine gleichartige Urkunde hat T. Fish, 
JAOS LVI 494 veröffentlicht1. Das Besondere in diesen Fällen ist die Vorauszahlung der 
Miete.

Gemessen am Kaufpreis der Sklaven ist die Jahresmiete mit etwa 43%, wie aus 204,
2-12 zu errechnen ist, überraschend hoch. Aber die Verhältnisse in der altbabylonischen 
Zeit waren nicht wesentlich verschieden1 2.

c) Verpfändung von Sklaven: Die Verpfändung3 von Sklaven ist in einigen Ge- 
richtsurkunden in Verbindung mit einer Kreditaufnahme erwähnt. Am klarsten ist 116, 
wonach ein Schuldner für den Fall, daß er die Schuld in zwei [Jahren]1 nicht begleicht, 
eine Sklavin zu übergeben verspricht. Gleichartig sind 118; 119 und wohl auch 117, ob­
wohl zur Begleichung einer Schuld von 100% Sekel Silber die Hingabe einer großen Skla­
venfamilie kaum ausgereicht hätte. In 195, 2-10 hat der Schuldner für einen Betrag von 
5 Sekel Silber eine Sklavin als Pfand gesetzt. Ob in 30, 4 eine Verpfändung vorliegt, ist 
nicht zu entscheiden, da die Übergabe eines Sklaven an den Gläubiger für ein zinspflich­
tiges Darlehen als Kauf stilisiert ist.

d) Schenkung von Sklaven: Häufig geben die Gerichtsurkunden an, daß Sklaven 
von ihren Eigentümern an Familienangehörige, vereinzelt auch an Fremde, geschenkt 
(ba, selten si) wurden: 28, i8-[24]; 31, 10-13; 56,6-9; 83, 9-114; 84,2-5 (si); 86, 13; 
87, 2-7; 13-15 ; 88, 2-6 (sag-rigx-se si); 91, 2-3; 98, 9-10; 99, 15-17; 21-22; 134,2-4; 
171, 2-4; 173, 5-8; 195, 24-25 ; 205, 5-7; 206, 2-5; 214, 37-40. Der Terminus für solche 
Sklaven ist ir/geme-sag-rigx „geschenkter Sklave (Sklavin)“ (87,7; 88, 9; 195,24; 
s. S. 128).

e) Vererbung von Sklaven: Wie der sonstige Nachlaß gingen Sklaven an die Erben 
über: 7, 15-21; 31,19-20; 32,16-17; 33, 6; [8]; 13-15! 34» 6~7i 13~14; 56> *4! 57» 10-13i 
64, 15; 72, 23-25; 80, 13-165; 82, 7-10; 169, 13-15; 174, 6-13; 175, 15-25; 177, 2-6. Daß 
Sklaven regelmäßig den Erben zufielen, beweisen indirekt auch die Fälle, in denen die 
Erben Sklaven einklagten, aber abgewiesen wurden, weil diese durch Verfügung des Erb­
lassers, durch Schenkung oder Freilassung, aus der Erbmasse herausgenommen waren: 
80, 2-5; 99, 18-20; 172, 11; 178, 21-22; 193, 8-9; 195, 26-28; 205, 2-4; 205, 27-29.

5. Freilassung und Auslösung von Sklaven*: a) 1. Die Gerichtsurkunden enthalten fol­
gende Fälle, in denen die Eigentümer Sklaven freigelassen haben: 74, 2-5 ; 75, 2-9; 77, 
7-10; 18; 78, 2-4; 99, 36-42; 177, 17-20; 178, 12-15; 186, 16-19; 205, 27-41. Zu Unrecht

1 Siehe dazu B. Landsberger, MSL I 252; die Ersatzleistung pro Tag beträgt dort wie in ana ittisu 7 IV
13-22 10 sila Gerste.

2 Für die altbabylonische Zeit vgl. M. Schwenzner, MVAG XIX3 37 ff·; 109 und allgemein G. J. Lautner, 
SDJOA I 107 ff. In ana ittisu 6 III 21-22 ist die Miete eines Ιύ-hun-ga auf 10 Sekel Silber festgelegt.

3 Siehe auch S. 118 f.
4 mu-kalag7 „hat sie mir festgemacht“; s. dazu S. 115; 128 und im Kommentar zur Stelle.
5 Der Sklave fiel dem Bruder des ohne ‘Erben’ verstorbenen Erblassers zu.
« Vgl. E. Szlechter, L’affranchissement en droit sumero-akkadien = AHDO + RIDA I 127-195.



behauptete Freilassung behandeln 30, 2; 31, 8-9. Der Terminus für „freilassen“ ist ama- 
al"-gV-ni in-gar ,,er hat seine Freilassung gesetzt“ = akkadisches andurärsu iskun. 
Diese Wendung bezeichnet sowohl die Freilassung seitens Privatpersonen als auch die 
durch den Palast1 2. In zwei Urkunden (74, 5; 178, 15) ist der Freilassungsvermerk noch 
duich den Zusatz dumu-uru-gim in-dim-ma „(und) daß sie (= die Eigentümerin) 
ihn cwie zu einem Sohne der Stadt3 gemacht hat“ näher bestimmt3. Er besagt die Zuerken­
nung der vollen bürgerlichen Rechte. In 75, 5-8 lautet die Erklärung der Freilassenden, 
zweier Söhne des verstorbenen Sklaveneigentümers: „Unter Eid beim König! Ursaguba, 
der Sklave, soll freigelassen (und) wie zum ‘Sohne eines Mannes3 gemacht werden 
(dumu-lü-asa-ginj-na-am he-dim)!“ Diese Wendung kann nichts anderes besagen, 
als daß der Sklave als legitimer und dann erbberechtigter Sohn anerkannt werden sollte. 
Das ist gewiß nur denkbar, wenn der Sklave aus einer Verbindung des Vaters der Frei­
lassenden mit einer Sklavin stammte4.

2. Die Freilassung ist in vier Urkunden vor dem Stadtfürsten oder den Richtern ausge­
sprochen worden (74, 4; 77, [7]; 17; 99, 41; 177, 17-20)5. Nicht genannt sind die Richter 
in 75; 178, 12-15; !86, 16-19; 2°5i 3°'~356· Darnach ist doch wohl anzunehmen, daß die 
Freilassungserklärung auch ohne die Mitwirkung der Gerichtsbehörden abgegeben werden 
konnte7.

3. Während die Freilassungsurkunden der altbabylonischen Zeit auf rituelle Flandlungen 
bei der Freilassung verweisen, wie „(der Freilassende) hat die Stirn (des Sklaven) gereinigt“, 
„hat seine Stirn gereinigt und sein Gesicht gegen Sonnenaufgang gerichtet“ oder „hat 
ein Gefäß, das Zeichen ihrer Sklavinnenschaft, zerbrochen“8, sind solche Angaben dem 
neusumerischen Formular fremd. Daß die Freilassung aber rein weltlich gewesen ist, wird 
man aus dem Schweigen des Formulars über derartige Riten nicht zwingend ableiten 
können9.

1 Als graphische und. lautliche Varianten kommen ama-ar-gi4 (186, 18; 205, 34); ama-ar-gig (74, 5; 
78, 4; 99, 42; 177, 20; 178, 14), ama-gijS1* (31, 9; 75, 7; 9) und ma-ar-gis (30, 2; 77, 10; 18) vor. In 
jungen Texten wird ama-ar-gi geschrieben (SL 237, 52). Die älteste Lautform ist ama-gi,; s. SAK 52 
XII 21.

2 Der früheste Beleg ist Urukagina SAK 52 XII 21. Vgl. noch KL II 1-15 ; dazu Or NS XIX 106 f., wo­
nach versklavte Babylonier im Zusammenhang mit dem „Setzen von Recht (und) Gerechtigkeit in Sumer 
(und) Akkad“ durch den König freigelassen wurden. Zur Entwicklung von anduräram sakänum in Richtung 
auf einen „durch königlichen Gnadenerlaß geschaffenen Zustand der Lastenbefreiung“ s. E. Weidner, ZA 
NF IX 120 ff.

3 Siehe P. Koschaker, Griechische Rechtsurkunden 713.
4 Siehe zu diesem Text S. 94. Vgl. noch TCL XV 35, 11 (literarischer Brief an den göttlichen 

Rimsm): su-si-bi-ta läl-i-nuna-gim al-bi-bi-ze-e gä-e dum u-lri-diäa-gin,-nam läl-i-nun-na 
„von seinen Fingern tropft es wie Honig (und) bestes Öl“; mir ‘wie dem Sohne eines Mannes’ (tropft es 
davon) wie Honig (und) bestes Öl“, dumu-lu-disa bezeichnet hier eine Stellung, wie sie nur dem Bruder 
des Königs zukommt.

5 Gerichtliche Beurkundung. Ein Hinweis auf die Richter ist vielleicht in 78 zu ergänzen. Vgl. auch 31, 8-9.
6 In diesem Fall ist eine Urkunde ausgestellt worden.
7 Anders P. Koschaker, Griechische Rechtsurkunden 71 ff.
8 Siehe dazu P. Koschaker, o. c. 71 ff.
9 Unklar ist, was die in ITT IV 7052 und 8065 in Zusammenhang mit der Freilassung (ama-ar-gi4 

gar-ra) genannten Posten von Silber, Bronze und Kleidern zu bedeuten haben.



4. Als normale Form der von Privatpersonen verfügten Freilassung von Sklaven haben 
wir wahrscheinlich, obwohl die Freilassungsformel dies nicht aussagt, die auf den Todes­
fall des Freilassenden anzusehen1. Dafür sprechen einmal die Fälle, in denen die Erben 
des Freilassenden die Sklaven bei der Erbteilung einklagen (74; 178, 12-22; 186, 16-22; 
205, 27—41), was schwer zu verstehen wäre, wenn die Sklaven schon zum Zeitpunkt der 
Frcilassungserklärung aus dem Haushalt ausgeschieden wären. Auch die Eidleistung der 
Söhne der Freilassenden in 99, 43-46 ,,daß sie die Verfügung ihrer Mutter , d. h. die Frei­
lassung von drei Sklavinnen, „nicht ändern werden“ hat am ehesten Sinn, wenn die bis zum 
Tode der Mutter bei dieser verbleibenden Sklavinnen davor geschützt werden sollten, daß 
sie dann von den Erben beansprucht würden. Ein sicherer Fall der Freilassungsparamone 
ist 75. Darnach ist der Sklave Ursaguba von den Söhnen seines Herrn freigelassen worden, 
und er konnte dies vor Gericht beweisen. Durch das Urteil wird er (samt seinen Kindern) in 
den Status’eines dumu-gi7 versetzt (dumu-g^-ra ba-an-tu). Verbindet man damit 177j 
17—20 „die Sklavenkinder, dumu-g[i]1 2, die Geme’uskigarra dem Kudingirra, dem Skla­
ven des Atu, des Br[au]ers, geboren hat, hat Atu freigelassen (ama-ar-gig-bi in-gar ) , 
so ergibt sich für dumu-gi^) folgendes: Es bezeichnet einen Status, der sowohl nach der 
Freilassungserklärung als auch vor ihr bestehen kann. Das führt zu einem Ansatz „(auf­
schiebend) bedingt frei“. In diesen Status kam ein Sklave durch eine Freilassungserklärung, 
die ihn zwar sofort in den Stand eines Freien versetzte, die Vollfreiheit aber bis zum Tode 
des Freilassenden aufschob. Er war dann Paramonar. War dagegen jemand von Geburt 
aus dumu-gi(7), so bedeutete die Freilassungserklärung den sofortigen Übertritt in die 
Klasse der Vollfreien3. Dieser Bedeutungsansatz4 paßt gut zu KL § 265 6: „Wenn jemandes 
erste [Frau] gestorben ist (und) er nach dem Tode seiner Ehefrauseine [Sklavin] als Ehefrau 
‘nimmt’, [sind] die [Kinder seiner] ersten Frau [seine] Er[ben]; die Kinder, die [die Sklavin] 
(in der Zeit, in der sie Sklavin war), ihrem Herrn geboren hat, werden wie dumu-gi, 
sein Haus .............. en (dumu-dumu-gi7-gin7-n[am] e-a-ni ib-sär-r[e7])“. Sie sind

1 Vgl. dazu S. 128 zum Parallelfall bei der Schenkung, bei der im Formular die sofort effektive Schenkung 
nicht von der auf den Todesfall unterschieden ist. Siehe weiter S. 95 zu der erst mit dem Tode des Sklaven­
herren wirksam werdenden Selbstauslösung einer Sklavin in UET III 51.

2 Die Kombination von dumu-SE(-r) = dumu-gi7(-r) (75, 23; 76, 8;KL§26 = XVII 7) mit dumu-gi 
(177, 17; 184, 10) erscheint vor allem wegen der Verwandtschaft zwischen KL § 26 und 177, 17-20 (s. so­
gleich) zwangsläufig. Zu dumu-gi, s. noch TU 156 III 4; 162 II 6; VI 40; IX 6; 34; 16417, 5 ; UET III 1447, 
3; TCL V 5676 I 17. Die Verbindung dumu-gi, liegt wohl auch in TCL XV 12, 89 vor: dumu-gi7?-bi 
ё-а-ηέ im-mi-gh dusu-bi mu-un-gi4 „seinen (= Sumers) dumu-gi, ließ ich in seine Familie zurück­
kehren, den Tragkorb ablegen“. Ein weiterer literarischer Beleg, den ich aber nicht verstehe, ist CT XV 9, 
53-54. Eine Deutung des Elements gi7(-r) kann ich nicht geben. Die Gleichung dumu-gi, = mär rube 
(s. B. Landsberger, OLZ 1931, 135 zu UET I 132, 2; wohl auch STVC 52 I 8) ist leider hier nicht verwertbar.

3 Vgl. dazu die für unser Problem grundlegenden Ausführungen P. Koschakers, Griechische Rechts­
urkunden 74 ff. zur Paramone.

4 B. J. Siegel, Slavery 4317 gibt folgende Deutung: ‘The dumu-gi seem to represent children of a Status 
different from that of slave children. On the other hand, they were not free, to judge from the fact that they
were manumitted (nach 177, 17-20). Perhaps they were children of a Union between a slave and a free woman, 
recalling the later law from the Hammurabi Code § 175’.

6 Siehe A. Falkenstein-M. San Nicolö, Or NS XIX 109 f.; 116; J. P. Lettinga, JEOL XII 25880 im An­
schluß an meine 1. c. 110 gegebene Deutung „bevorrechtete (Sklaven)kinder“. Die von mir 1. c. versuchte 
Herleitung von dumu-SE ist nicht zu halten.



„(aufschiebend) bedingt frei“ und werden mit dem Tode des Vaters effektiv vollfrei. Wenn 
an dieser Stelle dumu-dumu -gii-giny-n am „wie dumu -gi7“ exakt interpretiert werden 
darf, hieße das, daß Kinder aus dem Konkubinat eines Freien mit einer Sklavin nicht 
automatisch dumu-gi^7^ sind, während das umgekehrt für die Kinder aus der Ehe eines 
Sklaven mit einer Freien (177, 17-20; möglicherweise auch 76, 2-8) zu gelten scheint1.

b) Für die Freilassung von Sklaven oder ‘bedingt Freien3 die sich in der Hand von Pri­
vatpersonen befanden, durch den Palast, verwenden die Gerichtsurkunden nicht den 
Terminus ama-ar-gi4 gar, sondern gu-mu-du8 [aka]? „die Nackenlösung [machen]7“ 
(73> 8) oder du8 „(aus)lösen“ (184, 10)1 2, ein Terminus, der auch bei der privaten Auslö­
sung gebraucht wird (28, 9; vielleicht auch UET III 51, 5). Die jeweils gezahlten Beträge 
sind 5 y2 Sekel Silber für eine dumu-gi (184, 9-14) und 10 Sekel für eine Sklavin baby­
lonischer Abkunft (73, 4-22).

c) Ein Fall der Selbstauslösung ist in der Rechtsurkunde UET III 51 bezeugt: „Am- 
[mazaza], die Sklavin des A’[aduga], hat sich gegenüber A’[aduga] ausge[löst] (ni-te!-n[i] 
in-d[u8]). % Mine Silber und eine al-Kuh3 hat sie ihm als ihren vollständigen Kaufpreis 
gezahlt. Solange A’aduga und Ninabbana leben, wird sie bei deren Kindern und deren 
Gatten [Dienst] tun (i-[ne-da-gub]-bu-d [am]; s. dazu im Kommentar zu 58,19). 
Nach dem Tode des A’aduga und der Ninabbana wird Ammazaza gehen, wohin sie will 
(ki-sä-ga-na he-an-gin), niemand wird sie einklagen“. Merkwürdig ist dabei die von 
der Sklavin übernommene Verpflichtung, bis zum Tode des Herrn und seiner Ehefrau 
Dienst zu tun. Sie paßte viel eher zu einer Freilassung mit Paramone.

3. Die Minderfreien

Entsprechend dem Staatsaufbau zur Zeit der III. Dynastie von Ur hat die Mehrzahl 
der Bevölkerung, theoretisch sogar die gesamte Bevölkerung, in einem Abhängigkeits­
verhältnis zum König gestanden. Aus der Überlieferung können wir eine Anzahl von Kate­
gorien von Palastbediensteten ermitteln. Diese Kategorien genauer zu bestimmen, ist eine 
der vordringlichsten, aber auch schwierigsten Aufgaben der Forschung. Hier kann es 
selbstverständlich nur darum gehen, die in den Gerichtsurkunden bezeugten Termini vor­
zuführen und die daraus zu gewinnenden Anhaltspunkte zu nennen.

1. eren: Die „Truppe“ wird von Dienstverpflichteten des Palastes und der Tempel ge­
stellt. Sie erhalten Verpflegungsrationen, die meist als sä-gal „Futter“, aber auch als

1 Wenn in 184, 9-14 der Palast eine dumu-gi für 5% Sekel Silber auslöst, könnte dadurch die in der Zeit 
der Paramone von der dumu-gi zu leistenden Dienste abgegolten worden sein. - Zu den Schwierigkeiten, die 
sich für 75 aus dem Urteil, das den Sklaven zu einem dumu-gi, macht, in Verbindung mit der Klausel der 
Freilassungserklärung „er soll ‘wie zum Sohne eines Mannes* gemacht werden“ ergeben, s. S. 112 mit Anm. 3 
und im Kommentar zur Stelle.

2 Ergänzt nach TU 16412 IV т-12 „insgesamt 17 Sklavinnen (sag), 1% Mine 1 Sekel Silber, weibliche 
Sklaven (sag-mi), für Geld auszulösen (kii-ta du8-dam)“. Der Auslösungsbetrag schwankt zwischen 2 
und 7 Sekel Silber. In allen Fällen handelt es sich um versklavte Babylonierinnen in privater Hand. Siehe 
auch TU 73, 7. gü-du8 „von Lasten befreien“, möchte ich auch abweichend von F. R. Kraus, JCS III 28 
in YBT IX 25 I 6-12 „als er Nibru, die geliebte Stadt Enlils, von Lasten befreit hatte (gü-bi mu-un-du8), 
die von ihr gestellte Truppe vom Feldzug ‘weggenommen’ hatte“ annehmen.

3 Zu dem ungewöhnlich hohen Lösegeld s. S. 87.



se-ba „Gerstezuteilung“ bezeichnet werden1. Nach 215, 1-3; 19-23 ist ihnen ein „Nah­
rungslos“ (kur6) zugeteilt und in 213, 31 wird Sesamöl als zum kur6 der „truppe ge­
hörig angegeben. Sie konnten auch „Geschenke“ des Königs erhalten1 2 *. .

Die eren-Leute wurden vielfach zu landwirtschaftlichen Arbeiten herangezogen , sie lei­
steten aber auch Transport- und Militärdienste4. Organisiert war die Truppe in der auch von 
anderen Gruppen her bekannten Form: eren-gal-gal5 * 7 * bezeichnet einen gehobenen Rang. 
Der niedrigste Vorgesetzte war der ugula „Aufseher“, der nächsthöhere der nu-banda 

Inspektor“. Die eren-Leute werden vielfach nach ihrem Standort näher bestimmt, so 
er eη -1 aga s akl ,.Truppe in Lagas‘,e, eren-e-dsar a-ka „Truppen beim Tempel des Sara1 
oder Truppe beim Tempel des Sara und beim ‘Hirtendorf *“ (e-duru5-sipad-e-ne) .

Die soziale Stellung der Angehörigen der Truppe ist schwer zu bestimmen. Nach 190, 
7-14 sind zwei Personen „in die Truppe eingereiht worden (eren-na ba-an-tu) : sie
mußten durch Kriegsgefangene aus Simanum (Ιύ-si- m а - n u m а ‘) ersetzt werden. Dieser
Fall ist wohl identisch mit der im selben Text behandelten Abstellung von Leuten, die als 
(TUR.)TUR-dib-ba lcü-ta-sa10-a bezeichnet sind, aus einem staatlichen Betrieb und 
deren Ersatz durch Simänum-Leute. Das ließe den Schluß zu, daß „für Geld gekaufte 
Arbeiter“ an die Truppe überstellt worden sind. In 212 ist angegeben, daß mehrfach Leute 

als eren eingeklagt“ (nam-eren-se inim i-ni-gä-ar) wurden, die sich aber bei der 
Untersuchung der Fälle als „Sklaven des Sara“ (Z. 15-18; 19-22), als „Kind der Gottes­
sklavinnen des Stadtfürsten“ (Z. 8-10) oder als Sklaven von Privatpersonen (Z. 4"7 \ 31 33) 
erwiesen Da die Urkunde nicht aussagt, worauf sich die Vindikation der betreffenden Per­
sonen gründete, ist kaum mehr daraus abzuleiten, als daß Sklaven der „Truppe“ angebo­
ren konnten. Andererseits ist aber gesichert, daß der Sklavenstand nicht das einzige e- 
servoir gebildet hat, aus dem sich die „Truppe“ ergänzte. Denn einmal sind eren-Leute 
ausdrücklich als dumu-uru „Bürger“, das heißt „Freie“, bezeichnet*.

2 eger-eren-na: Dieser in den Gerichtsurkunden nur in 203, 5 bezeugte Terminus 
bedeutet wörtlich „derjenige, der hinter der Truppe ist“; er hat mit der Berufsbezeich­
nung eger9 wohl nur indirekt zu tun. In Or XLVII-IL 466 sind 97 Gendarmen (uku-us)

1 A. L. Oppenheim, AOS XXXII 17; 27; UET III Indexes 77 s. v. erin.

3 NachTCL V 6041 V 1-2 „insgesamt 21.799 eren- Leute, die Gerste ernten“; UET III 1053, 9 >>Ge«;Ste-
ration für die eren-Leute, die für die (Arbeit bei den) manu-Bäumen (s. dazu S 104) (abgestellt sm .

4 Vsrl UET III 165, 4 „am Tag, an dem die Truppe vom ‘Zug’ (kaskal-da) zuruckkam > 7> 3 „
eren- Leute von Elugala, 20 eren-Leute von Ga’es soll er für den ‘Zug> schicken (kaskal-se-amTe-em- 
gi4-gi4)“; eren-kaskala „Truppe des ‘Zugs’“ (BIN V ,35, 3) 1 „das Schiff der Truppe cHe vom Zug ge­
kommen ist“ (Or XLVII-IL 261, 2); eren-gis-gid-da „Bogenschützen-1 ruppe (С Г VII 38b, .3,

s. S. 915; 136; Ui zu 189, 12).
5 UET III 1161, 8. Vgl. uku-us-gal-gal unter 6.
e UET III 1002, 2; s. weiter A. L. Oppenheim, AOS XXXII 17·

7 UET III 966, 2; 964, 3·
I VglVJer-iagintin 110, 18; 214, ,9; eger(-ensi) in UET III ,9,22 und Siegelabrollung; egerjhsi- 

sa-bu-umaki Ιττ Πι „6 Rs. 4; eger-sabra UET III 48, 9; eger-sukkala = arkat sukkalh und
münzte sukkalli be. B. Meissner, AS I 80, 35-36- Für altbabylomsches UEGER, wofür wohl die Lesung 

warkmn gilt, s. A. Walther, LSS VI4 6 124 ff.; ARMT XV 80.



und 356 eger-eren-na, die unter fünf nu-bända und einem ugula stehen, erwähnt. 
Da sich diese Zahlen nur auf die an der Sollzahl fehlenden Dienstleute (la-ni) beziehen, 
werden die Verbände erheblich größer gewesen sein. Die Organisation ist dieselbe wie 
bei den eren-Leuten. Daß sie zusammen mit den uku-us (s. unten 6) aufgeführt sind, 
gibt wohl einen ungefähren Eindruck vom Verwendungsbereich der eger-eren-na. Ihre 
soziale Stellung dürfte nicht sehr hoch gewesen sein; denn nach 203, 1-6 ist ein Dieb zum 
eger-eren-na gemacht worden, während als Strafe für Diebstahl, falls der Dieb die 
hohe Strafe nicht zahlen konnte, die Versklavung erfolgte (s. S. 134 f.).

3. gurus: Die Bezeichnung gurus, die an sich nur den erwachsenen Mann meint, wird 
für dauernd oder vorübergehend als Dienstleute des Königs oder der Tempel verwandte 
Personen gebraucht. Es deckt sich daher zum Teil mit eren (209, 30; 40; 74; eren in 209, 
33; 41)1· Die in 213, 20-27; 36-37 vorkommenden Belege beziehen sich auf Beschuldigun­
gen, daß gurus-Leute in unzulässiger Weise für Privatpersonen Dienst geleistet hätten.

4. MAR.TU: Der Terminus MAR.TU bezeichnet von Haus aus die Herkunft von den 
MAR.TU-Nomadenstämmen, ist aber schon in der Ur III-Zeit zur Benennung der An­
gehörigen einer militärischen Formation verwandt worden2, die damals gewiß nicht mehr 
ausschließlich aus Stammesangehörigen zusammengesetzt war. Nach 33,2-3; 34,2; 
63> 4i 129) 10 besaßen MAR.TU-Leute einen Sklaven. In 52, 20 ist ein MAR.TU Zeuge, 
in 33, 9-10 = 34, 12 ist er ,,Königsbote“.

Der besondere Charakter der MAR.TU zeigt sich nur in 33 und 34, wonach bei der Erb­
teilung nach dem Tode des Kuda, des MAR.TU, „Urbaba, der MAR.TU, der Königsbote, 
die Teilung des ‘Hauses’ des Kuda vorgenommen hat“ (s. dazu S. 113). Das beweist, daß 
die MAR.TU königliche Lehensträger gewesen sind. In dem Brief YBT IV 114 wird Auf- 
trag gegeben, das Feld eines MAR.TU-Mannes zu bewässern (a-sä-ir-mu-MAR.TU-ka 
a he-ma-de-e), was sich gewiß auf ein Lehensgut bezieht.

5. TUR-dib-ba und TUR.TUR-dib-ba: Die beiden Bezeichnungen, die in den Ge­
richtsurkunden nur in 190 bezeugt sind, gehören gewiß eng zusammen, sind aber nicht 
identisch, da in Z. 41 und 70 ein TUR-dib-ba für einen TUR.TUR-dib-ba verantwort­
lich ist. TUR.TUR-dib-ba sind nach diesem Text staatliche Dienstleute im Sklaven­
stand, da sie durchweg als „für Geld gekauft“ (ku-ta-sa10-a) bezeichnet sind. Beide 
Klassen stehen unter einem nu-bända, dem auch sonst bekannten Baddari (Z. 41; 70), 
der sich in seinem Siegel (ITT III2 5395) nu-bända-TUR-dib-ba nennt. In ITT IV 
7502 ist ein ugula-TUR-dib-ba erwähnt, so daß die Organisation mit der bei den eren

Siehe A. L. Oppenheim, AOS XXXII 17 f. Die in TCL V 6038 X 1 als „eren-Leute, die zum Dienst 
gehen“ (eren bala-se e-e) bezeichneten Dienstleute sind in IX 11 als gurus gebucht. Über die Gerste­
zuteilungen an gurus unterrichtet u. a. TCL V 6171, 17-23:
„60 Kur Gerste - in Lohn(tagen) (ä-bi) 4800
10 Sekel Silber - in Lohn(tagen) g00
1 Talent gi-Wolle - in Silber 7% Sekel - in Lohn(tagen) 675“.
Daraus errechnet sich eine Gerstenration von 33/4 sila pro Tag und ein Jahresbetrag von 4% Kur Gerste im 
Werte von ebensoviel Sekel Silber. Bei den Angaben für Silber und gi-Wolle kommt man nur auf einen 
Jahresbetrag von 4 Sekel Silber. Hiermit sind die Beträge für die Miete privater Sklaven zu vergleichen 
(s. dazu S. 91 f.).

a Siehe F. Thureau-Dangin, TCL I t82; B. Landsberger, ZA NF I 236 ff.; Th. Bauer, Ostkanaanäer 
83 f·; P. Koschaker, ZA NF XIII 146; A. L. Oppenheim, AOS XXXII 90. S. auch S. 1041.
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und eger-eren-na bezeugten Gliederung übereinstimmt. Nach HCL III 109 (222), 2-3 
„Agu’a, der Obergendarm (uku-us-gal), der wegen der TU R-dib-ba des Großveziers 
gegangen ist (mu-TUR-dib-ba-sukkal-maha-ke4-ne gin-na)“ verfügte auch der 
Großvezier über TUR-dib-ba-Leute. In CT VII 38b sind in einer Aufstellung von Ar­
beitsverpflichteten no TUR-dib-ba-Leute angeführt, von denen 45 an den eben ge­
nannten Baddari überstellt wurden (Rs. 1—2), während der Rest mit anderen Arbeiter­
klassen als eren-ha-la-a zusammengefaßt ist. In ITT IV 7066 sind TUR-dib-ba aus 
Susa genannt, was aber kaum auf elamische Herkunft bezogen werden kann, da sie sume­
rische oder akkadische Namen tragen1.

6. uku-us ,,Gendarm“1 2: Die Funktion des uku-us im Zusammenhang mit Prozes­
sen ist durch 120a, 10 und 202, 8-9 klar bestimmt. Er ist der Gendarm, der den Beschul­
digten dem Gericht vorzuführen hat2. In den Personenstandsverzeichnissen der Tempel 
werden regelmäßig ein oder mehrere uku-us notiert3, wobei sie bezeichnenderweise immer 
unmittelbar hinter dem an erster Stelle genannten sanga „Priester stehen. Höhere Grade 
bezeichnen uku-us-gal4 und uku-us-gal-gal5. Vielfach wird ihre Zugehörigkeit zum 
Stadtfürsten (uku-us-ensi)6 oder zum König (uku-us-lugala)7 notiert. Der „könig­
liche Gendarmerie-Oberst“ Danuwe ist zweimal als Richter bezeugt (s. S.35)8’9.

II. FAMILIENRECHT

1. Eherecht

a) Allgemeines:
Die Ehe der neusumerischen Zeit war monogam, aber lösbar10. Sie zeigt die Charakte 

ristika der patriarchalen Ehe, so vor allem in der Regelung der Erbfolge, die von Haus 
aus auf die männlichen Nachkommen beschränkt war, in der \ erfügungsberechtigung

1 Die Deutung A. L. Oppenheims, AOS XXXII158 als dumu-dib-ba ‘adopted son( ?)> ist nicht zu halten.
2 Siehe F. Martin, О LZ 1911, 101 ff.; A. Walther, LSS VI4"8 173 ff-5 G. R. Driver-J. C. Miles, Baby- 

lonian Laws I 113 f. Nach UCP IX2 7, 2-3 uku-uS kaskal-ta gin-na „Gendarmen, die vom Zug (zurück)- 
gekommen sind“ waren sie auch bei auswärtigen Unternehmungen verwandt.

3 ixx Ц1 907, 2 (1 uku-us des e-ba-garä); 3536, 3 (2 uku-us des e-URUxKAR'1); HL 527θ, 1
(5 uku-uS des [e]-dnin-giz-zi -da). In ITT II1 865, 1 heißt ein solcher uku-us „Gendarm des sanga“ 
(uku-us-sanga). 4 §L 348, 28; ITT IV 8079; AOS XXXII 146 (W 29).

» SL 348, 28; ATR 18 Rs. 9; TM HC NF I-II 145*·
β XXX V 8222, 3; TU 233 Rs. 4; AOS XXXII 146; altbabylonisch UMBS VIII1 81, 9.
7 12i a, 10; ITT II1 950 (so auf dem Siegel, im Text lü-kin-gi4-a-lugala „Königsbote , womit letzteres

als höhere Stufe gegenüber dem „königlichen Gendarm“ erwiesen ist); Ш3 5125,2-3; 5 5 58, 3; 784i;
V 6902 Rs. 1 „entlassene uku-us des Königs“. Ein literarischer Beleg ist STVG 133 II 4 ses-mu-ne 
ulcu-us-lugal-la „meine Brüder (sind) königliche Gendarme“; s. auch noch uku-uä-lugala-gal in ΙΊT 
IV 7972; uku-ug-igi-lugala AOS XXXII 22 C 1 V 3 (zur Bildung vgl. nar-igi-1 ugala; dazu S. 52 
mit Anm. 7). Ein „Gendarm“ ist übrigens auch einem Archivar (ga-dub-ba, UET III 1066 Rs. I 7) und 
einem äab ra (UET III 1056 Rs. I 3) zugeordnet.

8 Siehe auch im Kommentar zu 166, 16.
9 Hinzuweisen ist hier noch auf masdä = тиШпит, das in neusumerischer Zeit allerdings sehr selten 

bezeugt ist. Siehe F. R. Kraus, JCS III 36 f.; UET III 52 T 3~5·
10 xü,- die altsumerische Zeit s. A.Schneider, Die sumerische Tempelstadt S. 36. - Vgl. auchS.i 1 5 mit Anm. 7.



des Vaters über die Kinder, die bei der Eheabsprache in Erscheinung tritt, in der 
Regelung, daß die Scheidung der Ehe nur vom Ehemann ausgesprochen werden konnte. 
Neben der Normalform der Ehe gab es auch Eheformen, die der Ehefrau größere Frei­
zügigkeit, dafür aber auch geringere Sicherheit für die Zeit nach dem Tode des Ehemannes 
gewährten.

b) Die Eheabsprache:

a) Der Eheschließung ging in neusumerischer Zeit die Eheabsprache voraus. Diese 
wurde meist zwischen den Vätern des zukünftigen Ehepaares getroffen, wobei sowohl 
der Vater des Bräutigams (14,12-17; 17,2-7; 18,5-10; 19,3-8; 22,5-8; 167,10-11; 
206, 19-24) als auch der Vater der Braut (14, 2-6; 15, 12-15) die Verhandlungen 
einleiten konnte. Das Einverständnis der anderen Seite ist in den Protokollen nirgends 
notiert, da es Voraussetzung für das Zustandekommen der Abmachung war. Von dem 
Einverständnis der Brautleute konnte dagegen nicht gesprochen werden, da diese als 
Gewaltunterworfene Objekt der Absprache waren. Von der Beteiligung der Mutter 
spricht die Notiz, daß „Atu, die Ehefrau des Urningizzida“ (d. h. des Vaters des 
Bräutigams, der die Eheabsprache für seinen Sohn getroffen hat) „am Orte, an dem dieser 
den Eid beim König geleistet hat, gesessen hat“ (18, 11-12). Damit hat sie ihr Einverständ­
nis bekundet, gleichzeitig aber, wie sich aus dem Verlauf des späteren Prozesses ergab, ihr 
Einspruchsrecht verloren1. In 18, 20-25 hat die Mutter (nach dem Tode des Ehemanns) 
eine vom Vater für die Tochter getroffene Eheabsprache widerrufen (s. S. 81). In 15, 12—16 
„weil dem Duganizi, ohne daß dessen Vater (und) Mutter es wußten, Nibaba, der Vater 
der Halababa, den Eid beim König geschworen hat, wurde Halababa ‘verstoßen’“1 2 wird 
sogar ausdrücklich die Unterrichtung und damit gewiß auch die Zustimmung beider El­
ternteile als Voraussetzung für die Gültigkeit der Eheabsprache angegeben. Das darf aber 
nicht verallgemeinert werden, da dann, abgesehen von Fällen, in denen die Eltern des Bräu­
tigams verstorben waren, eine Eheabsprache ohne Mitwirkung der Eltern nicht gültig ge­
wesen wäre. Dies wird aber durch 15, 2-6 (s. dazu sogleich) widerlegt. So wird die Zu­
stimmung der Eltern wohl auf die Zeit der ‘Minderjährigkeit’3 des Sohnes beschränkt ge­
wesen sein. Bei Töchtern ist dagegen der elterliche Konsens, beziehungsweise der des Ge­
walthabers, gewiß ohne eine solche Einschränkung erforderlich gewesen.

Die Form, in der die Urkunden die Eheabsprache seitens der Eltern des Brautpaares 
notieren, ist relativ einheitlich: „Unter Eid beim König! Die Gerne’igalima, die Tochter 
des Lugalkigalla, möge Urigalima, mein Erbsohn, heiraten (ha-an-tuku)!“ (17,4-7). 
Abweichend formuliert ist nur 18, 8-10 „Unter Eid beim König! Luningirsu, mein Erb­
sohn, möge dein Schwiegersohn sein (mi-üs-sä-zu he-a)!“ Dabei dürfte aber wohl 
kaum eine nur stilistische Verschiedenheit gegeben sein (s. S. 106).

b) Daß der Bräutigam selbst die Eheabsprache mit dem Vater der Braut traf, ist in 
fünf Urkunden bezeugt: „Unter Eid beim König! Ninabbana, die Tochter des Ur-GAR, 
will ich (= Seskalla) heiraten (ha-a-tuku)!“ (16,4-6; 181 IV 4-7; dam-se ha-tuku

1 Siehe dazu S. 80 mit Anm. 5-6.
2 Zur Verwendung der Terminologie der Ehescheidung für die Auflösung einer Eheabsprache s. im 

Kommentar zur Stelle.
3 ^ur Krage der 'Minderjährigkeit* im babylonischen und assyrischen Recht vgl. zuletzt G. R. Driver-C. J. 

Miles, Babylonian Laws I 105.



15, 4-6) und „Nibaba, der Sohn des Lugalusumgal, hat, weil er Ninnammahani heiraten 
(wollte), zu [ihm (d. h. dem Adoptivvater des Mädchens) gesprochen]“ (204, 38-40). Der 
erstgenannte Text, der im Urteil die Gültigkeit der Eheabsprache feststellt, notiert am Ende 
(Z. 12-14) „und auf das Wort des Anana, (seines) Vaters, hat Seskalla die Ninabb[an]a 
geheiratet“. Die kurze Formulierung läßt zwar keine sichere Deutung dieses Passus zu; 
immerhin darf vermutet werden, daß Anana zunächst gegen die Eheschließung Wider­
stand geleistet hat, auf die Klage der Gegenpartei hin aber zugestimmt hat.

c) Von zusätzlichen Abmachungen bei der Eheabsprache ist in den Gerichtsurkunden 
nicht die Rede. Daß sie möglich waren, zeigt die Rechtsurkunde aus Nippur BE III1 8, 
1-5 „Balul [hat] zu Urnusku [gesagt]: cLugalkarre wird meine Tochter heiraten (ha-ba- 
tuk-tuku) (und) [ich werde] ihm mein ‘Haus’ geben1 (in-na-si-[mu-de-en]) . Auf eine 
Urkunde, die eine Eheabsprache aufzeichnete und die in bezeichnender Weise der Ver­
lobten ausgestellt war, ist wohl in 166, 7-9 verwiesen: „Daß Mangi (d. i. die zukünftige 
Ehefrau) eine Urkunde auf Grund der Absprache erhalten hatte, hat Daga, die Ehefrau 
des Seskalla (d. i. wohl der die Eheabsprache tätigende Vater), beschworen.“

d) Die Rechtsfolge der Eheabsprache ist aus den Prozeßurkunden abzulesen, nach denen 
eine Partei die Erfüllung hinausgeschoben, verweigert oder die Absprache durch eine 
anderweitige Eheschließung gebrochen und die Gegenpartei deshalb Klage erhoben hatte 
(14, 2-11; 12-21; 15,2-16; 16, 2-14; 17,2-17; 18,2-33; 19, 3-16; 166, 2-9'; 167,8-12; 
206, 19-31). Abgesehen von 18, 2-33, wo die Eheabsprache durch die Mutter der Braut 
widerrufen worden ist („unter Eid beim König! Luningirsu, dein Schwiegersohn, soll 
nicht mein Schwiegersohn werden!“; Z. 23—25)1, ist in allen Fällen, in denen das Urteil 
erhalten ist, abgesehen von 17, die Verbindlichkeit der Absprache festgelegt und dement­
sprechend wurde die Ehe geschlossen. Dabei ist allerdings, wenn man den Gedanken 
P. Koschakers1 2 folgt, zu beachten, daß nicht auf Erfüllung der Absprache, sondern nur 
auf Schadensersatz geklagt werden konnte. Wenn trotzdem die Beklagten der Eheschlie­
ßung zu stimmten, so taten sie das gewiß wegen der beträchtlichen Zahlungen, die ihnen 
anderenfalls auferlegt worden wären. In 17 stand einer Eheschließung entgegen, daß der 
Bräutigam in der Zwischenzeit eine andere Ehe eingegangen war. Diese Ehe konnte nicht 
für nichtig erklärt werden3; so mußte der Vater, der die Eheabsprache getroffen hatte, 
der Braut den Betrag von 1 Mine Silber zahlen, das heißt den Normalsatz für ungerecht­
fertigte Ehescheidung4. Leider steht diesem Fall keiner zur Seite, in dem sich die Klage 
gegen den Vater einer inzwischen anderweitig verheirateten Braut gerichtet hat.

c) Die Eheschließung
1. Zur Terminologie: Die Eheschließung wird durch nam-dam-se ba-(an-)tuku 

„(der Ehemann) hat............als Ehefrau 'genommen’“ (191, 5-8; 211, 2-5 ; 13-16; 61-64)5,

1 p. Koschaker, AOr XVIII3 28188 („eidlicher contrarius actus“).
2 P. Koschaker, 1. c. 215.
3 jj;e Frage, ob die gegen ein älteres ‘Verlöbnis’ verstoßende Ehe nichtig war, hat P. Koschaker, 1. c. 281 

schon in dem Sinne beantworten wollen, wie das jetzt durch diese neue Urkunde eindeutig erwiesen ist.
4 Zur Bedeutung dieses Urteils für die Frage, ob die neusumerische Ehe eine ‘Kaufehe’ gewesen ist.s. S. 105 .
5 Vgl. dam e-tuku „verheiratet“ (RTC 76 II 8; III 2; 7; IV 7: V 2); dam-tuku „verheiratet“ (SEM 

58 I 27); dam-nu-tuku „unverheiratet“ (166,15; RTC 76 III 5: V 4; 7)· Siehe noch CT XVIII 36 I 14 

dam - tuku-a = häru sa assati „(als) Ehefrau ausersehen“.



weitaus häufiger durch einfaches ba-an-tuku „er hat sie 'genommen’“, „er hat sie gehei­
ratet“1 ausgedrückt. Subjekt des 'Nehmens’ der Ehefrau ist in neusumerischer (und spä­
terer) Zeit ausschließlich der Bräutigam, die Eheschließung erscheint somit als einseitige 
Handlung des Mannes. Die exakte Bedeutung dieser Wendung ist umstritten. Während 
A. van Praag1 2 und G. R. Driver-J. C. Miles8 darin die Bezeichnung der copula carnalis 
sehen, bezieht P. Koschaker4 das 'Nehmen’ der Braut auf die Heimführung der Braut in 
das Haus des Bräutigams. In diesem Zusammenhang ist auf 22 hinzuweisen, wonach eine 
Frau verstoßen worden ist, weil sie mit dem Ehemann „als Ehefrau in der Kammer ([d]a- 
ga-na) nicht gelegen hat“. Da dieser Beleg kaum so gedeutet werden kann, daß die Frau 
erst im Laufe der Ehe den Geschlechtsverkehr verweigert hat, spricht er wohl gegen die 
Auffassung von ba-an-tuku als Bezeichnung der copula carnalis5. Noch klarer ist KL 
§ 26, wonach der Herr eine Sklavin, die ihm Kinder geboren hat, nach dem. Tode der ersten 
Frau „als Ehefrau genommen hat“. Hier kann weder von der copula carnalis noch von 
der 'Heimführung’ der Braut die Rede sein. Im übrigen konnte tuku in neusumerischer 
Zeit auch bei einer Ehe, bei der der Bräutigam in das Haus des Schwiegervaters eintrat 
(BE III1 8, 4 und wohl auch 169, 19 = 204, 166), verwandt werden. Der Terminus war 
also in neusumerischer Zeit schon so abgeschliffen, daß er farblosem „heiraten“ ent­
spricht.

Ein Sonderfall ist 167, 10-12. Dort beschwört Urbaba, daß er seinen Sohn „dem Ni’urum 
als Schwiegersohn [gegeben hat]“7. Damit ist natürlich nicht das in altbabylonischen Quellen 
auf die Übergabe der Braut durch ihren Gewalthaber an den Bräutigam bezogene ana 
mütim nadänum „dem Ehemann übergeben“ zu verbinden, das neben der viel häufige­
ren Wendung, die vom 'Nehmen’ der Braut durch den Bräutigam spricht, die Eheschlie­
ßung bezeichnet8. Siehe dazu S. 106.

2. Formalakte bei der Eheschließung: Über Formalakte bei der Eheschließung, die kaum 
gefehlt haben, äußern sich die Urkunden nur selten. In 26, in dem anscheinend eine Frau 
eine Vollehe abgelehnt hat (s. S. 107), erklärte sie gegenüber dem Manne vor Zeugen: 
„Unter Eid beim König sollst du zu mir nicht sprechen (und) meine Hau[be] (tügsu- 
g[ur-ra]-mu)9 sollst du an dein Haupt nicht führen!“ Der Hinweis auf den Eid beim 
König kann sich nur auf den vom Ehemann zu beschwörenden 'Ehevertrag’ (s. unter 3)

1 Die Belege s. im Index s. v. tuku. Redupliziertes tuku steht in 22, 7; 25, 11; 204, 40; BE III1 8, 4. 
Notiert sei, daß in dieser Verbindung das Präfix ba- nicht obligat ist, wie die Stellen für in-tuku (17, [13]; 
23, 4; 26, 16; 97, 17; 169, 19 = 204, [16]; 205, 20); ha-(a-)tuku (15, 6; 16, 6; 181 IV 7); ha-an-tuku 
(t4, 6; 17; 17, 7) und ba-ra-[tu]k-tuku (25, 11) zeigen.

2 Droit matrimonial assyro-babylonien 87 f.
3 Assyrian Laws 169 ff.; modifiziert in Babylonian Laws I 245 ff.
4 Zuletzt AOr XVIII3 214 mit Änm. 10-11.
5 Damit soll nicht bestritten werden, daß in einigen Belegen (KH § 142; BE VI3 58, 12 = G. Dossin, 

AHDO III 147 ff.) akkadisches ahäzurn im Sinne von „geschlechtlich nehmen“ zu verstehen ist
6 Siehe dazu S. 106 f.
7 Die Ergänzung erscheint sicher, da nur sie das Erhaltene syntaktisch zu verbinden gestattet. Vgl. auch 

18, 8-10 „mein Erbsohn wird dein Schwiegersohn sein!“ Siehe S. 106.
8 P. Koschaker, AOr XVIII3 214.
9 Siehe dazu im Kommentar zur Stelle.



beziehen. Mit der zweiten Wendung ist eine symbolische Geste bezeichnet, die aber an­
derweitig nicht zu belegen ist1. Da in den Texten l; 2; 3 und der privaten Rechtsurkunde 
L 11004 (s· sogleich unter 3) der Eid beim König nach der Notiz über die Eheschließung 
gebraucht ist, ergibt sich wohl als normale Abfolge: Heimführen der Braut in das Haus 
des Bräutigams, Eidleistung des Ehemanns, Berühren der Haube der Braut.

3. Der Ehevertrag: Der ‘Ehevertrag1 wird direkt nur in 21, 5 genannt. Dort ist nach der 
Notiz über die Verstoßung der Ehefrau notiert, daß der Mann „mit ihr keinen Ehevertrag 
geschlossen hatte“ (inim-nam-dama KA nu-ü-[s]i-kesd[a-a])1 2·3. Auf den Ehevertrag 
beziehen sich aber alle Texte, die eine Eheschließung beurkunden, auch wenn sie nicht 
durchweg davon sprechen, daß der Ehemann einen Eid beim König geleistet hat (2; 3 ; 191,
5-8; 205, 60-62; 210 III 18-IV 2; 211, 2-5; 13-16; 61-64). Von diesen Belegen notiert der 
erste, daß der Ehemann „den dazu (d. h. zur Eheschließung) gehörenden Eid beim König 
(vor den Richtern) geschworen hat“, und in 3 ist ausdrücklich gesagt, daß der Eid zugun­
sten der Ehefrau geleistet worden ist2 5. Ebenso 205, 60—62 „Kamu, der Sohn des Urbise, hat 
der Baba’izu, der Tochter des Urmes, für die Ehe (nam-dam-se) seinen Eid beim König 
geleistet“. Hierher gehört noch die Privaturkunde L 11004 (unveröffentlicht, IS 4) .

püzur-ha-iab
u-bar-tum
nam-dama-na-se6
ba-an-tuku
i g i - u r - dd а - m u dumu-ur-me-me
Iur-ädumu-zi
Tbu-la-li
Ial-du10-ga dumu-ur-ddumu-zi-da
lu-inim-ma-bi-se
igi-bi-se
mu-lugala ba-pä
mu en-am-gal-an-na en-dinanna 

ba-hun

„Puzurhaja 
hat Ubartum 
zu seiner Ehefrau 
genommen.
Vor Urdamu, dem Sohn des Urmeme, 
Urdumuzi,
Bulali,
Alduga, dem Sohn des Urdumuzi, 
vor den Zeugen dafür, 
vor ihnen
ist der Eid beim König geleistet worden. 
Jahr, (in dem) der Enamgalanna, der en- 

Priester der Inanna inthronisiert wor­
den ist“.

1 ]ч4пе Parallele ist vielleicht 23, 9-10, wonach von einem Mann, der eme Scheidungscrklarung zurück­
nehmen will, erwartet werden kann, daß er zu seiner Frau sagt: „Ich [will] mich dir gegenüber reinigen,

[will] dich bedecken!“ ..
2 Vgl. inim KA-kesda in 151, 8 in unvollständigem Zusammenhang und SAK 52 XII 28 imm-bi KA 

e-da-kesda „dieses 'Wort1 hat er mit ihm (= Ningirsu) 'gebunden1 “= „dazu hat er sich ihm vertraglich 
verpflichtet“;'ana ittisu 7 II 27 [K]A-kes-da-a-ni in-[gar] = \riksätl$a Шип] „ihre Ehepakten hat er 

gemacht“ (dazu P. Koschaker, AOr XVIII3 27985).
3 Beachte den Unterschied gegenüber KE § 27, 32-33; 28, 34-35, wonach die nksätum den Eltern der 

Braut 'gesetzt1 werden.
4 Der Direktion der Antikenmuseen Istanbul danke ich für die Erlaubnis, diesen Text verwerten zu dür­

fen. Auf eine ähnliche Urkunde hat E. Huber, HAV 210 hingewiesen.
5 KA X GAN ΑΤΕΝύ + ёА-Лд-Ш. Zur Lesung des Gottesnamens dÄa-NI s. Th. Jacobsen, JCS VII 381'; 

G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian Laws I 13.
6 Inkorrekt für nam-dama-ni-se.



Für sich steht 1, 5-6, wonach der Eid beim König von zwei (oder mehreren) Personen 
geschwoien worden ist (mu-lugala-bi in-päd-es). Dabei kann es sich nach Analogie 
der parallelen Urkunden, die eine Eheschließung beurkunden, nur um die beiden Ehe­
gatten handeln (s. auch im Kommentar zu 1).

Die Leistung eines promissorischen Eides besagt, daß der Ehemann seiner Ehefrau eine 
Zusage macht. Da selbst in einer privaten Rechtsurkunde auf die genaue Angabe des 
Eidesinhalts verzichtet werden konnte, müssen für die vom Ehemann einzugehenden Ver­
pflichtungen ein allgemeingültiger Rechtsusus oder Gesetze bestanden haben. Dies läßt sich 
durch den Hinweis auf die altbabylonischen Ehekontrakte stützen, die detaillierte Anga­
ben über die terhatum (s. dazu unter 4), das variierende Scheidegeld und die Strafbestim­
mungen für die widerspenstige Ehefrau enthalten1. Damit läßt sich trotz der viel zu 
knappen Formulierung der Inhalt des Eides nicht etwa auf die Versorgung der Ehefrau 
nach dem Tode des Mannes beziehen, da diese sich zweifellos nach der sozialen Lage des 
Ehemannes richtete, also unterschiedlich geregelt war, sondern auf das Versprechen des 
Ehemanns, seine Frau nicht zu verstoßen und ihr, falls er sie doch verstößt, das Scheidegeld 
zu zahlen, für das als Norm der Satz von einer Mine Silber galt (s. S. 108). Für diese Auf­
fassung kann noch geltend gemacht werden, daß in 21, 5 das Nichtvorliegen eines Ehe­
vertrags nach der Verstoßung der Ehefrau relevant geworden ist.

4. Der Brautpreis ?: 1. Bevor wir die Frage anschneiden, ob in neusumerischer Zeit vor 
der Eheschließung ein Brautpreis gezahlt worden ist, die Ehe damit in den Bereich der 
Kaufehe>2 kommt, muß die Bedeutung des Terminus nl-mi-üs-sä, das von der altbaby­

lonischen Zeit an mit terhatum ,,Brautpreis“ geglichen in neusumerischer Zeit
ermittelt werden. Gewiß nicht zufällig bieten die Gerichtsurkunden, aber auch die privaten 
Rechtsurkunden keinen Beleg für das Wort. Die Verbindung findet sich fast ausschließ-

1 Siehe VAB V 1-6; dazu KU III 226.
3 Siehe dazu P. Koschaker, AOr XVIII1 * 3 * 2m ff.
3 Siehe ana ittisu 7 II 28; 41; SL 597, 408. terhatum ist aber auch mit ku-dam-tuku „Geld für das 

Nehmen einer Ehefrau" geglichen; s. ana ittisu 7 II 42-44 und unten S. 105 f. Als Lesung für nl-mi-üs-sä 
schlägt B. Landsberger, JCS III 11362 nach BIN VII 173, 8 ni-munusüs-sä-a vor. An dieser Stelle möchte 
ich aber m-mumux-u s-sä < ni-mi-üs-sä analog zu mi-us-sä > mussa „Schwiegersohn“ (SL 554,47) an- 
nehmen. Die Deutung als „das der Frau“ (F. R. Steele, Code of Lipit-Ishtar 21е3) ist zwar nicht durch den 
jungen Beleg ana ittiHu 7 II 28 ηί-mi-üs-sä-a-ni statt des dann zu fordernden ni-mi-üs-sä-ka-ni wider­
legt; dagegen spricht aber ITT I 1225 Rs. 4 (s. dazu Anm. 4), wo nur [mij-us-si Platz hat. Die Weglas­
sung des Regens einer Genetivverbindung ist aber nicht möglich. Leider ist in der Verbindung nl-mi-üs-sä
„das, was die Frau......... “ das verbale Element Vis-sa noch nicht zu deuten. Die von mir Or NS XIX 110
gebotene Erklärung ist nicht zu halten. - Für die im folgenden gegebene Argumentation ist es an sich nicht 
von Belang, daß die vor allem von P. Koschaker (zuletzt AOr XVIII3 21 off.; besonders 279е5) vertretene 
Deutung von terhatum sehr umstritten ist. Vgl. dafür die von P. Koschaker, 1. с. 2375 zusammengestellte 
Liste von abweichenden Auffassungen; dazu jetzt noch G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian Laws I 249 ff.

Den ältesten Beleg für terhatum bietet zur Zeit die der sargonischen Zeit angehörende Tafel MAD I 169 
aus Teil Asmar, in der das Überbringen (ubil II 11; ublu III 12) der terhatum (II 5; III 9) notiert ist. Sie 
setzt sich zusammen aus Haustieren, darunter 5 Schweinen (I 1; 9-10; 15), Lebensmitteln (I 11; 12; 14), 
Silber (I 2), Stoffen oder Kleidern (I 4-8; II 2-3) und Wolle (I 13). Die Verschiedenheit gegenüber den Be­
standteilen des (ni-)mi-üs-sä in ITT I 1225 und bei Gudea (s. oben sogleich) liegt auf der Hand. Der 
Empfänger der terhatum ist doch wohl der Vater der Braut. Siehe zu diesem Text jetzt auch W. F. Leemans, 
biOr XII 76, der aber in den übergebenen Objekten ein Geschenk des Bräutigams an die Braut sieht.



104 V. Die Rechtsmaterie

lieh mit Bezug auf Opfer für die Götter anläßlich bestimmter Feste1. Am klarsten sind 
die Belege Gudea Stat E V ι-VII 21; Stat G III 5-V 191 2. Darnach hat Gudea in Ver­
tretung des Stadtgottes Ningirsu3 zahlreiche Opfergaben gebracht „um am Neujahrstag, 
am Feste der Baba, das nl-mi-tis-sa1 zu machen (aka-da) 4. Genannt sind u. a. Rinder, 
Schafe, Datteln, cButter\ Geflügel verschiedener Art, Fische. Selbst das Brennholz für 
die Zubereitung der Speisen5 ist nicht vergessen. Diese Gaben sind für das Festessen be­
stimmt, mit dem alljährlich die Hochzeit der Hauptgötter von Lagas, Ningirsu und Baba, 
gefeiert wurde. In der menschlichen Sphäre entspricht das dem Hochzeitsessen, das zum 
mindesten die Angehörigen der Familie des Bräutigams und der Braut vereinigte. Von 
diesem Festessen haben die Rechtsurkunden begreiflicherweise wenig zu sagen. Aber 
immerhin ist darauf (girrum) in KE § 27, 32; 28, 35е hingewiesen.

Bezeichnet somit ni-mi-üs-sä von Haus aus die consumptubilia, die der Bräutigam 
(oder dessen Eltern) für das Hochzeitsmahl zu stellen hatte, so ist klar, daß es nicht m 
geradliniger Entwicklung die Bedeutung „Brautpreis annehmen konnte, die es wegen 
seiner Gleichsetzung mit terhatum von der altbabylonischen Zeit an hatte7. Die Möglich-

1 TU 114 II 8- III 3; 8; IV 24; V 22; VI 23; ITT III2 6619, 4; TRU 331, 3; 370, 13-H; Nik IV 204, 7 
ni-mi-üs-sä-^dumu-zi (s. N. Schneider, AnOr XIX l8b); ITT III2 5271, 31 ni-mi-üs-sä lugal-.da 
tu-ra „n., mit dem König eingebracht“ zum Monat „Fest der Baba“. Auf eine echte Hochzeit bezieht sich 
wohl sä-nl-mi-üs-sä-sukkal-maha „aus dem n. des Großveziers“ in HSM 7868 (s. T. Fish, MGS III 25), 
sicher TRU 295, 14-22 I gu4 III udu II mäs e-la-nu-um MAR.TU ugula su-mi-id-ilum I gu4 II udu III 
mas ma-ga-nu-um MAR.TU ugula lugal-KA-gi-na e-ü-uru13-a-ne-ne-se ni-mi-üs-sä-se aka-de 
ir-mu maskirn „1 Rind, 3 Schafe, 2 Ziegenböcke: Elänum, der MAR.TU. Aufseher (war) Sumidilum. 
1 Rind, 2 Schafe, 3 Ziegenböcke: Magänum, der MAR.TU. Aufseher (war) Lugal-KA-gina. Daß sie 
(= Elänum und Magänum) damit das n. für das Haus ihrer Schwiegerväter bestreiten. Irmu (war dabei) 
Kommissär“. Hierbei war offensichtlich den zwei MAR.TU-Leuten aus Mitteln des Palastes die n. ge­
schenkt worden. Ist hier n. in Verbindung mit MAR.TU-Leuten = terhatuml

2 Siehe noch Gudea Stat D II 13-III 2. Die Angaben für die ni-mi-üs-sä- Geschenke für das „Alte Haus“ 
der Baba, die Gudea beträchtlich erhöht hat, finden sich mit allen wesentlichen Einzelposten schon auf der 
Tafel ITT I 1225 aus der Zeit des Stadtfürsten Lugalusumgal von Lagas, des Zeitgenossen Narämsins und 
Sarkalisarns. Der Text hat die Unterschrift [mi]-us-sa-(lba-ba6-kam.

3 In Gudea Stat G II 1-7 leistet Ningirsu selbst das ni-mi-üs-sä.
4 Zu ni-mi-üs-sä aka vgl. KL § 29, 42 ni-mi-üs-sä in-aka; TRU 295, 21 ni-mi-üs-sä-se aka-de

(s. Anm. 1); weiter BE XXX 3, 8-9 = 42-43 = SEM 88 II 3-4 (es spricht Dumuzi):
e-an-na-se ύ-giir-ru-me-en

ni-mi-us-sa-aka-me-en 
„zum Eanna-Heiligtum habe ich Brennholz gebracht, 
für Uruk habe ich das ni-mi-üs-sä gemacht“.

Zu dem in KL § 29, 46 gleichwertig verwandten ni-mi-üs-sä in-tüm-a-ni „das ni-mi-üs-sä, das er 
gebracht hat“ vgl. SEM 78 III 9 ni-mi-üs-sä nam-tüm „(der Euphrat) hat das ni-mi-üs-sä gebracht“. 
Vom Sprachlichen her ist also ni-mi-üs-sä aka in KL § 29, 42 entgegen P. Koschaker, AOr XVIII3 257 

nicht zu beanstanden.
5 ITX i 1225 rs. 3 hat an Stelle von I gü-8isma-nu „1 Talent manu-(Brenn)holz“ der Gudea-Texte 

[I] gü-ü „[1] Talent Brennholz“. Zu ü „Brennholz“ s. zuletzt JAOS LXXII 43· Verwandtschaft von 
gi^ma-nu und ύ s. schon A. Deimel, Or V 42 ff.; s. auch Anm. 4·

« Siehe dazu P. Koschaker, AOr XVIII3 220 mit Anm. 45; 24116 (nach B. Landsberger). Vgl. auch noch 

die folgende Anmerkung.
7 Daß diese Bedeutung schon in KL §§ 29, 42 gegeben ist, erscheint mir gerade nach der ausführlichen 

Diskussion durch P. Koschaker, AOr XVIII3 256 ff. äußerst zweifelhaft. Dort ist klar gezeigt, daß mrt der



keit, daß ni-mi-us-sa = terhatum ,,Brautpreis“ auf einen alten, uns urkundlich nicht 
mehr faßbaren Rechtszustand zurückgeht, der in der sumerischen Entwicklung schon vor 
der neusumerischen Zeit1 aufgegeben worden ist, kommt ebenfalls nicht in Betracht, da die 
Entwicklung vom „Brautpreis“ zur Eheschenkung oder Mitgift führt* 1 2, nicht aber zum 
Bestellen des Hochzeitsmahles.

2. Was hat es dann aber für eine Bewandtnis mit kü-dam-tuku „‘Geld5 6 für das ‘Neh­
men5 einer Ehefrau“, das in ana ittisu 7 II 42-44 (s. schon S. 1033) mit terhatum „Braut­
preis“ geglichen ist ? Der einzige Beleg vor der altbabylonischen Zeit ist ITT II1 29173 (Zeit 
der Dynastie von Akkad; Sammlung von Kurzprotokollen über Gerichtsverhandlungen7): 
i I ginkü Iudu 2 kü-dam-tuku-a 3 az-bi 4 Ιύ-bän-da ugula 5 maskim „1 Sekel 
Silber, 1 Schaf: Geld für das ‘Nehmen5 einer Ehefrau: Azbi. Lubanda, der Aufseher, (war) 
Kommissär“. Die viel zu knapp gefaßte Urkunde besagt wohl, daß Azbi das kü-dam- 
tuku-a zu stellen oder zu erhalten hatte. Die geringe Höhe der Leistung, die mit dem 
mehrfach als „Geschenk für den Kommissär“ notierten Betrag (s. S. 54) identisch ist, läßt 
kaum daran denken, daß es sich dabei um den Brautpreis handelt, auch wenn zu bedenken 
ist, daß wir nicht allgemein mit den für die altbabylonische Zeit geltenden Sätzen rechnen 
dürfen4. Aber die Übersetzung „Brautpreis“ < „Geld für das ‘Nehmen5 einer Ehefrau“ ist 
nur eine Möglichkeit. Die Verbindung kann ebensogut, da dam-tuku auch der Zeitpunkt 
und der Vollzug des „eine Ehefrau ‘Nehmen5“ sein kann, das „Geld für die Hochzeit(s- 
feier)“ sein und damit ebenso in die Nähe des (neu)sumerischen ni-mi-üs-sä rücken, wie 
das für die altbabylonische Zeit durch ni-mi-üs-sä und kü-dam-tuku-a = terhatum 
erwiesen ist5.

3. Daß die d i t i 11 а - Urkunden „nichts von der Entrichtung eines Brautpreises oder seiner 
Surrogate berichten“, hat P. Koschaker mit voller Deutlichkeit ausgesprochen®. Den Be­
weis, daß die neusumerische Zeit keinen Brautpreis gekannt hat, liefert die Urkunde 17. 
In ihr wurde gegen den Vater, der für seinen Sohn eine Eheabsprache getroffen hatte, der 
dann aber veranlaßt oder zugelassen hat, daß der Sohn eine andere Ehe einging, geklagt, 
und er mußte 1 Mine Silber an das Mädchen zahlen. Wäre in der Zeit der III. Dynastie 
von Ur ein Brautpreis gezahlt worden, so wäre dieser dem Vater der Braut verfallen7. 
Nach dieser Urkunde gilt aber das Mädchen als die Geschädigte und es erhält die hohe

in KL § 29 behandelten Eheform, die A. Goetze, JAOS LXIX 118 als „Dienstehe“ verstehen will, die 
Zahlung eines Brautpreises schwer vereinbart werden kann. Dies gilt nicht von der wenig kostspieligen Be­
stellung des Hochzeitsmahles. Diese Deutung hat zudem den Vorzug, daß wir dann entgegen P. Koschaker,
1. c. 257; 259 im KL nicht mit 'semitischen’ Rechtsauffassungen zu rechnen hätten. Auf Grund der Stellung 
der ersten fünf Könige der Dynastie von Isin zur neusumerischen Kulturüberlieferung kann man schwerlich 
‘semitische’ Züge im damals kodifizierten Recht erwarten.

1 Auf Grund von ITT I 1225; s. S. 1033;4 und 104A
2 Siehe dazu zuletzt P. Koschaker, AOr XVIII3 229 mit Anm. 82.
3 Schon von P. Koschaker, 1. c. 281 oben notiert.
4 Vgl. dafür M. Schorr, VAB V S. 3; A. van Praag, Droit matrimonial assyro-babylonien S. 131 f.
5 Nimmt man diese Deutung für voraltbabylonisches kü-dam-tuku an, so könnte der in ITT II1 2917, 

t~5 notierte Fall geradezu ein (allerdings erheblich älterer) Beleg für die in KL § 29 behandelte Regelung 
sein.

6 AOrXVIIP 230 f.
7 Vgl. KH § 159. S. aber S. 1041 Ende.
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Summe, die den Normalsatz für ungerechtfertigte Verstoßung darstellte (s. S. 108). In 
diesem Zusammenhang fügt sich wohl auch 166, 2-9 ein.

4. Die Bedeutungsveränderung, die ni-mf-üs-sa (und vielleicht auch ku-dam-tuku) 
in der Zeit nach dem KL (s. S. 104 mit Anm. 4; 7) erfahren hat, ist wohl so zu erklären, 
daß man in altbabylonischer Zeit zur Bezeichnung der schon im Recht zur Zeit der 
Dynastie vonAkkade beheimateten (s. S. 1034) terkatum,,Brautpreis“ denjenigen Terminus 
der neusumerischen Zeit aufgegriffen hat, der eine mit der Eheschließung verknüpfte 
Leistung, die zu Lasten des Bräutigams oder dessen Vaters ging, aufgriff.

d) Die Eheformen
Neben der normalen Eheform, in der der Bräutigam die Braut aus deren Familie in sein 

eigenes Haus oder das seines Vaters überführte, muß es in neusumerischer Zeit noch andere 
Formen gegeben haben, die sich aber in unseren Quellen nur undeutlich abzeichnen.

a) An erster Stelle sind die Fälle zu berücksichtigen, in denen der Bräutigam in das Haus 
des Schwiegervaters eintrat. Dies ist bezeugt in 167, 10—12, wonach der Vater seinen Sohn 
dem Vater der Braut „als Schwiegersohn [gegeben hat]“ (s. schon S. 101 mit Anm. 7). Aul 
eine Ehe dieser Form ist wohl auch die Eheabsprache in 18, 5-10 zu beziehen, in der es 
statt der üblichen Formel (s.S.99) heißt: „Luningirsu, mein Erbsohn, möge dein Schwieger­
sohn werden!“1, weiter die Urkunde BE III1 8, in der der Vater der Braut sein "Haus’ 
dem Bräutigam1 2 zu geben zusagte. In 29 hat Kalla seiner Ehefrau das ganze Vermögen 
auf den Todesfall ‘geschenkt’ (s. S. 114L), obwohl er einen Sohn gehabt hatte. Dessen Witwe, 
die für ihren Sohn, den Enkel des Kalla, klagte, wurde abgewiesen, weil sie „im [Hause 
ihres Schwiegervaters nicht [mit ihm] gewohnt hat (und) [Kalla seinen Sohn] aus [dei 
Eigenschaft als se]in [Erbe hat hinausgehen lassen]“3 4 5. Gleichartig ist der allerdings sehr 
knapp gefaßte Text 204, 28-32 „Urningizzida hat vor dem Großvezier Adda, seinen Sohn, 
aus der Eigenschaft als Sohn ausgeschlossen (und) Luba hat ihn (d. i. Adda) als Erbsohn 
eintreten lassen“4. Umgekehrt ist in 204, 34-46 eine von zwei als ‘Erben’ eingesetzten 
Adoptivtöchtern von der Erbfolge ausgeschlossen worden, weil sie von dem Bräutigam in 
dessen Familie überführt werden sollte4.

Eine derartige Ehe ist gewiß nur dann zustande gekommen, wenn der Bräutigam durch 
das Eintreten in die Familie der Braut einen Vorteil erzielte, da er das Erbrecht im Vater­
haus verlor, dafür aber wohl durchweg als Erbe des Schwiegervaters eingesetzt wurde 
(s. S. 101 mit Anm. 7; 114). So ist es nicht verwunderlich, daß der aus angesehener Familie 
stammende Bewerber in 204, 34-46 (s. S. 110 mit Anm. 5) eine solche Ehe nicht ein­

gegangen ist6. _____________________________
1 Die Beifügung von „mein Erbsohn“ ist allerdings befremdend. Siehe oben sogleich zu 29 und weiter

S. 1 из f. . ,,
2 Die Verbalform in-na-si-[mu-de-en] kann natürlich auch „[ich werde] es ihr (= der Tochter) geben 

heißen. Doch erscheint eine solche Auffassung weniger überzeugend, da eine ‘Erbtochter* den Nachlaß des 
Vaters auch ohne eine solche Erklärung geerbt hätte. Die Übernahme des väterlichen Erbes durch die 
Tochter wäre zudem Erbgang, so daß der Terminus sl „übergeben“ kaum verwandt worden wäre.

3 Zu den Ergänzungen s. im Kommentar zu 29.
4 Siehe S. 110 f. und im Kommentar zu 204.
5 Die Auffassung P. Koschakers, AOr XVIII3 242, „die Ehe mit Hausgemeinschaft des Mannes bei der 

Frau ist ein typischer Fall der muntfreien Ehe. Es ist die Ehe des armen Mannes, der kein Geld hat, sich eine



b) Hier läßt sich die Urkunde 169, 17-23 = 204, 14-20 anschließen1. Nach der 
Notiz über die Heirat zwischen Luninsubura und Ninhilisu (Z. 17-19) heißt es: „Weil 
Ninhilisu im Hause ihres Vaters wohnen (bleiben wollte) (und sich sagte)·. 'Luninsubura 
könnte ich (dadurch) in (seiner) Stellung schädigen P hat Ninhilisu auf ihre Eigenschaft 
als Ehefrau verzichtet“. Die rechtliche Stellung der Ehefrau muß in diesem Fall derart 
gewesen sein, daß sie auch gegen den Willen des Ehemannes im Hause ihres Vaters 
verbleiben konnte. Das setzt aber voraus, daß der Bräutigam bei der Eheschließung in 
die Hausgemeinschaft des Schwiegervaters für dauernd oder wenigstens zeitweise ('Be­
suchsehe5)2 eingetreten ist, später diese verlassen hat und seine Frau zu sich zu nehmen 
wünschte3.

c) Hatten wir es bisher mit der Ehe zu tun, in der der Bräutigam in die Familie der Braut 
einheiratete, so ist noch der Fall einer Ehe zu behandeln, bei der die Braut ins Haus des 
Bräutigams überführt worden ist, die aber trotzdem nicht dem Typ der normalen Ehe ent­
spricht. In 26, 2-8 hat die Ehefrau4 ihrem Manne gegenüber erklärt: „Unter Eid beim 
König sollst du zu mir nicht sprechen (und) meine Hau[be] sollst du nicht an dein Haupt 
legen!“ (s. dazu S. 101 f.). Diese Erklärung hat in dem Prozeß gegen den Sohn des Ehe­
manns aus erster Ehe die Folge, daß die auf die Altersversorgung gehenden Ansprüche der 
Ehefrau abgewiesen wurden, wobei allerdings noch mitsprach, daß aus ihrer Ehe keine 
Kinder hervorgegangen waren. Der freiwillige Verzicht der Ehefrau auf die Sicherung 
durch den Ehevertrag (s. S. 102) erscheint nur dann verständlich, wenn sie sich ohne Ehe­
vertrag in einer freieren Stellung befand als unter ihm.

d) Die Ehe einer Witwe, die im altbabylonischen und späteren Recht wohl durchweg als 
'Ehe minderen Rechts5 zu gelten hat5, ist in neusumerischer Zeit anscheinend nicht von der 
normalen Ehe unterschieden gewesen. So gilt zum Beispiel für die als Witwe geheiratete 
Ehefrau, die von einer unheilbaren Krankheit betroffen worden ist (6, 2—21), genau die 
Regelung, die KH § 148 für eine normale Ehe vorsieht6.

e) Ehescheidung

Die Verstoßung der Ehefrau durch den Ehemann wird durch i n -1 a g47 „er hat 
sie verstoßen“ (4, 1-2; 5, 2-5; 20, 2-4; 21, 2-4; 22, 2-4; 23, 2-5; mu in-taga4-se 205,

Frau zu kaufen, und froh sein muß, wenn sich eine vermögende Frau findet, die ihn bei sich als Ehemann 
aufnimmt und ihm dadurch eine Existenz gewährt“ kann in dieser Form für die neusumerische Zeit nicht zu­
treffen, da diese keinen 'Frauenkauf’ kennt.

1 Im folgenden ist die Deutung der Urkunde vorausgesetzt, die ich im Kommentar zu 169, 17 -23 zu be­
gründen versuche. Auf deren Unsicherheit muß ich aber hier ausdrücklich hinweisen. - Siehe auch noch im 
Kommentar zu 21, 6.

2 Siehe P. Koschaker, Eheformen der Indogermanen S. 124.
3 Der Fall wäre nach dieser Deutung in gewissem Sinne ein Gegenstück zu KL § 29, in dem der Fall 

geregelt wird, daß der Schwiegersohn aus dem Hause des Schwiegervaters vertrieben wird.
4 Daß sie Ehefrau war, ergibt sich aus Z. 16.
5 P. Koschaker, AOr XVIII3 242.
6 Allerdings fragt sich dann, warum die Urkunde überhaupt angibt, daß die Ehefrau vor der Ehe Witwe 

gewesen ist.
7 Die Lesung tagä, nicht *kid, ist durch kü-nam-tag-a-ni für kü-nam-tag4-a-ni = uzubbüsa,,ihr 

Scheidegeld“ in MSL I 99, 7 III 1 erwiesen.



63; 207, 19-21) bezeichnet; wenn sie auf Grund eines Gerichtsurteiles erfolgte, heißt es 
ba-tag4 ,,sie wurde verstoßen“ (25, 16; 192 I 12; 205, 25)1. Dabei dürfte es sich aber 
durchweg (mit Ausnahme von 205, 21-25, s. sogleich unter b)um die gerichtliche Bestäti­
gung einer vom Ehemann ausgesprochenen Verstoßung handeln. Die eigentliche Schei­
dungsformel ist wohl wie später dam-mu nu-me-en ,,du bist nicht (mehr) meine Ehe­
frau“ gewesen1 2. Für die Aufkündigung der Ehe seitens der Ehefrau ist der Terminus 
,,sie hat auf ihre Eigenschaft als Ehefrau verzichtet“ (nam-dama-ni-ta tüg ib-da- 
(an-)ür) (169, 22-23 = 204, 20; s. dazu S. 107 und im Kommentar zu 21, 6) bezeugt.

a) Die ungerechtfertigte Ehescheidung: Hatte der Ehemann die Frau ohne 
Gründe, die eine Ehescheidung rechtfertigen, verstoßen, so war er zur Zahlung des 
Scheidegeldes (ni-dam-tag4-a; 210 II 8)3 verpflichtet, aber wohl nur unter der Voraus­
setzung, daß er der Ehefrau „den Eid beim König geleistet hat“, das heißt „den Ehe­
vertrag mit ihr geschlossen hat“ (inim-nam-dama KA-kesda; s. dazu S. 102), also eine 
Ehe der normalen Form eingegangen war. Das Scheidegeld betrug in neusumerischer Zeit 
1 Mine Silber (4, 3; 205, 64-66)4; in 210 II 7-8 sind es nur % Mine Silber und in 20, 5-9 
begnügte sich die geschiedene Frau mit nur 10 Sekel Silber, verzichtete somit auf einen 
großen Teil des üblichen Scheidegeldes, ohne daß zu ersehen ist, warum sie selbst diesen 
Vorschlag machte5. In 5,6-8 besprach die geschiedene Frau die Modalität der Zahlung 
des Scheidegeldes, wonach diese in [zwei] Raten erfolgen sollte. S. noch S. 109 unter c.

b) Die gerechtfertigte Ehescheidung: Rechtsgründe, die eine Verstoßung der 
Ehefrau, ohne daß ihr ein Scheidegeld zu zahlen war, zuließen, sind in drei Urkunden an­
gegeben. Damit sind gewiß nicht alle Fälle erfaßt, in denen die Scheidung ohne Zahlung 
des Scheidegeldcs erfolgen konnte.

1. Die Urkunde 205, 21—25 ,,weil, ohne daß es Urlama, der Ehemann, wußte, ein fremder 
Mann bei ihr geschlafen hatte, (Urlama zwar) den diesbezüglichen Eid verweigerte, Kata 
(aber) seiner Aussage zustimmte, wurde Kata geschieden“ gibt als Scheidungsgrund an, 
daß die Frau zur Zeit der Eheschließung nicht mehr unberührt war und daß der Bräutigam 
nicht vorher unterrichtet worden war6. Das ist m.W. der erste Fall, der die verschwiegene

1 In 15, 16 ist ba-tag4 unter Übertragung der Terminologie der Scheidung auf die Auflösung einer Ehc- 

absprache verwandt.
2 MSI. I 103, 7 IV 8-11; VAB V 1, 7-9; 6, 13-14; akkadisch ul assall (attl) VAB V 2, 19; 3, 15; 4, 14:

pl. ul assätuja 5, 21.
3 Sonst ist anscheinend nur kii-dam-tag4-a „Geld für das Verstoßen einer Ehefrau“ (SL 469, 58; KL 

§ 30, dazu A. Falkenstein-M. San Nicolö, Or NS XIX 110; 116; MSLI 99, 7II51; III 1, VAB Vi, 11) 

bezeugt.
4 Derselbe Betrag wurde in 17, 14-17 wegen Bruchs einer Eheabsprachc dem Mädchen zugesprochen;

s. S. 103; 105 f.
5 Das Scheidegeld in altbabylonischer Zeit ist nicht einheitlich. 1 Mine Silber beträgt es in VAB V 32, 

19-21 ; 33, 6-8. Am häufigsten findet sich У2 Mine Silber (MSL I 103, 7 IV 8-12; \-AB V 1,11, 3, 12 · , 
5, 22-23; 6, 14). Nur 10 Sekel sind in VAB V 2, 20-21 vereinbart. KH § 139 sieht ein Scheidegeld von 
1 Mine Silber vor, falls keine terhatum geleistet worden ist. Siehe P. Koschaker, Rechtsvergleichende 
Studien 150 ff.; G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian Laws I 290 ff.; A. van Praag, Droit matrimonial

assyro-babylonien 193 ff.
6 Diese Deutung ist im Kommentar zur Stelle begründet.



Tatsache der Deflorierung der Braut vor der Eheabsprache1 als Scheidungsgrund festlegt* 2. 
Daß die Unberührtheit der Braut (und auch die einer Sklavin) eine wichtige Gegebenheit 
war, ist aus den Gesetzen, die die Deflorierung eines Mädchens oder einer ‘Verlobten1 be­
handeln, aber auch aus Rechtsurkunden abzuleiten3.

2. In 22, 9-11 wird nach der Notiz über eine normale Eheabsprache zur Begründung der 
Verstoßung der Ehefrau hinzugefügt, daß diese mit ihrem Manne „als Ehefrau nicht in der 
Kammer gelegen hat ([d]a-ga-na nu-ii-na-a). Diese Wendung bezieht sich gewiß 
darauf, daß die Ehefrau die Erfüllung der ehelichen Pflichten verweigerte. Dann ergibt 
sich aber ein bezeichnender Unterschied gegenüber den altbabylonischen Verhältnissen. 
In Fällen, in denen eine Ehefrau ihren Mann „haßte“ (i-zi-ir) oder zu ihm sagte „du bist 
nicht (mehr) mein Ehemann“ (dam-mu nu-me-en oder ul mütl atta), hatte sie eine 
empfindliche Strafe zu zahlen4; sie konnte aber auch als Sklavin verkauft werden5 6 7, meist 
wurde sie sogar getötet6;7.

3. Das Recht zur Scheidung ohne Scheidegeld hatte der Ehemann auch in 25, da das 
Urteil auf Verstoßung lautet. Der Erhaltungszustand der Urkunde gestattet jedoch keine 
zweifelsfreie Deutung8 *.

c) Die Rücknahme einer Ehescheidung: In 23 ist ein Fall behandelt, in dem der 
Ehemann seine Frau grundlos verstoßen hatte, hernach aber versuchte, die Verstoßung 
wieder rückgängig zu machen, ohne daß er aber damit Erfolg hatte. Die Urkunde ist des­
halb von einiger Wichtigkeit, weil sie in Z. 9-11 „daß ihr (aber): ‘Ich [will] mich dir gegen­
über reinigen, ich [will] dich bedecken P, [nicht] gesagt [worjden ist“ anscheinend die für die 
Rücknahme einer Verstoßung erforderlichen verba solemnia und die ihnen entsprechenden 
Formalakte nennt.

f) Ehebruch:

In welcher Weise in der neusumerischen Zeit Ehebruch bestraft worden ist, wissen 
wir leider nicht®. Ein Fall, in dem eine Ehefrau den Reinigungseid gegenüber der Be­
schuldigung des Ehebruchs geleistet hat, ist in 24 gegeben10.

1 Kaum in der Zeit der ‘Verlobung1, da in diesem Fall die Bemerkung „ohne daß es Urlama, der Ehemann, 
wußte“ schwer zu deuten wäre.

P. Koschaker, ZA NF I 2063: „Der Fall, daß die Defloration schon vor dem Verlöbnis geschah, ein Fall, 
den der moderne Jurist unter dem Gesichtspunkt des Irrtums oder der dolosen Täuschung über wesentliche 
Eigenschaften behandeln würde, ist [im KH] nicht ins Auge gefaßt.“

3 KE § 26; KH § 130; KU VI 1751.
4 VAB V 1, 12-16 Verlust der Mitgift und Zahlung von % Mine Silber.
5 VAB V 6, 1 5-16.
6 VAB V 2, 11-16; 3, 17-20·'; 5, 36-38; MSL I 103, 7 IV 1-7 (sie wird in den Fluß geworfen; dies ist die 

Strafe für Ehebruch); VAB V 32, 22-25 (i-zi-iir-^ma); 33, 9-12 (sie wird vom Turm herabgestürzt).
7 KH § 142 räumt der Ehefrau das Recht ein, „ihren Mann zu hassen“, wenn sie vor ihrem „Stadtviertel“

(■bäbtum) nachweisen kann, daß sie züchtig gelebt hat, der Ehemann sie aber durch unordentliche Lebens­
führung schwer entehrt hat. Wenn sie aber selbst liederlich gelebt hat, wird sie ins Wasser geworfen.

8 Ein nicht recht befriedigender Versuch ist im Kommentar zum Text gemacht.
2°5, 21-25 bezieht sich nicht auf einen Ehebruch. Siehe S. 108 f. und im Kommentar zur Stelle.

10 Vgl. die Regelung des KH § 131; weiter den Reinigungseid, den ein Mann leistet, der offensichtlich be­
schuldigt worden ist, einer Frau beigewohnt zu haben, in UMBS V 156, 2-6 (etwa Ur ΙΙΙ-Zeit): [ni-is] 
ilim άζ-ku-ur la a-m-ku-si г-sa-ri a-na Ы-sü-ri-sa la i-ru-bu „ich schwor: ‘Ich habe ihr nicht beigewohnt, 
mein Penis ist nicht in ihre Vulva eingegangen’“.



2. Adoption und Enterbung

Anlaß, Adoption und Enterbung in einem Abschnitt zu behandeln, gibt, daß sie in 
zweien von den drei einschlägigen Belegen zusammen genannt sind.

1. Auf die Annahme an Kindes Statt beziehen sich auffallend wenige neusumerische 
Urkunden1: Den Beleg 204, 28-32 „und Urningizzida hat vor dem Großvezier Adda, 
seinen Sohn, aus der Eigenschaft als Erbsohn ausgeschlossen (und) Ιύ-ba ibila-na 
ba-ni-tu“ hat man bisher, was vom Sprachlichen her durchaus möglich ist, auf eine 
Adoption des Euba seitens des Urningizzida bezogen1 2. Das hat aber kaum zu über­
windende Schwierigkeiten zur Folge3. Diese sind zu vermeiden, wenn man den Passus als 
„Euba hat ihn (d. h. den von seinem Vater aus der Erbsohneigenschaft ausgeschlossenen 
Adda) als Erbsohn eintreten lassen“ versteht. Dann liegt der Fall vor, daß ein Sohn die 
Eigenschaft, Erbe seines Vaters zu sein, verliert, wenn er als „Erbe“ in eine andere 

Familie eintritt (s. unten 2).
Auf eine Adoption ist in 204, 34-37 „Ninnammahani (und) Ninhedu, die Erben des 

Lugalimru’a, die Töchter des Ursula“ nur indirekt hingewiesen4. Eine der Adoptivtöchter 
wurde von der Erbeigenschaft ausgeschlossen, weil sich ein Freier aus angesehenci 
Familie5, der nicht geneigt war, in das Haus des Schwiegervaters einzutreten, um sie 

bewarb (s. S. 106).
Bezeichnenderweise ist an den genannten Stellen nicht von der Aufnahme als Sohn oder 

Tochter gesprochen, wofür an a ittisu 3 III 61 als Terminus nam-dumu-a-ni-se ba-an- 
na-ni-in-ri „er hat ihn als Sohn angenommen“ angibt6. In den altbabylonischen Urkun­
den konnte diese Wendung mit nam-ibila-ni-se in-gar „er hat ihn als Erben ein­
gesetzt“ verbunden werden7. Auch in den Fällen, in denen ein 'Erbtochter-Mann5 in die 
Familie der Braut aufgenommen wurde (s. S. 106 unter a), ist nicht von einer Adoption die 
Rede; zweimal ist dessen Verhältnis zu den Eltern der Braut ausdrücklich als „Schwieger­

sohn“ angegeben8.
2. Die Entziehung der Erbsohneigenschaft durch den Vater, die anscheinend vor den 

Gerichtsbehörden zu erfolgen hatte, wird durch nam-ibila-(ni-)ta ib-ta-an-e „(der 
Vater) hat (den Erbsohn) aus der (oder seiner) Eigenschaft als Erbsohn hinausgehen

1 Für die Adoption, vor allem nach den altbabylonischen Rechtsquellen, s. M. David, Die Adoption im 

altbabylonischen Recht.
2 M. David, o. c. 22 ff.; B. J. Siegel, Slavery 13 ff.; J. Klima, AOr XVIII 159; JCS V 37 .

3 Siehe dazu im Kommentar zur Stelle. .
4 Nicht zu erklären ist, warum der Adoptant zwei Mädchen adoptiert hat, da für die Weiterführung r er

Familie die Adoption eines Mädchens genügt hätte. _ ..
5 Der Bewerber ist Nibaba, der Sohn des Lugalusumgal. Nach 12 haben dessen Sohne Pnesteramter be­

kleidet. Bruder des Nibaba ist wohl der Richter Ursatarana, der ‘Opferschauer’ (s. S. 43 unter 35)· Zur Zeit 
der Eheabsprache dürfte Nibaba übrigens schon etwa 50 Jahre alt gewesen sein.

6 Andere Wendungen hat M. David, Adoption 1 ff. notiert.
7 Siehe J. Klima, MAOr VIII 88-94. . r . „
8 Das ist wohl wichtig festzustellen, insofern sich darin eine fortgeschrittene Rechtsstufe abzuzeichnen 

scheint. Vgl. die allgemeine Feststellung P. Koschakers, ZA NF VII 47 f.: „Die vergleichende Rechts­
geschichte lehrt, daß ein altes Recht die rechtsgeschäftliche Berufung eines Erben - und das ist ursprünglich 
nur die Einsetzung eines Extraneus - nur ... zu gestalten vermag, in dem der Erbe .... als nächstberechtig­

ter Verwandter adoptiert wird.



lassen umschrieben (204, 31; 42, wo es auf eine Adoptivtochter geht; zu ergänzen in 
[29, 17])1. Sie erfolgte in 204, 31 und 29, 17, weil der Erbe als cErbtocher-Mann3 in das 
Haus des Schwiegervaters eingetreten ist, und in 204, 42, weil eine von zwei adoptierten 
Erbtöchtern in das Haus des Bräutigams überführt werden sollte.

3. Aufziehen von Kindern

Von einem Versprechen, ein Mädchen „zum Aufziehen zu nehmen“ (nam-b[ulüg-se] 
tuku), geht der in 27 protokollierte Prozeß aus, der anscheinend gegen die Erben des Ver­
sprechenden angestrengt worden ist. Das Urteil weist, soweit der schlecht erhaltene Text 
eine Feststellung gestattet, den Erben die Verpflichtung zum Aufziehen (ä-e)1 2 zu, während 
die Töchter die Betreuung des Kindes zu übernehmen haben. Die Verpflichtung zum „Auf­
ziehen“ besagt demnach die Leistung der Unterhalts- und Pflegekosten.

III. FAMILIENVERMÖGENSRECHT

a) Erbrecht
a) Zur Terminologie

1. a) Der Terminus für „Erbe“ ist im Sumerischen ibila (DUMU.NITÄ), wofür in den 
neusumerischen Texten aus Tello auch die syllabische Schreibung ί-bi-la3 gebraucht ist. 
Das Wort bezeichnet, wie F. Thureau-Dangin ermittelt hat4, von Haus aus denjenigen, 
»der Fett (i) verbrennt (bil)“; es bezieht sich somit auf die leiblichen Nachkommen, die 
den Ahnenkult5 zu besorgen verpflichtet waren. Dies besagt wohl schon die Schreibung 
DUMU.NITÄ, das als „männliches Kind“ zu deuten ist6, vor allem aber die viel zitierte 
Stelle der Gudea-Inschriften: „In einem Plause, das keinen Erbsohn (ibila) hatte, ließ er 
dessen (= des Hauses) Tochter beim ‘Fettverbrennen3 (i-bil-la) einstehen“7. Mit der 
Möglichkeit, den Ahnenkult zu übernehmen, war auch die Erbfähigkeit der Tochter im

1 Vgl. akkadisches istu aplütim nasähum „aus der Stellung als Erbsohn entfernen“ in KH Xllr 35 36. 
Die Rechtsurkunden verwenden die bei der Enterbung verbindlichen verba solemnia dumu-mu nu-me-en, 
akkadisch ul man atta „du bist nicht (mehr) mein Sohn“.

"Vgl. ana ittisu 3 III 70-72 nam-bulug-ga = tarbltum „Aufziehungsverhältnis“; vorher (Z. 67-69) 
nam-ä-ё = tarbitum. Siehe M. David, Adoption 54м; die Konjektur B. Landsberger, OLZ 1922, 407 ist 
durch die Edition des Textes in YBT VIII 152, 10 bestätigt worden.

3 Die Belege s. im Index s. v. ibila.
1 RA X 93 ff. Das akkadische Lehnwort ap(i)l-um geht auf altes iä-pil(-a) zurück.
5 Die jüngeren literarischen Texte kennen als Teile des Ahnenkultes nur „das Ausgießen des Wassers 

(a-de-a)“, „das Totenopfer (ki-se-ga)“ und „das Nennen des Namens (mu-pä-da)“. Siehe LSS NF I 39; 
außerdem G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian Laws I 329 ff., wo auf das schön geprägte Sa kinünSu belü 
„dessen Herd erloschen ist“ für einen kinderlos Verstorbenen besonders hingewiesen ist.

6 So abweichend von P. Koschaker, ZA NF VII 36; 62 und J. Klima, MAOr VIII 4 ff., die DUMU.VS 
als „nachfolgeberechtigtcn (us = redüm „folgen“) Sohn“ verstehen. Beweisend ist die neusumerische 
Schreibung DUMU.NITÄ, nicht DUMU.NITÄ, da NITÄ nicht den Wert US hat. J. Klima, o. c. nimmt 
weiter an, daß ursprünglich nur der älteste Sohn ibila gewesen ist. Unsere Quellen gestatten aber, soweit 
ich sehe, keine diesbezügliche Aussage.

Stat В VII 44-46 (= SAK 72) — Zyl В XVIII 8-io (= SAK 138). An der letzten Stelle steht für i-bil- 
la-ba die Variante [i]-udu-[bil-Ia-ba] ,,[in sein (= des Hauses)] Schaf[fettverbrennen]“. Sie zeigt, daß an 
diesen Stellen die Grundbedeutung der Verbindung vorliegt.



Falle, daß männliche Nachkommen fehlten, gegeben. Ob diese Rechtssetzung in dem 
Maße eine Neuerung darstellte, wie das in den Worten Gudeas zum Ausdruck kommt, 
muß mangels älterer Quellen offenbleiben. Seiner Regelung entsprechend ist in 204, 34 37 
ibila auf zwei Adoptivtöchter bezogen, während z. B. in 27 deutlich zwischen den ,, Töch­
tern (dumu) des Ak[alla]“ und den „Erbsöhnen (ibila) des Akalla“ geschieden wird, und 
ibila an allen übrigen Stellen der neusumerischen Gerichtsurkunden ausschließlich auf die 
Söhne des Erblassers geht1. Über die leiblichen (und adoptierten) Kinder hat sich in 
neusumerischer Zeit der Kreis der ‘Erben5 noch nicht erweitert. In 80, 2—16 und 183, 8 19 
fällt der Nachlaß an den Bruder des Verstorbenen. Von diesem wird aber ausdrücklich 
gesagt, daß er „keinen Erben hatte (ibila nu-ü-tuku)“* 2.

Für die Aufnahme eines extraneus als Erben s. S. 106 und vergleiche noch die private 
Rechtsurkunde BE III1 8, wo die Einsetzung des Schwiegersohns als Erbe durch „ich 
werde ihm mein ‘Haus3 4 (s. sogleich unter b) geben“ bezeichnet ist (s. S. 106 mit Anm. 2). 
Zu erwähnen ist hier noch der in 75 gegebene Fall, in dem die Freilassung eines Sklaven 
(und seiner Kinder) durch die Formel „er soll freigelassen (und) wie zum ‘Sohne eines 
Mannes3 gemacht werden!“ aus gedrückt ist. Diese Wendung muß die Anerkennung als 
erbberechtigter Sohn des Vaters der Freilassenden besagen (s. S. 93 f.). Da das Urteil den 
Sklaven zu einem „(aufschiebend) bedingt Freien“ machte (s. S. 94 f.), ist anscheinend die 
Freilassung nicht in dem Sinne wirksam geworden, der durch die Erklärung „zum Sohne 
eines Mannes“ ausgesprochen war3.

b) Der Nachlaß heißt eger (akkadisch warkatumf1·. eger-ab-ba-ne-ne „den Nachlaß 
ihres Vaters“ (7, 20; vgl. auch 83, 10). Eine speziellere Bedeutung besitzt das Wort in 
Verbindung [e] ü eger-a-ni „sein [Haus] und seinen ‘Nachlaß5“, wobei eger wohl auf die 
bewegliche Habe geht (29, 6). Mehrfach ist vereinfacht nur e „Haus“, „Hausstand“ ge­
braucht (33, 5; 34, [11]; 13). In diesem Sinne steht es auch in der Privaturkunde BE III1 
8, 5. In 183, 14-16 ist dagegen e nur „das Haus“, da dessen Größe angegeben ist. Das 
sonstige Eigentum des Erblassers ist dort durch [ni]-tuku „Habe“ bezeichnet.

Obwohl in 183, 8—21 der Nachlaß des „erbenlos Verstorbenen nach den damaligen 
Rechtsauffassungen nicht im Erbgang an dessen Bruder fiel, wird die in dieser Urkunde 
vorgesehene Regelung, daß eine gegen den Verstorbenen bestehende Forderung aus dem 
Nachlaß zu begleichen war, allgemein gegolten haben. So mußte in 131, 2-26 der Sohn 
einen von seinem (verstorbenen) Vater eingegangenen Arbeitsvertrag erfüllen und in 27, 
2-16 wurde ein Aufziehversprechen (s. S. 111) als für die Erben verbindlich erkläit.

x Vgl. aber die aus der Zeit Enlilbänis von Isin stammende Urkunde RA XIV 152, in der neben dem Sohn 
zwei Töchter als ibila bezeichnet sind. Siehe noch F. R. Kraus, JCS III 110; G. R. Driver-J. C. Miles, 

Babylonian Laws I 329 mit Anm. 4.
2 Vgl. dazu P. Koschaker, RA XI 30 ff.; J. Klima, MAOr VIII 7 f.
3 Faiis nicht etwa die Stellung des Sklaven als 'bedingt Freier’ auf die Zeit beschränkt gewesen sein sollte, 

in der der Nachlaß des Vaters der Freilassenden ungeteilt blieb. Im übrigen erschiene aber eine gerichtliche 
Regelung, die den Sklaven nicht zum Erben gemacht hätte, in guter Übereinstimmung mit dem einen aller­
dings nur verwandten, nicht identischen Sachverhalt regelnden § 26 des KL. Siehe dazu S. 94 f.

4 Zu warkatum „Hinterlassenschaft“ s. KR IXr 20 u. o.; ana ittisu 6 II 29-32. Zu redit warkahm, der
altbabylonischen Umschreibung für „Erbin“, s. zuletzt J. Klima, MAOr VIII 82 ff. - In 4L 6 ist eger-a-ni 
das Eigentum, das ein zu Tode gekommener Mörder (s. dazu S. 132 f.) zurückgelassen hat.



In 179, 2-12, wonach jemand das Hausgrundstück seines Bruders widerrechtlich verkauft 
hatte, mußte der Sohn den Kaufpreis zurückgeben1.

c) Da den Töchtern, falls Erbsöhne vorhanden waren, ein Anteil an dem väterlichen Erbe 
versagt war, waren Zuwendungen nur auf dem Wege der Schenkung möglich (s. S. 128 f.). 
Inwieweit darüber von der Sitte vorgeschriebene Regelungen bestanden, läßt unser 
Material nicht erkennen.

b) Erbauseinandersetzung

a) Eine Erbauseinandersetzung erfolgte natürlich nur, wenn mehrere Erbberechtigte vor­
handen waren. Sie wird durch ba „teilen“ bezeichnet (7,19; 21; 33, 5 ; 34, 7; 11; 13). Als,,tei­
lend“ erscheinen die Erben selbst (7, 19; 21; 33, 5). Nur in 34 heißt es von demselben ‘Haus1 2 3 
eines MAR.TU-Mannes, daß nach 33, 5 die Erben „geteilt hatten“, daß es „Urlama, der 
MAR.TU, der TCönigsbote3, geteilt hat“. Da die MAR.TU Lehensträger des Königs waren (s.
S. 97), ist es verständlich, daß ein königlicher Beauftragter die Verteilung des Lehensgutes 
(und der damit verbundenen Lasten) überwachte. Eine Erbauseinandersetzung unter Bei­
ziehung des Gerichts ist auch 28.

Über den Zeitpunkt der Erbteilung erfahren wir unmittelbar kaum etwas. Doch ist 
indirekt zu erschließen, daß sie in der Regel kurz nach dem Ableben des Erblassers erfolgte. 
Dies ergibt sich aus den Fällen, in denen sich das Gericht mit Ansprüchen der Erben auf 
privates Eigentum der Mutter oder auf Schenkungen des Ehemanns an die Ehefrau oder 
auf freigelassene Sklaven zu befassen gehabt hat. Nur in einem Fall ist die Erbteilung aus­
drücklich bis nach dem Tode der Mutter ausgesetzt (7, 15-21). Auch in 75 und 108 ist an­
scheinend die Erbengemeinschaft noch nicht aufgelöst gewesen.

b) Bedauerlich ist es, daß die neusumerischen Gerichtsurkunden nichts über die Quoten 
aussagen, die für die Teilung des Erbes gegolten haben. So läßt sich leider der in alt­
babylonischer Zeit für Nippur bezeugte 'Vorzugsanteil3 (sib-ta = elätum) des ältesten 
Bruders (ses-gal = ahum rabüinf·, der auch in gleichzeitigen Urkunden aus Südbaby­
lonien vorkommt, allerdings ohne daß dort der Terminus sib-ta gebraucht ist3, nicht für 
die neusumerische Zeit nachweisen4. Ein solcher Nachweis wäre wichtig für die Beant­
wortung der Frage, ob der Vorzugsanteil des ältesten Bruders im ‘sumerischen3 Recht 
beheimatet war oder nicht5 6.

1 Vgl. auch noch 197, 31 -40? - Für die altbabylonische Zeit vgl. G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian 
Laws I 334 mit Anm. 3; JCS VIII 137 Rs. 9-10 (= Rimsrn 55).

2 ses-gal findet sich in 101, 7. Siehe dazu im Kommentar zur Stelle.
3 Siehe dazu J. Klima, MAOr VIII 22 ff.
4 Dle in 12 beurkundete Verteilung von Tempelpfründen (bala) sieht zunächst wie eine Erbteilung mit

Vorzugsanteil des ältesten Bruders aus, da ein Bruder vorweg eine Pfründe übernimmt, während fünf andere 
Brüder zusammen mit zwei weiteren Personen mehrere Pfründen zu gleichen Teilen erhalten. Aber einmal 
ist nicht beweisbar, wenn auch wahrscheinlich, daß der Erstgenannte der älteste Bruder war, und vor allem 
waren Pfründen in der neusumerischen Zeit zum Unterschied von den jüngeren Geschichtsabschnitten nicht 
erblich (s. S. 143 ff. und im Kommentar zu 12).

6 Diese Frage hat J. Klima, MAOr VIII 33 angeschnittten.
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c) Erbtochter:

Wie die Erbregelung zugunsten einer Erbtochter gehandhabt worden ist, läßt sich aus 
den neusumerischen Urkunden nicht eindeutig ersehen. In 204, 32 wird die Adoption 
eines ibila wohl mit der Eheschließung mit der Tochter des Adoptanten verknüpft ge­
wesensein, und in BE III1 8 erscheint die Formulierung der Urkunde nur dann sinnvoll, 
wenn der Vater der Erbtochter sein ‘Haus1 auf den Todesfall seinem Schwiegersohn ver­
machte (s. S. 106 mit Anm. 2). Zu beachten ist dabei, daß der Text ebensowenig von 
einer Adoption des ‘Erbtochter-Mannes’ spricht wie 18, 5-10 und 167, 10-12.

d) Erbfolge nach Frauen

Die Erbfolge nach Frauen ist für die neusumerische Zeit in der Hauptsache nur indirekt zu 
erfassen. Zunächst steht fest, daß die Ehefrau über ihr Privatvermögen, das sie durch Zuwen­
dungen von seiten ihrer Familie und durch ‘Schenkungen erhalten hat, ebenso über die Ge­
winne, die sie damit erzielt hat, voll verfügen konnte (s. S. 81 f.). Sie war daher berechtigt, ihr 
Eigentum durch Schenkungen zu vergeben und ihre Sklaven freizulassen. Nur das, worüber 
sie nicht verfügt hatte, fiel den Erben zu. Fälle, in dem das Eigentum der Mutter nach deren 
Tod an die Erben geht, sind 7; 199 III 3-15. In der letztgenannten Urkunde erhält der kla­
gende Erbsohn ein von dem Sklaven seiner Mutter bewohntes Haus, dazu den Sklaven selbst, 
samt dessen Familie. In 82, 5 und 171, 5-6 liegen dagegen ungerechtfertigte Versuche vor, 
Erbansprüche durchzusetzen. Sie bestätigen aber die Regelung, daß alles Eigentum der Mut­
ter, soweit diese nicht darüber verfügt hatte, den Erben zufiel.

2. Die Versorgung der Ehefrau

Die Ehefrau war in neusumerischer Zeit ebensowenig wie später1 erbberechtigt. Abgesehen 
davon, daß sie bei Erbteilungen nach dem Tode des Ehemanns niemals zusammen mit den 
Erben genannt ist, beweisen dies die Prozeßurkunden, die von Klagen berichten, die die Söhne 
bei der Erbteilung gegen die Mutter angestrengt haben. Darnach konnte die Ehefrau nur über 
ihr persönliches Vermögen (kü-su-na ,,Geld ihrer ‘Hand111; 99, 5 !11) und die Zuwendungen 
seitens des Ehemannes verfügen (s. S. 81 f.). Soweit dies nicht genügte, um den Lebensunter­
halt der Ehefrau nach dem Tode des Mannes sicherzustellen, mußte ihre Versorgung durch 
Verfügung des Mannes geregelt werden. Die häufigste Form ist gewiß die ‘Schenkung12 von 
Sklaven und Sklavinnen (99,1 5-17! 21-22; 214, 38 ; wohl auch 28, 18-19), „Rindern, Sklaven 
(und) Sklavinnen“ (206, 2-5), oder eines Hausgrundstücks (10, 2-6; 102, 6-9?), eines Haus­
grundstücks und Sklaven und Sklavinnen nebst deren Kindern (199 III 3-15). In 29, 5-8 hat 
der Ehemann „[sein Haus] und seinen ‘Nachlaß1 (e ge г а - n i)“ seiner Ehefrau geschenkt. Da­
bei handelt essich zweifellos um eine mortis causa donatio, daunmöglich anzunehmen ist, daß 1 2

1 Für die altbabylonische Zeit s. zuletzt J. Klima, MAOr VIII 52 ff.; G. R. Driver-J. C. Miles, Babyloman

Laws I 35t ff. .
2 Zur besonderen Natur der Schenkung an die Ehefrau s. P. Koschaker, KU VI 123 f.; weiter R1V III

36 f.; J. Klima, MAOr VIII 100 ff.



der Ehemann sich zu Lebzeiten seines ganzen Vermögens entäußert hätte1und außerdem der 
Terminus e ger a-ni nur auf eine Regelung post mortem beziehbar ist (s. S. 112). Auch in an­
deren Fällen mag es sich um Schenkungen auf den Todesfall handeln, auch wenn der Text 
dies nicht ausdrücklich angibt1 2. Eine Schenkung inter vivos ist dagegen sicher in 8, 2-4 ge­
meint3. Denn in dieser Urkunde wird von der Leistung von [1] % Mine Silber zum Bestreiten 
der „[Gerste]-, Öl- und Wollration“ ([se-b]a i-ba ΰ sig!-[ba]), das heißt der Versorgung 
nach dem Tode des Ehemanns, „auf zwei [Mal]“ ([а-га]-II-kam) gesprochen. Nach dem in 
7, 5-8 für die Versorgung der Ehefrau angegebenen Beträgen an Gerste, Wolle und Öl, die in 
Silber umgerechnet etwa 7 8 Sekel ausmachen4, reichte der hier ausgesetzte Betrag etwa
für 10 Jahre. Da aber die Ehefrau das Silber auf dem Umweg über den Kauf und die an­
schließende Vermietung eines Sklaven als Kapital arbeiten lassen konnte, war damit ihr 
Lebensunterhalt für eine wesentlich längere Zeit gesichert. Beachtenswert ist dabei noch, 
daß der Betrag höher liegt als der Satz für das Scheidegeld (s. S. 108).

Eigenartig ist die Regelung für den Lebensunterhalt der Witwe in 7 formuliert. Darnach 
wurde ein Sklave des Ehemanns zur Lieferung von Gerste, Wolle und Olivenöl verpflichtet. 
An seiner Stelle hatte aber einer der Söhne die Stellung der Unterhaltsrente zu über­
nehmen, so daß diese die Miete für den Sklaven darstellte5. Auch hier ist sicher eine Ver­
fügung auf den Todesfall gegeben. Der Fall zeigt übrigens, daß die eben behandelte 
‘Schenkung3 von Sklaven an die Ehefrau nicht nur darauf abzielen konnte, der Witwe 
eine Hilfe im Haus zu verschaffen, sondern unter Umständen auf dem Umweg über die 
Vermietung des Sklaven den Lebensunterhalt sichern sollte. Dies gilt wohl auch für 83, 
10-11, wo die Mutter bei der Erbteilung des Nachlasses ihres Mannes eine von ihr ge­
kaufte Sklavin einem der Söhne Testmachteъ (mu-kalag7 - [am]). Da diese nach dem 
lode der Mutter durch Gerichtsurteil diesem Sohne zugesprochen worden ist, weicht die 
Regelung darin von der in 7 getroffenen ab, als dort der Sklave in der Erbmasse verblieb. 
Hier läge also eine Schenkung vor mit der Auflage, die Mutter auf Lebenszeit zu ver­
sorgen2. Vgl. auch noch 87, 7-9.

Die Versorgung einer unheilbar erkrankten6 Ehefrau, der die Erfüllung des debitum 
conjugale unmöglich geworden war, wurde in 6 auf Vorschlag der Ehefrau geregelt. 
Darnach sollte der Mann eine zweite Frau heiraten7 und der kranken Frau eine Unterhalts­
rente auf Lebenszeit aussetzen. Diese Regelung, die der Ehemann angenommen hat, deckt

1 Vgl. die Ausführungen P. Koschakers, KU VI 124 zu altbabylonischen Urkunden über Schenkungen, 
die das Gesamtvermögen des Schenkenden betreffen.

2 Vgl. zum analogen Fall bei den Freilassungen S. 94 f.
3 Siehe dazu im Kommentar zu 8.

Die Unterhaltsrente betrug im Jahr 6 Kur Gerste, 10 Minen gi-Wolle und 6 sila „Baumöl“. Das ist in 
Silber umgerechnet nach den Normalkursen (s. im Kommentar zu 7) etwa 7%-8 Sekel Silber. Dieser Betrag 
ist etwas höher als die sonst bezeugte Jahresmiete eines Sklaven (s. dazu S. 91). In 6 sind die Einzclposten der 
Unterhaltsrente nicht erhalten.

5 Vgl. damit etwa CT VIII 2a = KU III 10.
Siehe dazu im Kommentar zu 6.

7 Dieser Fall ist kein Verstoß gegen das Prinzip der Monogamie.



sich genau mit den Bestimmungen des KH § 148, nur daß hier nichts über die getrennte 
Wohnstätte der kranken Frau verlautet1.

Eine Pflicht des Ehemannes, für die Versorgung der Ehefrau nach seinem Tode Vor­
kehrungen zu treffen, scheint dagegen nicht bestanden zu haben, wenn keine Vollehe ge­
schlossen war und die Frau kinderlos geblieben ist. Dies dürfte aus dem in 26 geregelten 
Fall abzuleiten sein (s. im Kommentar zu 26, 19).

B. SCHULDRECHT

I. BÜRGSCHAFT UND PFAND

1. Bürgschaft

1. Über die Bürgschaft1 2 in der neusumerischen Zeit unterrichtet uns außer den wenigen 
Fällen, die in den Gerichtsurkunden bezeugt sind, eine Anzahl privater Rechtsurkunden3. 
Terminus für „bürgen“ ist in der neusumerischen Rechtssprache su-du8-a-ni gub4 * 
(195, 4; 197, 20; 202, 7). BE III1 1, 12—13 bietet dazu die Variante su-du-nu-zahe-da 
ba-an-gub-es „sie verbürgten sich dafür, daß er nicht entlaufen werde“. In altbaby­
lonischer Zeit ist der Terminus su-du8-a-ni su-ti = qässu (wohl in qätätisu zu korri­
gieren) leqü gebraucht; die Rechtsurkunden verwenden aber su-dü-a su-tis. Die neu­
sumerische Wendung verbindet sich mit dem Dativ6 der Person, für die man sich verbürgt, 
dem Terminativ dessen, wofür gebürgt wird7. Die ursprüngliche Bedeutung des Terminus 
ist demnach wohl „dem Verbürgten hat der Bürge für das, wofür er sich verbürgte, das ihm 
die Hand FI alten1 hingestellt“. Sie weist deutlich auf einen Handritus hin, der die Bürgschafts­
begründung als Formalakt charakterisiert haben mag. Ist dies der in der altakkadischen, 
neusumerischen und späteren Bildkunst in der 'Einführungsszene1 bezeugte Gestus ?

1 Siehe P. Koschaker, R1V III 27a. Entgegen der Bestimmung des KH § 148 ist in VAB V 232 (Sam- 
su’ilüna 16 aus Sippar) die kranke Ehefrau geschieden worden. Die Abweichung von der gesetzlichen 
Regelung ist in diesem Fall möglicherweise dadurch bedingt, daß die Ehefrau als Witwe geheiratet worden 
war. Das ist zwar auch in unserer Urkunde gegeben, in der das aber keinen Unterschied gegenüber der 
Regelung bei einer normalen Ehe ausmachte.

2 Vgl. P. Koschaker, Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht; KU VI 20; M. San Nicolö, RIA II 77 ff. 
s. v. Bürgschaft; B. Landsberger, MSL I 145 f.

3 BE III1 1; ITT II1 2643; III2 6225, 1-3; 4-8; IV 7449; 7558; V 6710; NFT 211, АО 4344, 6-7; UET 

III 25.
4 Auf zwei Personen bezogen su-du8-a-bi gub (202, 7)· Vgl. auch altsumerisches s u-dus-a-ni i-gub

in TMHC V 48 II 1-2.
6 Vgl. ana ittisu 3 II 41-57; I<U VI 20. Zum Wechsel von su-du3 und su-dü vgl. AfO. XIV 116. Zu 

su-du, das sonst mit kamu „binden“ geglichen ist, s. ZA NF XI 24® und zu su-dus-a = ilqe in den In­
schriften Lugalzagesis und der Könige der Dynastie von Akkade I. J. Gelb, MAD II 29.

6 In 2 steht dafür der Lokativ, der in der neusumerischen Sprache vielfach in Vertretung eines Dativs

verwandt wurde.
7 in BE III1 1,12; ITT IV 7449, 4; V 6710, 4 steht dafür bei teilweise abweichender Konstruktion der

Infinitiv eines Verbums mit -eda > -ede. In ITT II1 2643, 4-6 ist dafür anscheinend mu-, . . .a(k)-se 
„wegen......... “ verwandt.



2. Die in den neusumerischen Belegen vorkommenden Fälle einer Bürgschaft beziehen 
sich auf Folgendes: Die Zahlung von 5 Sekel Silber, wobei der Schuldner dem Bürgen 
eine Sklavin als Pfand setzte (195, 5); die Befriedigung der Ansprüche eines Gärtners (197, 
17—20), die Geldstrafe, die einem Dieb auf erlegt worden ist (UET III 2 5)"*·, was gewiß 
auch in 202, 1—7 und I IT III1 * 3 622s2 gemeint ist, obwohl dort nur von der Bürgschaft für 
den Dieb gesprochen ist. In ITT IV 7558, 1-5 wird Bürgschaft geleistet für eine Person, 
die versprochen hatte, jemanden innerhalb von 15 Tagen beizubringen8, in BE III1 1, 
12-13 und ITT IV 7449, 4 für den Fall der Flucht eines Sklaven4^5.

3. Die wenigen, noch dazu äußerst knapp formulierten Urkunden lassen das Wesen der 
Bürgschaft in neusumerischer Zeit nicht eindeutig klären. Für sich stehen zunächst die 
zwei Fälle der Bürgschaft gegen Flucht eines Sklaven. Hier ist die Bürgschaft selbständiges 
Garantieversprechen, da eine zu erfüllende Schuld nicht gegeben ist6. Hierher gehören 
vielleicht auch ITT IV 7558 und V 6710.

Von den übrigen Fällen ist am klarsten 195, 2-10. Darnach hat der Schuldner dem 
Bürgen als Pfand für eine Schuld von 5 Sekel Silber eine Sklavin bestellt, später aber die 
Verpfändung bestritten. Aus diesen Gegebenheiten läßt sich ableiten, daß der Schuldner 
seine Schuld nicht zum Fälligkeitszeitpunkt beglichen hat, der Bürge daraufhin den 
Gläubiger befriedigt hat und dann versuchte, im Regreß gegen den Schuldner7 das Pfand 
in Besitz zu nehmen. Dies zeigt, falls nicht - was ich aber mit Hinblick auf den Stand der 
damaligen Wirtschaft nicht für wahrscheinlich halte - der Bürge gezahlt hat, um damit 
seine Leibeshaftung abzulösen, das heißt, daß er nur von einem Ablösungsrecht Gebrauch 
machte, nicht aber unmittelbar eine Verpflichtung zur Zahlung des geschuldeten Betrags 
hatte, daß in neusumerischer Zeit die Bürgschaft schon das Versprechen der Erfüllung der

1 Der Text lautet: II anse zä-u-ananna sä-gul lü-uru-sag-riga,ki-ke4 ba-an-zuh duivga-na 
ba-an-gi-inl!-bi-za-bi-äe[I7]ma-nakubabbar[X x X]X bi-[in]-duu si-la-^adad sahara Su-dua- 
a-ni in-güb sä-e-duru5-sipad-e-ne mu üsu-üsm lugal ,,2 Esel, Zehnt des Nanna, hat Sagul, der Mann 
aus Urusagrig, gestohlen (und dies) zugegeben (s. S. 68“). Als Ersatz dafür (s. S. 1352) [i?] Mine Silber
[zu......... .. · · hat er erklärt. Für ihn hat sich Silladad, der 'Knappe*, verbürgt. Im 'Hirtendorf*. Jahr,
(in dem) Süsin König (geworden ist)“. Siehe zu diesem Text noch S. 135.

3 Der Text lautet: Iur-asul-pa-e udula ur-dnanse-kc4 su-dus-a-ni in-gub Ini-clba-ba6 dam- 
gär-ra [duu]-ga-zi-da sanga su-du8-a-ni in-gub 1ύ gu4-lu-dingir-ra-ka ba-zuh-a-me „für 
Ursulpa’e, den Rinderhirten, hat sich Urnanse verbürgt. Für Nibaba, den Kaufmann, hat sich [Dujgazida, 
der Priester, verbürgt. Diese (= die Verbürgten) sind es, die ein Rind (oder Rinder) des Ludingirra gestohlen 
haben“. Siehe zu diesem Text auch noch S. 135.

3 Vgl. noch UET III 22, 1-8: „Seinen Bruder Süninsubura in 10 Tagen zu bringen, hat Sulamma beim
König geschworen. Falls er Süninsubura nicht bringt, wird Sulamma . .[......... ] wie er (a-ne-gi[m], d. h.
wie Süninsubura) ..[..............]“.

Bürgen sind die Mutter und die Schwester des (freigeborenen) Sklaven. Fälle dieser Art sind in alt­
babylonischen Urkunden häufig.

5 Unklar sind ITT II1 2643, 4~6; NFT 211, АО 4344; ITT V 6710,4 su-a gi4-gi4-dfe ist nicht sicher zu 
deuten, da das Objekt, das „in die Hand zurückgebracht“ werden sollte, nicht genannt ist.

6 Siehe P. Koschaker, KU VI 20; M. San Nicolö, RIA II 79. Gleichartig sind zahlreiche Urkunden aus 
Larsa zur Zeit Rlmsins.

7 Zum Regreß des Bürgen s. M. San Nicolö, RIA II 79 § 3 Ende und den wichtigen Aufsatz von H.H.
Petschow, „Ein neubabylonischer Bürgschaftsregreß gegen einen Nachlaß“ in Revue d’Histoire du Droit 
XIX (1951), 25-57, der auch für die älteren Stufen des babylonischen Bürgschaftsrechts Bedeutsames enthält.



verbürgten Schuld seitens des Bürgen mitenthielt oder doch mitenthalten konnte1. In den 
übrigen Fällen ist von einer Pfandbestellung des Schuldners an den Bürgen nicht die Rede. 
Doch wäre es besonders bei den Bürgschaften bei Diebstahlsfällen (s. oben unter 2) schwer 
verständlich, wenn der Bürge sich nicht für den Fall, daß der Dieb die hohe Buße, die ihm 
auferlegt war oder die er zu erwarten hatte, nicht bezahlte oder nicht bezahlen konnte und 
der Bürge dafür einstehen mußte, gesichert hätte.

2. Pfand

1. Fälle von Pfandbestellung sind in den neusumerischenGerichtsurkunden außerordentlich 
selten. Daß es private Rechtsurkunden gegeben hat, die anläßlich einer Pfandbestellung auf­
gesetzt worden sind, beweist 116,8-15, das uns das damalige Formular der Pfandurkunde an­
gibt. Die Seltenheit der Pfandbestellung in neusumerischer Zeit gemessen an den altbabylo­
nischen Verhältnissen erklärt sich gewiß zum guten Teil aus der Tatsache, daß das häufigste 
Pfand der altbabylonischen Rechtsurkunden, das Grundpfand, in der neusumerischen Epo­
che entweder gar nicht oder nur ganz selten Vorkommen konnte, da es ei n privates Grundeigen­
tum abgesehen von Haus- und Gartengrundstücken in nennenswertem Umfang nicht gege­
ben hat. Außer einem Fall, in dem möglicherweise ein Hauspfand vorliegt (2101 1-10), bezie­
hen sich alle Belege der neusumerischen Gerichtsurkunden auf ein Sklavenpfand. Dabei hat 
es sich anscheinend durchweg um 'besitzlose1 2 3, und zwar um Verfallpfänder gehandelt, bei 
denen dem Pfandgläubiger bei Nichtzahlung der Pfandschuld im Fäiligkcitszeitpunkt das 
Pfandobjekt zu Eigentum zuficl2 * *. Dies ist ausdrücklich in 116, 8-14 gesagt: „[Unter Eid beim 
König! W]enn er in zwei [Jahren7 dieses Geld7] demLubalasaga nicht gibt, wird er Ninkuzu,
seine Sklavin, für deren vollen [Kaufpreis3 [dem Lubalasagja, dem Soh[n des..................... ],
[geben, hat er erklärt]“. Ein weiterer Beleg dafür, daß dem Pfandgläubiger das Pfand verfiel, 
wenn der Schuldner nicht erfüllte, wäre gegeben, wenn die Formulierung in 30,4,,daß seinen 
(= des Sklaven) Vater von Lugalituda für ein zinspflichtiges Darlehen, das Hanarbubu (ge­
währt hatte), gekauft hat“, den Verfall eines Pfandes wiedergeben sollte4. Dies erscheint nicht 
abwegig, wenn man die eben zitierte Wendung von der Übernahme der verpfändeten Sklavin 
„für ihren vollen Kaufpreis“ heranzieht. Schließlich ist auch noch in 42, 13—1 ^ mit der Hin­
gabe eines verfallenen Pfandes zu rechnen. Zu 195, 2-10 s. unter 2 und S. 117 unter 3.

1 Siehe P. Koschaker, Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht 76 ff.; M. San Nicolö, RIA II 78. Hierher 
gehört wohl auch UET III 22 (s. S. 117»), wo die entscheidenden Zeilen 7-8 leider nicht ergänzt werden 
können.

2 Siehe dazu P. Koschaker KU VI 21.
3 Vgl. mit säm-til-Ia-a-aS in diesem Zusammenhang die Wendung der mittelassyrischen Gesetze 

und Rechtsurkunden ana Hmi gamer laqi'u. Siehe dazu G. R. Driver-J. C. Miles, Assyrian Laws 284 ff.; 
P. Koschaker, NKRU 104 mit Anm. 2 und M. David, BiOr IX 170 ff.; M. San Nicolö, AOr IV 187. 
Diese Verbindung besagt, daß die Sklavin am Fälligkeitstermin, falls die Schuld nicht bezahlt war, als zum 
vollen Kaufpreis gekauft zu gelten hatte.

4 Vgl. S. 121 mit Anm. 8. Nicht ausgeschlossen ist freilich, daß in 30, 4, vielleicht auch in 42, 13-18, eine
datio in solutum Vorgelegen hat, daß also der nicht zahlungsfähige Schuldner seinen Sklaven um die Schuld­
summe verkauft hat, ohne daß der Sklave vorher verpfändet gewesen ist. Vgl. M. San Nicolö, AOr IViygff.
zur „Konstruktion der datio in solutum im neubabylonischen Rechte“.



2. Die Terminologie für das Pfand und die Pfandbestellung ist, da die wenigen Urkun­
den, die davon handeln, durchweg schlecht erhalten sind, nur zum geringen Teil zu er­
mitteln: Aus 195,5 mu-bi-se hu-uh-uh gerae-ni in-na-si-garar „dafür (= die 
Schuld von 5 Sekel Silber) hat er (= der Schuldner) ihm (= dem Bürgen) Huhuh, seine 
Sklavin, 'gesetzt’“ und 195, 7 gerne V gin kubabbar-se in-na-si-gar-ra „daß er ihm 
die Sklavin für 5 Sekel Silber 'gesetzt’ hat“1 ist wenigstens der Terminus für das Bestellen 
eines Pfandes zu gewinnen1 2. In Z. 6 dieser Urkunde bestreitet der Schuldner gegenüber 
dem Bürgen (s. dazu S. 117 unter 3) die Pfandsetzung mit den Worten: „Ich habe dir die 
Sklavin nicht gegeben (nu-ra-si)." Das Bestellen eines Pfandrechts an einem Hausgrund­
stück ist anscheinend im Urteil in 210 I 5-1° (ba-an-na-si-gar „es wurde ihm dafür 
gesetzt ) ausgesprochen. Das zugrunde liegende Rechtsgeschäft ist aber wegen der 
Lückenhaftigkeit der Urkunde nicht zu erkennen.

3. Wie allgemein üblich wird auch in neusumerischer Zeit der Wert des Pfandes die 
Höhe der Forderung voll gedeckt haben, falls er sie nicht überschritten hat3. Ein Fall, in 
dem der Wert des Pfandes, eine Sklavenfamilie, die Forderung, 100% Sekel Silber, mög­
licherweise nicht erreicht hat, liegt aber in 117 vor4.

II. DARLEHEN

1. Prozesse, die sich aus der Gewährung eines Darlehens herleiteten, sind in den neu­
sumerischen Gerichtsurkunden verhältnismäßig selten bezeugt. Dabei handelt es sich 
meist um Gelddarlehen, selten um Getreide- und Gelddarlehen. Sie sind in der auch in den 
privaten Rechtsurkunden bezeugten Form notiert: „1% Minen % Sekel Silber hat 
Nammah, der Sohn des Urgigira, bei (= zu Lasten des) Ursaga, dem Inspektor, gut 
(in - d а -1 u к u) 5 * (117, 2-5 ; ähnlich 42, 11-13; HL 2-4; 183, 9-10; 211, 77-79®; 118, 2-6, 
auf ein Getreide- und Gelddarlehen bezogen)7. Zweimal ist statt dieser Formulierung an­
gegeben, daß eine (Schuld)tafel (dub oder kisib) des Schuldners sich beim Gläubiger be­
findet (in-da-gäl-äm oder ki-......... -(a)-ka i-gäl; 205, 47-48; 208, 11-14) oder daß
das Geschuldete auf der im Besitze des Gläubigers befindlichen Tafel (dub-___ -(a)-ka)

1 Darnach ist 117, 8 ergänzt und entsprechend sind dann auch 116 und 118 herzustellen.
2 Der Terminus hängt gewiß mit den Wendungen wie SAK 52 XII 23-25 nu-sig nu-ma-su lu-a-tuku 

nu-na-ga-gä-a „daß er die Waise (und) die Witwe dem Mächtigen nicht überantworte“; ähnlich Gudea 
Stat В VII 42-43; ZylBXVIII 6-7; KUr 162-163 (dazu Or NS XXIII 51; M. Lambert, RA XLVIII 148f.) 
zusammen.

3 Vgl. die m letzterem Falle geltende Regelung der mittelassyrischen Gesetze nach der Rekonstruktion des 
Textes durch M. David, BiOr IX 170; besonders 171 b mit Anm. 14.

4 Für die damit verbundenen rechtsgeschichtlichen Fragen s. P. Koschaker, NKRU 111 ff.
Der Schuldner steht im Dativ (117, 4; 118, 5) oder dem dafür in der neusumerischen Sprache häufig ein­

tretenden Lokativ (141, 4; 183, 10). Zur Aufnahme durch das Komitativinfix s. AnOr XXIX 207b und c. 
Vgl. noch die private Rechtsurkunde TCL II 5557, 1-3 ur-nigin-GAR-ra ab-ba-§a6-ga-a ku in-da- 
tu u-se20 „für das Silber, das AbbaSaga bei Urnigin-GAR gut hat“. Altsumerisch ist an-da-tuku (WF 
139 П 2) und e-da-tuku (s. AS II 44).

Statt in- da-1 u ku hat dieser Text, der die gerichtliche Beurkundung eines Darlehens enthält
ba-da-an-tuku.

Eine Notiz dieser Art ist wohl am Anfang von 116 zu ergänzen.



steht (i-gal-am) (119, 2-5). Wohl um ein Darlehen handelt es sich auch in 208, 22-33, da 
der Gläubiger beschwor, daß er weder sein Geld noch seine Gerste vom Schuldner zurück­
erhalten habe. Der Terminus ,,zinspflichtiges Darlehen“ (HAR = ur5) ist nur einmal 
(30,4) bezeugt. Der Zins (m äs oder mas) ist in 135,2; 137, 95 141 2, 3! l44> 2 ί *88, io, 
[208, 48], der Zinssatz aber nur in 144, 2 (20%, Getreidedarlehen); 188, 9-11 (10%, Silber­
darlehen) und 208, 48-49 (Zinssatz nicht zu ermitteln, Getreidedarlehen) genannt1.

2. Verschiedentlich sind fiktive Darlehen erwähnt. So in 119, 2-3, wo angegeben ist, daß ein
Darlehen „wegen des des Sklave]n des Urbadzirra, des gAl.DI bestand. Das be­
sagt, daß ein sogenanntes Rückstanddarlehen wegen Nichtbezahlung des Kaufpreises vor­
liegt. In 135, 2-6; 208, 41-53 und 212, 1-3, in den beiden letztgenannten Fällen wohl durch 
Gerichtsurteil, ist der Kaufpreis in ein zinspflichtiges Darlehen verwandelt worden. Ähnlich ist 
wohl auch 188, 9—14, nur daß in diesem Fall nicht angegeben ist, woraus sich die mit 10% zu 
verzinsende Schuld ableitet. In 205, 43-46 ist anscheinend die unberechtigte Entnahme von 9 
Sekel 155 se Silber nachträglich in die Form eines Darlehens gekleidet worden. Möglicherweise 
gehören hierher auch die Fälle, in denen ein Silber-oder Getreidebetrag „dem A ab(gesprochen 
und) dem В zu gesprochen wurde“ (172,19-22 ; 182, 2-8; 196, 23—26; 210 I 12—11 5 ; III 6—10 ).

3. Verzug bei der Rückzahlung eines Darlehens hatte nach privaten Rechtsurkunden 
der neusumerischen Zeit mehrfach die Folge, daß der Schuldner den doppelten Betrag 
(fb-tab-e „er wird verdoppeln“) zu leisten hatte (vgl. AB XXV 31, 6-9; UET III 37,5“9, 
s. im Kommentar zu 131, 11)2. Die Prozeßurkunden bieten dafür kein Beispiel3.

4. Dienstantichrese in Verbindung mit einem Darlehen4 ist durch die private Rechts­
urkunde TMHC NF I—II 32 bezeugt: „7 Sekel Silber - für die Zinsen dafür leistet Ubä, 
die Skl[avin], Dienst (ab-da-gub-[ba-äm])5 - hat von Sesdada Suna empfangen. Wenn 
sie mit der Arbeit aussetzt (tukumbi gä-la ba-an-dag), wird er für den Tag 5 sila 
(Gerste) darmessen6. Das hat er beim König geschworen“.

1 Zum Zinssatz in der neusumerischen Zeit s. zuletzt W. F. Leemans, RIDA V 10 ff. Der normale Zinssatz 
für Getreidedarlehen war 33%%, für Gelddarlehen 20%. Auch für die altbabylonische Zeit hat W. F. Lee­
mans, 1. c. 7 ff-, unterschiedliche Sätze für Getreide- und Gelddarlehen nachgewiesen.

2 Vgl. noch BE III1 13, 6-9; CST 38 (s. dazu A. L. Oppenheim, AOS XXXII 142) und die Klausel, in der 
der Käufer bei Verzug beim Kreditkauf doppelte Leistung zusagt, in TMHC NF I II 63: 65; 310.

s Vgl. aber die in 131, 7-16 verabredete Verzögerungsbuße im Falle nicht termingerechter Erfüllung eines 
Werkvertrags (dazu im Kommentar zur Stelle).

4 Vgl. M. San Nicolö, Beiträge 247; P. Koschaker, NKRU 108.
6 Th. jacobsen, AJSL LV 420, und J.B. Siegel, Slavery 122" verstehen ab-da-gub als 'has been pledged 

for it*. Doch wird man zögern, diese Wendung mit UMBS XIII 39 I 5~6 ku-ta-gub-ba-as ib-ta-gub 
,,er hat als Pfand hingestellt“, d. h. verpfändet (s. dazu P. Koschaker, Neue griechische Rechtsurkunden 10; 
J. G. Lautner, SDJOA I 127397; B. Landsberger, MSL I 29, 2 IV 27-29; 39, 3 II 19; 139) zu identifizieren.

6 Vgl. zu dieser Formel, die auch bei der Dienstmiete mit Pränumerando-Zahlung der Miete vorkommt. 
B. Landsberger, MSL I 103, 7 IV 13-22; 247 ff. Eine Urkunde wie die dort S. 252 genannte (T. Fish, JAOS 
LI V 494) ist auch TMHC NF I—II 24. -Da die Jahreszinsen für 7 Sekel Silber nach den neusumerischen Zins­
sätzen (s. dafür die S. 1201 zitierte Literatur) zwischen 1, 4 und 2, 1 Sekel betrugen, der auf das Jahr um­
gerechnete Ersatz für ausgefallene Arbeitsleistung 6 Kur Gerste = 6 Sekel Silber ausmacht, ist 3-4 facher 
Ersatz festgelegt. In JAOS LVI 494 errechnet sich ein Verhältnis 1 : 4, in TMHC Nh I—II 24 sogar 1 : 7, 2 
zwischen pränumerando gezahlter Miete und Ersatzleistung für ausgefallene Arbeitsleistung.



III. KAUF

1. Zur Terminologie

Der Terminus für ,,kaufen“ ist sam > sa101. Das Verbum verbindet sich mit dem 
Akkusativ des Kaufgegenstandes, dem Terminativ1 2 des Verkäufers und gleichfalls dem 
Terminativ des Kaufpreises. Das ist zweifellos eine hybride Konstruktion, in der zu viele 
Gegebenheiten in eins zusammengezogen sind. Die altsumerische Kaufformel zerlegt den 
Kaufvermerk in zwei Teile, den 'Kauf5 des Kaufobjekts vom Verkäufer und die Zahlung 
des Kaufpreises3, wie das auch in neusumerischer Zeit (s. S. 123 mit Anm. 1) möglich, in 
altbabylonischei Zeit verbindlich warb Eine junge Entwicklung liegt vor in der Ver­
bindung von sa10 mit der Präfixkette5 ba-ra- ,,weg“ zum Ausdruck von „verkaufen“.

Für „verkaufen“ werden gelegentlich in ungenauer Fassung si „(über)geben“ (42, 2-8; 
t18]; 69= i~56; 127, 5, s· dazu im Kommentar zu 127, 14; vielleicht auch 195, 67) und gi-in 
„festmachen" (63, 10; s. im Kommentar zur Stelle) gebraucht. Für sich steht su-gar „die 
Hand auf etwas legen“ (104, 4) im Sinne von kaufen, da dort in Z. 8 vom Kaufpreis 
des betreffenden Hausgrundstücks gesprochen ist. Umgekehrt ist möglicherweise sa10 
„kaufen“ terminologisch ungenau für ein anderes Rechtsgeschäft gebraucht8 9 *. Für den 
Rückkauf ist du8 „auslösen“ verwandt (28,9)®.

1 Das Verbum ist gewiß aus akkadischem sämum „kaufen“ entlehnt. Daß in neusumerischer Zeit die 
Kurzform sa10 einzusetzen ist, zeigt das Fehlen von Schreibungen wie *sa10-ma, weiter Formen wie [la- 
ba-r]a-sa10-an in 37, 3, ba-ra-an-sa10-as in TMHC NF I—11 53, 8. Beachte noch die von F. R. Kraus, 
JCS III 10338 notierten Schreibungen aus Nippur und Drehern in-si-(in-)sa; weiter UET III 32 Rs. 1 
in-si-sa6, wozu zu beachten ist, daß sa6 seinerseits mit sä und sig5 wechselt (s. N. Schneider, Or NS 
XVI 305; B. Landsberger, OLZ 1931, 136; BE VI2 21, 9 giri-ne-l-sä für sonstiges glri-ne-l-£a6).

2 Dafür kann der Dativ oder auch der Lokativ eintreten, letzterer vor allem nach dem Possessivsuffix
-(a)ni. Eine Neuerung ist die Konstruktion mit ki-......... -(a)(k)-ta des Verkäufers (43, 6-7; 55, 4-7; 95,
4V h' 180, 3-5), die der vom Aklcadischen beeinflußten jüngeren Konstruktion von su-ti „nehmen“ (s. dazu 
AnOr XXIX 126 mit Anm. 2 und 1341) nachgebildet ist. Diese Konstruktion ist die übliche Form im alt- 
babylonischen Formular (s. M. San Nicolo, Schlußklauseln 26). Siehe auch Th. Jacobsen, BASOR CII 18.

3 Sie lautet K-e V-se О e-se-sa10 ni-ääm-ma-ni-se . . . e-na-si „der Käufer hat vom Verkäufer das
Kaufobjekt ‘gekauft’, als dessen Kaufpreis.........  ihm (= dem Verkäufer) gegeben“ (RTC 17; e-na-la
„hat ihm gezahlt“ VS XIV 141 II 6; 144 II 5; e-se-lä NFT 220 II 4). In RTC 16; DP 31 ist dagegen der 
Empfang (§u ba-ti) des Kaufpreises seitens des Verkäufers notiert.

4 Vgl. für das altbabylonische Kaufformular M. San Nicolo, Schlußklauseln 14 ff.; 26.
6 Diese enthält das Präfix ba- und das Ablativinfix -ra- „weg“, eventuell das graphisch ungenau wieder­

gegebene Ablativpräfix *bra-. Siehe dazu AnOr XXVIII 2144.
6 NachZ. 11 „daß er die Sklavin zweimal verkauft hat" ist si sachlich mit ba-ra-sa10 „verkaufen“ identisch.

^gl- sag ba-sa10 „der Sklave wurde gekauft“ (UET III 15, 19; 18, 14) im Wechsel mit sag ba-sl „der 
Sklave wurde übergeben“ (UET III 14, 21; 19, 23) im sonst gleichlautenden Formular; weiter YBT IV 2, 
1-4 „Sara iüa hat für 9 Sekel weißes Silber Mama und Dada, seine Kinder, dem Atu übergeben (in-na-si)“.

8 Siehe S. 118 zu 30, 4 und vgl. S. 128 zu 11, 5; 84, 5; 7-[8].
9 Vgl. M. San Nicolo, Schlußklauseln 91.
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Der Kaufpreis ist sam1, vereinzelt auch wie schon in altsumerischen1 2 3 und auch neu­
sumerischen Texten8 * ni-säm (63, 3; 135,3; ni-sam-til-la 63, 16; 100, 3). Am häufigsten 
ist die Verbindung säm-til-la = simum gamrum „abgeschlossener Kaufpreis“ (s. S. 9; 
11) bezeugt.

2. Belege

Die Gerichtsurkunden der neusumerischen Zeit erwähnen den Kauf von Sklaven, 
Hausgrundstücken, Gärten (und Palmen) und Tieren. Einmal ist ein Kauf vor Gericht 
beurkundet (9). Im Vergleich mit den altbabylonischen Urkunden fehlen der Felder- und 
Amtskauf (s. dazu S. 144 mit Anm. 8). Ein Gattungskauf ist nicht bezeugt.

a) Der Sklavenkauf erscheint außer in der Art des Verkaufs seitens des Sklaveneigen­
tümers in der des Kinderverkaufs seitens eines oder beider Elternteile (s. S. 85 unter d) und 
des Selbstverkaufs (s. S. 84f. untere). Die Belege sind S. 88 genannt4 5. Hierzu kommen noch 
als Vergleichmaterial die Privaturkunden über Sklavenkauf (s. S. 884).

b) Der Hauskauf, wobei auch der Kauf von (Haus)grundstücken einbezogen ist, ist an 
folgenden Stellen belegt: 98, 19—23 > 99, 2—14> 33 > i°o, 2—6; 104, 2—13 , 105, 6—17, 106, 2—1 5 , 
139, 2-5?; 170, 13—15?; 179, 2-12; 180, 2-11; 197, 2-15; 198, 2-11; 208, 55-61? °.

c) Der Gartenkauf ist in folgenden Texten erwähnt: 107,2—14; 108, 5~d6 ί 109> 10 ·
d) Der Tierkauf erscheint mit folgenden Belegen: 136, 2-15 (Kuh); 185, 10-22 (Stier); 

187, 12-19 (Kuh); 194, 29-37 (Kuh); 211, 18-22 (Esel)7.

3. Das Kaufformular

Es ist nicht zu erwarten, daß die Prozeßurkunden den Kauf in der Art notieren, die für pri­
vate Rechtsurkunden verbindlich war. Gegebenheiten, die in der privaten Beurkundung eines 
Kaufabschlusses nicht zu entbehren waren, mochten im Protokoll über einen Prozeß aus einem 
Kauf als unerheblich wegfallen. So konnte es unter Umständen genügen, die Tatsache eines 
Kaufes zu erweisen, ohne daß dabei die Höhe des Kaufpreises eine Rolle spielte, während in 
einer privaten Rechtsurkunde eine Notiz darüber kaum entbehrt werden konnte8. Es zeigen

1 In altsumerischer Zeit ist das Verbum „kaufen“ graphisch nicht vom Substantiv „Kaufpreis“ geschie­
den. Zur Differenzierung zwischen NINDÄxSE und NINDÄxSE + ÄM in neusumerischer und altbaby­
lonischer Zeit s. A. Poebel, BE VI2 31. ääm ist entgegen A. Deimel, §L 187, 1 nicht aus sa10 + am zusam­
mengesetzt, da NINDÄxSE schon altsumerisch auf -m auslautete. Falls die überlieferte Differenzierung 
sa1^ ' sam korrekt ist, läge in sam eine Beeinflussung von akkadischem ςά,τηιιηΊ vor, während sam -> sa^0 
wohl als die normale Entsprechung von altem *äam zu deuten ist.

2 ni-säm RTC 16 II 5; 17 Π 4; 18 V 2; UET II Suppl. 21 V 2.
3 Siehe nur UET III Indexes 139; für Tello ITT II1 692, 2; 2748, 2; für Nippur JCS III 10442, 3.
4 p)lg Belege für ku-ta-sa^o-a „für Geld Gekaufter“ sind dort nicht erhalten. Siehe dafür S. 87 f·, 96 f--
5 Eine neusumerische Hauskauf-Urkunde ist YBT IV 4; weiter der als Kegelstumpf geformte Text AOS 

XXXII 162, Noor II, der zur Aufnahme eines Holznagels durchbohrt war; s. B. Landsberger, Belleten 
XIV Nr. 54, 256; F. R. Kraus, Halil Edhem Hatira Kitabi 89 f.

6 Falsche Behauptung des Beklagten.
7 Private Rechtsurkunden über Gartenkauf sind BE III1 14 und UET III 36.
s Die von m. San Nicolö, Schlußklauseln 16 genannten altbabylonischen Kaufurkunden aus Sippar vor

Hammurabi und die Kaufurkunden aus Iscäll (s. M. Seif, Über die altbabylonischen Rechts- und Wirt­
schaftsurkunden aus Isiäli 26), die den genauen Kaufpreis nicht angeben, sind seltene Ausnahmen.



sich aber auch andere Unterschiede. Für die in den privaten Rechtsurkunden am häufigsten 
bezeugte Gattung des Sklavenkaufs ist dort ein verhältnismäßig einheitliches Formular ver­
wandt, das mit I s ag-ni t ä (sag-mij . . . mu-ni-im „einen Sklaven (eine Sklavin), namens
............“ beginnt. Diese Einleitungsform ist in den Gerichtsurkunden nicht bezeugt. Weiter
ist die in neusumerischen Kaufurkunden (allerdings nur in der Minderzahl der Fälle) bezeugte 
Zerlegung in die Beurkundung der Kaufhandlung (i n -si -s a10 „ er hat von ihm gekauft“) und 
der Preis Zahlung (i-(na-)lä o. ä. „er hat (ihm) gezahlt“)1, beziehungsweise der Übergabe des 
Kaufgegenstandes (b а - s 1 „wurde übergeben“)1 2 im Formular der Gerichtsurkunden nur aus­
nahmsweise3 zu finden. Daß die in den privaten Kaufurkunden häufige Verzichterklärung des 
Verkäufers abgesehen von 100, 7-9 nicht in das Prozeßprotokoll hineingenommen worden ist, 
kann dagegen nicht verwundern.

In Übereinstimmung mit den privaten Kaufurkunden ist der Kauf in den Gerichts­
urkunden meist ex latere emptoris stilisiert. Nur besondere Gegebenheiten veranlaßten zur 
Wahl der Stilisierung ex latere venditoris, die in den privaten Kaufurkunden der neu- 
sumerischen Zeit sehr selten ist4.

a) Das Formular des ex latere emptoris stilisierten Kaufes nennt in der Regel
1. den Kaufgegenstand, gelegentlich mit dem Zusatz, daß er Eigentum des Verkäufers 

ist oder (beim Kinderverkauf) unter dessen potestas steht;
2. den Kaufpreis in Silber, selten in Getreide (127, 14; 170, 2-6; 193, 38)5, wobei vor dem 

Betrag vielfach sama-ni „sein Kaufpreis“, säm-til-la-ni/bi „sein vollständiger Kauf­
preis oder ni-säm-til-la-bi zur näheren Bestimmung gesetzt ist. Der Kaufpreis steht 
im Terminativ6;

3. den \ erkäufer, der meist im Terminativ, seltener im Dativ oder dem ersatzweise dafür 
emtretenden Lokativ steht, vereinzelt durch ki-, . . ,-(a)(k)-ta (s. S. 1212) bezeichnet ist;

1 AOS XXXII 139, TT 1, 8; 140, TT 2, 6; 141, TT 4, 6; UET III 36, 10; 41, 9; kü-bi-ta ib-ta'-ё „er 
hat das Geld dafür bezahlt“ (ITT IIP 6370, 6; F. R. Kraus, JCS III ioo2B); ku-lä-a-bi-im „ist derjenige, 
der das Geld dafür gezahlt hat“ (MAoG IV 191 Rs. 1-2); ku-bi-ta ΐ-til „er hat das Geld dafür voll bezahlt“ 
(YBT IV 4, 6). Der Preiszahlungsvermerk steht dabei durchweg hinter dem Kaufvermerk, was wegen 
F. R. Kraus, JCS III 104; 106 zu beachten ist.

2 UET III 14, 21; 19, 23 (nur in Texten aus Ur bezeugt); s. dazu S. 1217 und vgl. noch 123, 3-5.
3 35, 1 1 in-s[a10-a] sam-a-ni in-1i 1 -1 [a] „daß er gefkauft] (und) den Kaufpreis für ihn voll bezahlt hat“;

170, 5-6 su ba-ti-a......... in-sa10-a „daß (der Verkäufer) erhalten hat,............(der Käufer) gekauft hat“;
in-si-sa10-a.........kü-bi su-............-ka ba-a-si-ga „daß er von ihm gekauft hat,.......... daß dieses Silber
m die Hand des (Verkäufers) ‘gefüllt’ worden ist“ in 105, 9 und ähnlich 38, 6-8.

4 Vgl. die Selbstverkaufsurkunde TMHC NF I—II 53 (s. dazu S. 84 f.); außerdem YBT IV 6 und vielleicht 
auch YBT IV 2.

V gl. auch die S. 8p4; 902 genannten Belege. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, daß nach sumeri­
scher Auffassung ein Kauf auch dann vorliegt, wenn der Preis nicht in Silber gezahlt wurde. Beachte dafür 
ku-ta-sa10-a „für Silber gekauft“ (s. dazu S. 87; 96 f.) neben se-ta-sa10-a „für Gerste gekauft“ (Nik IV 

4; AOS XXXII 153, W 88) und gi-(t)a-sa10-a „für Schilfrohr gekauft“ (A. L. Oppenheim, AOS 
XXXII 153). Vgl. auch M. San Nicold, Beiträge 2171.

6 U 44, 5 steht für den Terminativ die enklitische Kopula -am (s. dazu AnOr XXIX 34). Außerhalb
des Kaufformulars kann statt des Terminativs auch der Ablativ-Instrumental gesetzt werden; s. dazu die 
m der vorhergehenden Anmerkung genannten Belege und vgl. SAK 222c, 20 he-eb-da-sa10 „wird dafür 
gekauft“.



4. den Käufer als Subjekt;
5. das Verbum in-si-sa-,,,1 „er hat von ihm gekauft“.
Die Reihenfolge 1-4 ist aber keineswegs fest. Besonders häufig ist die Vertauschung 

von 3 und 4. Ist der Kaufgegenstand schon vorher genannt, so fehlt meist das erste Glied. 
An zusätzlichen Angaben findet sich noch der Hinweis auf das Datum des Kaufes ent­
weder durch die Nennung des Jahresnamens (47, 5 ; 48, 8; 52, 5 ; 53, 5 ; 63, 7; 92, 5 ; 193, 10; 
37) oder der Distanz vom Zeitpunkt des Prozesses (mu-da-x-ta „vor x Jahren“)1 2 (46, 8; 
65, 6; 105, 8; 192, 28). Die Verzichtsklausel (s. S. 79 f.) ist im Protokoll über einen Kauf 
nur in 9, 3-5; 100, 7-9 geboten.

b) Für den ex latere venditoris stilisierten Kauf ist ein Formular nicht zu er­
mitteln. Das äußere Kennzeichen ist das mit der Präfixkette ba-ra- „weg“ verbundene 
sa10, das damit „verkaufen“ bedeutet3. Die Belege sind 28, 2—4; 37, 3; 46, 5; 65, 9i 20ί 
68, 6-7; 70, io; 72, 20; 123, 3; 166, 14; 179, 2-3; 192, 26; 193, 22. Diese Formulierung 
wurde gewählt, wenn der Käufer nicht genannt zu werden brauchte, wie etwa bei den Fällen 
des Verkaufs ins Ausland (70, 10; 166, 14), da man sich dabei nicht an den Käufer halten 
konnte; weiter in Fällen, in denen jemand behauptet hat oder beweisen will, daß ein Kauf 
erfolgt, beziehungsweise nicht erfolgt ist. Warum aber in 179i 2—5 die umständliche 
Formulierung ,,[. . sjar, das Haus(grundstück) des Ur-GAR, hat [Urjsaga, der Bruder des 
Ur-GAR, verkauft. Lugalkigubani, der ‘Schneider’7 der en - Priesterin der Baba, hat es von 
ihm gekauft“ gewählt worden ist, bleibt unklar, da der Sachverhalt einfacher durch „hat 
von Ursaga, dem Bruder des Ur-GAR, gekauft“ hätte ausgedrückt werden können.

4. Einzelheiten

An Einzelheiten ist noch zu notieren: a) In verschiedenen Urkunden sind neben dem 
Verkäufer noch Angehörige seiner Familie genannt. So ist in der Selbstverkaufurkunde 38, 
obwohl dort in Z. 7-8 angegeben ist, daß „der Kaufpreis für ihn selbst (säm-ni-te-na)“ 
dem sich als Sklaven Verkaufenden „in die Hand gegeben worden ist“, als Verkäuferin die 
Mutter bezeichnet (s. S. 85). In 55» 2—7 wurde ein Sohn von der Mutter und der Groß­
mutter (väterlicherseits) verkauft, in 51, 1-5 ein Sklave vom Eigentümer und dessen Ehe­
frau, in 53, 2—7 ein Sohn von Vater und Mutter4 * *.

Diesen Fällen stellen sich mehrere private Rechtsurkunden zur Seite: UET III 26 
(Sklavenkauf von Eigentümer und Ehefrau); 27 (Grundstückkauf von Eigentümer und 
Erbsohn); AOS XXXII Noor II (Grundstückkauf von Eigentümer, zwei Söhnen und 
Ehefrau). In ITT II1 3470, einer Preiszahlungsquittung, ist notiert, daß der Verkäufer und 
sein Sohn den Kaufpreis für einen Sklaven empfangen haben.

1 Selten in-sa10; die Belege s. im Index s. v.
2 Die Bedeutung dieser Wendung hat Th. Jacobsen bei J. B. Siegel, Slavery 3215 bestimmt.
3 Siehe S. 121. In privaten Rechtsurkunden bezeugt in YBT IV 6, 1-3 (s. dazu S. 127); TMHC NF I-II

53, 1-8 (s. dazu S. 84 f.). „Er hat nicht verkauft“ heißt na-ba-ra-sa10, meist la-ba-ra-sa10.
i Der Text bietet ab-ba-na u. . . . dama-na. Dabei ist dama-na „von seiner Ehefrau“ nicht mit

J. B. Siegel, Slavery 13 auf den verkauften Sohn zu beziehen, sondern auf dessen Vater. Siehe schon J. Klima,
JCS V 37. ’



Nimmt man diese Belege zusammen, so erscheint es nicht zweifelhaft, daß die Nennung 
der Familienangehörigen als ‘Mitverkäufer1 zum Teil nur eine Form ist, die eine Vertrags&- 
anfechtung von ihrer Seite ausschließen sollte.

b) Beim Kauf, aber auch bei der Miete (62, 4; s. S. 127), konnte eine Persönlichkeit mit- 
wirken, die als Ιύ-gi-na-ab-tum1 bezeichnet wird. Diese Verbindung, die in 63, 18; 21 und 
32 m engem sachlichen Zusammenhang mit gi-na-tum steht, ist darnach wohl sumerisier- 
tes „Mann der klnätum“1 2. Die Funktion des Ιύ-gi-na-ab-tum3 4 ist aus folgenden Angaben 
zu ermitteln : In I Г Г III2 6370, 9-10, einer Kaufpreisquittung zum Verkauf einer Tochter, in 
der der Verkäufer die Nichtanfechtung beschwor, leistete,, Lunanse in der Eigenschaft als 1ύ- 
gi-na-ab-tum in dieser Sache (nam-[lu]-gi-(na-)ab-tum-bi-se) den Eid beim Kö­
nig“. In N1. 739 + 1565* siegelte der Ιύ-gi-na-ab-tum zusammen mit dem Verkäufer. Bei 
dem in 51 behandelten Sklavenkauf haben der ehemalige Eigentümer und der Ιύ-gi-na- 
ab-tum später den Kaufabschluß zu Unrecht bestritten, worauf die beim Kaufabschluß an­
wesenden Zeugen ihnen entgegentraten. Umgekehrt bestätigte der 1ύ- gi -n а- a b - tum in 62 
die vom Vermieter eines Schiffes bestrittene Vermietung und in 61 hat die nichtbeschworene 
Aussage der zwei Ιύ-gi-nfa-ab-tum] anscheinend den Beweis durch einen Zeugeneid er­
setzt. In 63 ist der gekaufte Sklave dem Käufer nicht übergeben worden5. Der Ιύ-gi-na-ab- 
tum hatte (Z. 18-20) dem Käufer eidlich zugesagt, das gi-na-tum zu leisten, hat dieses, das 
in den leider stark zerstörten Z. 26-31 im einzelnen spezifiziert war, dann auch übergeben. 
Daß wir den Betrag nicht ermitteln können, auch nicht das Datum der Urkunde, die am 
Schluß den Sklaven dem Käufer zuspricht, ist bedauerlich. Einen Anhaltspunkt liefert aber 
70, wonach der Verkäufer eine Sklavin, statt sie dem Käufer zu übergeben, ins ‘Feindland1 
(k 1 - kur - r a) verkauft hatte und deshalb verurteilt wurde, eine Sklavin dem Käufer und eine 
zweite Sklavin der Familie der ins Ausland verkauften Sklavin zu stellend Der bei dem Kauf 
mitwirkende Ιύ-gi-na-ab-tum hatte die ‘Miete1 für [4?] Jahre, das ist die Zeit zwischen 
dem Kaufabschluß und der gerichtlichen Entscheidung des Falles, in Höhe von 12 Sekel 
Silber dem Käufer zu leisten7.

1 Auch lu-ki-na-ab-tum geschrieben (MAoG IV 191, 12; UET III 47, 7). Das Wort ist in 199 III 3;
0 als Personenname bezeugt.

3 Für nichtsumerische Herkunft spricht der Wechsel gi/ki in gi-na-ab-tum. Eine gleichartige Bildung
iegt wohl m SL 85, 161; 324,40-41 e-gi-na-ab-tum/du, = sutummu vor. Siehe dazu UET I 114 7· 
139, 26-27. ’ ’

Vgl. H. de Genouillac, ITT V S. 15 „intermediaire“; B. J. Siegel, Slavery 4250 ‘some sort of middle- 
man>; F. R. Kraus, JCS III 10039 „Depositär oder Treuhänder, der das vom Käufer beim Verkaufe aus- 
gehandigte Geld dem Verkäufer auszahlt, sobald dieser das Kaufgut übergeben hat“, was aber in der Haupt­
sache auf der unrichtigen Lesung i-1 al-ämstatt 1-me-äm in 70,9 beruht. Daß der 1 ύ - gi - n а - ab - tu m nicht, 
zum mindesten nicht immer der (lü-)ku-lä-a „der das Silber Darwiegende“ war, zeigt MAoG IV 191, 11- 
Bs. 3 Ursatarana, der Silberschmied, war dabei Ιύ-ki-na-ab-tum. Urahi, der Sohn des Animu, des Sil- 

erschmieds, war derjenige, der das Silber darwog“. - Als unergiebig sind im folgenden außer Betracht ge­
lassen 61, 3-s (zwei Ιύ-gi-na-ab-tum bei Sklavenkauf); UET III 47, 7 (Sklavenkauf)

4 Siehe F. R. Kraus, JCS III 10029.
6 Sprachlich ist zwar Z. 9-10 „dajmals] ist [der Sklave]“ bei dem Käufer „nicht festgemacht worden“ nicht 

ein eutig. Aber das Folgende, wonach der Verkäufer „ihn an sich genommen hat“, läßt keinen Zweifel.
Siehe dazu im Kommentar zu 70, 13.
Zu dei schwierigen Zeile 70, 15, die aber anscheinend für die Bestimmung von Ιύ-gi-na-ab-tum von 

Bedeutung ist, s. im Kommentar zur Stelle.



Die angeführten Belege lassen Ιύ-gi-na-ab-tum als „Garanten bestimmen, der für 
die Erfüllung eines Vertrags einsteht und auch nach dessen Erfüllung im Falle einer Ver­
tragsanfechtung aufzutreten hat. Das gi-na-tum ist dann der Betrag, den er im halle, 
daß der Vertrag nicht erfüllt wurde, zu leisten hatte.

5. Kredit- und Lieferungsverkauf

In den neusumerischen Gerichtsurkunden finden sich überraschend viele Fälle, in denen 
beim Kaufabschluß nicht Zug um Zug der Kaufpreis geleistet und das Kaufobjekt übergeben 
worden ist.

a) Nicht oder nicht voll gezahlter Kaufpreis: Während in 104, 8 der Verkäufer 
zu Unrecht behauptete, daß der Käufer den Preis nicht voll bezahlt habe (sam-bi nu-til) , 
liegt ein sicherer Fall einer nur teilweisen Zahlung in 185, 10-22 vor: Darin wird ein Stier 
dem Käufer, der dafür (säm-gu4-se „als (Anzahlung auf den) Kaufpreis des Stieres )
3 Kur Gerste und 1 Sekel Silber gezahlt, die vollständige Zahlung (s am-gu4 -1 a i-til-e 
„er wird den Kaufpreis des Stieres voll bezahlen“) versprochen hatte, vom Gericht zuge­
wiesen. In ein zinspflichtiges Darlehen ist der Kaufpreis eines Sklaven in 135, 1 2—3> w°hl 
durch Gerichtsurteil in 212, 1-3 und anscheinend auch in 208, 41-53 verwandelt worden, 
während in dem gleichgelagerten Fall 172, 6—17 und 200, 6—12 von Zinsen nicht gesprochen 
ist. Um einen in Raten gezahlten Kaufpreis handelt es sich vielleicht auch in 105, da 
anderenfalls nicht erklärbar wäre, daß die Vorlage der Kaufurkunde nicht den Prozeß ent­
schied, sondern der beklagte Käufer noch den Eid leisten mußte, daß er den Kaufpreis dem 
Verkäufer und dessen Sohn bezahlt hatte. Ein Kreditkauf liegt wohl auch in 197, 31-40 vor. 
Eine private Rechtsurkunde aus Nippur (Ni. 1113 = JCS III 10442) bezeugt eine Anzahlung 
auf den Kaufpreis einer Sklavin, wobei die Notiz, daß der Verkäufer vom Kaufpreis 
(sä-bi-ta „davon“) nicht ganz die Hälfte erhalten hat (su b [a-t]i), unmittelbar hinter dem 
К auf vermerk (in-si-s a10) steht2.

b) Nicht übergebener Kaufgegenstand: Fälle, in denen das Kaufobjekt beim 
Kaufabschluß nicht übergeben worden ist, sind 68 und 69, in denen der Verkäufer die ver­
kaufte Sklavin nicht übergeben, sondern ein zweites Mal verkauft und diesmal auch uber­
geben hat, und 70, wonach die Sklavin beim zweiten Verkauf ins Ausland verkauft worden 
ist. In 68 wurde die Sklavin dem ersten Käufer zugesprochen, während der zweite Käufer 
den Kaufpreis vom Verkäufer zurückerhielt. In 69, wo die Tatsache des Doppelverkaufs 
erst nach 18 Jahren vom Gericht behandelt wurde, ist über die Regelung bezüglich des 
Eigentums an der Sklavin nichts ausgesagt. Dafür heißt es im Urteil, daß der Verkäufer 
„als Übeltäter erklärt wurde“ (s. S. 74 mit Anm. 6 und im Kommentar zu 68). Daß der

1 Teilbezahlung des Kaufpreises liegt in dieser Urkunde vor, falls die im Kommentar zu 104,6 geforderte 
Korrektur in-na-sl<-mu-de> zutrifft. Der Prozeß hat aber erst nach der vollen Bezahlung des Kaufpreises

stattgefunden. ,
2 Beachte auch die Urkunde TMHC NFI-II 55, 1-6 ,,[x Seke]l Silber, Kaufpreis für «Baumol (m-sam- 

i-gis) wird im Monat Gusisu Undaga dem Lugalazida zahlen (in-na-la-e)“. Siehe dazu G. Boyer, 

AHDO + RIDA II (1953), 54-



Käufer sein Recht erst nach 18 Jahren geltend machte, zeigt, daß die Nichtübergabe des 
Kaufobjekts zum mindesten im Falle des Kaufs eines Kleinkindes, der in dieser Urkunde 
vorliegt, nichts Ungewöhnliches war. Nichtübergabe des Kaufobjekts, abgesehen von 136 
(eine Kuh), durchweg Sklaven, ist noch in 63; 65; 66; 136; 204, 2-13 bezeugt. Die gericht­
liche Regelung dieser Fälle verfügt die Übergabe des Kaufobjekts, nur in 204, 2-12 die 
Rückzahlung des Kaufpreises, was wohl nur auf Grund des Rücktritts des Käufers mög­
lich war. Ein Rücktritt vom Kauf ist wohl auch in 207, 2-13 gegeben. Bei erwachsenen 
Sklaven hatte der Verkäufer die 'Miete* 2 3 für die Zeit, in der er den Sklaven dem Käufer 
vorenthalten hatte, zu zahlen (s. unten). In 136 wurde Ersatz der nicht übergebenen 
Kuh verfügt, vielleicht noch eine zusätzliche Entschädigung.

In der aus dem 1. Monat des Jahres IS 1 stammenden privaten Rechtsurkunde YBT IV 
6, 1-7 ses-kal-la lü-4skura dumu-ni ba-ra-sa10 ur-du6-ku-ra itu-sig4 igi-ensi- 
ka-se in-na-dib-be-a mu-lugala-bi in-pä „Seskalla hat Lu’iskura, seinen Sohn, 
verkauft. Daß er ihn im Monat Sig(isubbagarra) (= 2. Monat) dem Urduku vor dem 
Stadtfürsten (zu)führen werde, hat er beim König geschworen“ ist der Zeitpunkt der Über­
gabe des Sklaven auf spätestens einen Monat nach der Kaufabsprache festgelegt.

IV. MIETE

1. Abgesehen von einem Fall, in dem sich aus der Vermietung eines Schiffes (62) ein 
Prozeß ergeben hat, und dem kurzen Hinweis auf einen Fall, in dem angeblich ein staat­
licher Funktionär widerrechtlich drei Pflugrinder eines staatlichen Wirtschaftsbetriebes 
für drei Tage an zwei Privatpersonen „auf Miete“ (hun-gä-as) übergeben hatte (209, 
60-66), enthalten die neusumerischen Gerichtsurkunden keinen Hinweis auf die Ver­
mietung von Sklaven, Tieren1, Häusern und Mobilien. Bei dem Beleg für die Schiffsmiete 
ist weder die Höhe der Miete noch die der Ersatzleistung angegeben, die sich aus dem 
Mietvertrag für den Fall einer Havarie ergab2. Bei dem Abschluß dieses Mietvertrags war 
ein Ιύ-gi-na-ab-tum zugezogen3.

2. a) Die Miete (ä) von Sklaven ist in den Gerichtsurkunden nur in Zusammenhang mit 
Fällen erwähnt, in denen ein Sklave zu Unrecht dem Eigentümer entzogen worden war 
und das Gericht die Zahlung der Miete für die Zeit verfügte, in der die Arbeitskraft des 
Sklaven ihm nicht zur Verfügung stand (s. dazu S. 91 f.). In 189, 11-17 ist in dem vom 
Stadtfürsten verfügten Jahressatz der 'Miete3 für einen von der königlichen Bogen­
schützen-Truppe entflohenen und dann den staatlichen Stellen nicht übergebenen Dienst­
mann in der Höhe von 10 Sekel Silber vielleicht eine Buße enthalten, allerdings, ohne daß 
das ausdrücklich angegeben ist.

) Eine private Rechtsurkunde über die Miete eines Stieres ist TMHC NF I-II 95 (Mietpreis-Empfangs­
quittung). Sie betrug 1 Kur 190 sila Gerste.

2 Zur Schiffsmiete s. A. Salonen, StOr XI1 52 ff. und im Kommentar zu 62.
3 Siehe dazu S. 125 mit Anm. 1-3.



b) Entgegen der altbabylonischen Regelung, die auf Grund des Formulars Post­
numerando-Zahlung der Miete vorsah1, kannte die neusumerische Zeit auch Pränume- 
rando-Zahlung (s. dazu S. 92 mit Anm. 1 und 1206). Sie ist aber kaum die Regel gewesen.

C. SCHENKUNG

1. Für „schenken“ verwenden die Urkunden ba = qäsurn (SL 5,3), sag-rigx-se si 
„als Geschenk (über)geben“, akkadisch etwa ana seriktim saräkum (SL 115, 182 c Äqui­
valent zu sag-rig7) (88, 3-6) und in ungenauer Terminologie auch si „(über)geben“ 
(11,5; 84, 5 ; 7; [8] ; 207,3t)1 2. Kein Terminus für eine Schenkung ist dagegen dib „fassen 
lassen“ in 8* 2-4 „[1] y3 Mine Silber (für) [Gerste-], Öl- und Wollration ([se-b]a i-ba u 
sig!-[ba]) will ich Umml’estar, [meine Ehefrau], auf? zwei [Mal] fassen lassen (ga-dib- 
[dib])!“, obwohl sachlich eine Schenkung vorzuliegen scheint, die die Versorgung der 
Ehefrau nach dem Tode des Mannes sicherstellen sollte (s. S. 114L). Auch in 83, 10-11, wo 
auf Grund des Urteils eine Schenkung vorliegen muß (s. S. 115), ist mu-kalag?-[äm] „sie 
hat sie (= eine Sklavin und deren Kind) mir Testgemacht3 * *“ nicht der Terminologie der 
Schenkung entnommen (s. im Kommentar zur Stelle). Ebenso verzichtet 87, 8-9 auf den 
deutlichen Hinweis auf eine Schenkung.

Das normale Wort für „Geschenk“ ni-ba = qzstum (§L 597; 54) 1S^ nlir ln 1 *4 Ш 1 ln 
unvollständigem Zusammenhang (s. im Kommentar zur Stelle) bezeugt. In Verbindung 
mit dem geschenkten Objekt ist sag-rigx „geschenkt“ verwandt. Dieses begegnet in den 
Wendungen e-sag-rigx „geschenktes Haus(grundstück)“ (103,2); ir-<sag-)rigx „ge­
schenkter Sklave“ (195, 24) und geme-sag-rigx „geschenkte Sklavin“ (87, 7; 88, 9)3.

Eine besondere Form der Schenkung, die aber in den Einzelheiten dunkel bleibt, ist an­
scheinend durch tüg ür-ra si-ga-a-as ba „schenken, wobei (die Schenkende ihr) Kleid 
in den Schoß genommen hat“ (103, 4-5; 14; s. im Kommentar zur Stelle) bezeichnet. Die 
Schenkung auf den Todesfall ist, ebensowenig wie die Freilassung mit Paramone (s. dazu
S. 94) von der sofort wirksam werdenden Freilassung, von der Schenkung inter vivos im 
Formular unterschieden.

2. Die in den neusumerischen Gerichtsurkunden vorkommenden Schenkungen beziehen 
sich auf Sklaven und Sklavinnen (s. die Belege S. 92 unter d); Hausgrundstücke ver­
schiedener Art (10, 2-6; 7-9; 102, 6-9; 103, 2-5; 210 I 5-7; [211, 71], s- dazu im Kommen­
tar zur Stelle); ein Hausgrundstück und einen Sklaven (98, 9-10; 199 III 7 15) i einen 
Palmgarten (11, 1-5); ein Getreidefeld (110, 1-3; 4-6); Rinder und Sklavinnen (206, [2-] 5). 
In 29t 5-7 besagt die Schenkung des 'Hauses3 und des Nachlasses an die Ehefrau deren

1 Siehe B. Landsberger, MSL I 252; ausführlich J. G. Lautner, SDJOA I 111 f., wo auch die Falle von
Pränumcrando-Zahlungen behandelt sind. ^

2 Vgl. das akkadische Formular der Schenkung: А ana В iddin „A hat dem В gegeben“; dazu P. Ko-

schaker, KU VI 122.
3 Vgl. noch II sag rig7-a-ni „zwei Sklavinnen, die ihr geschenkt worden sind“ in 214, 37. Die Bezeich­

nung 5ag-rigx (rig“) ist anscheinend nur für die Schenkung der Eltern oder eines Elternteils an eine Toch­
ter gebraucht“ Obwohl die Belege wenig zahlreich sind, dürfte dies kein Zufall sein.



Einsetzung als Universalerbin (s. S. 114). Ein Geldbetrag ist nur in 8, 2-4 geschenkt worden 
(s. oben unter 1 und S. 115).

3. In Hinsicht auf das Verhältnis von Schenkendem zu Beschenktem sind folgende Fälle 
bezeugt:

a) Familienrechtliche Schenkung: 1. Ehemann an Ehefrau: 8, 2-4 (s. unter 
29,6-7 (s. unter 2); 99, 15-17 = 21-22; 102, 6-9; 199 III 7-15; 206,2-5; 
S. 114 f.).

1); 10, 2-6; 
214, 38 (s.

2. Vater an Sohn: 11, 1-5; 84, 2-5?; 91, 1-3?; 98, 9-10; 110, 4-6; 205, 2-7.
3- Vater an Tochter: 88, 2-61.
4. Mutter an Tochter: 10, 7-9’; 87, 2-15 (s. unter 1); 195, 251.
5. Mutter an Sohn: 173, 5-8.
6. Schwiegervater an Schwiegersohn: 56, 6-9; 211, 71? (s. im Kommentar zu 211, 67-68).
7. Schwiegermutter an Schwiegertochter: 103, 2-5.
8. Bruder an Schwester: 214, 392.

b) Liberale Zuwendungen: 28, 18-21; 110, 1-3; 134, 2-4; 171, 2-4; 210 I 5-73.
Die außergewöhnliche Seltenheit der liberalen Zuwendung erklärt sich aus der Gebun­

denheit des Eigentums an die Familie im weiteren Sinn4. In einer Anzahl von Fällen mag 
es sich bei den familienrechtlichen Schenkungen um eine mortis causa donatio handeln. 
Dies ist gewiß für 29, 5-7 (s. unter 2).

D. STRAFRECHTLICHES

1. Zur Terminologie

Das Sumerische hat, was aber nicht überrascht, keine scharfe Terminologie für die ver­
schiedenen Arten von Delikten ausgebildet. Als Termini kommen zunächst in Betracht 
zwei im Bereich des ‘Numinoscrfl beheimatete Wörter:

a; n i r da < nam-erim-du „Böses (s. AnOr XXVIII 29), auch in der Kurzform nir 
bezeugt5: In 213, 1-4 ist ausgesagt, daß Ureninnu, der Priester der Nanse, ein dem Palast 
gehörendes Feld durch einen ihm unterstehenden Bauern hat pflügen lassen. Diese Hand-

1 Hierher gehören noch die Belege für sag-rigx, die S. 128 unter 1 gebucht sind; beachte dazu die vor­
hergehende Anmerkung.

2 Eine familienrechtliche Schenkung behandelt wohl auch TMHC NF I-II 258, die einzige mir bekannte 
nc.usumerische private Rechtsurkunde, die eine Schenkung aufzeichnet.

3 Von dlesen Belegen mögen einige unter die Gruppe der familienrechtlichen Schenkung gehören, nur daß 
Uns dles lnf(%e Nichtnennung der Verwandtschaftsverhältnisse verdeckt bleibt. Eine liberale Zuwendung 
ist sicher 110, 1-3, wo von der Schenkung eines Getreidefeldes von 12, 7021 ha seitens des Königs berichtet

Schenkung"en des Königs s. S. 96 mit Anm. 2 und ITT IP 937, 4; Or NS XIX 108 zu KL § 15; 
1XV 35, 10; 12.

I V£L für dle gleichartigen Verhältnisse der altbabylonischen Zeit P. Koschaker, KU VI 122 ff.
Dazu gehört wohl auch das von B. Landsberger, MSL I 223 besprochene nig-ne-ru = niknirüm 

,,falsche, betrügerische Aktion“.
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lung ist als eine „Übeltat“ an dem Feld ([gan]a-ba nir-da in-ni-gar-ra „daß er an 
diesem [Fel]d Unrecht getan hat“) bezeichnet. In 215,9-13, bei einer Untersuchung über 
angebliche Benachteiligung von eren-Leuten (s. S. 95 f.) bei der Zuteilung von Ver­
sorgungslosen (kure), heißt es, daß der Beklagte „sich nicht vergangen hat (nir-da 
nu-ub-tuku)“, falls die beanspruchten Felder schon seinem Vater als Versorgungslose 
zugeteiit waren. Falls er aber nach dem Tode seines Vaters die besten Teile der Felder für 
sich abgetrennt hat, „hat ersieh vergangen (nir-da-äm)“. Weitere neusumerische Belege 
sind BE III1 1, 1-8 „Buka, der Sklave des Alala, ist vor Alala erschienen (igi-ni i-si-gar) 
und hat erklärt: 'Unter Eid beim König! Wenn ich entlaufe, sei es ein Vergehen (u4ba- 
zäha-de-na-gä nir-da he-a)!“ und YBT IV 14, 1-5 „Namhani hat beim König 
geschworen: Wenn er ihm mit seiner Arbeit aussetze1, sei es ein Vergehen (u4 kin-a-na 
a-ba-na-da nir he-a)!“

b) Nicht belegt ist in den neusumerischen Gerichtsurkunden nam-tag „Sünde, Strafe“, 
dessen akkadische Entsprechung arnum ein wichtiger Terminus der altbabylonischen 
Rechtssprache war1 2. Doch liegt es in KL § 17 (= XIV 20-24) vor: »(Wenn jemand) einen 
böswillig bezichtigt, es ihm aber nicht beweist, so wird er die Strafe, die für die Angelegen­
heit, deren er ihn bezichtigt hat, verfügt ist (nam i-ni-taga-ba)3, tragen“. Vielleicht 
war der Terminus zu stark der religiös-ethischen Sphäre verhaftet, als daß er ein geläufi­
ges Wort der Rechtsterminologie hätte werden können. So denkt der Text KAR 119, 3-4, 
wenn er den Ehebruch mit der Ehefrau eines anderen als nam-tag-ga-dugud „schwere 
Sünde“ bezeichnet, gewiß mehr an die ethische Seite des Vergehens als an die rechtliche 

und deren Folgen4.
c) Sonst nicht zu belegen ist ä-hu-ul-gäl „böser Arm“, das in 209, ζ—б ein Verschulden 

bezeichnen muß. Nach dieser Stelle hatte Lusala behauptet, daß 70 Schafe bei den Schaf­
hirten durch schuldhaftes Verhalten des Urmeme (ä-hu-ul-gal-ur-me-me-ka-ta!) 
umgekommen sind, später aber den ihm zugeschobenen Eid für diese Anschuldigung ver- 
weigert. Wenn man der Grundbedeutung des Wortes trauen darf, bezeichnet es wohl ein 
Vergehen, nicht nur unachtsames oder fahrlässiges Verhalten. Dafür kennt das Sumerische 
den, soweit ich sehe, bisher nur in literarischen Texten bezeugten Terminus se-bi (= egü 
SL 367, 123a; vgl. 1. c. 123b se-bi-da = hittu „Sünde“)5.

d) Ein allgemeiner Ausdruck für jemand, der sich vergangen hat, ist lü-im-zuh. Das 
Wort, das von Flaus aus „Dieb“ bezeichnet (s. S. 74 mlt Anm. 6), ist in dei Verbindung 
Ιύ-im-zuha ba-an-tu „er wurde zu einem Übeltäter gemacht“, „wurde als Übeltäter 
erklärt“ in den neusumerischen Gerichtsurkunden mehrfach bezeugt. Diese bezieht sich 
auf falsche Zeugen (84, 16), auf einen Kläger, der zu Unrecht eine Freigelassene einklagte

1 Unsichere Deutung im Anschluß an die Wendung ga-la ba-an-dag „er hat mit der Arbeit ausgesetzt 

(s. dazu S. 120 mit Anm. 6).
2 Vgl. nur P. Koschaker, Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis 209; A. Walther, 

LSS VI4-6 234 ff.; G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian Laws I 67 f.; 103.
3 Siehe dazu S. 131 mit Anm. 2. Vgl. noch nam-tag in UMBS VIII2 173 Rs. 6 (s. zu diesem Text S. 1324).

4 Vgl. noch SAI< 58 Rs. III l-IV 3.
6 Dieses Wort liegt auch, worauf mich B. Landsberger hingewiesen hat, in dem Ibbism-Bnef ZA NF XV 

62, 38 nam-ba-e-se-ba-e-de-en-ze-en „seid nicht nachlässig!“ vor.



(76, 7), auf den unehrlichen Verkäufer, der eine Tochter zweimal verkaufte (69, 12-13). An 
keiner Stelle ist näher ausgeführt, welche Strafe den Ιύ-im-zuh in diesen Fällen traf. Daß 
ihm etwa die für Diebstahl geltenden Strafen (s. S. 134 ff.) auferlegt worden ist, ist durchaus 
unwahrscheinlich. Eher könnte man daran denken, daß er vor der Öffentlichkeit einer 
diffamierenden Behandlung unterworfen worden ist, wie sie ursprünglich vielleicht für 
Diebe üblich war.

2. Falsche Beschuldigung und falsches Zeugnis

a) Für die falsche Beschuldigung sollte man in den neusumerischen Gerichts­
urkunden eine Regelung erwarten, wie sie KL § 17 (= XIV 16-24) enthält1: „Wenn 
jemand einen anderen böswillig einer Sache bezichtigt, die er nicht kennt, es ihm (daher) 
nicht beweist, so wird er die Strafe, die für die Angelegenheit, deren er ihn bezichtigt hat, 
verfügt ist (nam i-ni-taga-ba)1 2, tragen"3. Die neusumerischen Gerichtsurkunden las­
sen aber davon nichts erkennen: Nichts Sicheres können dazu die Belege 121; 127; 
202, 10—14 (s. dazu S. 132 unter 3 a) aussagen, da diese nur von Voruntersuchungen 
handeln, die Entscheidung darüber, ob die Anschuldigung des Klägers zu Recht bestand 
oder nicht, erst bei der Verhandlung vor Gericht und durch die Eidleistung herbeigeführt 
werden konnte. Sichere Beispiele einer falschen Beschuldigung sind 126, wo der von der 
Diebin bezichtigte Sklave den Eid im Tempel der Ninmara leistete, daß er das gestohlene 
Kleid der Diebin nicht gegeben hatte. Hinzu kommen noch die Belege aus 209, in denen 
Vorwürfe gegen die Amtsführung einer Anzahl von staatlichen Funktionären erhoben wor­
den sind, diese Beschuldigungen aber nicht aufrechterhalten werden konnten, da die An­
schuldigenden die Eidleistung verweigerten. Gleichartig sind die Fälle, in denen nach 213 vor 
Gericht angebliche Unregelmäßigkeiten in staatlichen Wirtschaftsbetrieben nicht erwiesen 
worden sind. In keinem dieser Fälle wird aber davon gesprochen, daß die Personen, die 
mit falschen Behauptungen gegen andere aufgetreten sind, für ihre Tat bestraft wurden.

b) Für die falsche Zeugenaussage liegt ein einziger Beleg vor: In 84, 8-16 hatten 
zwei Zeugen zugunsten des Klägers ausgesagt, daß dieser sie bei der umstrittenen Schen­
kung zweier Sklaven gesehen habe. Bei der Prüfung der Aussagen der Parteien und ihrer 
Zeugen (s. dazu S. 63) wurde aber festgestellt, daß der Kläger bei der Schenkung nicht an­
wesend war. Die Zeugen wurden daraufhin „als Übeltäter erklärt"4.

Für eine falsche Aussage unter Eid bieten die neusumerischen Gerichtsurkunden kein 
einziges Zeugnis. Die Fälle, in denen Personen die Eidleistung verweigerten (s. S. 67 mit 
Anm. 6-7), sprechen sehr dafür, daß die Scheu vor dem Eid und die Furcht vor göttlicher

1 Siehe dazu A. Falkenstein-M. San Nicolö, Or NS XIX 109; 115.
Diese Übersetzung muß einen Fehler für i-ni-taga-bi in Kauf nehmen. Dann heißt es wörtlich „der 

Sache, deren er ihn bezichtigt hat (inim in-da-lä-a(-k)), das (nam < a-na-äm), was man dafür auf ihn 
Lokativ-Terminativinfix der 3. ps. sg.) einwirken läßt“. In dieser Wendung ist offensichtlich noch die 

Orundvorstellung von nam-tag spürbar.
3 M. San Nicolo, Or NS XIX 115 hat schon auf die Verwandtschaft mit KH § 4 hingewiesen. Vgl. noch 

G. R. Driver-J. C. Milcs, Babylonian Laws I 62 f. mit dem wichtigen Verweis auf Deut. 19, 15-19.
4 Vgl. KB §§ 3-4.
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Strafe für einen falschen Eid, deren Eintreten wohl in kürzester Frist erwartet wurde1, so 
groß war, daß der Eidbeweis zu Recht das entscheidende Faktum des Gerichtsverfahrens 
sein konnte. Die Scheu vor dem falschen Zeugnis und besonders vor dem falschen Eid 
steht in bemerkenswertem Gegensatz zu der Leichtfertigkeit, mit der die Parteien Behaup­
tungen aufstellten und damit, oft zu wiederholten Malen, das Gericht angingen. Das neu­
sumerische Recht kannte aber, anders als die altbabylonische Zeit1 2, keine Strafe für die 
unberechtigte Klage vor Gericht3.

3. Mord und Totschlag

a) Gerichtsurkunden, die sich mit der Entscheidung eines Mordfalles befassen, sind im 
neusumerischen Material leider nicht enthalten4. Nach 202, 10-14 hatte die Ehefrau des 
Lugalme’a den Urdumuzida beschuldigt, ihren Ehemann getötet zu haben (in-gaz ,,er 
hat ihn erschlagen“)5. Die Urkunde, die die Ergebnisse einer Voruntersuchung proto­
kolliert (s. S. 61 f. unter b 3), bemerkt dazu nur, daß der Beschuldigte Zeugen dafür bei­
gebracht hat, daß er die Tat nicht begangen hat. In 202, 1 5-19 bestand bei der Vorunter­
suchung (en -tar „verhören“ ; s. zu 89, 11) kein Zweifel, daß Guzani den Kali getötet hatte 
(in-gaz). Wenn die im Kommentar zu 202, 18—19 gegebene Deutung der Aussage des 
Täters zutrifft, hat dieser zu seiner Entschuldigung geltend gemacht, daß der Ermordete 
ihn nach einem Wortwechsel tätlich angegriffen habe, er also in Notwehr gehandelt habe. 
Leider ist diese Deutung zu unsicher, als daß man darauf bauen könnte.

Im Zusammenhang mit einem Prozeß um die Sklaveneigenschaft einer Ehefrau und 
ihrer Töchter ist in 41 ein Mordfall erwähnt: Kuli hatte den Musikanten В ab amu getötet 
(in-ug; s. dazu im Kommentar zu 41, 3), wie in einer Gerichtsverhandlung vor dem Groß­
vezier (Irnanna) festgestellt worden ist. Die Urkunde fährt dann fort (Z. 5-9): „Daß, weil 
Kuli getötet worden ist (mu ku-li ba-gaza-(se)), sein Nachlaß und seine Ehefrau (und) 
seine Töchter den Söhnen des Babamu übergeben worden sind, dabei war Lugirsu Kom­
missär“. Der Hinweis auf die Tatsache, daß der Mörder Kuli getötet worden ist, kann nun 
nicht die für den Mord verfügte Strafe bezeichnen, da dies nicht durch „weil Kuli getötet 
worden ist“ hätte ausgedrückt werden können und außerdem, falls die Tötung des Mörders

1 Vgl. K. Latte, Heiliges Recht 7; B. Meißner, В А V 99 ff.
2 Vgl. A. Walther, LSS VI4-6 234; zur Strafe bei erneuter Klage s. G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian 

Laws I 466 mit Anm. 6; s. auch S. 791.
3 Warum in 76 der Kläger, der eine Freigelassene eingeklagt hatte, als „Übeltäter erklärt wurde“, läßt sich 

nicht sagen.
4 Für die frühe Isin-Zeit ist ein Mordprozeß, den Urninurta, der 6. König der Dynastie von Isin an die 

‘Versammlung’ in Nippur überwiesen hatte, erhalten. Die drei Mörder wurden getötet. Siehe den vorläufigen 
Hinweis von S. N. Kramer in Bulletin University Museum XVI2 38 f. und für Anfang und Ende der Ur­
kunde UMBS VIII2 173. Vgl. weiter B. Landsberger, ZA NF IX 315 f.; BIN VII 10 und s. noch G. R. Dri­
ver-J. C. Miles, Babylonian Laws I 614.

5 gaz „totschlagen“ ist auch in dem Mordprozeß UMBS VIII2173.5; n (s. vorhergehende Anm.) Termi­
nus für den Mord und die vom Gericht verfügte Tötung der Mörder (Rs. 13 [g]aza-de ba-an-si-mu-us 
„man gab sie zur Tötung“).



die gesetzliche Strafe gewesen wäre, dies hier nicht gesagt worden wäre. Es kann sich 
weiterhin auch nicht um eine etwa im Vollzug der Blutrache verübte Tötung durch die 
Sippe des Ermordeten handeln, da damit die Versklavung der Familie des Mörders und 
die Übergabe des Nachlasses an die Erben des Ermordeten nicht zu vereinbaren ist. Die 
I ötung des Kuli muß demnach ohne direkten Zusammenhang mit dem dem Gericht zur 

Aburteilung vorgelegten Mordfall erfolgt sein. Die Versklavung der Familie des Kuli1 ist 
daher verfügt worden, weil der Mörder selbst nicht herangezogen werden konnte1 2. Zur 
Versklavung der Familienangehörigen eines (flüchtigen) Räubers s. S. 84 und unten zu 42.

4. Raubüberfall

Der neusumerische Terminus für einen Raubüberfall sa-gaz-aka enthält in sa-gaz 
wohl ein Lehnwort aus dem Akkadischen sakkas-um, das mit habbatum ,,Räuber“ (§L 
104> 87) gleichgesetzt ist. Eine Anzeige vor dem Stadtfürsten wegen eines Raubüberfalls 
und die anschließende Voruntersuchung durch einen Kommissär, den der Stadtfürst dem 
Kläger beigab, ist in 121, 1—9 behandelt. Als Ergebnis der Voruntersuchung ist angegeben, 
daß der des Raubüberfalls (sa-gaz-aka) Beschuldigte nicht überführt worden ist. Darauf­
hin sollte er durch einen staatlichen Funktionär dem Gericht vorgeführt werden3. Ein 
Prozeß um den Versuch? eines Raubüberfalls (lüsa-gaz-e sä in-kin „(daß) jemand einen 
Raubüberfall versucht7 hat“) ist in 125 protokolliert.

Im Bericht über die Vorgeschichte eines Prozesses ist in 42 in ähnlicher Weise wie in 41 
(s. S. 132 unter 3) auf einen Raubüberfall verwiesen, der dem Fischer Urmes vor Gericht 
nachgewiesen worden ist: „Weil Urmes ihn4 * * beraubt hatte, hat Sulgilugal, der Fischer, 
(die Ehefrau des Urmes, dessen Tochter und eine Sklavin) an Lugalimah und Lumagura 
als Sklavinnen gegeben“. Von einer Strafe, die den Täter betroffen hat, ist nichts gesagt, 
so daß wir annehmen dürfen, daß er sich durch die Flucht entzogen hat. Die Haftung der 
Familie für ein Delikt des pater familias ist schon bei dem Mordfall in 41 zu erwähnen 
gewesen.

1 Leider wissen wir nicht, ob Kuli Söhne gehabt hat oder nicht. Da auch in 42 (s. unter 4) die Haftung der 
Ь amilie für einen vom pater familias verübten Raubüberfall nur die Ehefrau und eine Tochter, dazu noch eine 
Sklavin, betraf, darf man wenigstens fragen, ob etwa die Söhne des Täters ausgenommen waren. Wahr­
scheinlich ist das aber nicht wegen 166,11-17, wo für eine ins Ausland verkaufte Sklavin ein unverheirateter 
Sohn des Verkäufers als Sklave zu stellen war (s. S. 138 unter 7 a).

" Anders liegt der Fall, wenn ein dem Ordalbeweis Unterworfener dabei umkommt und dann sein Eigentum 
und seine Angehörigen dem Gegner überantwortet werden, wie das in dem von G. Dossin, SDJOA II 112 ff.,
24-27 bearbeiteten Brief aus Mari angekündigt ist. - Liegt in dem im Kommentar zu 213, 32 zitierten Passus aus
MAH 16145 ein Hinweis auf einen Mordfall und anschließender Auflösung des Haushalts der Getöteten vor ?

Für den zweiten Teil der Urkunde, in dem der für die Überführung des Beschuldigten verantwortliche
Funktionär ermittelt werden sollte, s. im Kommentar zu 121.

In mu .... sa-gaz in-na-aka-se kann das Infix -na- auch das Dativinfix der 3. ps. pl. sein, das
dann auf die in Z. 7 genannten Personen Lugalimah und Lumagura zu beziehen wäre. Demgegenüber 
ist aber ein Bezug auf den Fischer Sulgilugal erheblich wahrscheinlicher, wie im Kommentar zur Stelle
ausgeführt ist.



5. Ehebruch

Die neusumerischen Gerichtsurkunden enthalten nur einen Fall (24)1, in dem die Be­
schuldigung des Ehebruchs gegenüber einer Ehefrau erhoben worden ist. Da diese aber 
den ihr zugeschobenen Reinigungseid leistete, erwies sich die Beschuldigung als unrichtig. 
Wir erfahren daher nichts, was uns ermöglichte, die neusumerischen Regelungen mit den 
durch KH § 129, die mittelassyrischen Gesetze А § 15 und die hethitischen Gesetze 
§ 198 bezeugten Gesetzesbestimmungen zu vergleichen, was besonders zu bedauern ist, da 
die sumerischen Kodifikationen in den bisher rekonstruierbaren Teilen diesbezügliche 
Paragraphen nicht enthalten.

6. Delikte gegen Eigentum und Besitz

a) Diebstahl

Das Leitwort der Prozesse um einen Diebstahl ist zuh „stehlen“ (= saräqum SL N 112)1 2. 
Der klarste Beleg für einen Diebstahlsfall ist 126: Eine Sklavin hatte ein Kleid gestohlen. 
Obwohl sie dieses später anscheinend zurückgebracht hatte, wurde sie doch vor Gericht 
zitiert. Sie versuchte den Diebstahl mit der Behauptung, eine Sklave des Eigentümers habe 
ihr das Kleid gegeben, abzustreiten. Der damit des Diebstahls bezichtigte Sklave leistete 
aber den Reinigungseid, womit die Sklavin als überführt gelten mußte. Sie wurde vom 
Gericht dem Eigentümer des Kleides als Sklavin zugesprochen. Daß ihr früherer Eigen­
tümer sie verliert, ist wohl in einer Haftung des Eigentümers für die Handlungen seiner 
Sklaven begründet.

Verwandt ist der in der Urkunde aus Drehern 203, 1-6 behandelte Fall, in dem der Dieb­
stahl eines Bettes dadurch gesühnt wurde, daß der Bestohlene den Dieb als „Gefolgsmann 
der Truppe“ (nam-eger-eren-na-[s]e; s. dazu S. 84 und 96 f.) an sich nahm. Dafür, 
daß der Dieb dem Bestohlenen nicht als Sklave zugesprochen worden ist, wie das in 126 
verfügt worden ist, mag bestimmend gewesen sein, daß der Bestohlene, lksudum, könig­
licher Dienstmann war3. Vielleicht gehörte ihm das gestohlene Bett nicht als Privateigen­
tum, was am besten erklären würde, daß der Täter wohl dem lksudum zugesprochen 
wurde, aber doch nicht in den Status eines in seinem Privateigentum verbleibenden Sklaven 
versetzt wurde. Leider sagt unsere Urkunde nicht aus, welche Stellung der Täter zur Zeit 
des Diebstahls eingenommen hat. Ein privater Sklave kann er kaum gewesen sein, da dies 
die Nennung seines Herrn, der ja der hauptsächlich Betroffene gewesen wäre, erfordert 
hätte. Da auch in anderen Fällen (203, 17-22, Diebstahl, aber in zerstörtem Kontext; 
203, 7-11; 12-16,s.dazu S. 137p unter d)alsStrafe für ein Delikt die Versklavung von Freien 
verfügt worden ist, wird man nicht zu zögern brauchen, den Täter auch hier als Freien an­

1 Zu 205, 18-25 s. S. 108 unter b 1 und im Kommentar zur Stelle.
2 Vgl. Ιύ-im-zuh „der Mann: er hat gestohlen“ > „Dieb“; s. S. 74®.
3 Siehe S. 84 mit Anm. 1.



zusehen1. Nur darf man wegen der sogleich zu besprechenden Fälle die Versklavung des 
Diebes nicht als die einzige oder auch nur als die normale auf Diebstahl stehende Strafe 
ansehen. Sie wird nur dann mit Bezug auf Freie verfügt worden sein, wenn diese nicht in 
der Lage waren, die für Diebstahl geltende (Geld)strafc zu tragen.

Der Diebstahl von Schafen wurde in 186 in einem vor dem Großvezier (Irnanna) ge­
führten Prozeß durch die Auflage lofachen Ersatzes für jedes einzelne Schaf (udu-I-a 
i-bi-za-bi X-ta-äm aka-dam)1 2 bestraft. Die Höhe der Strafe ist auffällig, zumal es sich 
um den Diebstahl von Privateigentum handelte. In UET III 25 (s. S. 11 71) ist leider die 
Höhe der Strafe für den Diebstahl zweier Esel, die als „Zehnt des Nanna“ (zä-u-dnanna) 
göttliches Eigentum waren, nicht zu ermitteln3. Nicht genannt werden konnte das Straf­
maß in 202, 1—9 und IT 1 III“ 6225 (s. S. 1172), die wie UET III 25 die Übernahme einer 
Bürgschaft für den Dieb beurkunden, da ein Urteil in dem Zeitpunkt, in dem die Urkunden 
aufgesetzt worden waren, noch nicht gefällt war. Wie ein Diebstahl wurde auch der in 189, 
1-10 behandelte Fall entschieden, in dem ein Funktionär, der frische Fische zum Palast 
befördern sollte, diese nicht abgeliefert hatte und dafür vom Stadtfürsten verurteilt wurde, 
fast die i4fache Menge zu erstatten.

Unergiebig ist 129· Es behandelt den Diebstahl von Zwiebeln aus einem Gartengrund­
stück, das einem Sklaven zur Bewirtschaftung überlassen war (s. S. 87)4. Ungewiß ist 
ferner, ob in 128 ein Diebstahl vorliegt; weiter, ob in 138 das hartnäckige Abstreiten eines 
Hüteauftrags für 180 Schafe einem Diebstahl gleichgesetzt worden ist. Zu Unrecht wurde 
jemand in 127 beschuldigt, Schafe gestohlen zu haben, da er Zeugen für den Kauf dieser 
Schafe beibringen konnte und er selbst mit einem Zeugen den Eid zu leisten bereit war5.

Hinzuweisen ist hier noch darauf, daß in UET III 25 offensichtlich eine außergericht­
liche Regelung eines Diebstahlsfalles vorliegt, da der Täter den Diebstahl zugab.

Auch wenn nur ein Teil der neusumerischen Belege für Diebstahl Auskunft über die den 
Dieb treffende Strafe gibt, zeichnet sich doch ein deutlicher Unterschied gegenüber den

1 Vgl. u. a. die in altbabylonischer Zeit in den Vertragsabreden mehrfach bezeugte Versklavung der wider­
spenstigen Ehefrau (s. S. 109 unter b 2) und der Adoptivkinder, die ihre Kindschaft aufkünden.
lZu Fbi-za, in jüngerer Schreibung auch i-bi-za, > ibbissüm „Schaden“ und „Schadensersatz“ 

s- SL 231, 139; 142, 95; A. Schollmeyer, AfO III 14 f. (mit falschem Bedeutungsansatz); UET III Indexes 
103. Zur Erstattung von Verlusten durch den Palast, wie dies durch 89, 2-10 wenigstens indirekt bezeugt ist, 

TM HC NP I II 59, 11, 16 1-b 1 - z а - e-g al a8 und vor allem ITT II1 944, wonach der Eigentümer für 
den Verlust von 5 du s ύ - Eseln vom Großvezier (Irnanna) als i-bi-za 25 Sekel Silber erhielt.

3 Dle Strafe kann von % Mine bis zu mehreren Minen betragen haben. Nach dem eben zitierten ITT IP 
944 kostete ein dusü-Esel 5 Sekel Silber; nach TMHC NF I—II 52, 1-2 zwei dusu-Esel 8% Sekel weißes 
Silber; o. c. 78, 1-2 ein dreijähriger Esel 5 Königskur Gerste, d. h. ebenfalls 5 Sekel Silber. - Beachte G. R. 
Driver-J. C. Miles, Babylonian Laws I 81, wonach auch Eigentum eines Tempels oder des Palastes als res 
profana galt, falls es sich nicht im Bereich von Tempel oder Palast befand. Im KH § 8 ist für Diebstahl von 
Tieren und Schiffen des Tempels oder Palastes sofacber Ersatz verfügt. Ebenso Iraq XIII 97, 25-27 
(neubabylonisch).

4 Hier sei nur darauf hingewiesen, daß der Sklave sich anscheinend in einem Akt der Selbsthilfe die Zwie­
bel wieder angeeignet hatte. Siehe dazu im Kommentar zu 129.

5 In KL § 9 ist für den Diebstahl in einem Garten der feste Satz von 10 Sekel Silber als Strafe angegeben. 
In Anbetracht dessen, was ein einzelner aus einem Garten wegschaffen kann, und der niedrigen Preise für 
Gartenprodukte ist die Strafe mindestens das Zehnfache des Gestohlenen.



gesetzlichen Bestimmungen des KH ab, die auf Diebstahl die Todesstrafe setzen1. Hierin 
bekundet sich eine der entscheidenden Veränderungen, die die Rechtsauffassungen in den 
Jahrhunderten nach dem Untergang des neusumerischen Staates nach Lipitistar von Isin 
bis Hammurabi erfahren haben.

b) Hehlerei

Eindeutige Belege für Hehlerei sind in dem neusumerischen Urkundenmaterial nicht 
enthalten. In 127 könnte Lugalezen, den der des Diebstahls von Schafen beschuldigte 
An amu als den Verkäufer dieser Schafe angab, der aber erklärte, nichts davon zu wissen, 
als Hehler in Betracht kommen, falls er nicht selbst der Dieb war. Da in ITT III1 2 6225 
(s.S. 1172; 135) einer der als Rinderdiebe bezeichneten zwei Personen ein d am - g ä r a ist, er also 
schwerlich als Dieb angesehen werden kann2, mag sich unter der Benennung als Dieb der 
Hinweis auf Hehlerei verbergen. Nicht hierher gehört dagegen 189, 11-17, in dem die 
Aufnahme eines von der Bogenschützentruppe entflohenen königlichen Dienstverpflich­
teten behandelt ist. Ein solcher Fall wäre in altbabylonischer Zeit wahrscheinlich analog zu 
den in den Kodifikationen enthaltenen Bestimmungen für Sklavenhehlerei3 abgeurteilt 
worden. Das Urteil in 189, 16-17 hält sich aber an die Regeln, die für die unberechtigte 
Entziehung einer Arbeitskraft galten (s. unten unter c). Nach den Gesetzen der altbaby­
lonischen Zeit hätte auch wohl der Fall 123 und 214, 29-33, in dem eine zugelaufene 
Sklavin dem Eigentümer vorenthalten worden ist, als Sklavenhehlerei behandelt werden 
müssen.

c) Betrug und Unterschlagung

Die Fälle, in denen das Gericht über betrügerische Versuche, Eigentum zu erwerben 
oder Gewinne zu erzielen, zu entscheiden hatte, sind überraschend zahlreich: Hierher ge­
hören die Fälle, in denen der Verkäufer das Kaufobjekt zweimal verkauft hat (68; 69). Das 
Urteil des ersten Prozesses verfügt nur die Rückgängigmachung des zweiten Verkaufs, 
wobei der zweite Käufer, der die gekaufte Sklavin abzugeben hatte, sich wegen der Rück­
zahlung des Kaufpreises an den Verkäufer halten mußte. Im zweiten Prozeß ist als Urteil 
nur angegeben, daß der unehrliche Verkäufer „als Übeltäter erklärt wurde“. Die recht­
lichen Folgen werden wohl nicht anders gewesen sein als in 68, nur daß dem Verkäufei 
wahrscheinlich Ersatzleistung für die dem ersten Käufer entzogene Arbeitskraft auferlegt 
worden ist4. Ein doppelter Verkauf liegt auch in 70 vor, nur daß der zweite Verkauf noch

1 KH § 6-15. Zu den §§ 259-260, die Geldstrafen vorsehen, s. G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian Laws 
I 80. Nach ihnen vielleicht furtum usus.

2 Es ist sicher kein Zufall, daß sich für ihn ein sanga verbürgte.
3 Vgl. KL § 12 und KE § 49, wonach der Hehler als Strafe einen weiteren Sklaven zu stellen hatte. KH 

§ 16; 19 verhängt die Todesstrafe. Hehlerei als Amtsdelikt ist dagegen im KE § 50 dem Diebstahl gleich­
gestellt.

4 Die Sklavin ist als Kind verkauft worden. Da sie aber 18 Jahre lang dem ersten Käufer entzogen war, 
dürfte sich eine erhebliche Summe für die ‘Miete’ der Sklavin errechnen. Siehe auch im Kommentar zu 68 

und 69.



das staatliche Verbot des Verkaufs einheimischer Sklaven ins Ausland (ki-kür) verletzte 
(s. S. 138 unter 7) und wegen des Verkaufs ins Ausland die Rückgängigmachung des 
zweiten Verkaufs nicht möglich war. Der Verkäufer mußte dem ersten Käufer eine Sklavin 
als Ersatz für die ihm nicht übergebene Sklavin stellen, weiter eine Sklavin an die Eltern5 
der Sklavin (s. dazu im Kommentar zur Stelle). Da bei dem Kauf ein 'Garant5 (lu-gi-na- 
ab'turn; s. dazu S. 125) zugezogen war, dieser aber seine Verpflichtung nicht erfüllt 
hatte, wurde ihm der Ersatz der Miete für die Zeit, in der dem Käufer die Sklavin zu 
Unrecht entzogen war, auferlegt.

Nichtübergabe des Kaufobjekts, durchweg Sklaven, trotz bezahlten Kaufpreises, ver­
bunden mit dem Abstreiten des Verkaufs seitens des Verkäufers, als der Käufer auf Über­
gabe klagte, ist m 63; 65; 66 und 204, 2-13 bezeugt. Eine Strafe ist in diesen Fällen nicht 
verhängt, doch mag z. B. die Verpflichtung zur Nachzahlung der Miete für die Zeit, in der 
die Arbeitskraft eines Sklaven dem Käufer entzogen war, besonders wenn sie sich auf 
einen langen Zeitraum erstreckte, einer Strafe gleichgekommen sein. War bei dem Kauf­
abschluß ein 'Garant5 zugezogen, so hatte dieser den 'Garantiebetrag5 (gi-na-tum) zu 
leisten (63; s. dazu S. 125). Ob in 136, wonach eine verkaufte Kuh nicht übergeben 
worden ist, eine zusätzliche Entschädigung verfügt worden ist, läßt sich nicht sagen.

Der unberechtigte Verkauf eines Grundstücks, der in 179, 2-12 Gegenstand eines 
Prozesses war, wurde nicht bestraft, mußte nur rückgängig gemacht werden, wobei der 
Käufer den Kaufpreis zurückerhielt. Auch in den Fällen, in denen ein Gärtner, der mit 
dem Anpflanzen eines Palmgartens beauftragt war (108; 109), zu Unrecht behauptete, 
durch Kauf das Eigentum an dem Garten erworben zu haben, ist keine Buße verfügt. Es ist 
daher auch nicht anzunehmen, daß er der vertraglichen Vergütung für seine Arbeit ver­
lustig ging (s. auch im Kommentar zu 62).

d) Schädigung an Hausgrundstücken, Gärten und Feldern

Die von den Kodifikationen berührte Frage der Ersatzpflicht für Schäden, die durch 
Fahrlässigkeit an einem Nachbargrundstück verursacht worden sind1, ist Gegenstand des 
Prozesses in 143. Danach wurde der dafür Haftende zur Ersatzleistung verurteilt. Sein 
Vorschlag, an Zahlungs Statt das Grundstück abtreten zu wollen, fand das Einverständnis 
des Geschädigten. Bei den niedrigen Grundstückspreisen kann die Ersatzleistung keine 
hohe Buße eingeschlossen haben.

Als schweres Delikt wurden dagegen Handlungen erachtet, durch die ein „Feld ge­
schädigt worden ist“ (203, 7-11; 12-16). Die Täter wurden den Inhabern der Felder, die 
w ohl Versorgungslose gewesen sind, als Sklaven zugewiesen (s. dazu auch im Kommentar 
zu 203). Die Schädigung eines Gartens (mu kiri6 ba-hul-a-se „weil der Garten geschä­
digt worden ist“) brachte dem Täter in 214, 15-19 ein Verfahren ein. Von Schäden, 
die durch unbeaufsichtigte Herden in Weidegebieten und Gärten angerichtet worden

1 Siehe I<L § 11; KH § 73; 76; vgl. MSL I 65, 4 IV 22-39 und G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian 
Laws I 171 f. 1
München Ak. Abh. i956 (Falkenstein I) iS



sind, sprechen 120a und b1. Da diese Urkunden aber nur über die von lokalen Behörden 
durchgeführte Voruntersuchung berichten, erfahren wir nicht mehr, als daß die Eigen­
tümer der Herden den Richtern in Nippur vorgeführt wurden, nichts über die Buße, die 
ihnen auferlegt worden ist (s. auch S. 61 f.).

7. Vergehen gegen Gesetze und staatliche Verfügungen betreffend den Verkauf
von Sklaven

a) Durch Gesetz war der Verkauf von Sklaven ins 'Ausland3 (lei-kur) verboten, ein 
Gesetz, das sich aber wohl nur auf in die Sklavenschaft gekommene Babylonier bezogen 
haben wird3. Ein Verstoß dagegen ist in 70 und 166, 11-17, wo allerdings ki-kür ergänzt 
ist, vom Gericht geahndet worden. Im ersten Fall, in dem außerdem noch ein zweimaliger 
Verkauf vorlag, mußte der Verkäufer dem ersten Käufer eine Sklavin stellen und als Strafe 
für den Verkauf der freigeborenen Sklavin deren Eltern7 ebenfalls eine Sklavin übergeben3. 
In 166, 11-17, einem Prozeß, der anscheinend von staatlichen Stellen geführt worden ist, da 
kein Kläger genannt ist, mußte der Verkäufer einen unverheirateten Sohn an einen Gendar­
men (uku-us) als Sklaven hingeben4. Die Strafe verfiel dabei anscheinend an den Palast.

b) Durch königliche Verfügung (inim-lugala, inim-e-galag) ist anscheinend unter 
bestimmten, uns aber nicht durchsichtigen Voraussetzungen der Verkauf von freige­
borenen Sklaven und der Wiederverkauf freigelassener Sklaven untersagt gewesen. Die 
vorliegenden Fälle, die S. 90 f· und im Kommentar zu 43 > 74 und 97 bespiochen sind, be­
treffen ausschließlich Sklavinnen. Doch ist kaum anzunehmen, daß die Verfügung nur dem 
Schutz von Sklavinnen dienen sollte.

8. Vergehen im Amt

a) In 138 ist dargestellt, wie sich im Laufe eines Prozesses ergab, daß der dem Kläger 
vom Stadtfürsten beigegebene Kommissär sich vom Beklagten hat bestechen lassen. Be­
züglich der ihm auferlegten Strafe läßt sich aus dem an dieser Stelle zerstörten Text 
nur soviel entnehmen, daß er „dreifach" (ersetzen muß) (Z. 27). Worauf sich dies bezieht,

1 Vgl. ку § 57-58; dazu W. von Soden, AOr XVII1 2 363 f.; G. R. Driver-J. C. Miles, Babylonian Laws 
I 154 ff. mit wertvollen Hinweisen auf die klassische Überlieferung zu dem Brauch der Babylonier, Tiere auf 
Getreidefeldern weiden zu lassen.

2 Beachte dazu den Passus aus dem Proömion des KL II 1-15, wonach sich die Sorge des Königs ausschließ­
lich den in die Sklaverei geratenen Babyloniern zuwandte.

Zu ki-kür s. im Kommentar zu 70, 10. Zum Verbot des Verkaufs einheimischer Sklaven ins Ausland s. 
P. Koschaker, Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis 101 ff.; G. R. Driver J. C. 
Miles, Babylonian Laws I 482 ff.; B. J. Siegel, Slavery 42 ff. An diesen Stellen ist auch die Frage der Aus­
lösung einheimischer Sklaven, die ins Ausland verbracht worden waren, im Anschluß an den in der vorlie­
genden Fassung unverständlichen § 280 des KH behandelt. Einen Versuch, diesen Paragraphen zu deuten, 
habe ich in ZA NF XVII 263 unternommen.

3 Siehe dazu im Kommentar zu 70.
4 Siehe dazu im Kommentar zu 166, 16.



auf das Objekt des Prozesses, 180 Schafe, oder auf die von ihm als Bestechung angenom­
menen 15 Schafe (Z. 15), ist leider nicht zu entscheiden1.

b) Nicht als Amtsvergehen im eigentlichen Sinne ist anzusehen, wenn der bei Vertrags­
abschlüssen beteiligte ‘Garant3 (Iu-gi-na-ab-tum) die ihm aus dieser Tätigkeit er­
wachsenden Verpflichtungen nicht erfüllte, vor allem wenn er sich den Vertragsparteien 
nicht mit seiner Aussage und der Eidleistung zur Verfügung stellte, falls eine der Parteien 
die Erfüllung oder die Anerkennung des Vertragsabschlusses verweigerte (s. S. 125).

c) Ein Amtsmißbrauch des (Großveziers) Irnanna, der einem Bauern einen Sklaven 
sechs Jahre lang vorenthalten hatte (67), wurde nach der für den unberechtigten Entzug 
einer Arbeitskraft geltenden Regel (s. S. 136 f. unter 6c) zuungunsten des Großveziers 
entschieden.

d) Unregelmäßigkeiten in der Ausübung der Amtsgeschäfte verschiedener staatlicher 
Funktionäre sind in den Urkunden 190, 2-14; 201; 209; 213-215 behandelt. Obwohl in 
213, 1-4 die Handlungsweise eines sanga als nir-da „Vergehen“ (s. dazu S. 129 unter 1 a) 
bezeichnet ist, ist keine Buße verfügt. Auch in 215, 9-13, wo mit der Möglichkeit eines Ver­
gehens gerechnet wird, ist nur die einfache Erstattung vorgesehen.

E. MASSNAHMEN DES 'PALASTES3

Die weitaus überwiegende Zahl der hier bearbeiteten Urkunden handelt von den Rechts­
geschäften und Rechtsstreitigkeiten unter Privatpersonen. Diesen Texten stellen sich die 
Falle gegenüber, in denen Maßnahmen und Entscheidungen des ‘Palastes3 (e-gal)2, das 
heißt des Königs3 und der in seinem Auftrag amtierenden Funktionäre, in Sonderheit des 
Stadtfürsten, protokolliert sind. Diese lassen sich unter folgende Gesichtspunkte ordnen: 
1 · Wahrnehmung der Rechte des Staates, 2. Wahrnehmung der Interessen der staatlichen 
Wirtschaft und Kontrolle der Funktionäre und Dienstleute, 3. Verleihung von Ämtern und
4- Maßnahmen zur Herstellung der sozialen Ordnung und Verbesserung der Lage sozial 
Schwacher. Da hier nur das Material der Gerichtsurkunden verwertet werden kann, 
gewinnen wir selbstverständlich nur Einblick in einen kleinen Ausschnitt aus der um­
fassenden staatlichen Lenkung im etatistischen System der III. Dynastie von Ur.

Die Erfüllung der genannten Aufgaben wurde durch amtliche Verfügungen oder durch 
gerichtliche Entscheidung angestrebt. Beide Möglichkeiten standen, wenn wir die in

1 Für dle erste Deutung könnte der in KH § 5 behandelte Fall sprechen, daß ein Richter ein Urteil ändert. 
Dieser wird zu 12fachem Ersatz des Klageanspruchs in diesem Prozeß verurteilt. Andererseits ist es schwer 
denkbar, daß der Beklagte, der dem Eigentümer 180 Schafe vorenthielt und außerdem den Kommissär 
bestochen hatte, nicht wenigstens die Schafe herausgeben mußte.

e-gal, an sich die Wohnstätte des lugal, „des Königs“, bezeichnet in neusumerischer Zeit auch das Ver­
waltungszentrum des ensi, das wohl gleichzeitig auch dessen Wohnsitz war. Vgl. etwa heutiges saräj, das 
lm IrU dle Amtsgebäude bis herab zu den Sitzen der Qffim-maqäm bezeichnet. Im übertragenen Sinn kann 
es die „königliche Administrative“ bezeichnen. Siehe auch den S. 1403 besprochenen Text YBT IV 1, wo­
nach der Stadtfürst (von Umma) einen Urteilsspruch im ё-gal fällte.

Vgl. den Wechsel von inim-e-galas und inim-lugala in der S. gof. und 145 besprochenen Redensart.



213-215 behandelten Revisionen staatlicher Wirtschaftsbetriebe betrachten, anscheinend 
gleichwertig nebeneinander. Von diesen Urkunden protokolliert 213 eine ditilla -Ent­
scheidung; 215 enthält wohl ebenfalls den Bericht über eine Gerichtsverhandlung1, wäh­
rend 214 sich gewiß nicht auf eine gerichtliche Regelung bezieht. Doch liegt es auf der 
Hand, daß die außergerichtliche Verfügung nicht nur weit häufiger, sondern der Normal­
fall gewesen ist. Andererseits läßt sich aber, da das Gerichtsverfahren im Grunde eine 
Untersuchung vor dem König war (s. S. 24 ff.), verstehen, daß anstatt einer amtlichen Ver­
fügung das Mittel eines gerichtlichen Urteils gewählt werden konnte.

1, Wahrnehmung staatlicher Rechte

In 111 und 130 sind Fragen der Wasserverteilung angeschnitten, die in der Ur Ill-Zeit 
gewiß ausschließlich vom Palast geregelt worden ist. Im ersten Fall handelt es sich um An­
sprüche, die ,,der Mann von Nagsu“ (s. dazu S. 311 2 3) gegen „den Mann von Umma“, das 
heißt doch wohl der Schulze (ha-za-nüm) von Nagsu gegen den Stadtfürsten von Umma 
(s. im Kommentar zu 111, 2), auf dem Wege eines Prozesses (di in-da-an-duH „er hat 
mit ihm prozessiert“ in Z. 4) geltend gemacht hatte. Dabei wurde „der Mann von Nagsu“ 
abgewiesen (di-ta ba-tag4). In 130 war dem Palast ein Streit um die Entnahme von 
Wasser aus einem Kanal vorgetragen worden (e-gala8 inim ba-an-tu „die Angelegen­
heit ist vor den Palast gebracht worden“). Auch hier wurde der Kläger, der aber sicher 
nicht als Privatperson auftrat, abgewiesen2;8.

2. Wahrnehmung der Interessen der staatlichen Wirtschaft und Kontrolle 
der Funktionäre und Dienstleute

Entsprechend der Vielschichtigkeit der staatlichen Wirtschaft zur Zeit der III. Dynastie 
von Ur und der hohen Zahl der in diese Wirtschaft einbezogenen Personen sind hier recht 
unterschiedliche Fälle zu buchen.

a) Die Erhaltung der Zahl der königlichen Dienstleute ist Gegenstand der Gerichts­
entscheidungen, von denen die umfangreiche Urkunde 190 berichtet: In den ersten Fällen 
(190, 2—6 und 7—10; 11-14) hatten die verantwortlichen Funktionäre zu beschwören, daß 
Kriegsgefangene aus Simänum (s. dazu S. 83) umgekommen waren (ba-ri-ri-ge-es -a)4,

1 Siehe im Kommentar zu 213-215.
2 Es ist kaum anzunehmen, daß di-tag4 in diesen Stellen etwa die Bedeutung des Versagens eines Pro­

zesses hat.
3 Einen Prozeß ähnlicher Art behandelt wohl YBT IV 1, 1-10 Ιά-gi-na a-i7-sal-la i-in-ё ensi-ke4

ё-gal-la di-da KAB in-na-an-dun Ιύ-gi-na e-gal-se na-an-du-un a-sä-lü-kal-la-s'ila-su-dua 
a-e DU-a a ga-ab-rug in-na-an-duu mu-lugala-bi i-pä „Gegen Lugina, der Wasser aus dem 
ISalla-Kanal abgeleitet hatte, hat der Stadtfürst im Palaste einen................ Rechtsspruch gesprochen. Lu­
gina hat ihm gegenüber erklärt: 'In den Palast werde ich nicht gehen! Dem Felde des Lulcalla, des Mund­
schenken, dem das Wasser abgeleitet1 worden ist, werde ich das Wasser ersetzen!’ Dies hat er unter Eid dem 
König geschworen“. (Es folgt die Nennung von 4 Zeugen).

4 Zum Gegenstück beim Verlust von Herdentieren s. S. 142 unter d.



oder Ersatz für zu Unrecht in die 'Arbeitstruppe’ (eren) eingereihte Kriegsgefangene zu 
stellen1. Die übrigen acht Fälle dieser Urkunde (190, 15-20; 21-27; 28-35; 36-42; 44-49; 
50-56; 57-64; 65-71) beziehen sich auf 'gekaufte Arbeiter’ (TUR.TUR-dib-ba kü-ta- 
s a10-a; s. dazu S. g6f.), die der Palast von ihren früheren Dienststellen abgezogen und durch 
Kriegsgefangene aus Simänum ersetzt hatte, die sich aber durch die Flucht entzogen 
hatten. Die für sie zuständigen Funktionäre hatten zu beschwören, daß sie die Ent­
flohenen seit ihrer Abstellung an den Palast nicht mehr gesehen hätten und daß sie sie dem 
Palast zuführten, falls sie sie zu Gesicht bekämen.

In 212, einer Urkunde aus Umma, sind mehrere Fälle behandelt, in denen staatliche 
Funktionäre verschiedene Personen als zur 'Arbeitstruppe’ gehörig einklagten (212, 4-7; 
8-1°, 1 5-18; 19-22 ; 23-25 ; 31-33; 34-387; 39-47). In all diesen Prozessen wurde aber die 
Klage abgewiesen, da die eingeklagten Personen nicht oder nicht mehr zur 'Arbeitstruppe’ 
gehörten.

In 189, 11-17 ist der Fall entschieden, daß ein Soldat vom Dienst bei der Bogen­
schützentruppe entlaufen war und sich vier Jahre im Hause eines Dienstmanns niedriger 
Rangstufe verborgen hatte. Das Urteil des Stadtfürsten von Umma folgte dem für den 
unberechtigten Entzug einer Arbeitskraft auch in der privaten Wirtschaft geltenden 
Rechtsbrauch. Der Dienstmann mußte die Jahresmiete (ä) in Höhe von 10 Sekel Silber, 
worin vielleicht eine Buße enthalten ist, für die vier Jahre bezahlen (s. auch S. 91; 136).

b) Wenn ein staatlicher Funktionär oder Dienstmann verstorben war, mußte durch staat­
liche Beauftragte zwischen dem persönlichen Nachlaß und dem staatlichen Eigentum 
geschieden werden. Ein solcher Fall ist in 33 und 34 belegt, wo nach dem Tode eines 
MAR.TU (s. S. 97) die Erbenauseinandersetzung und gewiß auch die Frage der Fort­
führung des Lehensdienstes durch einen ebenfalls zu den MAR.TU gehörenden ‘Königs­
boten’überwacht oder geleitet wurde2. Ähnlich liegt 214, das von der „Revision“ (su-sl; 
s. dazu im Kommentar zu 214, 56) des „Hauses des Ane’ati“, offensichtlich eines höheren 
Lehensträgers, berichtet. Die Untersuchung lag in den Händen des 'Königsboten’ Sul- 
gisflul und des ihm unterstellten Urninmugga. Sie hatte unter anderem zu klären, inwie­
weit Ane’ati und seine Angehörigen privates Eigentum an Sklavinnen (214, 29-33; 37-42; 
43;5°) und sonstiger Habe (214, 34-36) hatten. Die Untersuchung deckte auch Unregel­
mäßigkeiten zu Lasten des Lehens auf, deren sich höhere Funktionäre schuldig gemacht 
hatten (214, 1—9, 10—14; 15 1931 20—28). "Von staatlichen Stellen ging auch die Unter­
suchung aus, die nach dem Tode eines vom König mit einem Felde Beschenkten diese 
Schenkung bestätigte und damit erwies, daß der Beschenkte das Feld durch Schenkung 
an seinen Sohn hatte weitervergeben können (110).

c) Mehrfach sind auch Untersuchungen geführt worden, weil staatlichen Dienstleuten 
die ihnen zustehenden Leistungen nicht oder nicht in vollem Umfang gewährt worden 
waren. 214, 1-9 enthält die Aussage, daß einem Funktionär nur ein Teil der ihm zu-

Siehe im einzelnen im Kommentar zu 190, 7-14.
Zu der uneinheitlichen Darstellung der Rolle, die der 'Königsbote’ bei diesem Falle spielte, s. S. 113 und 

™з ommentar zu 33 und 34; ferner im Kommentar zu 213, 32.
Bei diesem Fall, der von der 'Schädigung’ eines Gartens (mu kiri6 ba-hul-a-se „weil der Garten ge- 

sc a lgt worden ist“) handelt, ist der Zusammenhang mit der Revision „des Hauses des Ane’ati“ unklar.



V. Die Rechtsmaterie142

kommenden Gerste ausgehändigt, der Rest beschlagnahmt (ä-dar) worden sei (ähnlich 
Z. 10-14; 20-28). 215, 1-13; 17-21 behandelt eine Klage der ‘Arbeitstruppe5, die sich bei 
der Zuteilung-von Nahrungslosen (kur,) für benachteiligt hielt. In 215, 22-25 geht es 
darum, daß Gerste, die der ‘Arbeitstruppe5 zustand, angeblich von einem Funktionär für 
die Bestellung von drei Nahrungslosen verwandt worden war. Nach 209, 74-82 hatten 
acht ‘Arbeiter5 (gurus; s. dazu S. 97) auf dem ihnen zugeteilten Feld die zustehende 
Nahrungsmenge nicht gefunden. Der dafür Verantwortliche wurde daher zur Ersatz­
leistung verpflichtet1. Im selben Text (Z. 3°—39 > 4°—47) konnten Arbeiter ihre Behaup­
tung, daß sie ihre Gerstenration nicht oder nur zum Teil erhalten hätten, nicht durch den 
Eid erhärten; in 209, 92-100 ist dagegen ein Nahrungslos dem Berechtigten tatsächlich 
nicht übergeben worden.

d) Verschiedentlich war der Zweck der Untersuchungen die Wiedergewinnung oder die
Ersatzleistung für verlorengegangene staatliche Flabe. In einem Fall von Unterschlagung, 
bei dem ein Dienstmann frische Fische zur Beförderung an den Palast übernommen, diese 
aber nicht abgeliefert hatte, verurteilte der Stadtfürst den Täter zur Erstattung von fast 
der I4fachen Menge von Fischen (189, 1—10; s. S. 13Sf-)- 214> 51 “55 befaßte sich die
Untersuchung mit der Behauptung, daß ein ungenannter Käufer vom Kaufmann Urdumu- 
zida ein Schiff gekauft habe, das Eigentum der ‘Arbeitstruppe5 und damit des Palastes 
war, und in 214, 56-59 wurde Asphalt zum Dichten von Schiffen, der sich im Hause des 
Ane’ati (s. oben unter b) befand, ebenfalls als der ‘Arbeitstruppe5 gehörend beansprucht1 2.

Der in den neusumerischen Verwaltungsurkunden mehrfach bezeugte Fall, daß Hirten 
den Eidbeweis führen mußten, wenn eines der ihnen anvertrauten Herdentiere gefallen 
war3, findet eine Parallele in 209, 1-21. Nur war dort ein Dienstmann mit der Behauptung 
aufgetreten, daß der Verlust von 70 Schafen (ib-ri-ri-ga) durch schuldhaftes Verhalten 
eines höheren Funktionärs eingetreten sei (s. dazu S. 130). Da er aber den Eid dafür nicht 
leistete, war seine Beschuldigung hinfällig4 5.

e) An den eben genannten Fall lassen sich die Belege für Untersuchungen durch das· 
Gericht oder durch staatliche Kontrollinstanzen anschließen, in denen echte oder nur 
behauptete Unregelmäßigkeiten königlicher Funktionäre geprüft oder deren Buchfüh­
rung revidiert wurden. Der Fall, daß ein Getreidefeld des Palastes von einem Bauern des 
sanga der Nanse Ureninnu bestellt worden war (213, 1-7), war schon vor dem Prozeß 
dadurch bereinigt worden, daß das zu Unrecht geerntete Getreide an den Palast abge­
führt worden war. Nicht erwiesen wurden die Beschuldigungen, daß mit Rindein des Pa­
lastes ein Feld des Ureninnu bestellt worden sei (213,8-11; ähnlich 12-15) oder daß 
Dienstleute des Palastes auf den Feldern von Privatpersonen gearbeitet hätten (213, 20-22; 
23-27; 36-38)5, ferner daß ein Funktionär Pflugrinder gegen Miete für 3 Tage abgestellt

1 Hierher gehören wohl auch die in 201 behandelten Fälle, in denen Ersatzleistung verfügt worden ist. 
Wegen ihrer überknappen Fassung ist die Erkunde aber nicht sicher zu deuten.

2 Wegen der zu knappen Formulierung ist nicht sicher, ob die Klagen auf Erstattung in 215, 26-29; 30- 
31; 32-33; 34-37; 38-39; 40-43; 44-54 hier zu buchen sind.

s Vgl. dazu die Zusammenstellung von A. L. Oppenheim, AOS XXXII 62 (F 24), wo auch auf die Be­

stimmung des KH § 266 verwiesen ist.
4 Ein ähnlicher Fall ist vielleicht 209, 22-29.
5 Hierher gehören wohl auch die zu knapp formulierten Fälle 213, 16-19; 28; 29; 30; 31-33·; 34-35■



hatte (209, 60-73). Eine nicht zu beweisende Beschuldigung war auch in 209, 48-55 vor­
gebracht worden, wonach Privatpersonen beim Kauf eines Rindes eine ‘Zugabe’ (diri) 
m Hohe der 2 Seite! Silber gezahlt hätten, die die im Auftrag des Palastes amtierenden 
.Funktionäre in die eigene Tasche gesteckt hätten.

Ein Übergriff des Großveziers Irnanna, der einen Sklaven seinem Eigentümer zu 
Unrecht weggenommen hatte (67), wurde in einem Prozeß, den der Sklavenherr aller­
dings erst 6 Jahre später anstrengte, festgestellt, und der Großvezier hatte die bei Ent­
zug einer Arbeitskraft übliche Zahlung der Jahresmiete für die Dauer des Entzugs zu 
leisten1. s

Eine routinemäßige Nachprüfung der amtlichen Buchführung wurde in 209, 83-91 
verfugt, da ein Beamter behauptet hatte, 12 Kur Gerste für die Versorgung eines Funktio­
närs verausgabt und m die Abrechnung gegenüber dem Palast eingesetzt zu haben.

3. Verleihung von Ämtern

Die Organisation des Staates und der staatlichen Wirtschaft zur Zeit der III Dynastie 
von Ur erforderte vielfältige Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung des perso­
nellen Verwaltungsapparates. Davon ist aber in den Gerichtsurkunden nirgends die 
Rede, wie sich leicht begreifen läßt, wenn letztlich die Vollmacht für Ernennungen Ver­
setzungen und Beförderungen in der Hand des Königs oder der hohen Beamtenschaft 
ag, die Entscheidung also unanfechtbar war. Soweit die Gerichtsurkunden von der Ver­

leihung von Ämtern sprechen, handelt es sich ausschließlich um solche der priesterlichen 
Sphäre.

Das Leitwort dieser Texte ist bala „das im Turnus wechselnde Amt“* 2. In altbabyloni­
scher Zeit entspricht ihm bala-gub-ba „Wechselamt der Dienstleistung“3, aber auch, 
allerdings lokal begrenzt, mar-za „(religiöses) Amt“4, in neubabylonischer Zeit man- 
Zaltu »Dienstleistungsperiode“5. Von den jüngeren Belegen unterscheiden sich die Aus­
sagen der neusumerischen Gerichtsurkunden nicht unerheblich: Anders als in den altbaby- 
lomschen6 und den neubabylonisch-seleukidischen Urkunden7 wird die Besonderheit des

Rem Übergriff des Großveziers hegt dagegen in 174, 2-5 vor, wo im Urteil angegeben ist, daß er einen 
bktaven an sich genommen hat. Die Formulierung verrät aber den Rechtsgrund nicht. - Eine unrechtmäßige 
Handlung ist wohl in 178, 2-11 notiert, wonach ein 'Königsbote1 ein dem en-Priester der Nanäe vom König 
geschenktes Haus weggenommen hat. Im Urteil wird es dem en-Priester zugesprochen
ЗСМИЗ®' Landsberger’ ZDMG LXIX 432; Th. Jacobsen, JNES II 170 mit Anm. 66; A. Goetze,

xr\S/eha tPOebe1’ BE VI2 61; E· Chiera- UMBS VIIP l6°; A. Deimel, SL 9, 33; E. Sollberger, RA 
; , lo8· Dle &enaue Deutur,g dleses Ausdrucks hat Ch.-F. Jean, RA XXVI mH gegeben: „Charge dans
un l emple, avec les revenues qui у sont attaches, cedes pour un temps limite“.

5 Slelle UEJ V s- 72 ‘office (which may be sold)1; s. auch S. 57 mit Anm. 4-6; 8-9.
M. San Nicolo, AOr VI 185. Der Teilhaber an einem manzaltu hieß bei manzalti, die Tempelpfründe 

selbst isqu. „Los“.
6 Siehe M. Schon-, VA В V 113 f.; E. Cuq, Etudes sur Ie droit babylonien 186 ff.; M. San Nicolo AOr 

vl 105.
Siehe M. San Nicolo, AOr VI 179 ff.; O. Krückmann, Babylonische Rechts- und Verwaltungsurkunden 

us üer Zeit Alexanders und der Diadochen (1931), 75 ff.



V. Die Rechtsmaterie144
Dienstes nicht angegeben1. Nur durch den Zufall, daß in 112, 8 und 19 der Inhaber eines 
bala die Berufsbezeichnung „guda-Priester“ führt, erfahren wir, daß es sich bei der 
Pfründe um das nam-guda, „das Amt des gu da-Priesters“ handelt. Nach den neu­
sumerischen Gerichtsurkunden war der kürzeste Turnus anscheinend 2 Monate (12, 6; 
113, 1)1 2. In der altbabylonischen Zeit verringerte er sich oft auf einige Tage des Jahres3, 
in seleukidi scher Zeit wurde bis zu einem Zwanzigstel eines Tages unterteilt4. Wenn man 
diese in einer Richtung verlaufende Entwicklung betrachtet, möchte man die frühesten 
Belege für bala, die der Fara-Texte5, in denen es bei den Kaufurkunden eine Art Datie­
rungsangabe liefert, auf einen relativ langen Zeitraum, vielleicht ein Jahr, beziehen.

Wesentlich schwerer wiegt es aber, daß im Unterschied zu den bala-gub-ba der alt­
babylonischen und dem isqu der neubabylonischen Zeit, die als Vermögensobjekte galten 
und daher verkauft, getauscht, verpfändet und geteilt werden konnten6, ein privates Eigen­
tum an den bala in neusumerischer Zeit nicht bestanden hat. Sie wurden vielmehr vom 
Stadtfürsten vergeben (112, 9-11; 113, 30-33; 41-42; 56), in besonderen Fällen vom König 
(114)7. Die Entwicklung, die von einem vom Stadtfürsten als dem obersten Leiter einer 
'Provinz' oder vom König selbst verliehenen Tempelamt zu einem privaten Vermögens­
objekt führte, liegt im Zuge der Veränderung der babylonischen Gesellschaftsordnung in 
der späteren Isin-Larsa-Zeit, in der sich auch das private Eigentum an Feldern ausgebil­
det hat. Diese Entwicklung ist natürlich auch schuld daran, daß die Pfründen immer mehr 

aufgespaltet worden sind.
Schwer zu verstehen ist allerdings im Zusammenhang mit der eindeutigen Aussage der 

Texte, daß die Pfründen vom Stadtfürsten vergeben wurden, die I atsache, daß Familien­
angehörige um eine Pfründe und die damit verbundenen Einkünfte miteinander Prozesse 
führten (101 ; 112). Sollte sich damals die Entwicklung der Isin-Larsa-Zeit schon ange­
bahnt haben® ? Sie könnte durch die Tatsache gefördert worden sein, daß nur wenige

1 Die altbabylonischen Urkunden nennen nam-ß^bappir „Braueramt“, nam-bur-su-ma Amt der
‘Alten'“ nam-e-da-di (DECT VIII 6; 17; 19), nam-en-nun-Iurudu)alan(-na) „Wächteramt für die Sta­
tuen“ nam-guda,,Amt des gudä-Priesters“, nam-kisal-luh „Amt des Hofwäschers“, nam - muhal dim 
. Amt des Kochs“, nam-ni-dib-ba „Amt des Magazinverwalters (s. dazu im Kommentar zu 205 52),
nam-ni-du8 „Pförtneramt“, nam-ugula-e „Amt des Tempelaufsehers“. Eine noch erheblich umfang­
reichere Liste der neuhabylonischen Pfründen-Benennungen hat M. San Nicolö, AOr VI 180 gegeben

2 Nur CST 508 (aus Drehern) notiert bala von 1, 3 und 6 Tagen. Ob dies allerdings im Sinne der alt­
babylonischen und der jüngeren Belege, die Unterteilung der Tempelämter bis auf Tage kennen (s. Anm. 3-4),

zu verstehen ist, erscheint mir ungewiß. , . „ ■ , ■ 0ΐΓ
3 Der kürzeste Turnus, den ich nachweisen kann, beträgt 3 Tage (RA XXVI 102); je 5 Tage sind m В

VI2 7, 2 und RA XLV 107 angegeben.
* Siehe M. San Nicolö, AOr VI 1812.
6 Siehe A. Deimel, LAK 3 f. „ ,7T
6 Siehe M. Schorr, VAB V 113 f.; E. Cuq, Etudes surle droit babylomen 186 ff.; M. San Nicolo, AOr V 1

181 mit Anm. 3. ...
7 Die terminologische Bedeutung von dib „nehmen“, „übernehmen“ in Verbindung mit bala (12,4,

112, [8]; 19) oder einem Kultkleid (13, 7) ist leider nicht zu ermitteln. _
s Leider liefert ITT III2 5044, 1-6 keinen eindeutigen Beleg für den Kauf eines Amtes, da Z. 2 im Zu­

sammenhang der Urkunde nicht sicher zu deuten ist: IV gin kubabhar rüg-ga-se-ab-sux (= BU)-na 
ni-sam-bala-se ki-u r-ni gin-GAR-ta lu-ur-sag-pa-e §u ba-ti „6 Sekel Silber, zu Erstattendes von 
der Gerste der Saatfurchen, hat als Kaufpreis für eine Pfründe Lu’ursagpa’e von Urnigm-GAR empfangen .



Familien Anwärter für die Pfründen stellen konnten, zumal wenn für das Amt besondere 
Kenntnisse oder Fähigkeiten erforderlich waren. In 12 fallen verschiedene Pfründen nur 
zwei Familien zu, von denen der zweiten allein 6 Personen zugehörten1. In 113 ging die 
Pfründe vom Großvater auf den Enkel, in 112 vom Vater auf den Sohn über.

Aus den Urkunden erfahren wir begreiflicherweise nichts über die mit einem bala ver­
knüpften Obliegenheiten und nur wenig über die dazugehörenden Einkünfte. Nach 112, 8 
und 19 stand dem Inhaber des Amtes eines gu da-Priesters der Baba ein ‘Nahrungslos1 
(kure) zu* 2. In besonderen Fällen ist anscheinend mit einem Amt eine ‘Dienstwohnung1 zu­
geteilt worden3.

4. Maßnahmen zur Herstellung der sozialen Ordnung und Verbesserung 
der Lage sozial Schwacher

Von den in literarischen Texten, aber auch in altbabylonischen Rechtsurkunden mehr­
fach angeführten königlichen mesarum-AkXen (s. dazu S. 91 mit Anm. 3) finden sich in den 
neusumerischen Gerichtsurkunden nur Spuren. Zwar sind die Belege für die Wendung 
inim-e-galas nu-u-da-an-sub-ba-as „ohne daß ‘das Wort des Palastes für sie (d. i. 
die erwachsene Tochter eines Freien) aufgegeben war1“ (43, 5) und u4 inim-lugala nu- 
ü-da-an-sub-ba-äm „zu einer Zeit, als ‘das Wort des Königs für sie nicht aufgegeben 
war1“ (71, 12; ähnlich 97, 9; 16) so wenig klar, daß wir die durch „das Wort des Palastes“ 
oder „des Königs“ geschaffene Rechtslage nicht sicher bestimmen können (s. S. 90 f.), 
doch durfte die Annahme, daß sie eine Schutzmaßnahme zugunsten sozial Schwacher 
bedeutete, gerechtfertigt sein. In zwei Fällen davon (43 und 71) war anscheinend unter be­
stimmten Voraussetzungen der Verkauf von Kindern als Sklaven durch königliche Ver­
fügung untersagt.

Die Auslösung einer Sklavin babylonischer Abkunft durch den Palast, der dafür 10 Se- 
kel Sdber zahlte, liegt wohl m 73 vor, die Auslösung einer 'bedingt Freien1, für die vom 
Palaste 5 % Sekel Silber gezahlt wurde, in 184, 9-14.

Wohl auf Grund des Eingreifens staatlicher Stellen wurde nach 166, 11-17 gegen einen 
Rinderhirten ein Prozeß angestrengt, weil er entgegen einem zum Schutz (einheimischer) 
Sklaven bestehenden Gesetz eine Sklavin und deren Sohn [ins Ausland] verkauft hatte 
(s. dazu S. 86; 137 f.). Dafür daß hier ein Vorgehen des Staates gegeben ist, spricht die Tat­
sache, daß dem Schuldigen auferlegt wurde, einen unverheirateten Sohn einem Gen­
darmen, also einem königlichen Dienstmann, als Sklaven zu übergeben fs im Kommentar 
zu 166, 16).

j Ob zwischen dem ursprünglichen Inhaber der Pfründe und den Nachfolgern ein Verwandtschaftsver- 
haltms bestanden hat, läßt sich nicht feststellen.

2 vgf für die altbabylonische Zeit UMBS VIII2 282.
3 Siehe im Kommentar zu 101 und vgl. noch 178, 2-11.



VI. ZUSAMMENFASSUNG

Solange von der Gesetzeskodifikation des Begründers der III. Dynastie von Ur.Urnam- 
mus, nur ganz geringe Reste, von Gesetzessammlungen anderer Herrscher der neusumeri­
schen Zeit, falls es solche Sammlungen gegeben hat, nichts erhalten ist1 und die privaten 
Rechtsurkunden spärlich und zudem nicht sehr ergiebig sind, müssen die neusumerischen Ge­
richtsurkunden die wesentliche Quelle für die Ermittlung des damaligen Standes der Rechts­
entwicklung Babyloniens bilden. Da weiter die älteren Stufen der babylonischen Überliefe­
rung, die altakkadischeund die altsumerische, nur sehr wenige für die Kenntnis des damaligen 
Rechts unmittelbar verwertbare Angaben enthalten, kommt den neusumerischen Gerichts­
urkunden besondere Bedeutung zu, solange sie das älteste Material, über das wir verfügen, 
darstellen. Immerhin verlängert sich mit ihrer Hilfe der Zeitraum der von uns jetzt zu über­
sehenden babylonischen Rechtsentwicklung über die bisher am Anfang stehende altbabylo­
nische Epoche hinaus bis über die Schwelle des 3. Jahrtausends. Der Wert diesei Ui künden 
erhöht sich noch dadurch, daß sie nicht nur eine zeitliche und materialmäßige Ausweitung 
bringen. Was wir von der geschichtlichen Entwicklung des Zweistromlandes vom Sturz der
III. Dynastie von Ur bis zur Entfaltung des Reiches von Babylon unter Hammurabi schon 
jetzt zu erkennen vermögen, läßt nicht erwarten, daß die entscheidenden Veränderungen in 
diesen zweieinhalb Jahrhunderten das Rechtsgut unangetastet gelassen hätten, so sehr auch 
das Gewicht des älteren Rechtsbrauchs oder älterer Gesetze und die (schulmaßige) Weiter­
überlieferung der neusumerischen Kodifikationen und Rechtsformularsammlungen in Rich­
tung auf ein Fortleben des neusumerischen Rechts wirken konnten. In den leider nicht allzu 
zahlreichen Fällen, in denen wir unmittelbar neusumerische und altbabylonische Regelungen 
miteinander vergleichen können, lassen sich nicht unwesentliche Unterschiede aufzeigen.

Muß auf Grund der Materiallage die Eigenständigkeit des neusumerischen Rechts am 
jüngeren altbabylonischen gemessen werden, so wird man bei der Gesamtbeurteilung nicht 
übersehen, daß die neusumerische Zeit insofern eine Endstufe war, als m ihr die Sumerer 
zum letzten Mal die politische und kulturelle Vorherrschaft in Babylonien innehatten. Da 
aber die vorhergehende jahrhundertealte Symbiose mit der akkadischen Schicht nicht ohne 
tiefgreifenden Einfluß hat bleiben können, werden wir nur mit größter Vorsicht verallgemei­
nernd von ‘sumerischem’ Recht sprechen, aber doch wohl damit rechnen dürfen, im neu­
sumerischen Rechtsgut Züge wiederzufinden, die letztlich bei den Sumerern beheimatet sind.

1. a) Während man aus dem fast unübersehbaren Bestand an Urkunden der staatlichen 
Verwaltung zur Zeit der III. Dynastie von Ur den Eindruck einer einheitlichen, ganz 
Babylonien umspannenden bürokratischen Norm gewinnt, zeichnen sich in den Gerichts­
urkunden erhebliche lokale Unterschiede ab. Dabei ist unser Material insofern recht un­
günstig verteilt, als weitaus die Mehrzahl der Urkunden aus den etwas abseits gelegenen

1 Vom KL habe ich hier abgesehen, da er nach der üblichen, aber zu modifizierenden Einteilung der alt­
babylonischen Zeit zugerechnet wird. Hinweise, daß er in wichtigen Punkten mit den neusumerischen 

Regelungen zusammengeht, sind S. 94 f.; 1047 gegeben.



Städten der Provinz Lagas stammt, die Zentren des Landes wie die Residenzstadt Ur und 
der Kult- und Verwaltungsmittelpunkt Nippur kaum etwas, eine Großstadt wie Uruk 
überhaupt nichts geliefert hat. Aber wenigstens aus Umma, der Nachbarstadt von Lagas, 
stammen so viele Urkunden, daß Verschiedenheiten in der schriftlichen Fixierung der 
Verhandlungen vor Gericht eindeutig ermittelt werden können. Dabei zeigt sich, daß nur 
in Lagas eine 1 radition, die die Gerichtsprotokolle verhältnismäßig einheitlich formte, 
bestanden hat. Diese Patsache dürfte sich nicht durch die Annahme einer Sonderentwick­
lung in Lagas innerhalb der ersten fünfzig Jahre der Herrschaft der Könige von Ur erklä­
ren, sondern aus dem Fortleben einer Überlieferung, die in die Zeit zurückgreift, als 
Lagas gegen Ende der Gutäer-Zeit nicht nur ein selbständiger Staat war, sondern die 
bedeutendste politische Größe im südlichen Babylonien darstellte.

b) Die neusumerischen Gerichtsurkunden sind keine den Parteien ausgestellte Beweis­
urkunden1; sie waren vielmehr für ein Archiv, wohl das zentrale Archiv des höchsten 
Verwaltungsbeamten in den einzelnen Provinzen, bestimmt, wo sie, chronologisch geord­
net, in Tontafelbehältern (p is an- du b-ba) auf bewahrt wurden. Diese Feststellung ergibt 
einen bezeichnenden Unterschied gegenüber den altbabylonischen Gerichtsurkunden, die 
Beweisdokumente in der Hand der Parteien waren.

Als man in Lagas und anderswo anfing, die Verhandlungen vor Gericht zu protokollie­
ren und ebenso wie die Akten der staatlichen Verwaltung in Archiven zu deponieren, muß 
beabsichtigt gewesen sein, mit Hilfe der jederzeit greifbaren Gcrichtsprotokolle die Rechts­
findung auf eine festere Grundlage zu stellen, als sie die überkommenen Möglichkeiten 
des Beweisverfahrens ergaben. Doch ist selbst in Lagas weder bei Prozessen noch bei 
Rechtsgeschäften, mit denen sich das Gericht schon einmal befaßt hatte, bei Wiederauf­
nahme des Falles das Gerichtsprotokoll als Beweismittel herangezogen worden. Wenn 
nicht alles trügt, hat die Einführung der Protokollierung der Gerichtsverhandlungen nicht 
den beabsichtigten Fortschritt gebracht, weil die Neuerung dem Widerstand eines Per­
sonenkreises begegnete, der aus der älteren Ordnung Nutzen zog. In Betracht kommt wohl 
die Schicht, die die ‘Kommissäre’ (maskim) stellte, da für deren Tätigkeit anscheinend 
eine Gebühr zu entrichten war.

c) Die neusumerischen Gerichtsurkunden zerfallen in zwei Gruppen, von denen die erste, 
die wesentlich seltenere und nur aus Lagas bezeugte, die gerichtliche Beurkundung von 
Rechtsgeschäften, die zweite Prozeßprotokolle enthält. Letztere kennt wiederum zwei Unter­
abteilungen, je nachdem ein ‘Endurteil’ (di-til-la) oder ein ‘bedingtes Endurteil’ (di-nu- 
til-la) vorliegt. Diese Unterschiede sind aber zum mindesten in Lagas insofern verwischt, 
als dort sowohl gerichtliche Beurkundungen als auch Aufzeichnungen über nicht durch ein 
Endurteil abgeschlossene Prozesse als di-til-la gekennzeichnet sind. Außerhalb von Lagas 
ist dagegen die Benennung der Gerichtsurkunden als di-til-la nur sehr selten bezeugt.

2. a) Die neusumerische Gerichtsorganisation ist durch die überragende Bedeutung der 
Gerichtsbarkeit des Königs bestimmt. Zwar sind unsere direkten Zeugnisse dafür spär- 
^ch — außer dem Kodex Urnammu als dem Zeugnis königlicher Rechtssetzung und einigen 
literarischen Hinweisen auf die Rechtsprechung des Königs haben wir nur die Prozeß­
urkunde aus Ur 114 in Händen —, doch wird die Tatsache, daß die Gerichtsbarkeit im

1 Zu der möglichen Ausnahme 114 laus Ur) s. S. 8.



Grunde Privileg des Königs war, durch die Rolle erwiesen, die die ‘Stadtfürsten’ als die 
obersten Vertreter des Königs in den einzelnen Provinzen bei der Rechtsprechung spielten. 
In den Gerichtsurkunden aus Lagas erscheint in den Unterschriften bis zum Jahr AS 2 
ausschließlich der Name des Stadtfürsten, von da ab auch zusammen mit Richtern. Richter 
allein sind erstmals im Jahre AS 3 genannt. Wenn in den jüngeren Urkunden überwie­
gend nur Richter erwähnt werden, der Name des Stadtfürsten nicht genannt ist, so bezeugt 
das zweifellos eine weitgehende Delegierung der Gerichtsbarkeit an Einzelrichter, Richter­
paare und Richterkollegien. Dafür mögen zum Teil die besonderen Verhältnisse in Lagas 
schuld gewesen sein, einmal der dauernde Wechsel der Stadtfürsten zwischen AS 3 und 
9, dann die Tatsache, daß der mit Ämtern überladene Großvezier und Stadtfürst Irnanna, 
aus dessen Amtszeit (AS 8-1S 3) die Mehrzahl unserer Urkunden stammt, gewiß außer­
stande war, die Aufgaben der Rechtsprechung in demselben Umfang persönlich wahrzu­
nehmen wie etwa der Stadtfürst Urlama. Daß aber auch in den Fällen, in denen Irnanna 
bei den Verhandlungen vor Gericht nicht zugegen war, die Richter als in seinem Auftrag 
amtierend angesehen wurden, erweist sich dadurch, daß alle Etiketten zu den Tontafel­
behältern, in denen die Gerichtsurkunden aus seiner Amtszeit im Archiv aufbewahrt 
wurden, seinen Namen tragen, obwohl die Texte selbst diesen nur vereinzelt nennen.

Außer den Stadtfürsten haben sicher auch andere hohe königliche Funktionäre auf 
Grund ihres Amtes in ihrem Amtsbereich Recht gesprochen. Wissen können wir dies 
allerdings nur mit Bezug auf den ‘Statthalter’ (sagina).

b) Die Richter, die sich aus der höheren Beamtenschicht rekrutierten, erscheinen selten 
als Einzelrichter oder als Richterpaare, meist in Kollegien von drei oder vier Richtern. 
Daß sie in Lagas in den Unterschriften der älteren Textgruppen (bis AS 2) nicht genannt 
sind, besagt sicher nicht, daß die Stadtfürsten bis dahin auf die Mitwirkung von Richtei n 
verzichtet hätten. Die Unterschrift brauchte sie nur nicht zu nennen.

c) Gegenüber der königlichen Gerichtsbarkeit tritt die Tempelgerichtsbarkeit, die für 
die altbabylonische Zeit eindrucksvoll bezeugt ist, ganz zurück. Nur eine einzige Urkunde, 
die zudem keine eigentliche Prozeßurkunde ist, nennt einen ,,Richter des Tempels des 
Nanna“. Da wir keine Zeugnisse für die Tempelgerichtsbarkeit vor der III. Dynastie von 
Ur besitzen, können wir leider nicht beurteilen, ob diese, wie man gerne annehmen möchte, 
eine alte Einrichtung ist, die dann während der neusumerischen Zeit weitgehend zurück­
gedrängt, später nach der Lockerung der Königsgewalt sich wieder einen Platz neben dem 
Königsgericht errungen hätte.

d) Sicher nur durch die zufällige Verteilung unserer Quellen ist es bedingt, daß wir von 
der Mitwirkung der Ratsversammlung (pu-üh-ru-um) in der neusumerischen Recht­
sprechung kaum etwas erfahren. Wenn wir mehr Urkunden aus Nippur hätten, wo die 
Einbeziehung der Ratsversammlung anscheinend besondere Lokaltradition war, würde 
sich das Bild vielleicht erheblich ändern. Nur in zwei Texten aus Umma wird das Urteil 
als von ‘Bewohnern’ zweier kleiner Siedlungen in der Nähe dieser Stadt gefällt bezeichnet.

e) Wichtige Funktionen bei den Verhandlungen vor Gericht erfüllte der ‘Kommissär’ 
(maskim). In einigen Fällen geben die Texte an, daß der Stadtfürst einen Kommissär 
mit der Vorbereitung der Gerichtsverhandlung beauftragte. Wie die Richter rekrutierten 
sie sich aus dem Kreis der staatlichen Funktionäre; gelegentlich begegnen unter ihnen 
Personen, die wir auch als Richter kennen. Da die Kommissäre schon mit der Vorberei-



tung von Prozessen befaßt waren und bis zu der meist am Ende stehenden Eidleistung an­
wesend waren, versteht man, daß ihre (beschworene) Aussage über eine frühere Verhand­
lung vor Gericht als prozeßentscheidend galt.

^ f) Von sonst noch zugezogenen Personen nennen die Urkunden ,,Leute, die am Ort der 
Gerichtsentscheidung dabeistanden“, die Texte aus Lagas außerdem noch die ,,'Amtsleute1 
die dabeistanden“ (lu-mar-za ki-ba gub-ba-me). In ihnen haben wir Publizitäts­
zeugen zu sehen, die vielleicht bei rituellen Handlungen mitwirkten, wie sie wohl vor allem 
im Zusammenhang mit der Eidleistung verpflichtend waren. Ob sie bei allen Verhandlun­
gen vor Gericht zugezogen waren oder nur in den Fällen, in denen ihre Anwesenheit im 
Protokoll notiert ist, läßt sich nicht sagen. Daß sie erst von AS 5 an erwähnt werden, be- 
sagt nicht, daß ihre Tätigkeit eine Neuerung war.

3. a) Das neusumerische Gerichtsverfahren zeichnet sich, abgesehen davon, daß wir 
über die Vorbereitung und die Prozeßeröffnung nicht allzuviel erfahren, verhältnismäßig 
klar ab. Die Einleitung eines Prozesses erfolgte durch Handlungen einer Partei, aber auch 
durch staatliche Verwaltungsstellen, falls königliche Interessen berührt waren. Das Be­
weisverfahren konnte sich auf die Aussage von 'Sachverständigen1 oder angesehenen Per­
sönlichkeiten, die Zeugenaussage, die beschworene Zeugenaussage, den Parteieid und den 
Urkundenbeweis stützen. Das Gericht hatte vor allem darauf zu achten, daß die Parteien 
für ihre Aussagen die erforderlichen Beweise erbrachten. Das Ergebnis der Bemühungen 
um die Rechtsfindung ist mehrfach wie in altbabylonischer Zeit im Beweisthema zusam­
mengefaßt, falls ein Beweiseid erforderlich war.

b) · Bel Prozessen endeten die Verhandlungen vor Gericht meist damit, daß dieses ein 
bedingtes EndurteiP fällte, das zu einem 'EndurteiP wurde, wenn die Partei, der das Ge­

richt den Beweiseid zugeschoben hatte, den Eid im Tempel leistete. Ein Eid war nicht er­
forderlich, wenn die Rechtslage durch die Vorlage einer Urkunde geklärt werden konnte 
oder wenn eine Partei vor Gericht ihre frühere Behauptung zurücknahm. Der Eid war 
überwiegend Zeugeneid, wobei hervorzuheben ist, daß der Eid eines einzigen Zeugen ge­
nügte. Eine Sonderform des Zeugeneides ist der Eid des 'Kommissärs1, wenn eine Rechts­
angelegenheit erneut vor Gericht gebracht worden war und der bei der ersten Verhandlung 
beteiligte maskim zitiert werden konnte. Der Parteieid ist verhältnismäßig selten bezeugt 
und wurde, abgesehen natürlich von Fällen, in denen nur eine der Parteien den Eid zu über­
nehmen vermochte, offensichtlich vermieden. Ein Parteieid mußte dagegen geleistet werden, 
wenn eine der Parteien die vom Gegner beigebrachten Zeugen ablehnte. Leider erfahren wir 
nichts darüber, unter welchen Voraussetzungen es möglich war, Zeugen des Gegners abzu­
lehnen. Der Urkundenbeweis war dem Zeugen-und Parteieid natürlich gleichgestellt. Er ist 
aber erstaunlich selten belegt, was wohl damit zusammenhängt, daß die Aufstellung einer 
Urkunde bei privaten Rechtsgeschäften nicht üblich, geschweige denn verpflichtend war.

c) Das Urteil war, wenn nach Beendigung der Verhandlung vor Gericht noch der Be­
weiseid zu leisten war, ein 'bedingtes Endurteil1, in den übrigen Fällen ein 'EndurteiP. Es 
ist meist passiv formuliert, seltener als Handlung des Königs oder des Stadtfürsten, nur 
ausnahmsweise als solche der Richter. Eigenartig, aber in gleicher Art in den altbabylo- 
nischen Prozeßurkunden wiederkehrend ist die Formulierung des Urteils als Notiz über 
anscheinend konkreten Urteilsvollzug. Wichtig für uns sind die Belege, in denen der



Rechtsgrund angegeben ist, auf dem das Urteil beruht, da sie in gewissem Umfang einen 
Ersatz für die uns fehlenden neusumerischen Gesetzesnormen liefern. Die für die altbaby­
lonische Rechtsstufe umstrittene Frage, ob das gerichtliche Urteil bindende Kraft besaß 
oder nicht, ist für die neusumerische Epoche eindeutig im ersten Sinne zu beantworten, 
da in einer erheblichen Anzahl von Fällen mit dem Nachweis, daß in derselben Sache schon 
ein Urteil gefällt worden ist, die Rechtslage auf der Basis dieses Urteils hergestellt worden 
ist, ohne daß die Grundlagen der ersten Entscheidung hätten erneut geprüft werden müs­
sen. Allein schon die Tatsache, daß die Aussage des Kommissärs eines früheren Prozesses 
über das Urteil den Ausgang eines späteren Prozesses in derselben Sache im Sinne des er­
sten Urteils bestimmte, zeigt, daß das Urteil mit voller Rechtskraft aus gestattet war. Dies 
wird übrigens auch mit Bezug auf das von einem Königsgericht in der altbabylonischen 
Zeit gefällte Urteil angenommen.

Wenn trotzdem in erstaunlich vielen Fällen dieselbe Rechtssache erneut vor Gericht ge­
bracht worden ist, mag das vor allem daran gelegen haben, daß man eine Klage anschei­
nend nicht ohne vollständiges Verfahren abweisen konnte, was unter Umständen sein Gu­
tes haben mochte, und daß es zum Unterschied von der altbabylonischen Zeit keine Strafe 
für das Vorbringen einer unberechtigten Klage gegeben hat.

4. Bevor ich im folgenden eine Übersicht über die von den Gerichtsurkunden berührten 
Rechtsmaterien gebe, wobei natürlich nur die Hauptgegebenheiten genannt werden kön­
nen, ist hervorzuheben, daß die Gerichtsprotokolle sich überwiegend mit Rechtsgeschäften 
und Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen befassen. Maßnahmen der staatlichen 
Verwaltung treten sehr zurück. In der ersten Gruppe sind zahlenmäßig die Prozesse, die 
sich aus dem Schuldrecht, vor allem dem Kauf und im besonderen dem Kauf von Sklaven 
herleiten, am stärksten vertreten. Strafrechtliche Fälle sind selten.

a) Die freie Frau nahm in der Zeit der III. Dynastie von Ur eine sehr gehobene Stellung 
ein. Sie war voll rechts- und geschäftsfähig, verfügte frei über ihr persönliches Vermögen. 
Eine gewisse Beschränkung ergab sich daraus, daß ihr eine Anzahl von Berufen verspent 
war, so vor allem die meisten administrativen Posten, da diese die Kenntnis der Schiift er­
forderten, die Schreiberausbildung aber Frauen nur in Ausnahmefällen zugänglich war. 
Eine wesentlichere Einengung brachte das im Grunde patriarchale Familienrecht mit sich.

b) Die Sklaven der neusumerischen Zeit rekrutierten sich aus Kriegsgefangenen, wegen 
strafbarer Handlungen Verurteilten und Personen, die für die Täter mit ihrer Person und 
ihrem Eigentum hafteten, Freien, die sich selbst verkauft hatten, und Kindern von Freien, 
die von den Eltern als Sklaven verkauft worden waren, dazu natürlich die Kinder, die diese 
Personengruppen im Sklavenzustand gezeugt und geboren hatten. Auffällig ist die hohe 
Zahl der Fälle, in denen Freie ihre Kinder als Sklaven verkauften, besonders wenn man be­
rücksichtigt, daß die spätere literarische Überlieferung den Kinderverkauf pcrhorresziei tc 
und daß er von Hammurabi an kaum noch zu belegen ist, nachdem kurz vorher die Larsa- 
Urkunden aus der Zeit Rimsins nicht wenige Belege geliefert haben. Es fällt schwer, diese 
Gegebenheiten durch die Annahme harter wirtschaftlicher Not zu erklären, so daß man 
den Grund dafür eher in einer Besonderheit der neusumerischen Familie suchen sollte.

Die Stellung der Sklaven muß, wenigstens mit Bezug auf die in die Sklaverei geratenen 
Babylonier, relativ günstig gewesen sein. Sie waren soweit rechtsfähig, daß sie die Gerichte



VI. Zusammenfassung

in eigener Sache angehen konnten; sie stellten sogar vereinzelt bei Rechtsgeschäften und 
Prozessen Zeugen. Ihre Ehe galt als solche und sie konnten in gewissem Umfang Eigentum 
haben. Die Zahl der Sklaven in den privaten Haushalten war niedrig. Die höchste Zahl, 
die ich belegen kann, ist 6. Viel höher war zweifellos die Zahl der Sklaven des Palastes und 
wohl auch der Tempel.

Die Freilassung von Sklaven erfolgte wenigstens dem Formular nach ohne rituelle 
Handlungen, wie sie bei den Freilassungsurkunden der altbabylonischen Zeit angegeben 
sind. Die Erklärung des Frcilassenden brauchte anscheinend nicht vor Gericht abgegeben 
zu werden. Die Mehrzahl der Freilassungen von Sklaven seitens Privatpersonen dürften auf 
den Todesfall des Freilassenden ausgesprochen worden sein. Der Freigelassene war in der 
Zeit der Paramone dumu-gi(7) „bedingt frei“, ein Status, in dem sich auch die Kinder 
aus der Ehe eines Sklaven mit einer Freien befanden. Die Bezeichnung dumu-gi(7) 
ist, soweit ich sehe, der späteren Isin-Larsa-Zeit fremd und hat auch keine direkte Ent­
sprechung in der akkadischen Rechtsterminologie. Sie begegnet aber bezeichnenderweise 
im KL § 26. Die Selbstauslösung ist in den Gerichtsprotokollen nicht bezeugt, wohl aber 
in einer privaten Rechtsurkunde aus Ur.

c) Wesentlich höher als die Zahl der eigentlichen Sklaven war zur Zeit der III. Dynastie 
von Ur die der 'Minderfreien5, die durch ein Abhängigkeitsverhältnis zum Palast in ihrer 
Freiheit beschränkt waren. Sie hatten u. a. Arbeiten auf den vom Palast unmittelbar 
bewirtschafteten Feldern zu leisten, Kanalarbeiten auszuführen, Transporte zu besorgen 
und auch Dienst mit der Waffe zu leisten. Die verschiedenen Klassen dieser Minderfreien 
lassen sich zur Zeit noch nicht genau gegeneinander abgrenzen, sie sind dies wenigstens 
zum Teil auch nicht gewesen. Ihr Unterhalt wurde vom Palast durch Naturalienlieferung 
und durch Zuweisung von 'Nahrungslosen5 gewährleistet.

d) Aus den Urkunden, die uns Auskunft über das neusumerische Familienrecht geben, 
läßt sich dessen Besonderheit mit einiger Deutlichkeit erkennen. Die Ehe war wie schon 
in der altsumerischen Zeit monogam, aber lösbar und zeigt die Charakteristika der patriar­
chalen Ehe. Daneben gab es aber auch eine Eheform, bei der der Ehemann in die Familie 
des Schwiegervaters unter Verlust der Erbsohneigenschaft in seinem Vaterhaus eintrat. 
Andere Eheformen zeichnen sich nur in undeutlicher Weise ab. Der Eheschließung ging 
die beschworene Eheabsprache voraus, die meist zwischen den Eltern des künftigen 
Ehepaares, aber auch vom Bräutigam selbst mit dem Vater der Braut getroffen wurde. 
Wurde diese Absprache nicht gehalten, mußte eine Entschädigung gezahlt werden. In 
dem allein bezeugten Fall, daß die Familie des Bräutigams die Verpflichtung nicht hielt, 
wurde der Braut der für die ungerechtfertigte Verstoßung geltende Satz von einer Mine 
Silber zugesprochen. Bei der Eheschließung waren anscheinend Formalakte erforderlich. 
Davon erfahren wir aber nur die Einzelheit, daß der Ehemann die Haube seiner Frau an 
sein Haupt führen mußte. Entscheidend für die Sicherstellung der Ehefrau war die Be­
schwörung des Ehevertrags, wobei der Ehemann zusagte, die Ehefrau nicht, d. h. nicht 
ohne einen Rechtsgrund, der eine Verstoßung ohne Zahlung des Scheidegeldes gestattete, 
zu verstoßen, widrigenfalls das Scheidegeld zu zahlen, das normalerweise eine Mine Silber 
betrug. Grundlegend wichtig für die Beurteilung der neusumerischen Ehe ist die schon 
von Koschaker ermittelte Tatsache, daß es damals keinen Brautpreis gegeben hat. Das



vom Bräutigam oder dessen Eltern zu stellende ni-nn-us-sa ist, wie sich jetzt nachweisen 
läßt, kein Kaufpreis, sondern bezeichnet die consumptubilia für das Hochzeitsmahl. Diese 
Bedeutung, die sich schon für die altakkadische Zeit in Lagas erweisen läßt, gilt auch für 
KL § 29. Damit zeichnet sich eine Einheit ab, die zeitlich in beide Richtungen über die 
neusumerische Epoche hinausreicht, gleichzeitig ein deutlicher Unterschied zur späteren 
altbabylonischen Zeit, in der ni-mi-üs-sä und das mit ihm geglichene terhatum eine 
Leistung an den Vater der Braut bezeichnet, den ‘Brautpreis3, wie wenigstens P. Koschaker 
diesen umstrittenen Terminus versteht.

Als gerechtfertigt wurde die Verstoßung einer Ehefrau angesehen, wenn dem Ehemann 
gegenüber die Tatsache der Deflorierung der Braut bei der Eheabsprache verschwiegen 
war - ein in der Keilschriftüberlieferung hier wohl zum erstenmal berührter Fall; ferner 
wenn die Frau die Erfüllung des debitum conjugale verweigeite. In letzterem Punkte liegt 
ein deutlicher Unterschied gegenüber den altbabylonischen Verhältnissen vor, in denen eine 
Ehefrau, die ihren Mann ‘haßte3, getötet werden konnte.

e) Das Erbrecht der neusumerischen Zeit beschränkte die Erbeigenschaft auf die leib­
lichen und adoptierten Kinder, in der Regel auf die Söhne des Erblassers. Über die Quo­
ten, nach denen sich die Söhne in das Erbe teilten, erfahren wir leider nichts. Zuweisungen 
an Töchter waren, falls Söhne vorhanden waren, nur auf dem Wege der ‘Schenkung3 mög­
lich. Da die Ehefrau ebenfalls keinen Anteil am Erbe hatte, mußte ihre Witwenversorgung 
aus ihrem eigenen Vermögen und durch Zuwendungen des Ehemannes geregelt werden.

f) Die wenigen Urkunden, die sich mit der Bürgschaft befassen, gestatten leider nicht, 
das Wesen dieser Institution in neusumerischer Zeit eindeutig zu bestimmen. Soweit wir 
sehen können, hat die Bürgschaft wohl schon das Versprechen des Bürgen enthalten oder 
doch mitenthalten können, im Falle, daß der Verbürgte eine Schuld nicht bis zum Fällig­
keitstermin erfüllte, seinerseits den Gläubiger zu befriedigen. Ihm blieb dann der Regreß auf 
den Schuldner übrig. Trifft das zu, so zeigt sich ein fortgeschrittenes Stadium der Bürg­
schaft. Fälle, in denen in privaten Rechtsurkunden die Bürgschaft ein selbständiges Ga­
rantieversprechen war, haben ihre Entsprechung in altbabylonischen Rechtsurkunden.

g) Belege für Pfandbestellung sind in den neusumerischen Gcrichtsurkunden äußerst 
selten. Der Gegensatz zu den altbabylonischen Verhältnissen mag sich zum guten Teil 
aus der Tatsache herleiten, daß das häufigste Pfand der altbabylonischen Rechtsurkunden, 
das Grundpfand, in neusumerischer Zeit nicht oder nur sehr selten Vorkommen konnte, 
da es privates Eigentum fast nur an Haus- und Gartengrundstücken gab, die beide zudem 
nicht sehr hoch im Preis standen. Das normale Pfand ist daher das Sklavenpfand.

h) Die Hinweise auf Darlehen bieten das aus den privaten Rcchtsurkunden bekannte 
Formular. Die nur selten genannten Zinssätze passen merkwürdigerweise nicht recht zu 
den Normalsätzen, die bei Getreide meist ЗЗУз%, bei Silber 20% betrugen. Interessant 
ist die Existenz fiktiver Darlehen. Regelungen für den Verzug bei der Rückzahlung eines 
Darlehens, wofür die Rechtsurkunden mehrfach die Erlegung des doppelten Betrags fest­
setzen, sind nicht bezeugt.

i) Die zahlreichen Urkunden, die sich auf die gerichtliche Beurkundung eines Kaufs oder 
Prozesse aus einem Kauf beziehen, lassen Einzelheiten erkennen, die für die rechtsgeschicht­
liche Entwicklung des Kaufs in Babylonien belangreich werden können. Daß darunter sehr



zum Unterschied von den altbabylonischen Urkunden der Felder- und Amtskauf fehlen 
eitet sich aus der Tatsache her, daß es kaum Privateigentum an Grund und Boden abgese­

hen von Haus und Garten gegeben hat und daß Pfründen keine Vermögensobjekte darstell­
ten. Das Kaufformular ist m Übereinstimmung mit den privaten Kaufurkunden meist ex 
latere emptoris stilisiert. Beim Kauf konnte ein ‘Garant3 (lu-gi-na-ab-tum) mitwirken, 
der für die Erfu ung eines Vertrags einstand, der bei der Vertragsanfechtung aufzutreten 
hatte und im Falle, daß der Vertrag nicht erfüllt wurde, den ‘Garantiebetrag3 (gi-na-tum) 
leisten mußte. Beachtung verdienen die zahlreichen Fälle, in denen beim Kaufabschluß 
nicht Zug um Zug der Kaufpreis gezahlt und das Kaufobjekt übergeben wurde.

k, Die Auskünfte, die wir für das Gebiet des Strafrechts erhalten, sind leider dürftig und 
zum 1 eil nicht eindeutig zu interpretieren. Bedauerlicherweise gilt letzteres für die Belege für 
i-Iord und Raububerfall. Als Strafe für Diebstahl wurde Versklavung des Täters zu Eigen­
tum des Bestohlenen oder bei einem Sklaven die Übergabe an den Bestohlenen verfügt. Die 
Versklavung trat aber wohl nur ein, wenn der Täter die hohe Strafe, die auf Diebstahl stand 
nicht begleichen konnte. Auch hier zeichnete sich ein Gegensatz zu den Bestimmungen des 
KH ab, die für Diebstahl, allerdings nicht durchgängig, die Todesstrafe setzen.

Nachdem die Verwertung der neusumerischen Gerichtsurkunden ein wenn auch in vielem 
lückenhaftes, m vielem noch unscharfes Bild des damaligen Rechts ergeben hat, wird sich 

le Aussicht, die Entwicklung des Rechts von der neusumerischen Zeit bis zur Kodifikation 
Ifammurabis, die sicherebensowenig geradlinig verlaufen ist wiedie politische und kulturelle 
Geschichte Babyloniens m dieser Zeit, in etwas zu klären, doch vergrößern. Gegenüber den 
Unterschieden, auf die eben mehrfach verwiesen ist, sind die Gemeinsamkeiten nicht zu 
ubersehen. Diese sind schon mehrfach, vor allem in den rechtshistorischen Untersuchungen 
zu den neugefundenen Kodifikationen Urnammus und Lipitistars, festgestellt worden und 
unser Material liefert in einer Einzelheit, der Regelung der Versorgung einer kranken Ehe- 
frau worin ein genaues Gegenstück zu KH § 148 gegeben ist, ein besonders klares Beispiel.

Wenn man den Gesamteindruck dahin zusammenfassen wollte, daß in der späteren alt­
babylonischen Zeit im ganzen primitivere Rechtsauffassungen gegolten haben, wofür man 
die verschärften Strafbestimmungen und die ‘blutigen Klauseln3! der privaten Rechts­
urkunden als augenfällige Zeugnisse nennen könnte, träfe dieses Urteil wahrscheinlich mit 
dem der sumerischen Schicht zusammen, die schon im Aufkommen Isbi’erras von Isin, des 
lannes „aus nichtsumerischem Samen“, einen Zornesakt des Reichsgottes Enlil sah, die 

den ungehemmten Zustrom einer politisch aktiven neuen Schicht von Wanderstämmen nur 
als Einbruch von Barbaren auffassen konnte. Darüber aber die Tatsache der im KH be­
zeugten und im Formular der Urkunden bestätigten Verfeinerung des juristischen Denkens 
zu vergessen, wäre unbillig. Die Wandlung im Recht versteht sich besser als der Ausfluß 
der bevolkerungsmäßigen, gesellschaftlichen und politischen Umwandlung, die mit dem 
Sturz Ibblsins einsetzte, nach Lipitistar zum Durchbruch kam.

Vgl. M. San Nicolö, Schlußklauseln 21 f.; SDHI XVI (1950), 443- Danach sind sie aber auf außerbaby- 
tsche Rechtsgebiete (Hana, Esnunna, Assyrien, Susa, Mäl-Amir) beschränkt. Vgl. jedoch altsumerisches 

h-da du -duu-na ni-erim ba-ga-gä S-skak ka-kirix-na se-gaz „wenn er Böses in seine Worte 
beizt, wird ein Pflock in seinen Mund (und seine) Nase geschlagen werden“ (RTC 16 VI 1-2).




